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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

und wieder blicken wir auf ein ereignisreiches 
Jahr zurück. Die Nachrichten aus vielen Regionen 
der Welt haben Viele beunruhigt, Entspannung 
ist nicht in Sicht. 

Doch dies ist der Platz, an dem ich Ihnen mit 
Freude von der Arbeit der Bundesnetzagentur 
berichten kann. Wir haben viel Gutes erreicht. 
Lassen Sie mich zwei Beispiele schildern, die Ih-
nen hoffentlich Lust auf diesen Jahresbericht 
2024 machen.

Wir haben es im vergangenen Jahr angekündigt: 
Seit dem 15. Mai 2024 ist unsere Behörde Digi-
tal Services Coordinator (DSC). Die Bundesnetz-
agentur hat damit die zentrale Aufsicht über 
digitale Plattformen in Deutschland. Klassischer-
weise waren wir bisher zuständig für analoge 
Netze. Aber zu einer modernen Infrastruktur ge-
hört heute mehr: Daten-Infrastruktur und Platt-
formen. Wir kommunizieren auf Plattformen, 
wir kaufen auf ihnen ein, wir wollen sichere Pro-
dukte. Leider tauchen auf Plattformen aber auch 
illegale und sogar strafbare Inhalte auf. Der euro-
päische Digital Services Act (DSA) hat das Ziel, 
dies zu verhindern. In diesem Haus arbeiten mo-
tivierte und versierte Menschen daran, uns mit 
unseren Nachbar-DSCs zu vernetzen. Sie arbeiten 
der EU-Kommission zu, bauen auch die deutsche 
Infrastruktur auf. Auch die Zusammenarbeit z. B. 
mit den Medienanstalten, mit den Datenschützern, 
mit dem Bundeskriminalamt gehört zu ihren 
Aufgaben. Wir werden einen wichtigen Teil dazu 
beitragen, den Missbrauch auf den Plattformen 
einzugrenzen.

Missbrauch ist aber auch weiterhin ein großes 
Thema bei den klassischen Telekommunikations-
kanälen. 154.624 Beschwerden über Rufnummern-
missbrauch erreichten die Bundesnetzagentur 
im zurückliegenden Jahr. Das sind knapp 10.000 
mehr als im Jahr davor. Hinter jedem einzelnen 
Fall steht ein Opfer – Bürgerinnen und Bürger, 
die betrogen und um ihr Geld gebracht wurden. 
Mit rund 60 Prozent lag der Schwerpunkt wieder 
bei unerwünschten Kurznachrichten. Der Enkel-
trick ist immer noch hoch im Kurs. Aber auch 
kostenpflichtige Warteschleifen, Fake-Hotlines 
und manipulierte Rufnummern gehörten zum 
Repertoire der Betrüger. Um dies zu bekämpfen, 
hat die Bundesnetzagentur rund 6.500 Rufnum-
mern abgeschaltet. Zu rund 1.100 Rufnummern 
hat sie Verbote verhängt, Zahlungen einzufor-
dern. Diese geschah zum Beispiel, wenn Betrüger 
durch Hacking von Routern oder Telefonanlagen 
kostenpflichtige Verbindungen und somit un-
rechtmäßige Kosten für Verbraucherinnen und 
Verbraucher generierten.

Unsere Maßnahmen sind wirksam. Wir können 
sie aber nur in Gang setzen, wenn wir Hinweise 
von Verbraucherinnen und Verbrauchern be-
kommen. Dank unserer Beschwerdestelle funk-
tioniert diese Zusammenarbeit gut. Wir hoffen, 
dass das auch in Zukunft so bleibt.

Herzlich,

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur

Vorwort
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Die Zahl der mit FttH/FttB versorgten bzw. unmittelbar erreich-
baren Endkundinnen und Endkunden (Homes Passed) lag Ende 
2024 bei 21,8 Mio. Damit konnte innerhalb eines Jahres ein An-
stieg von 3,9 Mio. erzielt werden.

Das über Breitbandanschlüsse in Festnetzen abgewickelte Da-
tenvolumen nimmt weiter zu. Bis Ende 2024 wurden insgesamt 
149 Mrd. GB genutzt. Auch das mobile Datenvolumen steigt 
weiter an. Es lag Ende 2023 bei 9.118 Mio. GB und, Ende 2024 
waren es 9.592 Mio. GB.

Telekommunikationsmarkt  
insgesamt

Außenumsatzerlöse

Die Außenumsatzerlöse auf dem deutschen Tele-
kommunikationsmarkt erhöhten sich im Jahr 
2024 nach vorläufigen Berechnungen der Bun-
desnetzagentur auf 61,1 Mrd. Euro. Das entspricht 
einem Plus von 2,2 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr (2023: 59,8 Mrd. Euro). Damit konnte die po-
sitive Entwicklung der letzten Jahre auch im Jahr 
2024 fortgesetzt werden.

Die Deutsche Telekom AG konnte ihre Außen-
umsatzerlöse um 6,6 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr auf 27,4 Mrd. Euro im Jahr 2024 erhöhen. 
Die Außenumsatzerlöse der Wettbewerber sind 

um voraussichtlich 1,2 Prozent auf 33,7 Mrd. 
Euro gesunken. Der Marktanteil der Wettbewer-
ber betrug 55 Prozent im Jahr 2024 gegenüber 
57 Prozent im Jahr zuvor und der der Deutschen 
Telekom AG 45 Prozent beziehungsweise 43 Pro-
zent. 

Eine Betrachtung nach Marktsegmenten zeigt, 
dass der größte Anteil auf das Festnetz entfällt. 
Mit voraussichtlich 51 Prozent (31,26 Mrd. Euro) 
im Jahr 2024 lag der Anteil dieses Segments vor 
dem des Mobilfunks mit 45 Prozent (27,46 Mrd. 
Euro). 

Auf das Segment sonstige Außenumsatzerlöse 
entfielen 4 Prozent (2,42 Mrd. Euro). Dieses um-
fasst u. a. Außenumsatzerlöse über Satelliten-
funknetze (breitbandiges Internet, Telefonie und 
Fernsehen) und Außenumsatzerlöse mit virtu-
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Außenumsatzerlöse nach Segmenten

2022 2023 20241)

in Mrd. € in % in Mrd. € in % in Mrd. € in %

Außenumsatzerlöse auf dem TK-Markt 59,2 100 59,8 100 61,1 100

Außenumsatzerlöse über Festnetze 30,87 52 31,02 52 31,26 51

Außenumsatzerlöse über Mobilfunknetze 27,53 47 27,60 46 27,46 45

sonstige Außenumsatzerlöse 0,78 1 1,21 2 2,42 4

1) Prognosewerte  

Außenumsatzerlöse auf dem Telekommunikationsmarkt
in Mrd. €

2017

Wettbewerber ¹) Prognosewertegesamt Deutsche Telekom AG
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ellen Sprachkommunikationsdiensten, die über 
das Internet erbracht werden und öffentlich zu-
geteilte Nummerierungsressourcen verwenden 
(z. B. Cloud-Telefonie). Außerdem enthält dieser 
Bereich weitere Umsatzerlöse der Deutschen Te-
lekom AG, die das Unternehmen als Außenum-
satzerlöse in Deutschland berichtet und hier in 
die Größe der Außenumsatzerlöse auf dem TK-
Markt eingehen, aber nicht im engeren Sinn zu 
den Umsatzerlösen über Fest- und Mobilfunk-
netze zählen, sowie Umsatzerlöse von Gemein-
schaftsunternehmen, die aufgrund der regula-

torischen Einordnung dieser Unternehmen als 
einheitliches Unternehmen nicht als konzernex-
terne Umsatzerlöse anzusehen sind.

Das Festnetz lässt sich weiter in die Bereiche 
xDSL-/Fttx-Netze und HFC-Netze unterteilen. 
Der weitaus überwiegende Anteil der Außenum-
satzerlöse im Festnetz entfiel im Jahr 2024 mit  
82 Prozent (25,63 Mrd. Euro) auf Außenumsatzer-
löse über xDSL-/Fttx-Netze. Der Anteil der HFC-
Netze betrug 18 Prozent (5,63 Mrd. Euro).
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xDSL-/Fttx-Netze

Die Außenumsatzerlöse im Segment der xDSL-/
Fttx-Netze betrugen im Jahr 2024 auf Basis der 
aktuell verfügbaren Daten 25,63 Mrd. Euro. Das 
entspricht einem Plus von etwa 2 Prozent  
gegenüber dem Vorjahr (25,07 Mrd. Euro). 

Die Verteilung der Außenumsatzerlöse auf End-
kundenleistungen, Vorleistungen und sonstige 
Leistungen hat sich im Jahr 2024 gegenüber dem 
Vorjahr nicht wesentlich verändert. Auf Endkun-
denleistungen, die mit Leistungen für private, ge-
werbliche und öffentliche Endverbraucherinnen 
und Endverbraucher erzielt werden, entfielen wie 
im Vorjahr voraussichtlich 84 Prozent. Der Anteil 
der Außenumsatzerlöse, der auf Vorleistungen 
für konzernexterne Festnetz- und Mobilfunkan-
bieter sowie reine Diensteanbieter entfällt, lag bei 
15 Prozent (2023: 16 Prozent). Hierunter fallen 
Vorleistungsprodukte für Sprachverkehr und 
Telefonie, Breitband und Internet sowie Infra-
strukturleistungen. Der Anteil der Außenumsatz-
erlöse mit sonstigen Leistungen betrug unverän-
dert gegenüber dem Vorjahr 1 Prozent.1

1 Abweichung in der Summe ist rundungsbedingt .

HFC-Netze

Die Außenumsatzerlöse der Betreiber von HFC-
Netzen beliefen sich im Jahr 2024 auf voraus-
sichtlich 5,63 Mrd. Euro gegenüber 5,95 Mrd. 
Euro im Jahr 2023. Mit etwa 95 Prozent entfiel 
der weitaus überwiegende Anteil im Jahr 2024 
wie auch im Vorjahr auf Endkundenleistungen. 
Der Anteil der Außenumsatzerlöse mit Vorleis-
tungen lag nach vorläufigen Berechnungen – wie 
auch im Jahr 2023 – bei 2 Prozent. Das HFC-Vor-
leistungsgeschäft hat im Vergleich zum Segment 
der xDSL-/Fttx-Netze eine geringe Bedeutung. 
Auf sonstige Außenumsatzerlöse entfielen 3 Pro-
zent im Jahr 2024 bzw. 4 Prozent im Jahr zuvor.2

2 Abweichung in der Summe ist rundungsbedingt .
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Mobilfunknetze

Die Außenumsatzerlöse über Mobilfunknetze  
lagen im Jahr 2024 mit voraussichtlich 27,46 Mrd. 
Euro geringfügig unter dem Wert des Vorjahres 
(2023: 27,60 Mrd. Euro). Auf Endkundenleistungen 
(ohne Endgeräte) entfielen etwa 70 Prozent, auf 
Vorleistungen 7 Prozent, auf Endgeräte 19 Pro-
zent der Außenumsatzerlöse und auf sonstige 
Außenumsatzerlöse 4 Prozent. Die Anteile im 
Jahr 2023 beliefen sich auf 68 Prozent (Endkun-
denleistungen), 8 Prozent (Vorleistungen), 20 Pro-
zent (Endgeräte) und 3 Prozent (Sonstige).3

Die Verteilung der Außenumsatzerlöse im Mo-
bilfunk auf Netzbetreiber und Diensteanbieter/
MVNO (Mobile Virtual Network Operators) weist 
deutliche Unterschiede auf. Die Bundesnetzagen-
tur erwartet, dass auch im Jahr 2024 wie in den 
beiden Vorjahren mit 82 Prozent der überwie-
gende Anteil der gesamten Außenumsatzerlöse 
im Mobilfunk auf die Netzbetreiber entfiel. Der 
Marktanteil der Diensteanbieter/MVNO lag da-
mit voraussichtlich bei 18 Prozent.4

3 Abweichung in der Summe ist rundungsbedingt .
4 Die 1&1 Mobilfunk GmbH betreibt seit dem 8 . Dezember 2023 ein eigenes öffentli-

ches Mobilfunknetz, ist aber auch noch als MVNO tätig . Für die Jahre 2023 und 2024 
wurden die Außenumsatzerlöse der 1&1 Mobilfunk GmbH vollständig der Kategorie 
Diensteanbieter/ MVNO zugeordnet .

Sachinvestitionen

Die Investitionen in Sachanlagen auf dem Tele-
kommunikationsmarkt erreichten auf Basis der 
aktuell verfügbaren Daten 15,3 Mrd. Euro im Jahr 
2024. Die Investitionsschwerpunkte der Unter-
nehmen lagen im Ausbau der Glasfaser- und Mo-
bilfunkinfrastruktur.

Die Wettbewerber investierten voraussichtlich 
10,0 Mrd. Euro im Jahr 2024 verglichen mit  
9,5 Mrd. Euro im Jahr zuvor. Die Investitionen  
der Deutschen Telekom AG lagen bei ungefähr 
5,3 Mrd. Euro5 im Jahr 2024 gegenüber 5,4 Mrd. 
Euro im Jahr 2023.

Die Unternehmen investierten überwiegend in 
neue Breitband-Netzinfrastrukturen. Hierunter 
fallen Investitionen, welche die Versorgung mit 
bzw. die Leistungsfähigkeit von Anschlüssen er-
höhen. Im Jahr 2024 betrug ihr Anteil an den Ge-
samtinvestitionen ungefähr 81 Prozent. In den 
Erhalt bereits bestehender Breitband-Netzinfra-
strukturen flossen ca. 9 Prozent und auf sonstige 
Investitionen entfielen etwa 10 Prozent. Hierzu 
zählen u. a. Investitionen in Teilnehmerendge-
räte, in den Ausbau von Rechenzentren und In-

5 Die Investitionen der Gemeinschaftsunternehmen Glasfaser NordWest GmbH & Co . 
KG und GlasfaserPlus GmbH wurden zu 50 Prozent bzw . zu 100 Prozent der Deut-
schen Telekom AG angerechnet . Bei der Glasfaser NordWest GmbH & Co . KG handelt 
es sich um ein im Jahr 2020 von der Telekom Deutschland GmbH und der EWE AG 
gegründetes paritätisches Gemeinschaftsunternehmen . Die GlasfaserPlus GmbH ist 
eine von der Telekom Deutschland GmbH 2020 gegründete Gesellschaft . Als Partner 
akquirierte die Telekom Deutschland GmbH im Jahr 2021 den australischen Infra-
strukturinvestor IFM Investors und den von ihr beratenen IFM Global Infrastructure 
Fund . Als sog . „Wholesale-only“-Unternehmen haben die Glasfaser NordWest GmbH 
& Co . KG und GlasfaserPlus GmbH kein eigenes Endkundengeschäft, sondern sind 
ausschließlich auf dem Vorleistungsmarkt tätig .

Außenumsatzerlöse im Mobilfunk

2022 2023 20241)

in Mrd. € in % in Mrd. € in % in Mrd. € in %

Gesamt 27,53 100 27,60 100 27,46 100

Netzbetreiber 22,55 82 22,75 82 22,65 82

Diensteanbieter/MVNO 4,98 18 4,85 18 4,81 18

1) Prognosewerte
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Investitionen in Sachanlagen auf dem Telekommunikationsmarkt
in Mrd. €
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20241)

Wettbewerber (inkl. Kabel-TV-Anbieter)1) Prognosewerte
2) Investitionen in Gemeinschaftsunternehmen (TK) anteilig angerechnet

gesamt Deutsche Telekom AG2)

vestitionen zur Sicherstellung der Kundenbetreu-
ung.6 

Seit der Marktöffnung im Jahr 1998 bis zum Ende 
des Jahres 2024 investierten die Unternehmen  
insgesamt knapp 230 Mrd. Euro in Sachanlagen 
auf dem Telekommunikationsmarkt. Von dieser 
Summe entfielen 55 Prozent auf die Wettbewerber 
(126,8 Mrd. Euro) und 45 Prozent (103,0 Mrd. Euro) 
auf die Deutsche Telekom AG.

Die zuvor beschriebenen Investitionen umfassen 
erworbene und selbsterstellte Sachanlagen. Dane-
ben können Sachanlagen gemietet oder gepachtet 
werden (Leasing). Der Leasingnehmer erhält vom 
Leasinggeber das Recht auf Nutzung des Vermö-
genswertes. Nach IFRS 16 bilanzierende Unter-
nehmen sind verpflichtet, solche Nutzungsrechte 
in der Bilanz zu aktivieren. Im Telekommunikati-

6 Bei der Interpretation der Daten ist zu berücksichtigen, dass der Zuordnung der 
Investitionen in bestehende Breitband-Netzinfrastrukturen und in neue Breitband-
Netzinfrastrukturen sowie zum Bereich sonstige Investitionen ein unterschiedliches 
Verständnis der im Rahmen der Erhebung zu diesem Bericht befragten Unternehmen 
zugrunde liegen kann . Zudem konnten nicht alle Unternehmen eine Aufteilung ihrer 
Daten vornehmen . Die Berechnung der Anteile erfolgte ohne diese Unternehmen .

onsbereich entfallen Nutzungsrechte z. B. auf an-
gemietete Netzinfrastruktur, Mobilfunkstandorte 
oder Rechenzentren. 

Das Sale and Lease Back-Verfahren stellt eine be-
sondere Form des Leasings dar. Ein Wirtschaftsgut 
wird verkauft, um es anschließend wieder zurück 
zu mieten. Im Bereich des Mobilfunks wurde die-
ses Verfahren insbesondere im Rahmen der Ver-
äußerung der passiven Netzinfrastruktur durch 
die Mobilfunknetzbetreiber angewendet. Bei 
den Unternehmen Deutsche Telekom und Voda-
fone erfolgte der Verkauf und die Rückmietung 
der passiven Mobilfunknetzinfrastruktur ver-
bunden mit der Aktivierung des entsprechenden 
Nutzungsrechts im Jahr 2023, bei der Telefónica 
Deutschland in den beiden Jahren zuvor.

Der Wert der Nutzungsrechte für neu über Leasing 
beschaffte Sachanlagen im Telekommunikations-
bereich betrug im Jahr 2024 etwa 1,6 Mrd. Euro 
und im Vorjahr ca. 4,4 Mrd. Euro.
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Mitarbeitende

Die Unternehmen auf dem Telekommunikati-
onsmarkt in Deutschland beschäftigten 127.700 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Ende des 
Jahres 2024. Damit lag die Zahl um 3,5 Prozent 
unter der zum Ende des Jahres 2023 (132.400 Be-
schäftigte). Die Deutsche Telekom AG reduzierte 
ihren Beschäftigungsstand gegenüber dem Vor-
jahr um 4.000 auf 74.700 zum Ende des Jahres 
2024 und die Wettbewerber um 700 auf 53.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Festnetz

Breitbandanschlüsse

Die Anzahl der vertraglich gebuchten Breitband-
anschlüsse7 stieg bis zum Ende des Jahres 2024 
auf insgesamt rund 38,6 Mio. Anschlüsse.

Mit einem Anteil von rund 61 Prozent (23,6 Mio.) 
basierte der Großteil der Breitbandanschlüsse 
weiterhin auf unterschiedlichen DSL-Technolo-
gien.8

Auf alle anderen Anschlussarten entfielen insge-
samt etwa 15,0 Mio. Anschlüsse. Hier wurden die 
meisten Zugänge auf Basis von HFC-Netzen (ca. 
8,5 Mio.) realisiert. Auf Glasfaserleitungen, die bis 
in die Wohnung oder in das Haus der Kundinnen 
und Kunden reichen (FttH/FttB), beruhten rund 

7 Unter Breitbandanschlüsse fallen alle Anschlüsse mit einer Bandbreite von min-
destens 144 kbit/s . Hierbei orientiert sich die Bundesnetzagentur an den derzeitig 
gültigen Vorgaben der Europäischen Kommission im Rahmen der EU-Breitbandsta-
tistik (COCOM) .

8 Inklusive Hybride Anschlüsse (kombinierte Nutzung eines DSL- und LTE-/5G-An-
schlusses) .
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Aktive Breitbandanschlüsse in Festnetzen
in Mio.

HFCFttH/FttBFestverbindungen, Richtfunk, Satellit
und Sonstige

Stationäre drahtlose 
Breitbanddienste via LTE/5G
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5,3 Mio. Anschlüsse. Rund 0,9 Mio. Anschlüsse ent-
fielen auf stationäre drahtlose Breitbanddienste. 
Hierbei handelt es sich um drahtlose LTE-/5G-An-
schlüsse zur stationären Nutzung.9 Etwa 0,3 Mio. 
Anschlüsse verteilten sich auf funkbasierte Tech-
nologien (Richtfunk), Festverbindungen sowie Sa-
tellit.

Das gegenüber dem Vorjahr moderate Wachstum 
der Breitbandanschlüsse wurde vor allem von ei-
ner deutlichen Zunahme der Anschlüsse auf Basis 
von Glasfaserleitungen (FttB/FttH) getragen. Hier-
durch konnten die Verluste bei DSL- und HFC-An-
schlüssen mehr als ausgeglichen werden. Zudem 
war ein Zuwachs von Festverbindungen (Standlei-
tungen) zu beobachten.

9 Seit dem Jahr 2022 sind stationäre drahtlose Breitbanddienste in den Anschlusszahlen 
enthalten . Zuvor erfolgte eine Berücksichtigung dieser Anschlüsse im Mobilfunkbe-
reich .

Allgemein ist festzustellen, dass derzeit neben 
HFC vor allem DSL-Anschlüsse durch Glasfaser-
produkte ersetzt werden.

Im Hinblick auf die Vermarktung gegenüber End-
kundinnen und Endkunden konnten die Wettbe-
werber der Deutschen Telekom AG bis Ende 2024 
einen Anteil an der Gesamtzahl aller Breitbandan-
schlüsse von rund 61 Prozent erreichen und somit 
ihre Anteile behaupten.
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Verteilung der vermarkteten Maximalbandbreiten im Download bei aktiven Festnetz-Breitbandanschlüssen
in Mio.
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Anteile an den Breitbandanschlüssen in Festnetzen
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WettbewerberDeutsche Telekom AG (direkte Endkunden)
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Deutsche Telekom AG (direkte Endkunden)
Wettbewerber über Bitstrom- und Resalevorleistung der Deutschen Telekom AG
Wettbewerber über TAL-Vorleistung der Deutschen Telekom AG, Vorleistungen alternativer Carrier sowie Eigenrealisierung

Aktive DSL-Anschlüsse
in Mio.
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Übertragungsraten

Auf dem Breitbandmarkt werden weiterhin ver-
stärkt Anschlüsse mit hohen nominellen Über-
tragungsraten nachgefragt. Ende des Jahres 2024 
verfügten rund 21,5 Mio. Breitbandanschlüsse 
über eine vermarktete maximale Downloadrate 
von mindestens 100 Mbit/s. Bezogen auf die Ge-
samtzahl der insgesamt in Festnetzen vermark-
teten Breitbandanschlüsse (38,6 Mio.) lag somit 
deren Anteil bei etwa 56 Prozent. Rund 2,5 Mio. 
Anschlüsse wiesen eine vermarktete Datenrate 
von einem Gbit/s und mehr auf.

Noch etwa 0,8 Mio. Anschlüsse waren zum Ende 
des Jahres 2024 mit einer nominellen Datenrate 
von weniger als zehn Mbit/s ausgestattet.

Somit zeigt die Entwicklung innerhalb der letz-
ten drei Jahre eine Verlagerung der Nachfrage zu 
Anschlüssen mit hohen nominellen Datenraten. 
Diese ersetzen zunehmend Anschlüsse mit nied-
rigen Bandbreiten.

DSL-Anschlüsse

Zum Jahresende 2024 waren insgesamt ca. 
23,6 Mio. DSL-Anschlüsse in Betrieb. Davon ent-
fielen rund 13,7 Mio. Anschlüsse auf direkte End-
kundinnen und Endkunden der Deutschen Te-
lekom AG sowie etwa 9,9 Mio. Anschlüsse auf 
Wettbewerbsunternehmen, welche die DSL-Zu-
gänge zumeist auf Basis von spezifischen Vor-
leistungsprodukten der Deutschen Telekom AG 
oder alternativer Carrier gegenüber Endkundin-
nen und Endkunden vermarkteten. Auf Grundla-



16

ge dieser Zahlen erreichten die Wettbewerber der 
Deutschen Telekom AG im DSL-Segment bis Ende 
2024 einen Vermarktungsanteil von rund 42 Pro-
zent.

An der Gesamtzahl aller DSL-Anschlüsse konnte 
die VDSL-Technik mit einem Bestand von ca. 
20,5 Mio. Anschlüssen einen Anteil von rund 
87 Prozent bis zum Ende des Jahres 2024 errei-
chen. Etwa 8,7 Mio. VDSL-Anschlüsse wurden 
von Wettbewerbsunternehmen vermarktet. Rund 
11,8 Mio. direkte VDSL-Kunden konnte die Deut-
sche Telekom AG zu diesem Zeitpunkt verbuchen.

Ursächlich für die starke Verbreitung von VDSL 
ist insbesondere die Vectoring-Technologie. Auf 
Grundlage dieser Technologie können Über-
tragungsraten von maximal 250 Mbit/s erreicht 
werden.

Auf der Vorleistungsebene ist VDSL ebenfalls von 
großer Bedeutung. Hier ist weiterhin eine hohe 
Nachfrage nach spezifischen VDSL-Vorleistungs-
produkten der Deutschen Telekom AG festzustel-
len. So waren insbesondere bei den Vorleistun-
gen im Segment Bitstrom deutliche Zuwächse zu 
beobachten. Ursächlich hierfür ist insbesondere 
das von der Deutschen Telekom AG bereitgestell-
te Layer-2-Bitstromprodukt. Diese Vorleistung 
wird seit Ende 2016 neben dem etablierten Lay-
er-3-Bitstromprodukt von der Deutschen Tele-
kom AG angeboten und steht ihren Wettbewer-
bern als weitere Alternative für die Bereitstellung 
von Endkundenanschlüssen zur Verfügung. Ende 
2024 entfielen auf Layer-2-Bitstromzugänge rund 
4,7 Mio. Anschlüsse (2023: ca. 4,4 Mio.).10 

Die Anzahl der von Wettbewerbern betriebenen 
Anschlüsse, die auf einer hochbitratigen ent-
bündelten Teilnehmeranschlussleitung (TAL) der 

10 Die Angaben zu den Bitstrom- und Resalevorleistungen beinhalten einen geringen 
Anteil an Vorleistungen für Glasfaseranschlüsse .

Deutschen Telekom AG sowie auf Vorleistungen 
anderer Carrier und Eigenrealisierung basierten, 
ist aufgrund der eingeschränkten Nutzungsmög-
lichkeiten vor dem Hintergrund des Vectoring-
Ausbaus weiterhin rückläufig.

Breitbandanschlüsse über HFC

Die hybriden, aus Glasfaser- und Koaxialkabeln 
bestehenden HFC-Netze, ermöglichen oftmals 
Angebote von derzeit bis zu einem Gbit/s im 
Download. Zum Jahresende 2024 lag die Nut-
zung der HFC-Infrastruktur bei rund 8,5 Mio. An-
schlüssen. Nach kontinuierlichen Zuwächsen ist 
seit dem Jahr 2022 ein Rückgang dieser Anschlüs-
se festzustellen.

Breitbandanschlüsse über FttH/FttB

Lichtwellenleiter gelten wegen ihrer hervor-
ragenden technischen Eigenschaften und den 
dadurch nahezu unbegrenzt realisierbaren 
Übertragungsraten als ideales Medium für den 
Datentransport.

Die Zahl der mit FttH/FttB versorgten bzw. un-
mittelbar erreichbaren Endkundinnen und End-
kunden (Homes Passed) hat sich zum Jahresende 
2024 auf 21,8 Mio. erhöht.11 Damit konnte inner-
halb eines Jahres ein Anstieg von 3,9 Mio. erzielt 
werden. Bei Homes Passed ist das Glasfasernetz 
so ausgebaut, dass die Glasfaserinfrastruktur für 

11 Abweichungen zu an anderer Stelle veröffentlichten Daten der Bundesnetzagentur, 
wie die im Breitbandatlas, ergeben sich u . a . aufgrund folgender methodischer Unter-
schiede in der Datenerhebung und -aufbereitung:

  
a) Maßgebliches Unterscheidungskriterium ist, dass die in diesem Kapitel be-
schriebenen Ergebnisse auf den gemeldeten absoluten Werten der Unternehmen 
zu FttH/FttB-Endkundenanschlüssen und mit Glasfaser unmittelbar erreichbaren 
Endkunden für das gesamte Bundesgebiet beruhen . Im Gegensatz dazu übermitteln 
die Unternehmen für den Breitbandatlas die FttH/FttB-Endkundenanschlüsse auf 
Basis einzelner Adresspunkte bzw . adressgenauer Versorgungsgebiete . Diese adress-
bezogene Versorgungsmeldung ermöglicht durch Verschneidung mit Haushaltsdaten 
die Versorgung konkreten Haushalten und Unternehmensstandorten zuordnen zu 
können (vgl . Methodenbericht des Breitbandatlas) .

  
b) Während die hier beschriebenen Ergebnisse auf Basis einer den Unternehmen vor-
gegebenen Aufteilung in aktive, nicht aktive und unmittelbar erreichbare Endkunden 
ermittelt werden, unterscheidet der Breitbandatlas derzeit noch nicht zwischen den 
Kategorien Homes Connected und Homes Passed .
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Anzahl der mit FttH/FttB versorgten bzw. unmittelbar erreichbaren Endkunden

2022 2023 2024

Anzahl der mit FttH/FttB versorgten bzw . unmittel-
bar erreichbaren Endkunden (Homes Passed)

13,1 Mio . 17,9 Mio . 21,8 Mio .

Davon aktive und nicht aktive FttH/FttB-  
Endkundenanschlüsse (Homes Connected)

6,4 Mio . 7,3 Mio . 8,6 Mio .

Davon aktive FttH/FttB-Endkundenanschlüsse
(Homes Activated)

3,4 Mio . 4,3 Mio . 5,3 Mio .

Take-up-Rate (Homes Activated/Homes Passed) 26 % 24 % 24 %

die Endkundinnen und Endkunden bereits bis 
zum Grundstück verlegt ist, d. h. am Grundstück 
führt zumindest in unmittelbarer Nähe (maximal 
20 m entfernt) ein Glasfaserkabel oder Rohrver-
band vorbei, der für den Ausbau eines FttH/FttB-
Anschlusses dieser Kundinnen und Kunden vor-
gesehen ist. Die Homes Passed umfassen insofern 
neben den aktiven auch nicht aktive FttH/FttB-
Endkundenanschlüsse, die bereits zur Verfügung 
stehen, aber noch nicht vertraglich gebucht und 
in Betrieb sind, sowie mit FttH/FttB unmittelbar 
erreichbare Endkundinnen und Endkunden. De-
ren Anschluss bedarf daher noch weiterer Inves-
titionen. Bei mehreren lokal ausbauenden Tele-

kommunikationsunternehmen können aufgrund 
der Datenerhebungsmethode die erreichbaren 
Endkundinnen und Endkunden mehrfach erfasst 
sein. 

Auf aktive und nicht aktive Glasfaseranschlüsse 
(Homes Connected) mit den beiden Zugangsvari-
anten FttH und FttB entfielen 8,6 Mio. Anschlüs-
se zum Ende des Jahres 2024. Homes Connected 
sind bereits vollständig ausgebaut, sodass der An-
schluss ohne zusätzliche Investitionen für Bau-
arbeiten jederzeit in Betrieb genommen werden 
kann.

Aktive Breitbandanschlüsse über HFC
in Mio.
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Die Verbreitung aktiver Glasfaseranschlüsse für 
private, gewerbliche und öffentliche Endkundin-
nen und Endkunden stieg zum Jahresende 2024 
auf 5,3 Mio. und übertraf den Bestand Ende 2023 
um ca. eine Mio. Rund 4,1 Mio. aktive Anschlüsse 
entfielen auf FttH (77 Prozent) und rund 1,2 Mio. 
auf FttB (23 Prozent). Der Anteil der FttH-An-
schlüsse übersteigt den der FttB-Anschlüsse seit 
2019.

Infolge der positiven Nachfrageentwicklung ist 
der Anteil der aktiven FttH/FttB-Anschlüsse (Ho-
mes Activated) an den gesamten aktiven Breit-
bandanschlüssen in Festnetzen von 11,2 Prozent 
im Jahr 2023 auf 13,7 Prozent zum Jahresende 
2024 gestiegen. Die dennoch geringe Verbreitung 
solcher Anschlüsse ist im Wesentlichen auf den 
hohen Versorgungsgrad mit bestehenden leis-
tungsfähigen Infrastrukturen (VDSL-Vectoring 
und HFC-Netze) zurückzuführen. Aufgrund der 
steigenden Nachfrage nach höheren Datenraten 
wird für die kommenden Jahre erwartet, dass sich 

der FttH/FttB-Anteil deutlich erhöhen wird. Die 
Take-up-Rate, als Anteil der Homes Activated an 
den Homes Passed, lag zum Ende des Jahres 2024 
bei etwa 24 Prozent.

Aktive Breitbandanschlüsse über FttH/FttB
in Mio.
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Breitbandanschlüsse über Satellit

Zum Jahresende 2024 nutzten knapp 83.000 Kun-
dinnen und Kunden einen nahezu ortsunabhän-
gigen Zugang zum Internet über Satellit (2023: 
30.000). Die Nachfrage verharrt ungeachtet der 
Steigerung weiterhin auf niedrigem Niveau, da 
bei entsprechender Verfügbarkeit alternative Zu-
gangsmöglichkeiten preisgünstiger angeboten 
werden und zudem oftmals eine höhere maximal 
mögliche Übertragungsrate aufweisen. In Re-
gionen, die nicht oder nur unzureichend durch 
andere Technologien erschlossen sind, kann Sa-
telliteninternet aber einen Beitrag zu einer voll-
ständigen Breitbandversorgung leisten.

Datenvolumen

Das auf Basis von Breitbandanschlüssen in Fest-
netzen abgewickelte Datenvolumen12 nimmt 
weiterhin zu. Bis Ende des Jahres 2024 wurden 
insgesamt rund 149 Mrd. GB von den Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern genutzt. Dies ent-
sprach zu diesem Zeitpunkt pro Anschluss im 
Durchschnitt einem monatlichen Datenvolumen 
von ca. 322 GB und somit einer deutlichen Zu-
nahme gegenüber dem Vorjahr.

12 Im Gegensatz zum Streaming-Verfahren ist in den dargestellten Verkehrsmengen 
das über ein geschlossenes Datennetz abgewickelte Fernsehangebot (IPTV) der 
Deutschen Telekom AG nicht enthalten .

Datenvolumen in Festnetzen

Gesamtvolumen Breitband in Mrd. GB
(ohne IPTV-Nutzung über geschlossene Datennetze)

Datenvolumen im Durchschnitt 
pro Breitbandanschluss und Monat in GB
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Bündelprodukte

Bündelprodukte, die neben einem Breitband-
anschluss als Grundlage noch mindestens einen 
weiteren Telekommunikationsdienst (Festnetz-
telefonie, Fernsehen oder Mobilfunk) in einem 
einzigen Vertragsverhältnis enthalten, stellen das 
Standardangebot der Unternehmen in der Ver-
marktung gegenüber Endkundinnen und End-
kunden dar. Ein Bezug der genannten Dienste in 
separaten Vertragsverhältnissen ist teilweise nur 
eingeschränkt möglich oder wirtschaftlich nicht 
sinnvoll. Bündelprodukte, die keinen Breitband-
anschluss umfassen, sind hingegen weniger stark 
verbreitet.

Verbraucherinnen und Verbraucher, die bei ei-
nem Anbieter bereits einen Festnetz- und Mobil-
funkvertrag abgeschlossen haben, können oft-
mals durch eine Bündelung der beiden Verträge 
Rabatte und exklusive Angebote im Rahmen 
von speziellen Vorteilsprogrammen in Anspruch 
nehmen. Mit diesen Maßnahmen verfolgen die 
Anbieter vor allem das Ziel, die Kundinnen und 
Kunden möglichst lange an die eigenen Produkte 
zu binden.

12,8

8,7
7,9

5,0

0,2
1,5

Deutsche Telekom AG Wettbewerber 

Bündeltarife in Festnetzen im Jahr 2024
in Mio.

2 Dienste 3 Dienste 4 Dienste

Ende des Jahres 2024 bestanden bei der Deutschen 
Telekom AG und ihren Wettbewerbern insgesamt 
rund 36,1 Mio. Verträge mit Bündeltarifen sowie 
Vorteilsprogrammen. Dabei waren mit einem Be-
stand von ca. 21,5 Mio. Kundinnen und Kunden 
weiterhin insbesondere Bündel mit zwei Diens-
ten weit verbreitet. Der Großteil dieser Bündel 
enthielt neben einem Breitbandanschluss einen 
IP-basierten Telefondienst. Daneben entfiel ein 
geringer Anteil auf Bündelprodukte, die sich aus 
Festnetztelefonie, Mobilfunk oder Fernsehdiens-
ten zusammensetzten.

Bündelangebote, die drei Dienste umfassten, 
wurden bis zum Jahresende 2024 von rund 
12,9 Mio. Kundinnen und Kunden nachgefragt. 
Etwa 76 Prozent dieser Bündel waren neben ei-
nem Breitbandanschluss inklusive Telefondienst 
zusätzlich mit einem Fernsehangebot ausgestat-
tet, ca. 24 Prozent verfügten hingegen statt der 
Fernseh- über eine Mobilfunkkomponente.

Darüber hinaus wurden Angebote mit vier Diens-
ten aus dem Festnetz- und Mobilfunkbereich 
im Rahmen von Bündelprodukten sowie Vor-
teilsprogrammen zu diesem Zeitpunkt von rund 
1,7 Mio. Kundinnen und Kunden in Anspruch ge-
nommen.

Sprachkommunikationszugänge

Die Anzahl der Zugänge zur Sprachkommunika-
tion in den Festnetzen blieb in den letzten acht 
Jahren weitgehend konstant bei einem Mittel-
wert von 38,5 Mio. Zugängen. Im Jahr 2024 be-
trug der Gesamtbestand 38,4 Mio. im Vergleich zu 
38,7 Mio. im Vorjahr. 

Bei den Wettbewerbern der Deutschen Tele-
kom AG ist im Jahr 2024 ein geringfügiger Rück-
gang auf 21,3 Mio. Sprachkommunikationszu-
gänge zu verzeichnen gegenüber 21,4 Mio. im 
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Jahr zuvor. Bei der Deutschen Telekom AG ist 
die Zahl der Sprachkommunikationszugänge im 
Jahr 2024 auf 17,1 Mio. gegenüber dem Vorjahr 
mit 17,3 Mio. ebenfalls gesunken. Der Anteil der 
Wettbewerber lag im Jahr 2024 wie auch im Vor-
jahr bei 55 Prozent und der der Deutschen Tele-
kom AG bei 45 Prozent.

Die Umstellung der klassischen Festnetztelefonie 
über Analog- und ISDN13-Anschlüsse auf das Voi-
ce over Internet Protocol (VoIP) ist nahezu abge-
schlossen. Der überwiegende Anteil in Höhe von 
38,39 Mio. entfiel zum Jahresende 2024 auf IP-ba-
sierte Sprachkommunikationszugänge und nur 
noch ein geringer Anteil auf Analog-/ISDN-Tele-
fonanschlüsse.

Neben IP-basierten Sprachkommunikationszu-
gängen werden von den Unternehmen virtuelle 
Zugänge vermarktet, die über das Internet bereit-
gestellt werden und öffentlich zugeteilte Num-
merierungsressourcen verwenden. Hierunter 

13 Integrated Services Digital Network bzw . Integriertes Sprach- und Datennetz

fallen z. B. SIP-Trunks14 oder Cloud-Telefonie. Vo-
raussetzung für diese virtuellen Zugänge ist ein 
bestehender Breitbandanschluss. Im Jahr 2024 
betrug die Anzahl dieser Zugänge ca. 0,2 Mio. 
(Diese Zugänge sind in den Angaben zu den IP-
basierten Sprachkommunikationszugängen nicht 
enthalten.)

Gesprächsminuten in Festnetzen

Das über Festnetze abgewickelte Gesprächsvolu-
men an Inlandsverbindungen, Verbindungen in 
nationale Mobilfunknetze sowie Verbindungen 
in ausländische Fest- und Mobilfunknetze war 
mit 57 Mrd. Gesprächsminuten im Jahr 2024 wie 
auch in den Vorjahren rückläufig. Der Rückgang 
fiel im Jahr 2024 jedoch geringer aus als in den 
Vorjahren. Während die Rate im Jahr 2022 noch 
bei 14 Prozent und im Jahr 2023 bei 20 Prozent 
lag, betrug diese im Jahr 2024 nur noch 11 Pro-
zent.

14 SIP-Trunks sind Sprachkommunikationszugänge mit in der Regel mehreren Sprach-
kanälen (Trunks) auf Basis des Netzprotokolls SIP (Session Initiation Protocol) .

Sprachkommunikationszugänge
in Mio.
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Von dem Gesamtvolumen entfielen im Jahr 2024 
rund 29 Mrd. Gesprächsminuten auf die Deut-
sche Telekom AG. Ausgehend von 33 Mrd. Minu-
ten im Vorjahr errechnet sich somit ein Rück-
gang von 12 Prozent. Das über Wettbewerber 
geführte Gesprächsvolumen sank ebenfalls von 
31 Mrd. Minuten im Jahr 2023 auf etwa 28 Mrd. 
Minuten im Jahr 2024. Der Rückgang betrug 
knapp 10 Prozent. Der Anteil der Wettbewerber 
lag mit 49 Prozent (2023: 48 Prozent) unter dem 
Anteil der Deutschen Telekom AG mit 51 Prozent 
(2023: 52 Prozent). 

Mit einem Anteil von etwa 98 Prozent (27,4 Mrd. 
Minuten) im Jahr 2024 war der Großteil der Ge-
sprächsminuten der Wettbewerber wie in den 
Vorjahren Direktverkehr. Mittels Call-by-Call 
und Preselection indirekt geführte Gespräche er-
reichten im Jahr 2024 mit ca. 0,6 Mrd. Minuten 
noch einen Anteil von etwa 2 Prozent am Ge-
sprächsvolumen der Wettbewerber (ca. 1 Prozent 
des Gesamtvolumens). Rückläufige Preselectio-
neinstellungen im Netz der Deutschen Telekom 
AG führten dazu, dass auch im Jahr 2024 die über 

Call-by-Call geführte Verkehrsmenge das im 
Rahmen von Preselection geführte Sprachvolu-
men übertraf. Zum 31.12.2024 wurden die Diens-
te Call-by-Call und Preselection eingestellt, wo-
durch die Gesprächsverbindungen über Festnetze 
über direkte Verbindungen erfolgen werden.

Von den insgesamt 57 Mrd. Gesprächsminuten 
verblieben im Jahr 2024 ca. 48 Mrd. Minuten in-
nerhalb der nationalen Festnetze. Daneben wur-
den rund acht Mrd. Minuten in nationale Mo-
bilfunknetze und rund eine Mrd. Minuten in 
ausländische Fest- und Mobilfunknetze gelei-
tet. Die Anteile der Wettbewerber an diesen Ge-
sprächsminuten beliefen sich auf etwa 50 Pro-
zent (nationale Festnetze), 48 Prozent (nationale 
Mobilfunknetze) und 52 Prozent (Ausland).

Über virtuelle Sprachkommunikationszugänge 
wurden im Jahr 2024 weniger als eine Mrd. Ge-
sprächsminuten geführt.

Abgehende Gesprächsminuten in Festnetzen
in Mrd. 

gesamtDeutsche Telekom AG Wettbewerber 
(inkl. Call-by-Call-/Preselection-Minuten)
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Mobilfunk

Aktiv genutzte SIM-Profile

Zum Ende des Jahres 2024 wurden nach Erhe-
bungen der Bundesnetzagentur 109,2 Mio. SIM-
Profile15 aktiv genutzt. SIM-Profile für die Daten-
kommunikation zwischen Maschinen (Machine 
to Machine - M2M) sind in diesen Angaben 
nicht enthalten. Statistisch entfallen damit auf 
jede Einwohnerin bzw. jeden Einwohner etwa 
1,3 SIM-Profile. Bei der Zählung von aktiv ge-
nutzten SIM-Profilen werden nur solche erfasst, 
über die in den letzten drei Monaten kommu-
niziert oder zu denen eine Rechnung in diesem 
Zeitraum gestellt wurde.

15 SIM-Profil ist ein Satz von Parametern, einschließlich einer IMSI und einem Au-
thentifizierungsschlüssel und anderer zugehöriger Daten, der es Geräten ermöglicht, 
sich gegenüber einem Mobilfunknetz zu authentifizieren und Zugang zu diesem zu 
erhalten . Es sind technologieunabhängig alle SIM-Profile enthalten (z .  B . physische 
SIM-Karten, eSIM) .

Bei der Verteilung der SIM-Profile ist eine leich-
te Verlagerung von Diensteanbietern und MVNO 
(Mobile Virtual Network Operator) zu Netzbe-
treibern festzustellen. Auf die Netzbetreiber ent-
fielen 79 Prozent der Profile (86,6 Mio.) und auf 
die Dienstanbieter/MVNO 21 Prozent (22,6 Mio.). 
Dies ist auf den Markteintritt der 1&1 Mobilfunk 
GmbH als Netzbetreiber (MNO) und die damit 
verbundene sukzessive Überführung von SIM-
Profilen in das eigene Netz zurückzuführen. Bei 
den Vertragsarten kam es erneut zu einer leich-
ten Veränderung von 2 Prozentpunkten von 
SIM-Profilen mit Prepaid-Tarif hin zu SIM-Profi-
len mit Postpaid-Tarif. Damit entfielen 73 Prozent 
(79,7 Mio.) der SIM-Profile zum Jahresende 2024 
auf Postpaid-Verträge und 27 Prozent (29,5 Mio.) 
auf Prepaid-Verträge.

Die Anzahl der SIM-Profile zur M2M-Nutzung 
betrug 73,7 Mio. zum Ende des Jahres 2024 und 
nahm damit um rund 17 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr (62,8 Mio.) zu.

Das LTE-Netz wurde von 89,7 Mio. der aktiv ge-
nutzten SIM-Profile Ende 2024 genutzt. Im 
Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl um knapp 
2 Prozent gestiegen. Davon nutzen 37,4 Mio. End-

Nutzung und Verteilung aktiver SIM-Profile

2022 2023 2024

in Mio. in % in Mio. in % in Mio. in %

insgesamt, ohne M2M 104,4 105,4 109,2

Penetration (SIM-Profile/Einwohnerzahl1)) - 126 - 126 - 131

Unternehmen:
Netzbetreiber (MNO) 80,5 77 81,0 77 86,6 79

Diensteanbieter/MVNO 23,9 23 24,5 23 22,6 21

Vertragsart:
Postpaid 72,5 69 75,0 71 79,7 73

Prepaid 31,9 31 30,5 29 29,5 27

SIM-Profile zur M2M-Nutzung 58,3 - 62,82) - 73,7 -

LTE-Teilnehmer (ohne M2M) 74,5 - 88,2 - 89,7 -

   davon 5G-Teilnehmer (NSA) 10,6 - 19,7 - 37,4 -

VoLTE-Nutzer 61,2 - 68,8 - 75,0 -
1) Quelle Einwohnerzahl: Statistisches Bundesamt auf Grundlage des Zensus 2022 .

2) Verbesserte Auswertung inaktiver SIM-Profile zur M2M-Nutzung eines Netzbetreibers .
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kundinnen und Endkunden 5G non standalone. 
Dies entspricht einem Anstieg von 90 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr. Dabei wird die Verbindung 
über ein 4G/5G-Zugangsnetz aufgebaut und der 
Verkehr über ein 4G-Kernnetz abgewickelt.

Sprachkommunikation wird häufig über die in-
ternetbasierten Dienste Voice over LTE (VoLTE) 
realisiert. Diese basieren auf dem Internetproto-
koll und bieten eine deutlich bessere Sprachqua-
lität, einen schnelleren Verbindungsaufbau sowie 
eine effizientere Bandbreitennutzung. Die Anzahl 
der aktiv Nutzenden, die über ein VoLTE-fähiges 
Endgerät in Kombination mit einem entspre-
chenden Mobilfunkvertrag verfügen, stieg von 
68,8 Mio. zum Jahresende 2023 auf 75,0 Mio. zum 
Ende des Jahres 2024.

Aktiv genutzte SIM-Profile der MVNO

Die Bundesnetzagentur teilt seit dem Jahr 2013 
Rufnummern für Mobile Dienste auch an Netz-
betreiber zu, die kein Funknetz („Radio Network“) 
auf der Basis ihnen zugeteilter Frequenzen be-
treiben. Derzeit sind sieben Unternehmen mit 
dem Geschäftsmodell als mobiler virtueller Netz-
betreiber (MVNO) auf dem deutschen Markt tätig. 

Zum Ende des Jahres 2024 nutzten etwa 1,7 Mio. 
Endkundinnen und Endkunden SIM-Profile aus 
Rufnummernblöcken, die den MVNO originär 
zugeteilt sind. Diese sind in der Übersicht „Nut-
zung und Verteilung aktiver SIM-Profile“ nicht 
enthalten.

Neben den originär zugeteilten SIM-Profilen 
nutzen die MVNO überwiegend SIM-Profile aus 
Rufnummernblöcken, die den Mobilfunknetz-
betreibern zugeteilt wurden. Insgesamt beträgt 
damit die Gesamtzahl der aktiven SIM-Profile 
der MVNO ca. 10,3 Mio. Rund 9,9 Mio. (96 Pro-

zent) dieser Profile buchten sich Ende 2024 in das 
LTE-Netz ein. Davon nutzen 5,4 Mio. Endkun-
dinnen und Endkunden 5G non standalone. Dies 
entspricht einer Steigerung von etwa 4,0 Mio. in-
nerhalb eines Jahres. Die Anzahl der aktiv Nut-
zenden, die über ein VoLTE-fähiges Endgerät in 
Kombination mit einem entsprechenden Mobil-
funkvertrag verfügen, betrug zum Jahresende 
2024 rund 8,1 Mio.

Registrierte SIM-Profile

Die Gesamtzahl aller in Deutschland registrierten 
SIM-Profile ist deutlich höher als die Summe der 
aktiv genutzten, da z. B. Zweit- und Drittgeräte 
oder sonstige zur Reserve vorgehaltene SIM-Pro-
file nicht ständig in Gebrauch sind.

Nach Angaben der Mobilfunknetzbetreiber be-
trug Ende 2024 der Gesamtbestand aller regist-
rierten SIM-Profile 201,3 Mio.16 Dies entspricht – 
wie auch im Jahr 2023 – einer Zunahme um etwa 
16 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Diese Angabe 
schließt SIM-Profile zur M2M-Nutzung ein.

16 Der in den Angaben der Mobilfunknetzbetreiber genannte Bestand unterliegt keiner 
einheitlichen Definition . Jedes Unternehmen entscheidet eigenverantwortlich, wie 
SIM-Profile gezählt werden und wann eine Bereinigung der Bestände erfolgt .
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Gesamtvolumen und Nutzung

Mobiles Breitband

Das mobile Datenvolumen steigt weiter an. Wäh-
rend zum Jahresende 2023 das Datenvolumen 
9.118 Mio. GB betrug, lag es nach aktuellen Er-
hebungen der Bundesnetzagentur Ende 2024 bei 
9.592 Mio. GB. Dies entspricht einer Zuwachsrate 
von rund 5 Prozent. Die zu den Vorjahren ver-
gleichsweise geringe Steigerung ist zum Teil dar-
auf zurückzuführen, dass 2022 grundsätzlich eine 
Verschiebung in der Zuordnung des über statio-
näre drahtlose Breitbanddienste generierten Da-
tenverkehrs zum Festnetzbereich vorgenommen 
wurde, die Datenbereitstellung durch die Unter-
nehmen vollständig jedoch erst im Jahr 2024 er-
folgte. Der überwiegende Teil (88 Prozent) des 
Datenverkehrs wurde dabei über LTE realisiert, 

während 10 Prozent des Datenverkehrs über das 
5G- und 2 Prozent über das GSM-Netz (2G) abge-
wickelt wurden.

Im Jahr 2024 hat sich das durchschnittlich ge-
nutzte Datenvolumen pro aktivem SIM-Profil und 
Monat gegenüber dem Vorjahr um etwa 3 Pro-
zent auf 7,4 GB erhöht.

Kurznachrichten

Die Nutzung des Kurznachrichtendienstes (SMS) 
war seit ihrem Höhepunkt im Jahr 2012 mit 
59,8 Mrd. durch die zunehmende Verbreitung 
von internetfähigen Smartphones und der 
Einführung von Instant-Messaging-Diensten 
stetig rückläufig. Nach einem kurzfristigen 
Anstieg im Jahr 2021 auf 7,8 Mrd. SMS hat sich in 
den folgenden Jahren der rückläufige Trend 

Datenvolumen in Mobilfunk

Datenvolumen Mobilfunk 
insgesamt in Mio. GB

Datenvolumen im Durchschnitt 
pro aktivem SIM-Profil/Monat in GB

1) Ohne Datenverkehre über stationäre drahtlose Breitbanddienste
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weiter fortgesetzt. Die Anzahl der versendeten 
SMS sank auf 5,2 Mrd. im Jahr 2024. Damit 
wurden im Durchschnitt pro aktivem SIM-Profil 
monatlich rund vier SMS versendet. 

7,8

5,8 5,3 5,2

7,0

Versendete Kurznachrichten per SMS
in Mrd.

2020 2021 2023 20242022

Verbindungsminuten

Im Jahr 2024 wurden über Mobilfunknetze im 
Inland 147,8 Mrd. abgehende Gesprächsminuten 
geführt. Dies entspricht im Durchschnitt rund  
115 Minuten monatlich pro aktivem SIM-Profil.

Insgesamt ist die Mobiltelefonie im Jahr 2024 er-
neut mit einer Abnahme um knapp 4 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Dies lässt 
sich unter anderem durch in den letzten Jah-
ren hinzugekommene alternative Kommunika-
tionsdienste wie Messenger- und Videotelefonie 
erklären. So wurden 381 Mrd. Sprach- und Video-
telefonie-Minuten über NI-ICS im Jahr 2024 ge-
neriert.

In den letzten Jahren hat sich die Verkehrsstruk-
tur des Mobilfunk-Sprachverkehrs nur leicht ver-
ändert. Im Jahr 2024 wurden rund 42 Prozent 
(rund 43 Prozent im Vorjahr) der Gesprächsmi-
nuten innerhalb des eigenen Mobilfunknetzes 
(on-net) geführt. Rund 36 Prozent des Gesprächs-
volumens entfielen im Jahr 2024 (35 Prozent im 
Vorjahr) auf Gespräche in fremde nationale Mo-
bilfunknetze und – wie auch im Vorjahr – rund 
20 Prozent der mobilen Gesprächsminuten wur-
den in das nationale Festnetz terminiert.

Abgehender und ankommender Mobilfunk-Sprachverkehr

2022 2023 2024

in Mrd. Min. in Mrd. Min. in Mrd. Min.

aus Mobilfunknetzen abgehender Verkehr 159,28 153,49 147,80

in nationale Festnetze 33,51 30,70 28,89

in das eigene Mobilfunknetz 66,78 65,37 62,56

in fremde nationale Mobilfunknetze 54,88 53,73 53,41

in ausländische Telefonnetze (fest/mobil) 2,60 1,74 1,55

sonstige Verkehre 1,51 1,95 1,39

in Mobilfunknetzen ankommender Verkehr 138,49 133,68 129,86

aus nationalen Festnetzen 12,95 11,23 9,92

aus dem eigenen Mobilfunknetz 65,37 63,52 60,08

aus fremden nationalen Mobilfunknetzen 57,45 56,08 56,35

aus ausländischen Telefonnetzen (fest/mobil) 2,32 2,14 1,66

sonstige Verkehre 0,40 0,71 1,85
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Der in Mobilfunknetzen ankommende Sprach-
verkehr sank um rund 3 Prozent auf 129,9 Mrd. 
Minuten im Jahr 2024. Die größten Anteile ent-
fielen auf Gesprächsminuten aus dem eigenen 
Mobilfunknetz mit etwa 46 Prozent und auf Ge-
sprächsminuten aus fremden nationalen Mobil-
funknetzen mit 43 Prozent.

Das Gesprächsvolumen im Mobilfunk übersteigt 
das über Festnetze abgewickelte Volumen von 
rund 57 Mrd. Minuten deutlich. Es werden somit 
etwa 2,5-mal mehr Gesprächsminuten über das 
Mobilfunknetz als über das Festnetz generiert. 
Bei dieser Entwicklung spielen die Mobilität, die 
verbesserte Sprachqualität, die durchgehende Er-
reichbarkeit und die Preisgestaltung im Mobil-
funkbereich eine große Rolle. Video- und Inter-
nettelefonie (Voice over IP) wurden nicht in die 
Betrachtung einbezogen.

International Roaming

Zum Ende des Jahres 2024 betrug der im Ausland 
generierte Datenverkehr 429,0 Mio. GB. Damit 
übersteigt er den Vorjahreswert von 347,4 Mio. 
GB um rund 23 Prozent. Der Anstieg ist mit der 
Verbreitung von Online-Kommunikationsdiens-
ten sowie auf die verstärkte Nutzung von OTT-
Inhaltediensten wie beispielsweise Streaming-
diensten zurückzuführen. Die Anzahl der im 
Ausland abgehenden Verbindungsminuten sank 
um rund 5 Prozent von 3.422 Mio. Minuten im 
Jahr 2023 auf 3.246 Mio. im Jahr 2024. Die Anzahl 
der im Ausland versendeten SMS sank bis zum 
Jahresende 2024 um fast 30 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr von 212 Mio. auf 150 Mio. SMS.

2018 2019
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159
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Abgehende Gesprächsminuten in Festnetzen und im Mobilfunk
in Mrd.

MobilfunkFestnetz

International Roaming

2022 2023 2024

im Ausland generierter Datenverkehr (Mio . GB) 261,7 347,4 429,0

im Ausland abgehende Verbindungsminuten (Mio .) 3 .746 3 .422 3 .246

im Ausland versendete SMS (Mio .) 179 212 150
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Infrastruktur

Beim Ausbau der Mobilfunknetze sind vor allem 
die Funk-Basisstationen von Bedeutung. Die An-
zahl dieser Schnittstellen zwischen drahtlosem 
und drahtgebundenem Netz ist nach Angaben 
der Netzbetreiber zum Jahresende 2024 – bedingt 
durch den Ausbau der 5G-Netze – um knapp 
4 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 222.474 ge-
stiegen. Die Zahl der in Betrieb befindlichen LTE-
Basisstationen nahm um knapp 1 Prozent auf 
88.373 zu. Der Ausbau der 5G-Basisstationen er-
höhte sich um 14 Prozent von 49.571 zum Ende 
des Jahres 2023 auf 56.558 zum Ende des Jahres 
2024. Eine weitere Netzverdichtung der Innen-
städte wird durch Small Cells an 3.233 Stand-
orten erreicht, welche zusätzliche Kapazität an 
Orten hoher Nutzerkonzentration schaffen. 
Dies wirkt sich sowohl auf die Geschwindigkeit 
des Datendurchsatzes als auch auf die Qualität 
der Datendarstellung (z. B. Streaming mit hoher 
Auflösung) aus. Der deutliche Rückgang dieser 
Standorte im Vergleich zum Vorjahr um knapp 
39 Prozent erklärt sich durch den fortschreiten-
den Ausbau bzw. Modernisierung des regulären 
Mobilfunknetzes.

Der bisherige Ausbau von 5G-Netzen ist noch 
teils auf die bestehende 4G-Infrastruktur an-
gewiesen. Man spricht dabei auch von 5G Non-
Standalone (5G NSA). Bei den aktuellen 5G-
Netzen mit Dynamic Spectrum Sharing (DSS) 
handelt es sich ebenfalls um 5G Non-Standalone. 

DSS erlaubt die gleichzeitige Nutzung von 4G 
und 5G im gleichen Frequenzbereich. Funk-Ba-
sisstationen mit DSS wurden meist sowohl als 
4G- als auch als 5G-Funk-Basisstation gezählt. 
Rund 92 Prozent der 5G-fähigen Basisstationen 
sind via DSS realisiert.

Parallel dazu wurden auch im vergangenen Jahr 
weitere Fortschritte beim Aufbau reiner 5G-Net-
ze, auch 5G Standalone-Netze genannt, gemacht. 
Hierfür werden bestehende Funkstandorte mit 
dem eigenen 5G Kernnetz angebunden. Durch 
die exklusive Nutzung der 5G-Netzinfrastruk-
tur und Frequenzressourcen kann zukünftig das 
volle Potenzial der 5G-Technologie ausgeschöpft 
werden. Dazu zählen insbesondere höhere Da-
tenraten und niedrigere Latenzzeiten, bspw. für 
Echtzeitanwendungen.

In der Praxis befinden sich an einem physischen 
Antennenstandort meist Funk-Basisstationen 
unterschiedlicher Mobilfunkstandards. Die Zahl 
der Antennenstandorte (Ende 2024: 88.906) ist 
deshalb geringer als die Zahl der Funk-Basis-
stationen (Ende 2024: 222.474). Gemeinsam von 
mehreren Netzbetreibern genutzte Infrastruktur 
(Site Sharing) zählt in der Angabe der physischen 
Standorte mehrfach.

Die Anbindung der Antennenstandorte erfolgt 
überwiegend über Glasfaser oder Richtfunk. Zum 
Ende des Jahres 2024 waren etwa 56 Prozent der 
Standorte über Glasfaser und etwa 45 Prozent 

Funk-Basisstationen

2022 2023 2024

in % in % in %

Gesamt 203.241 100 214.677 100 222.474 100

5G 41 .945 21 49 .571 23 56 .558 25

LTE/4G 85 .054 42 87 .905 41 88 .373 40

UMTS/3G 111 0 0 0 - -

GSM/2G 76 .131 37 77 .201 36 77 .543 35
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über Richtfunk realisiert. Ein Teil der Standorte 
sind über Glasfaser und Richtfunk angeschlossen, 
was einen Anteilswert von über 100 Prozent er-
klärt. Die Anzahl der Standorte mit Glasfaseran-
bindung erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 
rund 6 Prozent. Ein geringer Teil der Antennen-
standorte ist noch über kupferbasierte Übertra-
gungswege angebunden.

Kennzahlen und  
Wettbewerberanteile

Die nachfolgende Tabelle enthält eine zusam-
menfassende Darstellung ausgewählter Kenn-
zahlen und Wettbewerberanteile im Telekommu-
nikationsmarkt für die Jahre 2022 bis 2024.

Kennzahlen und Wettbewerberanteile im Telekommunikationsmarkt

Kennzahlen 2022 2023 2024

Außenumsatzerlöse (Mrd . €) 59,2 59,8 61,1 1)

Investitionen (Mrd . €) 13,4 14,9 15,3 1)

Mitarbeitende (Tsd .) 133,0 132,4 127,7 1)

Aktive Breitbandanschlüsse in Festnetzen insgesamt (Mio .)2) 37,5 38,4 38,6

- DSL 24,7 24,5 23,6

- HFC 8,7 8,6 8,5

- FttH/FttB 3,4 4,3 5,3

- Sonstige  0,8 1,0 1,2

Sprachkommunikationszugänge in Festnetzen insgesamt (Mio .) 38,6 38,7 38,4

Aktive SIM-Profile (Mio .) 104,4 105,4 109,2

Penetrationsrate Mobilfunk (aktive SIM-Profile/Einwohnerzahl) in %3) 125,6 126,3 130,6

Wettbewerberanteile in % 2022 2023 2024

Außenumsatzerlöse 57 57 55 1)

Breitbandanschlüsse in Festnetzen 61 61 61  

DSL-Anschlüsse 44 43 42

Sprachkommunikationszugänge in Festnetzen 55 55 55
1) Prognosewerte 
2) Rundungsbedingt sind Differenzen zwischen den Einzelbeträgen und der Summenzeile möglich .
3) Quelle Einwohnerzahl: Statistisches Bundesamt
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Gigabit-Grundbuch

2024 hat die Weiterentwicklung der eigenständi-
gen Instrumente Breitbandatlas und Infrastruk-
turatlas zu einem zentralen Auskunftssystem, 
dem Gigabit-Grundbuch, weitere Fortschrit-
te erzielt. Beim Breitbandatlas standen techni-
sche Anpassungen, wie die Migration der Syste-
me in eine Private Cloud auf Open-Source-Basis 
im Vordergrund. Beim Infrastrukturatlas gab es 
einen größeren Relaunch, der viele funktionale 
Verbesserungen mit sich brachte. 

Zuständig für das Gigabit-Grundbuch ist die zen-
trale Informationsstelle des Bundes (ZIS). Die 
Aufgabenwahrnehmung wurde gemäß § 78 Abs. 
2 Satz 2 TKG zum 1. Januar 2023 auf die Bun-
desnetzagentur übertragen. Die überwiegende 
Mehrheit der Anwendungen lag schon vor der 
Bündelung im Gigabit-Grundbuch in der Verant-
wortung der Bundesnetzagentur. 

Am 1. Januar 2023 wurde auch der vollständige 
Betrieb des seit 2005 bestehenden Breitbandatlas 
übernommen.

Konzept

Das Gigabit-Grundbuch der Bundesregierung 
wurde im Dezember 2022 von der Bundesnetz-
agentur unter gigabitgrundbuch.bund.de veröf-
fentlicht. Es hat das Ziel, die Ausbauplanungen 
im Festnetz- und Mobilfunkbereich für Unter-
nehmen zu erleichtern und allgemein Transpa-
renz zur Verfügbarkeit von Breitbandnetzen zu 
schaffen.

Bestandteile

Das Gigabit-Grundbuch besteht aktuell aus sechs 
Informationsdiensten mit verschiedenen Zwe-
cken für unterschiedliche Zielgruppen.

Dienste für alle Nutzerinnen und Nutzer:

• Breitbandatlas (BBA): Das zentrale Informa-
tions- und Transparenzmedium zur aktuel-
len Breitbandversorgung in Deutschland für 
Festnetz und Mobilfunk.

• Mobilfunk-Monitoring: Das Transparenz-
medium zur Darstellung der von den Mobil-
funknetzbetreibern bereitgestellten Mobil-
funknetzabdeckung.

• Breitbandmessungskarte: Die Ergebnisan-
sicht der von Verbraucherinnen und Ver-
brauchern gemessenen Datenübertragungs-
raten im Festnetz und Mobilfunk.

• Funklochkarte: Die Darstellung der durch die 
Nutzerinnen und Nutzer der Funkloch-App 
erfassten Mobilfunkversorgung.

Zugangsbeschränkte Dienste für am Breitband-
ausbau Beteiligte:

• Infrastrukturatlas (ISA): Das Informations- 
und Planungstool zur Darstellung von Infra-
strukturen für die Planung von Gigabit-Aus-
bauprojekten.

• Analyseplattform: Das Analysetool für die 
Darstellung von Breitband- und Ausbauin-
formationen für Entscheidungsträgerinnen 
und Entscheidungsträger von Bund und Län-
dern.

http://www.gigabitgrundbuch.bund.de
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Der effiziente Ausbau der digitalen Infrastruktu-
ren in Deutschland ist auf eine transparente und 
aussagekräftige Datengrundlage angewiesen. Nur 
mit Hilfe dieser können Mitnutzungspotentiale 
identifiziert, Investitionsentscheidungen vorbe-
reitet und wirksam Unterstützungsmaßnahmen 
des Bundes sowie der Länder geplant werden. Die 
bestehenden Geoinformationssysteme wurden 
zu diesem Zweck in einem einheitlichen Portal-
auftritt gebündelt.

Zukünftig wird mit der Planungsplattform ein 
weiterer Baustein hinzutreten, der sich insbe-
sondere an die ausbauenden Unternehmen im 
Telekommunikationsmarkt richtet. Hier wer-
den Informationen zu vorhandenen und geplan-
ten Infrastrukturen hinterlegt sein. Damit lassen 
sich Mitnutzungs- oder Mitverlegungspotenziale 
noch besser erheben. Der bestehende Infrastruk-
turatlas der Bundesnetzagentur wird dafür die 
Grundlage bieten. Zudem sollen Informationen 
zu geeigneten öffentlichen Liegenschaften für 
den Mobilfunkausbau aufgenommen werden.

IT-Projekt Gigabit-Grundbuch

Das seit Ende 2023 laufende IT-Projekt Giga-
bit-Grundbuch umfasst die technische Migra-
tion, den Betrieb und die Weiterentwicklung der 
Dienste Breitbandatlas und Analyseplattform. 
Zusammen mit dem Infrastrukturatlas stellen sie 
die umfangreichsten IT-Plattformen des Gigabit-
Grundbuchs dar.

Zunächst erfolgte die technische Migration der 
Systeme aus der Amazon Web Services Cloud in 
eine Private Cloud auf Open-Source-Basis. Da-
neben wurden erste technische und funktionale 
Weiterentwicklungen vorgenommen (z. B. ver-
besserte Adresssuche, vereinfachte Erstellung von 
Statistiken der Festnetzförderung, Einbindung 
einer Verknüpfung zur Potentialanalyse). Nach 
der erfolgreichen Migration werden 2025 weite-
re Entwicklungen und Maßnahmen zur Verbes-
serung und Stabilisierung des Systems möglich 
sein. Geplant sind unter anderem die differen-
zierte Darstellung der 5G-Versorgung im Bereich 
des Mobilfunks, das Re-Design der Weboberflä-
chen inkl. barrierefrei optimiertem Farbkonzept 
und Berücksichtigung von responsivem Design 
zur optimierten Darstellung auf Smartphones 
und Tablets sowie die Stabilisierung und Weiter-
entwicklung der Datenaufbereitung.
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Breitbandatlas (BBA)

Konzept

Der Breitbandatlas (BBA) wird von der zentralen 
Informationsstelle des Bundes (ZIS) bei der Bun-
desnetzagentur betrieben und ist das zentrale In-
formationsmedium zur aktuellen Breitbandver-
sorgung in Deutschland für das Festnetz und den 
Mobilfunk. Der BBA wird zweimal jährlich aktua-
lisiert und steht allen Interessierten kostenfrei zur 
Verfügung.

Die interaktiven Karten des BBA zeigen, welche 
Geschwindigkeiten und Anschlusstechnologien 
für die Datenübertragung zur Verfügung stehen. 
Die Kartendarstellung kann von einer bundeswei-
ten Betrachtung bis auf die Ebene eines Orts- bzw. 
Stadtteils navigiert werden – die differenzierteste 
Darstellung findet auf Ebene einzelner Rasterzel-
len statt. Die Breitbandverfügbarkeit wird in Pro-
zent der zu versorgenden Haushalte, aggregiert 
auf 100 x 100 m Raster, dargestellt. Unbesiedelte 
Gebiete ohne Haushalte werden nur in der Mo-
bilfunkansicht im Hinblick auf ihre Flächenver-
sorgung dargestellt. Die interaktive Karte wird 
durch einen Infobereich ergänzt, in dem eine Zu-
sammenfassung der Einstellungen und Filter so-
wie eine Diagrammdarstellung der prozentualen 
Breitbandverfügbarkeit angeboten werden. An 
dieser Stelle ist auch eine Gegenüberstellung mit 
Daten vergangener Erhebungen möglich. Zudem 
sind auf Ebene der einzelnen Rasterzellen die Un-
ternehmen nach Technologie aufgeführt, die dort 
Versorgungsmeldungen abgegeben haben.

Historie

Die Ursprünge des BBA reichen bis 2005 zurück. 
Erst seit 2022 erfolgt die Datenerhebung jedoch 
verbindlich. Davor stammten die Informations-
bestände aus freiwilligen Datenlieferungen der 

beteiligten Telekommunikationsunternehmen 
an den jeweiligen Betreiber des BBA. Mit Inkraft-
treten des aktualisierten TKG zum 1. Dezember 
2021 wurde erstmals eine gesetzliche Grundlage 
zur Lieferung von Informationen über den Breit-
bandausbau geschaffen. Im Zuge dessen wurde die 
Bundesnetzagentur nach einer kurzen Übergangs-
phase mit dem Betrieb des BBA betraut. Dem BBA 
liegen mittlerweile Festnetz-Datenlieferungen 
von knapp 380 Telekommunikationsunterneh-
men zugrunde. Die Zahl der formal verpflichte-
ten Unternehmen liegt deutlich darüber. Jedoch 
liefern einige Unternehmen dennoch gar keine, 
keine verarbeitbaren oder unplausible Daten und 
sind deshalb noch nicht in der Datenbasis enthal-
ten. Zusätzlich werden die von den Mobilfunk-
netzbetreibern erhobenen Versorgungsdaten über 
die Mobilfunknetzabdeckung abgebildet.

Datenbestand Festnetz

Laut BBA lag die Versorgungsquote mit Glasfaser 
auf Basis von FttH/B-Infrastruktur Mitte 2024 bei 
36,8 Prozent (29,8 Prozent) der Haushalte. Über 
alle Technologien hinweg können 76,5 Prozent 
(73,6 Prozent) der Haushalte Gigabitanschlüs-
se nachfragen, wobei der Großteil auf der Abde-
ckung mit aufgewerteten HFC-Netzen beruht. 
Gängige Geschwindigkeiten, die häufig auch bei 
Verfügbarkeit von schnelleren Anschlüssen ge-
bucht werden, stehen beinahe flächendeckend zur 
Verfügung. So sind Anschlüsse mit mindestens 50 
Mbit/s für 96,5 Prozent (95,9 Prozent) der Haus-
halte und mit mindestens 100 Mbit/s für  
93,7 Prozent (92,9 Prozent) der Haushalte verfüg-
bar.
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Datenbestand Mobilfunk

Die Darstellung zur Mobilfunkversorgung beruht 
auf halbjährlichen Erhebungen der Bundesnetz-
agentur von den Mobilfunknetzbetreibern. Die 
Mobilfunknetzbetreiber übermitteln der Bundes-
netzagentur für jede Rasterzelle (100 x 100 m) für 
die verschiedenen Technologien (2G, 4G, 5G), ob 
die Zelle versorgt ist. Für die unterschiedlichen 
Technologien hat die Bundesnetzagentur Min-
destpegel für die Empfangsleistung vorgegeben. 
Weiterhin wurde festgelegt, dass bei der Messung 
die Verbraucherperspektive (1,5 m über Grund) 
eingenommen werden soll. Darüber hinaus wur-
den weitere technische Parameter hinsichtlich der 
Qualität des Signals, insbesondere für die 4G- und 
5G-Technologie, vorgegeben. Bei den Werten han-
delt es sich um Prognose-Daten der Netzbetreiber 
für den Outdoor-Empfang.

Infrastrukturatlas (ISA)

Hintergrund

Der Infrastrukturatlas (ISA) ist das zentrale In-
formations- und Planungstool für den Gigabit-
Ausbau in Deutschland. Er enthält Lagedaten zu 
Infrastrukturen von Netzbetreibern, die grund-
sätzlich für den Ausbau mitgenutzt werden kön-
nen. Dazu gehören neben Glasfaserleitungen, 
Leerrohren, Trägerinfrastrukturen und Zugangs-
punkten auch Bauarbeiten. Zusätzlich werden 
Kontaktdaten der Infrastrukturinhaber sowie In-
formationen zur Verfügbarkeit und Förderung 
bereitgestellt. Auf diese Weise können im Vorfeld 
von Ausbauprojekten Planungs- und Entschei-
dungsprozesse beschleunigt und in der Ausbau-
phase Kosten durch Mitnutzung eingespart wer-
den. Der ISA ist nicht öffentlich zugänglich. Nur 
berechtigte Nutzerinnen und Nutzer erhalten, für 
einen begrenzten Zeitraum und beschränkt auf 
ein bestimmtes Gebiet, auf Antrag Zugang. Das 
können ausbauende Unternehmen, aber auch Ge-
bietskörperschaften sein.

Seit 2009 wurde der ISA in über 17.000 Projekten 
als Informationsgrundlage genutzt und mehr als 
4.000 Infrastrukturinhaber sind zur Datenliefe-
rung an den ISA verpflichtet.

Abschluss der Neuverpflichtungen nach  
TKG-Novelle / Regelaktualisierung ISA

Durch die am 1. Dezember 2021 in Kraft getre-
tene TKG-Novelle mussten die Verpflichtungs-
grundlagen der Datenlieferanten, sowie die Da-
tenlieferungs- und Einsichtnahme-Bedingungen 
angepasst werden. Die notwendigen Neuver-
pflichtungen in den über 4.000 Fällen konnten bis 
zum Ende des Jahres 2024 nahezu vollständig vor-
genommen werden. 
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Ein hoher Anteil der Datenlieferanten für den ISA 
hat zum Stichtag 1. Juli 2024 die Pflicht zur regel-
mäßigen Aktualisierungsmeldung erfüllt. Diese 
werden sukzessive verarbeitet und in den ISA 
übernommen. Zum Ende des Jahres 2024 wurde 
der Datenbestand der TK-Infrastruktur im ISA je 
nach Infrastrukturart bereits zwischen 76 Prozent 
und 95 Prozent aktualisiert. Die abschließende Ak-
tualisierung der Datenbasis wird voraussichtlich 
bis Mitte 2025 andauern.

Technische Weiterentwicklungen des ISA

Am 10. April 2024 wurden mit der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Bundesnetzagentur neue 
Einsichtnahme-Bedingungen für den ISA in Kraft 
gesetzt. Die hierin enthaltenen Änderungen er-
möglichten im weiteren Jahresverlauf die Inbe-
triebnahme neuer Funktionen für den Infrastruk-
turatlas.

So enthält das Web-GIS des ISA seit dem 17. Ap-
ril 2024 basierend auf den Vorgaben der Regu-
lierungsverfügung BK3i-19/020 eine detaillierte 
quartalsaktuelle Darstellung der freien Leerrohr-
kapazitäten und baulichen Anlagen der Telekom 
Deutschland GmbH (BA-Info) bis zum Maßstab 
1:1000. Telekommunikationsunternehmen, die 
an einer Mitnutzung dieser Anlagen interessiert 
sind, können in der interaktiven Karte mit einem 
Mausklick abrufen, ob für eine geplante Trasse 
zum Glasfaserausbau Leerrohre in der gewünsch-
ten Anzahl und Größe zur Mitverlegung zur Ver-
fügung stehen.

Im Juni konnten weitere Verbesserungen freige-
schaltet werden. Seitdem präsentiert sich der In-
frastrukturatlas den Nutzenden in einem deut-
lich moderneren Erscheinungsbild mit neuen 
Kartensignaturen und angepasster Farbgebung. 
Die Geschwindigkeit des Systems wurde dabei so 
optimiert, dass die Kartenbilder nun doppelt so 
schnell wie bisher angezeigt werden.

Um die Detailplanung zu erleichtern, werden alle 
Elemente der interaktiven Karten nun im detail-
lierten Kartenmaßstab von bis zu 1:1000 präsen-
tiert.

Den Kartendarstellungen wurden neue Infra-
strukturarten hinzugefügt, so dass nun die von 
den Datenlieferanten bereitgestellten Liegen-
schaften sowie Trägerstrukturen für den klein-
räumigen Mobilfunkausbau dort enthalten sind. 
Gleichzeitig wurde das Datenmodell um neue At-
tribute erweitert; mit einem Mausklick können 
Angaben zur Höhe, zur Verlege-Tiefe und zur 
Stromversorgung bestimmter Infrastrukturarten 
eingesehen werden. Für die Liegenschaften kann 
nun das Flurstückkennzeichen als eindeutiges 
Ordnungsmerkmal hinterlegt werden. 

Nutzung des ISA-Portals

In 2024 haben sich abschließend alle aktiven Da-
tenlieferanten des ISA als Nutzende für das ISA-
Portal registriert und den ISA als Kanal für die 
Datenübermittlung genutzt. Damit haben sich 
seit Einführung im Frühjahr 2022 insgesamt etwa 
4.600 Personen (+1.100 in 2024) auf isa.bundes-
netzagentur.de registriert und nutzen die hier 
bereitgestellten digitalen Angebote und Services 
rund um die Einsichtnahme und die Datenliefe-
rung. 

In 2024 haben die Nutzenden 1.301 Anträge auf 
Einsichtnahme in den ISA gestellt. Damit ist die 
die Anzahl der Einsichtnahme-Anträge im Ver-
gleich zum Vorjahr leicht gestiegen und liegt wei-
terhin auf einem hohen Niveau.

https://isa.bundesnetzagentur.de
https://isa.bundesnetzagentur.de
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Analyseplattform

Konzept

Die Analyseplattform ist ein zugangsgeschütztes 
Informations- und Analysetool für die öffentliche 
Verwaltung. Sie bietet derzeit ausschließlich Ent-
scheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern 
von Bund und Ländern Zugang zu detaillierten 
Informationen aus den Bereichen Festnetz- und 
Mobilfunkversorgung, öffentlicher Förderung und 
Infrastrukturen. Die Plattform erhöht die Trans-
parenz für die öffentliche Verwaltung und unter-
stützt die Fähigkeit zur effizienten (öffentlichen) 
Ausbauplanung.

Die Analyseplattform basiert auf demselben Da-
tensatz wie der Breitbandatlas und erweitert die-
sen um einige Daten. So werden Informationen 
zur Unterversorgung im Mobilfunk (Weiße Fle-
cken und Graue Flecken) sowie zu Förderprojek-
ten und Markterkundungsverfahren im Mobil-
funk abgebildet. Des Weiteren werden statistische 
Informationen zu Breitband-Infrastrukturen be-
reitgestellt. Schließlich werden je nach Zugangs-
berechtigung Informationen zum Festnetz bis auf 
die Adressebene dargestellt. Durch die Analyse-
plattform können in bestimmten Verwaltungs-
grenzen Analysen zur Breitbandversorgung so-
wie Vergleiche zu anderen Verwaltungsgrenzen 
durchgeführt werden, die auch heruntergeladen 
werden können. 

Nutzung

Im Dezember 2024 war die Anzahl der Zugangs-
profile mit 71 Nutzern im Vergleich zum Vor-
jahr gleichbleibend, wobei nur noch 12 Nutzer 
ein aktives Konto aufwiesen (der Rest war wegen 
3-monatiger Inaktivität gesperrt). Von den aktiv 
genutzten Profilen entfallen ca. 80 Prozent auf Zu-
gänge mit Länderbezug und 20 Prozent auf Ana-
lystinnen und Analysten des gesamten Bundes-

gebiets. Jedes Land wurde inzwischen mindestens 
einmal zugewiesen. Die Nutzerinnen und Nutzer 
arbeiten für Bundes- und Landesministerien, öf-
fentliche Digitalagenturen oder speziell für den 
Breitbandausbau eingerichtete Büros sowie die 
Projektträger im Förderkontext. 

Von den wenigen eingegangenen Zugangsan-
trägen musste ca. die Hälfte aufgrund fehlenden 
Anspruchs abgelehnt werden. Die Zugänge der 
registrierten Nutzerinnen und Nutzer sind pass-
wortgeschützt und bedürfen zudem bei der An-
meldung einer individuellen Authentifizierung 
mittels eines weiteren Faktors (Multi-Faktor-Au-
thentifizierung – MFA).
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Internet und 
Digitalisierung
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Umsetzung von europäischen  
Verordnungen zu Daten  

Data Act 

Die EU-Datenverordnung (Data Act, EU 
2023/2854) ist am 11. Januar 2024 in Kraft getre-
ten und wird ab dem 12. September 2025 größ-
tenteils zur Anwendung kommen. Er ist neben 
dem Data Governance Act eine der zentralen 
Säulen der europäischen Datenstrategie der EU-
Kommission. Der Data Act zielt darauf ab, die 
Verfügbarkeit von Daten in der EU zu verbessern, 
indem bestehende Datensilos aufgelöst werden. 
Dafür wurden neue Regelungen für den Zugang 
zu Daten, deren Nutzung und Weitergabe, insbe-
sondere im Bereich von IoT-Geräten, eingeführt. 
Zudem enthält der Data Act Bestimmungen zur 
Erleichterung des Wechsels zwischen Anbietern 
von Datenverarbeitungsdiensten (z. B. von Cloud-
Diensten) sowie zur Reduzierung der Wechsel-
kosten und zur Schaffung von Interoperabilität 
dieser Dienste, um unter anderem Lock-In Effekte 
zu reduzieren. 

So soll der Data Act einen wettbewerbsfähigen 
europäischen Datenmarkt schaffen, der eine ge-
rechte Verteilung des Wertes von Daten gewähr-
leistet, um Innovationen zu fördern und die 
datenbasierte Wertschöpfung zu erhöhen. Ins-
besondere Start-ups sowie kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) profitieren von den vielfäl-
tigen Möglichkeiten, die der Data Act bietet, um 
sich aktiv an der Datenwirtschaft zu beteiligen 
und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Die federführenden Ministerien, das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
(BMWK) und das Bundesministerium für Digi-
tales und Verkehr (BMDV), erarbeiten aktuell das 
nationale Durchführungsgesetz zum Data Act. 
Nach den bisherigen Überlegungen soll die Bun-
desnetzagentur die für die Durchführung des 
Data Act zuständige Behörde werden und es ist 
beabsichtigt, dies ebenso wie die Ausgestaltung 
der Zusammenarbeit mit weiteren Behörden im 
Entwurf des nationalen Gesetzes zur Durchfüh-
rung des Data Act vorzusehen. Die Bundesnetz-
agentur hat in den vergangenen Jahren in viel-
schichtigen Bereichen Expertise im Bereich der 

Die Digitalisierung erstreckt sich über alle Netzsektoren - die 
Bundesnetzagentur sieht ihre Rolle bei der digitalen Transforma-
tion als Regulierungsbehörde und Enabler: Sie ermöglicht neue 
Geschäftsmodelle, gestaltet neue Märkte und setzt neue Rege-
lungen um. Mit der Gründung der neuen Digitalabteilung 9 im 
Jahr 2024 wurden diese Aufgaben nun zentral gebündelt. 
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Datenökonomie aufgebaut und begleitet den 
Gesetzgebungsprozess zur nationalen Durchfüh-
rung des Data Act von Anfang an.

Data Governance Act

Der Data Governance Act (DGA, EU 2022/868) 
ist eine weitere zentrale Säule der europäischen 
Datenstrategie. Er ist am 23. Juni 2022 als EU-Ver-
ordnung in Kraft getreten und gilt in allen Mit-
gliedstaaten seit dem 24. September 2023. 

Der DGA ist ein Sektor übergreifendes Regulie-
rungsinstrument und zielt darauf ab, das Vertrau-
en in den Datenaustausch zu stärken und die Me-
chanismen zur Erhöhung der Datenverfügbarkeit 
zu stärken. Die neu geschaffenen Regeln sollen 
technische Hindernisse bezüglich des Datenaus-
tauschs senken, damit die bislang ungenutzten 
Potenziale der Datenwirtschaft gehoben werden 
können. Vor diesem Hintergrund regelt der DGA 
im Kern vier Themenbereiche: 

• Regelungen für die Weiterverwendung von 
geschützten Daten, die im Besitz öffentlicher 
Stellen sind; 

• Einrichtung eines Anmelde- und Aufsichts-
verfahrens für die Erbringung von Diensten 
durch sog. Datenintermediäre; 

• Rahmenbedingungen für die freiwillige Ein-
tragung von Einrichtungen, die für altruisti-
sche Zwecke zur Verfügung gestellte Daten 
sammeln und verarbeiten; 

• Einrichtung eines Europäischen Datenin-
novationsrats (European Data Innovation 
Board, EDIB). 

Das EDIB führte im Jahr 2024 insgesamt vier 
Sitzungen durch, in denen unter anderem das 

Standardisierungsvorhaben zum European Trus-
ted Data Framework und über einheitliche und 
DSGVO-konforme Einwilligungsformulare be-
raten wurde. Zusätzlich wurde eine EDIB-Unter-
gruppe für zuständige Behörden eingerichtet. In 
dieser Untergruppe wurden im Jahr 2024 haupt-
sächlich Fragen zur Umsetzung und Auslegung 
des DGAs erörtert. 

Der DGA sieht vor, dass eine oder mehrere Be-
hörden die Aufgaben zur Überwachung und 
Durchsetzung des DGA übernehmen. Nach dem 
Gesetzesentwurf des nationalen Durchführungs-
gesetzes – Daten-Governance-Gesetz – soll die 
Bundesnetzagentur für Datenintermediäre (Ka-
pitel III) und datenaltruistische Organisationen 
(Kapitel IV) zuständig werden. Das statistische 
Bundesamt soll zuständige Behörde für die Un-
terstützung der öffentlichen Stellen, die Verwal-
tungsdaten nutzbar machen wollen, und außer-
dem zentrale Informationsstelle werden (Kapitel 
II).

Derzeit befasst sich eine Projektgruppe mit Im-
plementierungsfragen zum DGA und bereitet 
sich auf eine mögliche Aufgabenübernahme vor. 
Die Bundesnetzagentur strebt an, die zugewiese-
nen Aufgaben schnellstmöglich im Interesse der 
Stakeholder aufzunehmen, sobald das Gesetzge-
bungsverfahren abgeschlossen ist. Nach Inkraft-
treten des Daten-Governance-Gesetzes soll die 
Anmelde- bzw. Registrierungsfunktion umge-
hend online verfügbar gemacht werden.  
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Datennutzungsgesetz

Das deutsche Gesetz über die Nutzung von Daten 
des öffentlichen Sektors (Datennutzungsgesetz, 
DNG) ist bereits im Jahr 2021 in Kraft getreten. 
Ziel des DNG ist es, die die Bereitstellung offe-
ner Daten der Verwaltung zu vereinfachen und 
ihre Nutzungsmöglichkeiten zu verbessern. Die 
Nutzung der Daten des öffentlichen Sektors ist 
grundsätzlich unentgeltlich (§ 10 DNG). Wenn öf-
fentliche Stellen, die ausreichende Einnahmen 
erzielen müssen, um einen wesentlichen Teil ih-
rer Kosten im Zusammenhang mit der Erfüllung 
ihrer öffentlichen Aufgabe zu decken, von der 
Unentgeltlichkeit ausgenommen werden wol-
len, melden sie die Berufung auf die Ausnahme 
der Bundesnetzagentur. Die Bundesnetzagentur 
führt eine Liste der öffentlichen Stellen, die von 
der Ausnahme Gebrauch machen und veröffent-
licht die Liste auf ihrer Internetseite (§ 10 Abs. 4 
DNG). 

Die EU-Kommission hat im Jahr 2022 die Durch-
führungsverordnung zur Festlegung bestimmter 
hochwertiger Datensätze und der Modalitäten 
ihrer Veröffentlichung und Weiterverwendung 
(EU 2023/138) erlassen. Die Durchführungsver-
ordnung legt fest, dass besonders hochwertige 
Datensätze künftig auf jeden Fall unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt werden müssen. Nach ei-
ner Übergangszeit kommt die Durchführungs-
verordnung seit dem 9. Juni 2024 zur vollen 
Anwendung. Die von öffentlichen Stellen in An-
spruch genommenen Ausnahmen vom Grund-
satz der Unentgeltlichkeit der Datennutzung sind 
demnach weggefallen. Eine neue Liste der öffent-
lichen Stellen, die ab dem 9. Juni 2024 ausnahms-
weise Daten entgeltlich bereitstellen wollen, wird 
derzeit von der Bundesnetzagentur nach Maßga-
be der Durchführungsverordnung erstellt.

Im Jahr 2024 haben mehrere öffentliche Stellen 
die Aufnahme in die Liste der Bundesnetzagentur 
beantragt. Die Anträge werden derzeit geprüft. 
Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorlie-
gen, werden die öffentlichen Stellen rückwirkend 
zum 9. Juni 2024 in die Liste der Bundesnetz-
agentur aufgenommen. Die Bundesnetzagentur 
wird die neue Liste auf ihrer Internetseite öffent-
lich zugänglich machen.
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Umsetzung von europäischen  
Verordnungen zu digitalen  
Diensten und Handel 

Digital Services Act

Mit Inkrafttreten des Digitale-Dienste-Geset-
zes hat die Bundesnetzagentur im Mai 2024 ihre 
Arbeit als zentraler Koordinator für Digitale 
Dienste in Deutschland aufgenommen. Als Digi-
tal Services Coordinator überwacht die Bundes-
netzagentur, dass Online-Dienste die Regeln des 
Digital Services Act (DSA) einhalten. Bei syste-
matischen Verstößen kann der DSC Zwangs- und 
Bußgelder verhängen. Der DSC ist bei der Bun-
desnetzagentur angesiedelt, aber unabhängig 
und berichtet über seine Tätigkeiten in einem se-
paraten Jahresbericht. 

Die Aufsicht über die Anbieter digitaler Diens-
te und von Online-Plattformen und die Durch-
setzung der Regeln des DSA fällt in die Zustän-
digkeit der einzelnen EU-Mitgliedstaaten, die 
hierzu einen „Nationalen Koordinator für digi-
tale Dienste“ einrichten. Dieser steht Usern, Ver-
mittlungsdiensten, Behörden und Akteuren der 
Zivilgesellschaft in Deutschland sowie der EU-
Kommission und ausländischen DSCs als An-
sprechpartner zur Verfügung. Der DSC ist als 
zentrale Anlaufstelle maßgeblich für die Durch-
setzung des DSA verantwortlich.

Der DSC achtet darauf, dass Menschen sicher und 
frei im Netz unterwegs sein können und kontrol-
liert, ob die Diensteanbieter die neuen DSA-Re-
geln einhalten. Der DSC in Deutschland ist zu-
ständig für Anbieter von Vermittlungsdiensten 
mit Sitz in Deutschland und Anbieter von Ver-
mittlungsdiensten mit Sitz im außereuropäi-
schen Ausland, wenn diese einen gesetzlichen 
Vertreter in Deutschland benannt haben. Der 

DSC ist darüber hinaus die Zentrale Beschwerde-
stelle für Online-User bei Verstößen.

Neben dem DSC gibt es Organisationen, die sich 
für ein sicheres und geschütztes Online-Umfeld 
einsetzen. Dazu gehören unter anderem vertrau-
enswürdige Hinweisgeber (sog. Trusted Flaggers), 
außergerichtliche Streitbeilegungsstellen und 
Forschende. Der DSC kann auf Antrag außerge-
richtliche Streitbeilegungsstellen nach Artikel 21 
DSA zertifizieren, Trusted Flagger (vertrauens-
würdige Hinweisgeber) nach Artikel 22 DSA zu-
lassen und Forscherinnen und Forschern für den 
Zugang zu Daten der sehr großen Onlineplattfor-
men und -suchmaschinen nach Artikel 40 DSA 
zulassen.

Darüber hinaus nimmt der DSC für deutsche Jus-
tiz- und Verwaltungsbehörden Auskunfts- und 
Entfernungsanordnungen der Behörden ent-
gegen, um sie an ausländische DSCs oder die EU-
Kommission weiterzuleiten. Außerdem greift der 
DSC auf die Expertise dieser Behörden zurück, 
wenn Informationen für unsere Aufsichtsverfah-
ren oder für Verfahren der EU-Kommission be-
nötigt werden.

Plattform-to-Business-Verordnung

Die europäische Verordnung zur Förderung von 
Fairness und Transparenz für gewerbliche Nut-
zer von Online-Vermittlungsdiensten und On-
line-Suchmaschinen (P2B-Verordnung, EU 
2019/1150) soll ein faires, vorhersehbares, trag-
fähiges und vertrauenswürdiges Online-Ge-
schäftsumfeld gewährleisten. Die P2B-Verord-
nung wurde im Jahr 2020 auf europäischer Ebene 
eingeführt. Seit dem Inkrafttreten des Digita-
le-Dienste-Gesetzes im Mai 2024 ist die Bundes-
netzagentur für die behördliche Durchsetzung 
dieser Verordnung in Deutschland zuständig. Sie 
ist zudem befugt, klagebefugte Organisationen, 
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Verbände und öffentliche Stellen zu benennen. 
Den Beginn ihrer behördlichen Zuständigkeit hat 
die Bundesnetzagentur mit Informationsveran-
staltungen begleitet. 

Die P2B-Verordnung verpflichtet Anbieter von 
Online-Vermittlungsdiensten und Online-Such-
maschinen zu verschiedenen Informations- und 
Transparenzverpflichtungen. Zudem sind an-
bieterbezogene Regelungen zum internen Be-
schwerdemanagement und zur außergericht-
lichen Streitbeilegung vorgesehen. Geschützt 
werden gewerbliche Nutzer und Nutzer mit Un-
ternehmenswebsites. Verbraucherinnen und Ver-
braucher werden nur indirekt geschützt.

Die Bundesnetzagentur ist zuständig, wenn Nut-
zer ihre Niederlassung oder ihren Wohnsitz 
in Deutschland haben und über den digitalen 
Dienst an Verbraucherinnen oder Verbraucher, 
die sich in der EU befinden, Waren oder Dienst-
leistungen anbieten. Verstoßen Anbieter gegen 
die P2B-Verordnung, kann die Bundesnetzagen-
tur Anordnungen erlassen und Bußgelder bis zu 
300.000 Euro verhängen. 

Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags koope-
riert die Bundesnetzagentur mit nationalen und 
europäischen Behörden wie u. a. dem deutschen 
Koordinator für Digitale Dienste (DSC), dem 
Bundeskartellamt, anderen nationalen P2B-Be-
hörden und der Europäischen Kommission. 

Ein Schwerpunkt der bisher vorgetragenen Be-
schwerden betraf die Begründungspflicht der 
Anbieter bei Einschränkung, Aussetzung und Be-
endigung der digitalen Dienste nach Artikel 4 i. 
V. m. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c P2B-Verord-
nung sowie die Transparenzverpflichtungen bzgl. 
des Rankings nach Artikel 5 P2B-Verordnung. 
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf den Verpflich-
tungen der Anbieter in Bezug auf ihr internes 

Beschwerdemanagement und der außergericht-
lichen Streitbeilegung nach Artikel 11 und 12 
P2B-Verordnung. Die entsprechenden Anhö-
rungsverfahren wurden im 4. Quartal 2024 an 
die Anbieter adressiert und werden im nächsten 
Schritt ausgewertet und weiterbearbeitet.  

Zudem ist im Berichtszeitraum ein Antrag auf 
Benennung als klagebefugter Verband nach Arti-
kel 14 P2B-Verordnung eingegangen. 

Die Bundesnetzagentur informiert ausführlich 
über die Regelungen der P2B-Verordnung unter 
den Fachthemen auf ihrer Internetseite. Über 
das dort verfügbare digitale Beschwerdeformular 
können Nutzer Beschwerden direkt bei der Bun-
desnetzagentur einreichen. 

Geoblocking-Verordnung

Die Geoblocking-Verordnung (EU 2018/302) ist 
Teil der Strategie der Europäischen Union zur 
Verwirklichung eines einheitlichen digitalen Bin-
nenmarktes. Die Geoblocking-Verordnung soll 
verhindern, dass Anbieter Kundinnen und Kun-
den beim grenzüberschreitenden Handel inner-
halb der EU aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit 
oder ihres Wohnorts benachteiligen. Deshalb 
dürfen Anbieter den Zugang zu ihren Online-
Shops und den Erwerb von Produkten nicht auf-
grund des Wohnorts oder der Staatsangehörig-
keit ihrer europäischen Kundinnen und Kunden 
einschränken. Häufig können Verbraucherinnen 
und Verbraucher nicht auf nationale Versionen 
eines Online-Shops zugreifen, bestimmte Zah-
lungsmittel aus dem EU-Ausland nicht nutzen 
oder Bestellungen aus anderen Gründen nicht 
abschließen. 

Ausgenommen vom Anwendungsbereich der 
Geoblocking-Verordnung sind u. a. audiovisuel-
le Dienste, Gesundheits-, Finanz-, Telekommu-
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nikations- und Verkehrsdienstleistungen. Nicht 
umfasst ist auch der Zugang zu elektronisch er-
brachten Dienstleistungen, deren Hauptmerkmal 
die Bereitstellung von urheberrechtlich geschütz-
ten Werken oder deren Nutzung ist. Bei Waren-
käufen können Kundinnen und Kunden zudem 
keine Lieferung außerhalb des Tätigkeitsgebietes 
des Anbieters verlangen. 

Sowohl über das Verbraucherportal der 
Bundesnetzagentur als auch über das 
Bundesportal können Verbraucherinnen und 
Verbraucher online Beschwerden an die 
Bundesnetzagentur herantragen. Im Jahr 2024 
wurden 167 Fälle gemeldet. Ein Großteil der 
Beschwerden betrifft Bestellungen von Kleidung, 
IT- und Versanddienstleistungen, Elektronik- 
und Haushaltsgeräten. Es sind weiterhin vermehrt 
Beschwerden zum anbieterseitigen Verbot von 
Paketweiterleitungsdiensten, aber auch zu Tarifen 
im Zusammenhang mit dem Laden von E-Autos 
und der Verfügbarkeit von Apps, eingegangen.

Anfragen und Beschwerden zum Geoblocking
in Prozent
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Sonstiges

IKT Dienstleistungen
Kleidung

Haushaltswaren
Elektronik

Tickets
Kosmetik

Versanddienstleistungen

Zahlungsdienste
Lebensmittel
Automotive
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Im Jahr 2024 hat die Bundesnetzagentur erneut 
eng mit der Europäischen Kommission und den 
zuständigen nationalen Geoblocking-Behörden 
der anderen EU-Länder im Rahmen des sog. Con-
sumer Protection Cooperation-Netzwerks (CPC) 
zusammengearbeitet. Zusätzlich hat die Bundes-
netzagentur mit dem Europäischen Verbraucher-
zentrum Deutschland (EVZ) kooperiert.

eIDAS 2.0 – neue digitale Möglichkeiten für 
Markt und Verbraucher

Vertrauen in digitale Transaktionen ist ein 
Grundstein für eine erfolgreiche Digitalisierung 
und deren Akzeptanz in unserer Gesellschaft. Im 
Jahr 2024 wurde mit der aktualisierten eIDAS-
Verordnung (EU 2024/1183) ein weiterer Meilen-
stein für einen erfolgreichen Übergang zu einer 
souveränen digitalen Gesellschaft gesetzt. Alle 
EU-Bürgerinnen und -Bürger werden durch die 
neue Europäische Digitale Identitäts-Wallet (EU-
DI-Wallet) befähigt sein, ihre Identität nur mit 
Hilfe ihres Smartphones sicher vorzuweisen. Zu-
dem ermöglicht die Wallet Nutzenden den einfa-
chen und sicheren Nachweis ihrer elektronischen 
Attribute im digitalen Alltag, wie zum Beispiel 
von Berufsqualifikationen oder dem digitalen 
Führerschein. Dabei behalten die Nutzenden die 
Kontrolle über ihre persönlichen Daten. Selbst 
die komfortable Erzeugung digitaler Unterschrif-
ten per qualifizierter elektronischer Signatur ist 
mit der Wallet möglich - kostenlos für nichtge-
werbliche Zwecke.

Die bisherigen Möglichkeiten durch die elektro-
nischen Vertrauensdienste wurden durch die No-
vellierung der eIDAS erweitert und decken nun 
noch weitere relevante Anwendungsbereiche ab. 
So runden neue Vertrauensdienste für elektroni-
sche Archive und elektronische Journale (Block-
chain) das bisherige Angebot ab. 
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Die Bundesnetzagentur hat sich im Jahr 2024 ak-
tiv für den Ausbau sicherer und vertrauenswürdi-
ger digitaler Verbrauchernetze eingesetzt. Durch 
einen regelmäßigen Austausch mit der Wirt-
schaft in Fachveranstaltungen, wie dem Forum 
für elektronische Vertrauensdienste (FEV), sowie 
Informationsveranstaltungen für alle wichtigen 
Stakeholder, wie dem eIDAS Summit, setzt die 
Bundesnetzagentur auf enge Kooperation und 
Transparenz. Als Mitglied des Vorstands des Fo-
rums der europäischen Aufsichtsbehörden für 
Vertrauensdiensteanbieter (FESA) setzt sich die 
Bundesnetzagentur für eine enge Zusammen-
arbeit auf europäischer Ebene ein und fördert so 
die Harmonisierung im Markt.

Weiter sichert die Bundesnetzagentur als einheit-
liche Anlaufstelle für die Vertrauensdienste sowie 
als Mitglied in der Europäischen Kooperations-
gruppe für die digitale Identität die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit und den Informa-
tionsaustausch unter den Mitgliedsstaaten. In 
diesem Rahmen unterstützt die Bundesnetzagen-
tur zudem die rechtliche Ausgestaltung der Re-
gelungen zu elektronischen Vertrauensdiensten 
durch Mitarbeit in der Komitologie zur Erstel-
lung zahlreicher Durchführungsrechtsakte.

Bekämpfung der Verbreitung terroristischer 
Online-Inhalte (TCO-Verordnung)

Die Verordnung zur Bekämpfung der Verbrei-
tung terroristischer Online-Inhalte (TCO-VO, EU 
2021/784) ist seit dem 7. Juni 2022 anwendbar. Ihr 
Ziel ist es, den Missbrauch von Hostingdiensten 
zur öffentlichen Verbreitung terroristischer On-
line-Inhalte zu bekämpfen. Danach sind Hosting-
diensteanbieter verpflichtet, terroristische On-
line-Inhalte innerhalb einer Stunde nach Erhalt 
einer behördlichen Entfernungsanordnung zu 
entfernen und – sofern wiederholt terroristische 
Online-Inhalte über ihre Plattformen verbreitet 
wurden – spezifische Maßnahmen zu ergreifen, 

um derlei künftig zu unterbinden. Hostingdiens-
teanbieter, die keine Hauptniederlassung in der 
Europäischen Union haben, aber hier Dienst-
leistungen anbieten, müssen einen „gesetzlichen 
Vertreter“ in der Europäischen Union benennen. 

Die behördliche Aufgabenverteilung zwischen 
Bundesnetzagentur und Bundeskriminalamt 
(BKA) ist im „Terroristische-Online-Inhalte-Be-
kämpfungs-Gesetz“ (TerrOIBG) festgelegt. Da-
nach erlässt das BKA gegenüber den jeweiligen 
Hostingdiensteanbietern Anordnungen zur Ent-
fernung der terroristischen Online-Inhalte.  
Die Bundesnetzagentur überwacht hierbei die 
Durchführung spezifischer Maßnahmen der Hos-
tingdiensteanbieter nach Art. 5 TCO-VO und ver-
hängt Sanktionen nach Art. 18 TCO-VO bzw.  
§ 6 TerrOIBG. 

Im Februar 2024 fand eine Informationsveran-
staltung für Hostingdiensteanbieter statt, in der 
Bundesnetzagentur und Bundeskriminalamt 
über die Pflichten aus und die relevanten Ver-
fahren nach der TCO-VO aufklärten. Ende 2024 
veröffentlichte die Bundesnetzagentur FAQ und 
weitere Informationen zum Umgang mit terro-
ristischen Online-Inhalten auf der TCO-Webseite 
der Bundesnetzagentur. 

Die Bundesnetzagentur führte im Jahr 2024 ein 
aktives Verfahren gegen einen Hostingdienste-
anbieter mit Sitz in Deutschland. Darüber hinaus 
wurden Entfernungsanordnungen von zuständi-
gen Behörden aus Spanien und Frankreich gegen 
einen Hostingdiensteanbieter mit gesetzlichem 
Vertreter in Deutschland erlassen. In beiden Fäl-
len prüft die Bundesnetzagentur derzeit das wei-
tere Vorgehen.

Bei ihren Tätigkeiten stimmt sich die Bundes-
netzagentur eng mit dem Bundeskriminalamt ab.
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Schutz von Nutzenden digitaler 
Dienste und Zugänge

Breitbandmessung

Die Bundesnetzagentur hat zum neunten Mal 
detaillierte Ergebnisse ihrer Breitbandmessung 
veröffentlicht (breitbandmessung.de/ergebnisse).  
Die betrachteten Messungen wurden im Zeit-
raum vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 
2024 (neuntes Betriebsjahr) durchgeführt. Insge-
samt wurden für stationäre Breitbandanschlüs-
se 276.081 und für mobile Breitbandanschlüsse 
562.305 valide Messungen berücksichtigt.

Bei den stationären Breitbandanschlüssen haben 
über alle Bandbreiteklassen und Anbieter hinweg 
86,5 Prozent der Nutzer (2022/2023: 85,5 Prozent) 
mindestens die Hälfte der vertraglich vereinbar-
ten maximalen Datenübertragungsrate erreicht; 
bei 45,2 Prozent der Nutzer (2022/2023: 43,5 Pro-
zent) wurde diese voll erreicht oder überschrit-
ten. Die Ergebnisse fallen damit erneut besser als 
im Vorjahr aus.

Bei den mobilen Breitbandanschlüssen lag das 
Verhältnis zwischen tatsächlicher und vereinbar-
ter geschätzter maximaler Datenübertragungs-
rate wieder deutlich unter dem von stationären 
Anschlüssen. Erstmals wurde zwischen den Tech-
nologien 4G und 5G unterschieden. Hintergrund 
ist, dass es 5G ermöglicht, sehr hohe Datenüber-
tragungsraten zu erzielen. Diese gehen teilwei-
se deutlich über das jeweilige vertraglich verein-
barte geschätzte Maximum des Tarifs hinaus. Ein 
Vorjahresvergleich ist aufgrund der geänderten 
Methodik nicht mehr möglich.

Die Ergebnisse der Breitbandmessung hängen 
davon ab, welchen Tarif der Nutzer mit dem An-
bieter vereinbart hat. Insofern können auf der 

Grundlage der Breitbandmessung keine Aussa-
gen zur Versorgungssituation oder Verfügbarkeit 
von breitbandigen Internetzugangsdiensten ge-
troffen werden.

Vom 18. bis zum 25. Mai 2024 hat die zweite Mo-
bilfunkmesswoche in Nordrhein-Westfalen statt-
gefunden. Parallel hierzu führte Rheinland-Pfalz 
erstmalig auch eine Messwoche durch. Mithilfe 
der Breitbandmessung/Funkloch-App der Bun-
desnetzagentur konnten Nutzer im Rahmen der 
Initiativen die Netzverfügbarkeit ihres Mobil-
funkanbieters erfassen und Funklöcher melden. 
Durch die Messungen sollte ein genaueres Bild 
der Mobilfunkversorgungslage vor Ort und in 
der Fläche des jeweiligen Landes entstehen. Beide 
Messwochen stießen auf ein reges Interesse. Die 
Bundesnetzagentur hat die Bundesländer auch 
bei der Datenauswertung unterstützt.

Interoperabilität

Interoperabilitätsverpflichtungen im Bereich der 
nummernunabhängigen interpersonellen Tele-
kommunikationsdienste (z. B. Messengerdienste) 
sollen Nutzern verschiedener Dienste ermögli-
chen, anbieterübergreifend kommunizieren zu 
können, um damit den Wettbewerb zu beleben.

Mit dem auf europäischer Ebene verabschiede-
ten Digital Markets Act (DMA), der am 1. Novem-
ber 2022 in Kraft getreten ist, müssen Anbieter 
von Messengerdiensten, sofern sie als besonders 
zu behandelnde sog. Gatekeeper eingestuft wer-
den, solche Interoperabilitätsverpflichtungen 
erfüllen. Die Europäische Kommission hat im 
September 2023 erstmals Gatekeeper nach dem 
DMA benannt. Im Bereich der Messengerdiens-
te ist die Meta Inc. mit den Diensten WhatsApp 
und Messenger verpflichtet, diese Dienste auch 
für Konkurrenten zu öffnen, um eine anbieter-
übergreifende Kommunikation zu ermöglichen. 

http://breitbandmessung.de/ergebnisse
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Hierzu müssen die Dienste ein entsprechendes 
Standardangebot hinsichtlich der genauen tech-
nischen Interoperabilitätskonditionen erstellen 
und Konkurrenten zur Verfügung stellen.

Die Europäische Kommission hat bei der Bewer-
tung entsprechender Standardangebote BEREC 
konsultiert. In diesem Kontext hat sich die Bun-
desnetzagentur an der Stellungnahme von BEREC 
mit spezifischen Kommentaren zum Standardan-
gebot von Meta bzgl. WhatsApp und den techni-
schen Ansätzen und Anforderungen an die Inter-
operabilitätsgewährung beteiligt.

Netzneutralität und IP-Zusammenschaltung

Die Bundesnetzagentur überwacht und stellt si-
cher, dass diese europäischen Vorgaben der Ver-
ordnung über Maßnahmen zum Zugang zum of-
fenen Internet (TSM-Verordnung, EU 2015/2120) 
zur Netzneutralität eingehalten werden. In die-
sem Zusammenhang waren im Jahr 2024 ein Ver-
fahren aus dem Bereich IP-Zusammenschaltung 
und das Thema DNS-Sperren bedeutend.

Der IP-Zusammenschaltungsmarkt wird von der 
Bundesnetzagentur als grundsätzlich funktionie-
rend eingestuft. Dies deckt sich mit der Einschät-
zung von BEREC.

Im Verfahren zur IP-Zusammenschaltung strei-
ten die Telekom Deutschland GmbH (Telekom) 
und Meta Inc. (Meta) über Entgelte für eine direk-
te Zusammenschaltung (Peering) zwischen ihren 
Netzen. Die Telekom hat Meta mit deren Netz-
gesellschaft Edge Network Services Ltd. auf Zah-
lung verklagt. Das LG Köln hat Meta am 14. Mai 
2024 zu Zahlungen an die Telekom für die Inan-
spruchnahme von Datentransportleistungen ver-
urteilt. Meta hat gegen das Urteil vor dem OLG 
Düsseldorf Berufung eingelegt.

Nach dem Urteil des LG Köln hatte Meta ange-
kündigt, den Datenverkehr zur Telekom über die 
direkte Netzzusammenschaltung (Peering) einzu-
stellen und stattdessen über eine indirekte Netz-
zusammenschaltung (Transit) zu realisieren. Bei-
de Unternehmen haben am 25. September 2024 
Pressemitteilungen veröffentlicht, in denen sie 
sich gegenseitig Missbrauch einer marktbeherr-
schenden Stellung vorwerfen.

Die Umstellung auf Transit führte im Ergebnis 
jedoch zu keinerlei Verbraucherbeschwerden bei 
der Bundesnetzagentur. Ein Einschreiten war da-
her nicht angezeigt. Es ist anzunehmen, dass die 
Zusammenschaltungskapazitäten ausreichend 
ausgebaut wurden und es zu keinem Qualitäts-
verlust für Verbraucherinnen und Verbraucher 
kam.

Unabhängig von dem o. g. Fall erreichten die 
Bundesnetzagentur auch im Jahr 2024 wieder 
eine Reihe von Beschwerden. Thematisch berich-
teten darin übereinstimmend Nutzende mit Te-
lekom-Anschlüssen, dass bestimmte Dienste nur 
schlecht nutzbar seien, was auf unzureichendes 
Peering seitens der Telekom zurückgeführt wird. 

Seit 2016 überwacht die Bundesnetzagentur die 
Netzneutralität in Deutschland. In diesem Zu-
sammenhang wird auch im Berichtszeitraum 
geprüft, ob Anbieter bestimmte Webseiten oder 
Dienste blockieren oder ein Zugriff auf bestimm-
te Angebote verlangsamen oder priorisieren. Die 
Bundesnetzagentur ordnet selbst keine Sperren 
im Internet an, sondern prüft, ob solche Sperren 
gegen die Vorschriften über die Netzneutralität 
verstoßen. Im Falle von gesetzlichen, behördlichen 
oder gerichtlichen Anordnungen sind Sperren 
netzneutralitätskonform. Im Berichtszeitraum 
wurden die Internetzugangsanbieter durch meh-
rere Erweiterungen der EU-Sanktionsverordnung 
833/2014 zu DNS-Sperren verpflichtet, um die 
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Verbreitung der Inhalte bestimmter russischer 
Sender einzudämmen. Schließlich hat die Bundes-
netzagentur im Berichtszeitraum drei Empfehlun-
gen der „Clearingstelle Urheberrecht im Internet“ 
(CUII) zu DNS-Sperren als netzneutralitätskon-
form angesehen; in zwei weiteren Prüfungen wur-
den Unterlagen nachgefordert. 

Ausführliche weitere Informationen zu Fragen der 
Netzneutralität stellt die Bundesnetzagentur wie 
in den Vorjahren in ihrem Jahresbericht zur Netz-
neutralität in Deutschland bereit (Berichtszeit-
raum Mai 2023 bis April 2024).

Roaming und Intra-EU Calls

Mit der europäischen Roaming-Verordnung und 
deren Neufassung im Jahr 2022 (EU 2022/612) 
werden die Regelungen von Roaming zu Inlands-
preisen innerhalb der Europäischen Union fortge-
führt („Roam-like-at-home“-Prinzip). Die Bundes-
netzagentur prüft deren Einhaltung sowie etwa 
die Einhaltung der Vorschriften über die Anwen-
dung der Regelung der angemessenen Nutzung 
(fair-use) und über die Methode zur Prüfung der 
Tragfähigkeit der Abschaffung der Endkunden-
roamingaufschläge. 

Im Jahr 2024 wurde von der Bundesnetzagen-
tur ein Tarif überprüft, bei dem bei Einloggen im 
außereuropäischen Ausland eine bestimmte Ta-
rifoption automatisch kostenpflichtig gebucht 
wurde. Den Nutzenden war es zunächst nicht 
möglich, diese Option zu deaktivieren. Diese Pra-
xis hat die Bundesnetzagentur beanstandet und 
Verordnungskonformität angemahnt. Der Anbie-
ter hat den monierten Tarif nachgebessert, bereits 
berechnete Pakete auf Anfrage erstattet und eine 
entsprechende Opt-Out Funktion implementiert. 
Darüber hinaus wurde eine verbesserte Kommu-
nikation in Form verständlicher Welcome-SMS 
bei Einreise in nichteuropäische Länder gegen-
über den Nutzenden vorgenommen. 

Ferner ist die Bundesnetzagentur im Jahr 2024 
aufgrund einer Beschwerde tätig geworden, bei 
der nach Erreichen des Cut-Off Limits außerhalb 
der EU keine Kommunikation mehr in Länder des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) möglich 
war, obwohl im entsprechenden Abrechnungs-
monat vereinbartes Datenvolumen verfügbar war. 
Die Bundesnetzagentur konnte in diesem Fall 
Abhilfe des betroffenen Roaming-Anbieters er-
reichen, der eine differenzierte Abrechnung des 
Roaming-Datenvolumens ermöglichte und die 
Abrechnung verordnungskonform anpasste.

Die Bundesnetzagentur prüft in einem kontinu-
ierlichen Prozess die Einhaltung der detaillierten 
Regelungen einer angemessenen Nutzungsgren-
ze beim Roaming in der Union (Fair Use Policy). 
Dazu werden die Tarife der in Deutschland an-
sässigen Roaming-Anbieter auf verordnungskon-
forme Ausgestaltung überprüft. Die Anwendung 
einer angemessenen Nutzungsgrenze insbeson-
dere bei Tarifen mit hohen inkludierten Datenvo-
lumina basiert auf dem regulierten Vorleistungs-
entgelt für regulierte Datenroamingdienste. Das 
Vorleistungsentgelt sinkt in einem Gleitpfad bis 
2032. In 2024 lag das maximale Vorleistungsent-
gelt bei 1,55 €/netto. Aufgrund der stufenweisen, 
jährlichen Anpassung des Vorleistungsentgelts 
ändern sich entsprechend etwaige angemessene 
Nutzungsgrenzen. Während Anbieter bei vielen 
Tarifen das nationale Datenvolumen gemäß des 
Roam-Like-At-Home Prinzips anbieten, werden 
vor allem bei unlimitierten Tarifen angemessene 
Nutzungsgrenzen vereinbart. 

International arbeitete die Bundesnetzagentur im 
Jahr 2024 mit dem Thema Roaming weiterhin ak-
tiv bei BEREC mit und hat insbesondere an einem 
Bericht zur M2M-Kommunikation in Verbindung 
mit sog. „permanent roaming“ sowie der Erstel-
lung einer Stellungnahme an die EU-Kommission 
hinsichtlich der Überprüfung der Regelungen der 
Roaming-Verordnung mitgewirkt.
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Marktüberblick NI-ICS

Rechtliche Einordung 

Mit der Novellierung des Telekommunikations-
gesetzes (TKG) im Jahr 2021 wurde der Begriff des 
Telekommunikationsdienstes erweitert. Neu ein-
geführt wurde die Kategorie der interpersonel-
len Telekommunikationsdienste, die im Weiteren 
in „nummerngebundene“ (engl.: number-based 
interpersonal communication services; kurz: NB-
ICS) und „nummernunabhängige“ interpersonelle 
Telekommunikationsdienste (engl.: number-in-
dependent interpersonal communication services; 
kurz: NI-ICS) unterteilt werden. Entscheidendes 
Abgrenzungskriterium zwischen den beiden Un-
terkategorien ist die Art der Nummernnutzung. 
Für NI-ICS gilt, dass sie weder eine Verbindung zu 
öffentlich zugeteilten Nummerierungsressourcen 
herstellen, noch die Kommunikation mit Num-
mern nationaler oder internationaler Numme-
rierungspläne ermöglichen dürfen. In die Katego-
rie NI-ICS fallen – sofern die im TKG normierten 
Kriterien1 erfüllt sind – insbesondere Messen-
ger-Dienste (einschl. Internettelefonie- und Vi-
deotelefonie) und Videokonferenz-Dienste sowie 
E-Mail-Dienste. Regulatorische Verpflichtungen 
für NI-ICS gelten insbesondere in den Bereichen 
öffentliche Sicherheit, Kundenschutz und Markt-
beobachtung. 

Marktdatenerhebung NI-ICS 2024

Mit der TKG-Novelle wurden die Auskunftsbe-
fugnisse der Bundesnetzagentur auf den Bereich 
der Anbieter von NI-ICS ausgedehnt. Vor diesem 
Hintergrund verpflichtet die Bundesnetzagen-

1 Zur Definition nummernunabhängiger interpersoneller Telekommunikationsdienste 
siehe § 3 Nr . 24, 40 und 61 TKG: Ein interpersoneller Telekommunikationsdienst ist 
definitionsgemäß ein gewöhnlich gegen Entgelt erbrachter Dienst, der einen direkten 
interpersonellen und interaktiven Informationsaustausch über Telekommunikations-
netze zwischen einer endlichen Zahl von Personen ermöglicht, wobei die Empfänger 
von den Personen bestimmt werden, die die Telekommunikation veranlassen oder 
daran beteiligt sind .

tur die Anbieter mit der größten Marktrelevanz2 
in Deutschland zur jährlichen Übermittlung von 
Marktdaten für das jeweils abgelaufene Kalender-
jahr. Die Erhebung wurde erstmals Anfang des 
Jahres 2023 durchgeführt, mit dem vorrangigen 
Ziel, die Marktstruktur sowie den Stand und die 
Entwicklung des Wettbewerbs im Telekommuni-
kationssektor beurteilen zu können.

In der aktuellen Erhebungsrunde wurden ins-
gesamt 45 relevante Dienste identifiziert, die von 
33 Unternehmen erbracht werden. Im Folgenden 
werden die aggregierten Marktdaten3 bezüglich 
der Nutzung von NI-ICS in Deutschland für das 
Jahr 2024 dargestellt. Anhand der vorliegenden 
Daten für den Zeitraum der Jahre 2022 bis 2024 
– wird die Marktsituation und ihre Entwicklung 
beschrieben. Außerdem werden Vergleiche mit 
klassischen Telekommunikationsdiensten ermög-
licht.4

Nutzerzahlen und Multihoming

Im Jahr 2024 hatten die befragten Anbieter von 
Messenger- und Videokonferenz-Diensten im 
Jahresdurchschnitt 205,35 Mio. monatlich aktive 
Nutzer (2023: 196,01 Mio.). Die befragten Anbieter 
von E-Mail-Diensten gaben im Jahresdurchschnitt 
156,46 Mio. monatlich aktive Nutzer (2023: 171,91 
Mio.) an. Dem Konzept des monatlich aktiven 
Nutzers (kurz: MAN) liegt die Annahme zugrunde, 
dass nur solche „Nutzer“ erfasst werden, die über 
einen NI-ICS mindestens einmal monatlich Nach-
richten, Bilder oder Videos versenden bzw. über 
diesen Dienst telefonieren.5

2 Die Marktrelevanz der Dienste wird anhand ihrer jeweiligen Nutzerzahlen abgeleitet .
3 Die aggregierten Gesamtmarktdaten enthalten teilweise geschätzte Werte .
4 Mit Blick auf die grundsätzliche Neuartigkeit der Erhebung ist es möglich, dass die 

Daten gerade in den ersten Jahren Schwankungen unterliegen können (bspw . infolge 
nachträglicher Korrekturen), wodurch die Vergleichbarkeit der Werte über mehrere 
Jahre hinweg ggf . gewissen Einschränkungen unterliegen kann .

5 Vgl . BEREC (2021): BEREC Report on harmonised definitions for indicators regarding 
over-the-top services, relevant to electronic communications markets, BoR (21) 127 .
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Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass häufig 
mehrere Dienste parallel genutzt werden, sodass 
ein Individuum mehrere MAN repräsentieren 
kann (sog. Multihomer).

362
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Für den Bereich der Messenger- und Videokon-
ferenz-Dienste fehlen dabei Angaben zu wenigen 
– mutmaßlich mittelgroßen – Diensten.6 Damit 
sind die o. g. Nutzerzahlen als Mindestgröße zu 
verstehen. Anhand einer Schätzung7 der fehlen-
den Angaben geht die Bundesnetzagentur davon 
aus, dass dem Gesamtmarkt ca. 39,69 Mio. Nut-
zer hinzugerechnet werden können. Im Jahr 2024 
verwendeten somit insgesamt bis zu 245,04 Mio. 
MAN Messenger- und Videokonferenz-Dienste in 
Deutschland. 

Die Nutzer von Messenger- und Videokonfe-
renz-Diensten verwenden aus unterschiedlichen 
Gründen – anders als im Bereich der NB-ICS – für 
gewöhnlich mehrere Dienste parallel (sog. Mul-

6 Bzgl . einzelner Dienste besteht derzeit noch Klärungsbedarf hinsichtlich der Einstufung 
als NI-ICS . Daher wurden von diesen betroffenen Diensten hier keine Daten berück-
sichtigt .

7 Die Werte der fehlenden Anbieter wurden anhand der Nutzeranteile der jeweiligen 
Dienste geschätzt, die aus einer repräsentativen Verbraucherbefragung der Bundes-
netzagentur abgeleitet werden können . Vgl . Bundesnetzagentur (2023): Nutzung von 
Online-Kommunikationsdiensten in Deutschland .

tihoming).8 Anhand der erhobenen Marktdaten 
kann ein Multihoming-Anteil von 3,21 (2023: 3,11) 
verwendeten Messenger- und Videokonferenz-
Diensten pro Nutzer9 abgeleitet werden. Auch im 
Bereich der E-Mail-Dienste werden vielfach meh-
rere Dienste gleichzeitig verwendet. Hier ergibt 
sich ein Multihoming-Anteil von 2,50 (2023: 2,73) 
verwendeten E-Mail-Diensten pro Nutzer.10

Nach den Angaben der Anbieter von NI-ICS grei-
fen diese auf unterschiedliche Finanzierungsan-
sätze zurück, wobei häufig mehrere finanzielle 
Quellen gleichzeitig verwendet werden. 57 Pro-
zent der Anbieter finanzieren sich nach eigenen 
Angaben über direkte Entgelte (einmalige oder 
regelmäßige Entgelte, wie monatliche Gebühren). 
38 Prozent der Anbieter erheben Entgelte für be-
stimmte Zusatzleistungen (bspw. für Add-ons). 
Daneben nutzen gut zwei Drittel aller Anbieter 
(70 Prozent) auch indirekte Finanzierungsformen, 
beispielsweise über Werbeeinnahmen/Datennut-
zung, Spenden oder Quersubventionierung.

Nutzungszahlen

Ein Großteil der Anbieter von Messenger- und 
Videokonferenz-Diensten bietet ein Bündel ver-
schiedener Kommunikationsmöglichkeiten an. 
Hierunter fallen im Kern das Versenden von Text- 
und Sprachnachrichten sowie die Durchführung 
von Sprach- und Videotelefonie. Daneben umfasst 
das Angebot vieler Dienste häufig auch eine Reihe 
weiterer Funktionalitäten, wie bspw. Empfangs- 
und Lesebestätigungen, Status- und Storymeldun-
gen, Emoji-Reaktionen oder animierte GIFs.11 Der 

8 Vgl . hierzu bspw . Bundesnetzagentur (2023): Nutzung von Online-Kommunikations-
diensten in Deutschland; RTR (2020): Monitoring Interpersonelle Kommunikations-
dienste mit Fokus auf Instant Messaging, RTR Fachbereich Telekommunikation und 
Post (RTR FB TKP); WIK (2019): Auswirkungen von OTT-1-Diensten auf das Kommuni-
kationsverhalten – Eine nachfrageseitige Betrachtung, WIK Diskussionsbeitrag Nr . 440 .

9 Annahme: Nutzeranteil von ca . 90 Prozent an der Gesamtbevölkerung in Deutschland 
(ab 16 Jahren), also ca . 63,9 Mio . Nutzer insgesamt; Bevölkerungsstand laut Destatis 
zum 31 .12 .2023 .

10 Annahme: Nutzeranteil von ca . 88 Prozent an der Gesamtbevölkerung in Deutschland 
(ab 16 Jahren), also ca . 62,5 Mio . Nutzer insgesamt; Bevölkerungsstand laut Destatis 
zum 31 .12 .2023 .

11 Vgl . hierzu bspw . RTR (2024): Mehr als nur Textnachrichten: Vielfältige Funktionalitäten 
von Messenger .
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Umfang der Funktionen hängt jeweils vom Inno-
vationsgrad der Anbieter und vom gewählten Ge-
schäftsmodell ab. 

Die Sofortnachrichten-Funktion (bzw. Instant-
Messaging) ist die im Vergleich meistgenutzte 
Funktion. Neben der Möglichkeit des Versands 
von Textmitteilungen kann über die Sofortnach-
richten-Funktion weitere Kommunikation in 
Form von Bildnachrichten, Videos, Dokumenten, 
Sprachnachrichten oder Emojis erfolgen. Im Jahr 
2024 wurden von Nutzern in Deutschland ins-
gesamt 901,86 Mrd. Sofortnachrichten12 versen-
det (2023: 891,35 Mrd.). Damit wurden im Durch-
schnitt monatlich rund 366 Sofortnachrichten pro 
MAN versendet. Dies entspricht durchschnittlich 
etwa 12 versendeten Sofortnachrichten pro Tag. 

Nachfolgend wird das über Messenger- und Vi-
deokonferenz-Dienste abgewickelte Telefonievo-
lumen dargestellt. Im Jahr 2024 wurden 17,68 Mrd. 
(2023: 15,79 Mrd.) abgehende Sprachtelefonie-An-

12 Abgefragt wurde die Menge in Bezug auf die Originierung der Kommunikation (also 
den Ausgangspunkt der Kommunikation) . Dies gilt auch für die weiteren Nutzungsindi-
katoren in diesem Abschnitt .

rufe über Messenger- und Videokonferenz-Diens-
te in Deutschland geführt. Im Vergleich zum Vor-
jahr hat die Anzahl der Anrufe um 12 Prozent 
zugenommen. Dabei ist das Gesprächsvolumen 
auf insgesamt 196,69 Mrd. Minuten (2023: 175,05 
Mrd.) angewachsen. Das entspricht jährlich in 
etwa 86 geführten Gesprächen je MAN mit ei-
ner durchschnittlichen Länge von 11 Minuten je 
Sprachanruf. 

Demgegenüber wurden im gleichen Zeitraum 
8,81 Mrd. (2023: 8,22 Mrd.) abgehende Videoanrufe 
geführt. Dies entspricht einem Anstieg von 7 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr. In diesem Bereich 
wurde insgesamt 183,71 Mrd. Gesprächsminu-
ten (2023: 176,36 Mrd.) telefoniert. Das entspricht 
jährlich in etwa 43 geführten Gesprächen je MAN 
mit einer durchschnittlichen Länge von 21 Minu-
ten je Videoanruf.

Für den Bereich der E-Mail-Dienste haben die An-
bieter angegeben, dass im Jahr 2024 insgesamt 
50,09 Mrd. E-Mails (2023: 53,43 Mrd.) von den mo-
natlich aktiven Nutzern in Deutschland versen-
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det wurden. Dies entspricht einem Rückgang von 
6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt 
wurden somit im Jahresdurchschnitt rund 320 E-
Mails pro MAN versendet.

Vergleich mit klassischen  
Telekommunikationsdiensten

Anhand der abgefragten Marktdaten sind Ver-
gleiche zwischen Messenger-/Videokonferenz-
Diensten und der klassischen Festnetz- und Mo-
bilfunktelefonie bezogen auf das abgewickelte 
Gesprächsvolumen möglich. Im Jahr 2024 wurden 
in Deutschland 148 Mrd. abgehende Gesprächs-
minuten im Mobilfunk und 57 Mrd. Minuten im 
Festnetz erfasst. Im Vergleich dazu wurden von 
deutschen Nutzern mindestens 197 Mrd. Sprach-
telefonie-Minuten sowie 184 Mrd. Videotelefonie-
Minuten über NI-ICS geführt. 

Demnach setzt sich der Abwärtstrend bezogen auf 
das Telefonievolumen bei den klassischen Sprach-
telefoniediensten weiter fort, während die Nut-
zung von NI-ICS weiter zunimmt, auch wenn das 
Wachstum im Bereich NI-ICS nicht so stark aus-
fällt wie im Vorjahr. Aufgrund der seit einigen Jah-
ren gegenläufigen Trendentwicklungen übersteigt 
das über NI-ICS abgewickelte Gesprächsvolumen 
(Sprach- und Videotelefonie) im Jahr 2024 mittler-
weile zunehmend deutlich das Telefonievolumen 
im Festnetz und Mobilfunk. Die stark wachsende 
Bedeutung der Sprach- und Videotelefonie über 
NI-ICS wird insbesondere durch die verschiede-
nen voranschreitenden digitalen Transforma-
tionsprozesse und die hiermit einhergehenden 
Veränderungen des Kommunikationsverhaltens 
vorangetrieben (insbesondere zunehmende Re-
levanz von Smartphones, mobilem Internet oder 
Home-Office-Lösungen).

Künstliche Intelligenz 

Das Jahr 2024 war geprägt von intensiven Vorbe-
reitungen und Anpassung an neue regulatorische 
Herausforderungen, insbesondere im Kontext 
der am 1. August 2024 in Kraft getretenen Ver-
ordnung über Künstliche Intelligenz (KI-VO, EU 
2024/1689). Mit der KI-VO werden umfassende 
Regeln für Künstliche Intelligenz in der Europäi-
schen Union aufgestellt, die die Einhaltung der 
Grundrechte gewährleisten und gleichzeitig Inno-
vation fördern sollen.

Die erste Jahreshälfte stand im Zeichen der Fina-
lisierung der KI-VO auf europäischer Ebene und 
der internen Konzeption verschiedener Aufgaben-
szenarien für die kommenden Zuständigkeiten 
der Bundesnetzagentur im Kontext dieser neuen 
Regulierung. Um sicherzustellen, dass die Bundes-
netzagentur bestmöglich auf die Übernahme von 
Aufgaben nach der KI-VO vorbereitet ist, wurde 
im Juli 2024 eine abteilungsübergreifende, inter-
disziplinäre Projektgruppe gegründet, die sich mit 
der konzeptionellen, inhaltlichen und organisa-
torischen Vorbereitung befasst. Diese Projektgrup-
pe spielt eine zentrale Rolle bei der Begleitung der 
Entwicklung des nationalen Durchführungsgeset-
zes und der Erstellung von Leitlinien auf europäi-
scher Ebene.

Die KI-VO trat am 1. August 2024 in Kraft und 
wird ab dem 2. August 2026 grundsätzlich an-
wendbar sein. Einige Regelungen gelten indes 
bereits ab dem 2. Februar 2025. Vor diesem Hin-
tergrund arbeitete die Projektgruppe den feder-
führenden Ministerien bei der Entwicklung des 
nationalen Durchführungsgesetzes und der euro-
päischen Leitlinien zu, um sicherzustellen, dass 
die nationalen und europäischen Regelungen har-
monisiert werden und die Bundesnetzagentur 
ihre Rolle effektiv wahrnehmen kann.
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Neben der Zusammenarbeit mit den verschiede-
nen Ministerien und europäischen Institutionen 
wurde auch der Austausch mit verschiedenen Sta-
keholdern des KI-Ökosystems intensiviert, ins-
besondere im Rahmen der Digitalkonferenz „Di-
giKon“. Mit dieser möchte die Bundesnetzagentur 
den Austausch zu aktuellen digitalpolitischen 
Themen zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Ver-
waltung und der Zivilgesellschaft fördern und die 
Vernetzung aller Akteure stärken. Die DigiKon ist 
eine wiederkehrende Veranstaltung und hat im 
November 2024 zum zweiten Mal in Bonn statt-
gefunden.

Die Veranstaltung stand unter dem Thema „Da-
ten nutzen – Künstliche Intelligenz fördern“. In 
einem Impulsvortrag wurde über Potenziale und 
Herausforderungen von KI für das Handwerk in-
formiert. Die über einhundert Teilnehmenden 
konnten danach in verschiedenen Fachvorträgen, 
Breakout-Sessions und einer abschließenden Po-
diumsdiskussion mit Experten aus Wirtschaft und 
Wissenschaft diskutieren und neueste Entwick-
lungen zur Förderung des Einsatzes von Künstli-
cher Intelligenz in kleinen und mittleren Unter-
nehmen erfahren. Weitere Themen der zweiten 
DigiKon waren KI-Innovationsförderung durch 
Reallabore, Innovationspotenziale von Data Act 
und Data Governance Act sowie Normen für ver-
trauenswürdige KI.

Digitalisierung im Mittelstand

Empirisches Monitoring 

Die Bundesnetzagentur verfolgt kontinuierlich 
Digitalisierungsentwicklungen von Unterneh-
men, insbesondere der kleinen und mittleren, z. 
B. durch regelmäßige Unternehmensbefragun-
gen. Im Fokus der ersten Befragung in 2024, die 
gemeinsam mit dem Umweltbundesamt durch-
geführt wurde, steht die Frage wie Digitalisierung 
und ökologische Nachhaltigkeit in der unterneh-
merischen Praxis ineinandergreifen. Insgesamt 
haben etwa 1.700 Unternehmen an der Online-
Befragung teilgenommen. Ein Ergebnis ist, dass 
beide Themen bisher noch eher separat und we-
niger zusammenhängend betrachtet werden. Im 
Mittelpunkt der zweiten Befragung standen die 
Nutzung und die Voraussetzungen zur Nutzung 
von Künstlicher Intelligenz. Dazu wurden etwa 
800 Unternehmen durch das Umfragezentrum 
Bonn (uzbonn GmbH) telefonisch befragt. Hier-
bei zeigt sich, dass knapp ein Drittel der Unter-
nehmen KI bereits einsetzen, ein weiteres Drittel 
Anwendungsmöglichkeiten sieht oder den Einsatz 
plant und ein Drittel keine Einsatzmöglichkeiten 
für KI sieht.

Vernetzungsaktivitäten und Informationsbereit-
stellung

Zahlreiche Akteure (u. a. Kompetenz- und Ser-
vicezentren, Digitalagenturen der Länder, digi-
tale Hubs, politische Interessensvertreter, wis-
senschaftliche Einrichtungen) unterstützen den 
Digitalisierungsprozess im Mittelstand durch viel-
fältige Förderprogramme und gezielter Wissens-
vermittlung. Eine aktive Vernetzung dieser Ak-
teure kann Synergien und zielgruppenspezifische 
Herausforderungen identifizieren, aus denen sich 
neue Maßnahmen ableiten lassen.
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Seit 2023 bietet die Bundesnetzagentur regelmä-
ßige Netzwerktreffen als virtuelles Austausch-
format für diese Akteure an. Inhaltlich konzent-
rierten sich die Treffen in 2024 auf den digitalen 
Produktpass (DPP) und die Chancen und Heraus-
forderungen der Kreislaufwirtschaft.  Fokus der 
Veranstaltungen ist die Perspektive der kleinen 
und mittleren Unternehmen. Alle Vorträge wer-
den auf der Webseite der Bundesnetzagentur zur 
Verfügung gestellt:  
bundesnetzagentur.de/1026958.

Alle Akteure aus er Unterstützerlandschaft fun-
gieren auch als direkte Anlaufstellen für Unter-
nehmen. Die Bundesnetzagentur stellt eine um-
fassende Datenbank mit Informationen zu ca.  275 
Anlaufstellen bundesweit zur Verfügung (bundes-
netzagentur.de/Anlaufstellen-Datenbank). Das 
Informationsangebot der Bundesnetzagentur 
umfasst auch Übersichten zu den aktuellen fi-
nanziellen Förderprogrammen der verschiedenen 
Bundesressorts sowie vielzählige Digitalisierungs-
beispiele von mittelständischen Unternehmen als 
Anregung für die digitale Transformation in KMU 
(bundesnetzagentur.de/best-practice).

Nachhaltigkeit

Den Klimaschutz und ökologisch nachhaltiges 
Handeln sicherstellen, sind wichtige Herausfor-
derungen unserer Zeit. 2021 hat das Bundesver-
fassungsgericht bestätigt, dass die Freiheits- und 
Grundrechte zukünftiger Generationen nicht 
durch eine unzureichende Klimaschutzpolitik ge-
fährdet werden dürfen. Die EU hat mit dem Green 
Deal ambitionierte Ziele beschlossen und will bis 
2050 klimaneutral werden. 

Dem Telekommunikationssektor fällt dabei eine 
Schlüsselrolle zu. Durch innovative digitale An-
wendungen und digitale Technologien kann eine 
nachhaltige Wirtschaft entstehen (Twin Transi-
tion), sie führen aber auch zu steigenden Daten-
mengen.  Zum Transport großer Datenmengen 
und hoher Bandbreiten werden moderne und 
leistungsfähige Telekommunikationsnetze benö-
tigt. Energieeffiziente Netzwerktechnologien, wie 
Glasfasernetze und 5G, führen zu CO2 Einsparun-
gen, bezogen auf das übertragene Gigabyte Daten. 
Das Ziel der Migration auf energieeffiziente Gi-
gabitnetze findet sich in verschiedenen europäi-
schen Initiativen, wie im EU-Weißbuch 2024 zur 
Deckung des Bedarfs an digitaler Infrastruktur, 
aber auch in nationalen Initiativen wie in der Gi-
gabitstrategie der Bundesregierung wieder. Den 
Einsparungen durch den Einsatz energieeffizien-
ter Netzwerktechnologien werden perspektiv aber 
auch steigende Stromverbräuche aufgrund des 
steigenden Datenverkehrs, insbesondere durch 
neue energieintensive Anwendungen und Tech-
nologien, wie Künstliche Intelligenz gegenüber-
stehen. 

Durch einen EU-Verhaltenskodex für Telekom-
munikationsnetze sollen bis Ende 2025 Indikato-
ren zur Messung des ökologischen Fußabdrucks 
der Kommunikationsnetze und -dienste festge-
legt werden. Ziel ist es, mehr Transparenz über 
den Fußabdruck des Telekommunikationssektors 

https://www.bundesnetzagentur.de/1026958
http://www.bundesnetzagentur.de/Anlaufstellen-Datenbank
http://www.bundesnetzagentur.de/Anlaufstellen-Datenbank
http://www.bundesnetzagentur.de/best-practice
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zu schaffen. Eine von der Bundesnetzagentur be-
auftragte Studie über die „Vergleichbarkeit von 
Nachhaltigkeitsstandards elektronischer Telekom-
munikationsinfrastruktur (TKI)“ soll hierfür eine 
wissenschaftliche Grundlage schaffen. Ergebnisse 
liegen im 2. Quartal 2025 vor.

Gaia-X Förderwettbewerb 

Der Gaia-X Förderwettbewerb trägt zur Schaffung 
des europäischen Dateninfrastruktur-Projekts 
„Gaia-X“ bei, in dem sich Vertreter aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und öffentlicher Hand mit Unter-
stützung der Politik und unter Einbindung weite-
rer europäischer Partner zum Ziel gesetzt haben, 
ein digitales Ökosystem basierend auf europäi-
schen Werten (u. a. Europäischer Datenschutz, Di-
gitale Souveränität und Vertrauen) zu entwickeln. 

Seit Ende 2021 werden im Rahmen des Gaia-X 
Förderwettbewerbs elf unterschiedlichste Vor-
haben gefördert, mit welchen intelligente, inno-
vative Dienste entwickelt und/oder Datenräume 
realisiert werden. Sie dienen als praktische Umset-
zungsbeispiele und Vorbilder für weitere Vorha-
ben im Gaia-X Ökosystem. Die Bundesnetzagen-
tur administriert den Gaia-X Förderwettbewerb 
im Auftrag des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz, das für diesen Zweck För-
dermittel in Höhe von ca. 117 Millionen Euro über 
einen Zeitraum von rund drei Jahren bereitgestellt 
hat.

Bislang wurden zum Beispiel verschiedene Apps 
für den Gesundheitsbereich (u. a. Medikationsma-
nagement, Therapieerfolg und Menstruationstra-
cking), ein LLM-gestützter Karriereassistent und 
ein großes europäisches KI-Sprachmodell („Teu-
ken-7B“) entwickelt. In den Bereichen Luft- und 
Raumfahrt, Gesundheit, Bildung, Bauwirtschaft 
und im maritimen Sektor wurden bereits erfolg-

reich Datenräume etabliert. Entwickelte Gaia-X 
Schnittstellen ermöglichen transparenten und 
vertrauensvollen Zugriff sowie herstellerunab-
hängige Kontrolle der eigenen Daten innerhalb 
der Datenräume. Daneben wurde mit „EuroDaT“ 
ein erster europäischer transaktionsbasierter Da-
tentreuhänder geschaffen. Die gewonnenen Pro-
jektergebnisse fließen in die weitere Umsetzung 
der Use Cases mit ein. Die Laufzeit der Projekte 
endete am 31. März 2025.

Dateninstitut 

Das große Potential, das Daten – insbesondere für 
KMU und Start-ups – bei der Schaffung von Inno-
vationen und der Entwicklung neuer Geschäfts-
modelle haben, wird noch nicht hinreichend aus-
geschöpft. Ziel des Dateninstituts ist es daher, die 
Verfügbarkeit und Nutzbarkeit von Daten und de-
ren Standardisierung voranzutreiben und Daten-
treuhändermodelle sowie entsprechende Lizen-
zen zu etablieren. Dafür soll ein schlagkräftiger 
nationaler Akteur entstehen, der das Datenöko-
system koordiniert, Innovationen ermöglicht und 
evidenzbasiert berät. Das Dateninstitut soll eine 
zentrale Anlaufstelle bilden, die ganzheitlich und 
interdisziplinär Expertise bündelt und praxisnah 
Methodenkompetenz und Lösungen zur Verfü-
gung stellt.

Die Bundesnetzagentur unterstützt beim Grün-
dungsprozess und Aufbau des Dateninstituts (Mo-
dul 3) und übernimmt die finanzielle Begleitung 
des Vergabeverfahrens sowie die Mittelverwaltung 
nach Zuschlagserteilung.



54

Verbraucher- 
schutz und  
-service



55

Die Bundesnetzagentur hat sich 2024 konsequent für die  
Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher im Telekommuni-
kationsmarkt eingesetzt. Sie hat ihre Aktivitäten bei der Verfol-
gung von unerlaubter Telefonwerbung Rufnummernmissbrauch 
konsequent weitergeführt. Auch in der Marktüberwachung und 
bei der Störungsbearbeitung durch den Prüf- und Messdienst 
stehen die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher im 
Mittelpunkt.

Verfolgung unerlaubter  
Telefonwerbung

Die konsequente Verfolgung und Ahndung un-
erlaubter Telefonwerbung steht weiterhin im Fo-
kus der Bundesnetzagentur. Im Jahr 2024 erfasste 
die Bundesnetzagentur hierzu insgesamt 37.561 
schriftliche Beschwerden. Dies stellt einen An-
stieg von circa 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
2023 dar. In diesem hatten sich die schriftlichen 
Beschwerden zu unerlaubter Telefonwerbung auf 
34.714 belaufen. Durch den Anstieg ist der Trend 
der fallenden Beschwerdezahlen unterbrochen, 
welcher nach dem Allzeithoch im Jahr 2021 zu 
beobachten war. 

In inhaltlicher Hinsicht wurden der Bundes-
netzagentur im Jahr 2024 besonders häufig We-
beanrufe zum Thema Gewinnspiele gemeldet. 
Daneben waren auch Bauprodukte sowie die 
Energieversorgung häufige Beschwerdethemen. 
Im Bereich der Energieversorgung ist dabei trotz 
der immer noch hohen Beschwerdezahl jüngst 
ein Absinken der Beschwerdeeingänge zu ver-
zeichnen. Mit einem Anteil von 20 bis 30 Pro-
zent am Gesamtbeschwerdeaufkommen wur-
den zu diesem Thema in den letzten Jahren fast 
durchgehend die meisten Beschwerden erhoben. 
Im vergangenen Jahr ging dieser Wert nun auf 
14 Prozent der Beschwerden zurück. Dies dürfte 
auch Folge der zahlreichen Großverfahren sein, 
die die Bundesnetzagentur zur Bekämpfung un-
erlaubter Telefonwerbung im Energiesektor in 
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den letzten Jahren geführt hatte. Im Bereich der 
Bauprodukte haben Beschwerden über unerlaub-
te Werbeanrufe demgegenüber zugenommen 
(über 6.300). Im Jahr 2023 waren es noch etwas 
über 5.300. Gründe dafür sieht die Bundesnetz-
agentur unter anderem in der hohen Nachfrage 
nach Photovoltaikanlagen. Einige unseriöse An-
bieter haben diese offenbar zum Anlass für un-
erlaubte Werbeanrufe genommen.

Im Berichtsjahr hat die Bundesnetzagentur 
gegen zahlreiche Unternehmen Ermittlungs-
maßnahmen eingeleitet und insgesamt elf Buß-
geldbescheide erlassen. Mit jedem dieser Buß-
geldverfahren ging sie mehreren 100 bis über 
2.000 Beschwerden nach. Dabei wurden wegen 
unerlaubter Telefonwerbung und Rufnummern-
unterdrückung bei Werbeanrufen Bußgelder in 
einer Gesamthöhe von über 1,37 Mio. Euro ver-
hängt. Gegen einen Teil dieser Bußgeldbescheide 
wurde Einspruch eingelegt. Es sind daher noch 
nicht alle Verfahren rechtskräftig abgeschlossen.

Im Rahmen eines der o.g. Verfahren wurde erneut 
ein Unternehmen mit einem hohen Bußgeld be-
legt, bei dem die Anrufer den Werbezweck ihrer 
Anrufe sowie auch die Identität des werbenden 
Unternehmens bewusst verschleierten. Konkret 

gaben sich die Anrufer zum Beispiel als Apothe-
kenverband aus und leiteten viele Werbeanrufe 
unter dem falschen Vorwand einer Gesundheits-
umfrage ein. Tatsächlich ging es jedoch über-
haupt nicht um eine Umfrage. Das Unternehmen 
verfolgte vielmehr das Ziel, mit einer aggressiven 
Gesprächsführung Nahrungsergänzungsmittel 
wie z.B. Gelenkkapseln zu vertreiben. Das Unter-
nehmen zielte dabei bewusst überwiegend auf 
ältere Verbraucherinnen und Verbraucher ab und 
sandte diesen im Nachgang zu den Werbeanrufen 
unaufgefordert Ware zu. Oft wurde zudem ein 
Vertragsabonnement unterstellt, um eine dauer-
hafte Belieferung auszulösen. Insgesamt und los-
gelöst von dem abgeschlossenen Verfahren bleibt 
das Thema „untergeschobene Verträge“ leider re-
levant. Auch im letzten Jahr berichteten Verbrau-
cherinnen und Verbraucher wieder regelmäßig 
über untergeschobene Verträge oder Vertragsop-
tionen.

Besondere Herausforderungen in der Ermitt-
lung ergaben sich für die Bundesnetzagentur in 
Verfahren stets dann, wenn die Anrufer bei den 
Werbeanrufen ihre Rufnummer unterdrückten – 
sie also entweder gar nicht anzeigen ließen oder 
aber eine missbräuchlich aufgesetzte Rufnum-
mer übermittelten. Obwohl diese Vorgehens-

Schriftliche Beschwerden zu unerlaubter Telefonwerbung

155.868

33.147

2013

34.714

2023

37.561

2024

26.226

2014

24.455

2015

29.298

2016

57.426

2017

62.247

2018

54.242

2019

63.273

2020

79.702

2021

64.704

2022



57

weisen bei Werbeanrufen ausdrücklich verboten 
und mit einem eigenen Bußgeld bewehrt sind, 
handelt es sich hierbei immer noch um ein Mas-
senphänomen. Eine Rückverfolgung des Anrufs 
gestaltet sich bei solchen Anrufen für die Bun-
desnetzagentur sehr schwierig. Zudem werden 
dabei immer wieder Dritte in Mitleidenschaft ge-
zogen. Dies ist immer dann problematisch, wenn 
die Anrufer die Rufnummer von gänzlich frem-
den Personen anzeigen lassen, die sie z.B. öffent-
lichen Verzeichnissen entnehmen.

Neben der bußgeldrechtlichen Verfolgung von 
unerlaubten Werbeanrufen sowie von Ruf-
nummernunterdrückung bei Werbeanrufen ist 
die Bundesnetzagentur im Jahr 2024 auch auf 
Grundlage der zuletzt geschaffenen Transparenz-
regeln für Telefon-Werbeeinwilligungen tätig ge-
worden. Danach besteht für werbende Unterneh-
men unter anderem eine ausdrückliche Pflicht, 
Telefon-Werbeeinwilligungen zu dokumentieren, 
aufzubewahren und diese der Bundesnetzagen-
tur auf Verlangen unverzüglich vorzulegen (§ 7a 
UWG). Die Bundesnetzagentur hatte verschiede-
ne werbende Unternehmen zur Vorlage solcher 
Einwilligungsdokumentationen verpflichtet. Ein-
zelne betroffene Unternehmen sind hiergegen 
vorgegangen und haben Rechtsschutz in Form 
der gerichtlichen Entscheidung beantragt. Das 
zuständige Amtsgericht Bonn hat im Dezember 
2024 in einer ersten Leitentscheidung in dieser 
Angelegenheit den Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung gegen die von der Bundesnetzagentur 
erlassenen Vorlageanordnungen zurückgewiesen 
und die in § 7a UWG verankerte Vorlagepflicht 
vollumfänglich bestätigt. Die Gerichtsentschei-
dung ist unanfechtbar. Diese Rechtsprechung 
wird es der Bundesnetzagentur künftig erleich-
tern, Verstöße gegen die Dokumentations- und 
Aufbewahrungspflichten zu ahnden und uner-
laubte Telefonwerbung noch effizienter zu sank-
tionieren. 

Die Bundesnetzagentur hat für den Bereich der 
Bußgeldverfolgung unerlaubter Telefonwerbung 
im Berichtszeitraum ferner die Voraussetzun-
gen für eine umfassend elektronische Akten- und 
Verfahrensführung geschaffen. Ab dem Jahr 2025 
– und damit ein Jahr vor der im Gesetz zur Ein-
führung der elektronischen Akte in der Justiz 
und zur weiteren Förderung des elektronischen 
Rechtsverkehrs vorgesehenen, regulären Um-
setzungsfrist – werden alle im vorgenannten Zu-
sammenhang neu eingeleiteten Bußgeldverfah-
ren künftig als „E-Akte“ geführt. Die vorzeitige 
Einführung dieses Verfahrens erfolgte auf Grund-
lage der „Verordnung über den Zeitpunkt der 
Einführung der elektronischen Aktenführung in 
Bußgeldverfahren im Geschäftsbereich des Bun-
des“ (Bundes-E-Bußgeldakten-Einführungsver-
ordnung – BEBußAktEV). Die Bundesnetzagentur 
hat am 8. Oktober 2024 die hierfür notwendige 
Verwaltungsanordnung erlassen. Auch die Ver-
fahrenskommunikation mit Verteidigern, Ge-
richten und Strafverfolgungsbehörden findet im 
Wege des elektronischen Rechtsverkehrs statt.

Schließlich hat die Bundesnetzagentur ihre Pro-
zesse zur Verbraucherkommunikation im Be-
reich der unerlaubten Telefonwerbung umfas-
send überarbeitet. Ziel der Bundesnetzagentur 
war es dabei, Verbraucherinnen und Verbraucher 
noch effizienter zu informieren, sie noch frühzei-
tiger für Gefahren zu sensibilisieren und sie auf 
Hilfestellungen und Handlungsoptionen hinzu-
weisen. Dies gilt auch für Beschwerden, die die 
Bundesnetzagentur aus rechtlichen oder tatsäch-
lichen Gründen nicht selbst aufgreifen, die Be-
schwerdeführenden jedoch bei der Wahl des für 
ihr Beschwerdeanliegen zuständigen Kanals un-
terstützen kann.
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Bekämpfung des  
Rufnummernmissbrauchs

Die Bundesnetzagentur ist als Aufsichtsbehörde 
für die Bekämpfung des Missbrauchs von Ruf-
nummern zuständig. Geahndet werden jegliche 
Verstöße bei der Nummernnutzung. Im Fokus 
stehen dabei regelmäßig Verstöße gegen die ver-
braucherschützenden Vorschriften des Telekom-
munikationsgesetzes (TKG) sowie des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Be-
troffene werden mit unterschiedlichsten Maß-
nahmen vor Belästigungen und finanziellen 
Schäden geschützt. 

Im Jahr 2024 gingen bei der Bundesnetzagentur 
insgesamt 154.624 schriftliche Beschwerden und 
Anfragen zu Rufnummernmissbrauch ein. Der 
Beschwerdeeingang bleibt damit weiter auf ei-
nem sehr hohen Niveau. Nach wie vor beschwert 
sich mit 60 Prozent der größte Teil der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher über Rufnummern-
missbrauch im Zusammenhang mit SMS- und 
Messenger-Diensten. 

Zusätzlich zu den schriftlichen Beschwerden hat 
die Bundesnetzagentur 11.966 telefonische An-
fragen und Beschwerden zu Rufnummernmiss-
brauch und unerlaubter Telefonwerbung erhal-
ten. 

Verbraucher und Verbraucherinnen werden 
durch die Bundesnetzagentur unter anderem 
vor unerwünschten Werbemitteilungen, telefo-
nischen Belästigungen, kostenpflichtigen Warte-
schleifen sowie vor unzulässigen Abrechnungen 
von Drittanbieterdiensten und Abonnements 
geschützt. Zur Ahndung der zugrundeliegenden 
Verstöße wurden 2.010 Verwaltungsverfahren 
eingeleitet. In diesem Rahmen wurde die Ab-
schaltung von insgesamt 6.490 Rufnummern  
angeordnet. 1.073 Rufnummern waren Gegen-

stand von Rechnungslegungs- und Inkassie-
rungsverboten. 

Alle Maßnahmen werden fortlaufend in einer 
Maßnahmenliste veröffentlicht:  
bundesnetzagentur.de/Massnahmenliste

Anteil der Themen an Gesamtbeschwerden
in Prozent 
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Belästigendes Anrufverhalten

Insgesamt gingen im Berichtszeitraum 23.643 
Beschwerden über belästigendes Anrufverhal-
ten durch Anrufversuche von Callcentern bei der 
Bundesnetzagentur ein. Den Beschwerden lie-
gen oftmals Anrufversuche zugrunde, bei denen 
sich trotz stehender Verbindung niemand auf der 
Gegenseite meldet oder die mehrfach pro Tag er-
folgen, ohne dass im weiteren Verlauf ein Tele-
fongespräch tatsächlich zustande kommt. Dies ist 
regelmäßig auf den Einsatz von automatischen 
Wählprogrammen (sog. Telefonie-Dialer) durch 
Callcenter zurückzuführen. 

Abhängig vom Anrufverhalten der Callcenter 
kann es zu einer erheblichen Belästigung der An-
gerufenen kommen, bei der die Bundesnetzagen-
tur Maßnahmen ergreifen kann, wie etwa Rügen, 
Abmahnungen und Anordnungen zur Abschal-
tung der Rufnummer des Callcenters. Dazu ist 
die Bundesnetzagentur im Vorfeld auf möglichst 
detaillierte Beschwerden über die belästigenden 
Anrufversuche angewiesen. 

Derartiges Anrufverhalten ist bußgeldbewehrter 
Telefonwerbung vorgelagert und kann bußgeld-
rechtlich als Versuchstat nicht verfolgt werden. 
Beschwerden über belästigendes Anrufverhalten 
werden daher bei der Bundesnetzagentur geson-
dert von Beschwerden über Telefonwerbung er-
fasst und statistisch getrennt ausgewiesen.

Im Jahr 2024 wurden 55 Rügen ausgesprochen. 
Hierdurch werden Unternehmen frühzeitig auf 
eingehende Beschwerden zum Anrufverhalten 
aufmerksam gemacht, um ihr Anrufverhalten 
entsprechend zu ändern.

Hacking von Routern bzw. Telefonanlagen/ 
Schadsoftware

Die Bundesnetzagentur ist auch im Jahr 2024 
umfassend gegen Hacking vorgegangen. In die-
sen Fällen generieren Dritte rechtswidrig kosten-
pflichtige Verbindungen über Router oder Tele-
fonanlagen von Endkunden. Die Meldung der 
Fälle an die Bundesnetzagentur erfolgt weit über-
wiegend durch die Telekommunikationsdienste-
anbieter. Zum Schutz der betroffenen Endkun-
den spricht die Bundesnetzagentur regelmäßig 
Rechnungslegungs- und Inkassierungsverbote 
aus. Durch die Anordnungen ist ein Schutz der 
Endkunden vor finanziellen Schäden gewähr-
leistet. Mittels zusätzlich angeordneter Auszah-
lungsverbote können die involvierten nationalen 
Telekommunikationsdiensteanbieter in die Lage 
versetzt werden, Ausschüttungen von rechtswid-
rig generierten Entgelten dauerhaft zu unterbin-
den. Auch in der Branche wird weiterhin darauf 
hingewirkt, Zahlungsflüsse zu verhindern und 
die Früherkennung entsprechender Fälle zu ver-
bessern. Erfreulicherweise ist die Anzahl der ge-
meldeten Vorfälle erneut im Vergleich zum Vor-
jahr zurückgegangen und befindet sich auf einem 
niedrigen Niveau. 

Auch im Jahr 2024 sind bei der Bundesnetzagen-
tur Beschwerden über die Abrechnung von Aus-
landsverbindungen im Mobilfunk sowie Kurz-
nachrichten ins Ausland eingegangen. Nach den 
Erkenntnissen der Bundesnetzagentur wurden 
auch diese Verbindungen entweder ohne Wissen 
der Betroffenen unter Beteiligung von Schad-
software ausgelöst oder durch SIM-Swaps, die 
vielfach durch Phishing ermöglicht wurden. Es 
gibt verschiedene Ausprägungen von Phishing, 
wie z. B. Phishing-Nachrichten per SMS, Social 
Media oder per Telefonanruf, die alle darauf ab-
zielen, Passwörter oder persönliche Daten abzu-
greifen. In solchen Fällen wird es unbekannten 
Dritten ermöglicht, z.B. eine eSIM-Karte (embed-
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ded subscriber identity module = eingebettetes 
Teilnehmer-Identitätsmodul) zu aktivieren und 
anschließend Nachrichten zu generieren. Häu-
fig wurden die betroffenen Endkunden bereits 
durch die Telekommunikationsdiensteanbieter 
schadlos gehalten. 

Drittanbieter

Drittanbieterdienstleistungen dürfen infolge der 
von der Bundesnetzagentur im Oktober 2019 
festgelegten Verfahren zum Schutz von Verbrau-
chern im Bereich des Bezahlens über die Mobil-
funkrechnung nur unter bestimmten Voraus-
setzungen abgerechnet werden. Hierzu muss 
entweder eine technische Umleitung erfolgen, 
bei der ein Kunde im Rahmen des Bezahlvor-
gangs für eine Drittanbieterleistung von der In-
ternetseite des Drittanbieters auf eine Internet-
seite eines Mobilfunkanbieters umgeleitet wird 
(Redirect), oder das Mobilfunkunternehmen 
muss verschiedene festgelegte verbraucherschüt-
zende Maßnahmen implementiert haben (Kom-
binationsmodell). Die Anzahl der Beschwerden 
ist insgesamt betrachtet vergleichsweise gering, 
auch wenn ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr 
zu verzeichnen ist. Der Anstieg der Beschwer-
dezahlen ist auf Abrechnungen im Bereich der 
Trusted Partner zurückzuführen. Hiesiger Kennt-
nis nach ist es ebenfalls durch Phishing-Vorfälle 
zu unberechtigten Abrechnungen von Drittan-
bieterdiensten bei Trusted Partnern gekommen. 
Die betroffenen Kunden wurden in diesen Kons-
tellationen durch die Trusted Partner oder durch 
die Mobilfunkanbieter schadlos gehalten. Die 
Bundesnetzagentur prüft eingehende Beschwer-
den und adressiert Sachverhalte an die jeweiligen 
Mobilfunkanbieter.

Rufnummernmanipulation

Die Bundesnetzagentur hat im Berichtszeitraum 
ihre Arbeit im Bereich der Verfolgung von Ver-
stößen gegen die Vorgaben der Rufnummern-
übermittlung fortgesetzt. Ziel ist in diesen Fällen 
insbesondere die Ermittlung des jeweiligen An-
rufursprungs. Hierzu verlangt sie von den Netz-
betreibern, die die jeweilige Telefonverbindung 
realisiert haben, innerhalb der geltenden Spei-
cherfristen Auskunft über Verbindungsdaten, um 
die Verbindungskette nachvollziehen zu können. 
Die Anzahl an Beschwerden entspricht dabei in 
etwa dem Vorjahresniveau. 

In den Fällen, in denen zu Unrecht eine Rufnum-
mer aufgesetzt war und die tatsächlich für den 
Verbindungsaufbau genutzte Rufnummer iden-
tifiziert wurde, hat die Bundesnetzagentur diese 
Ursprungsrufnummer wegen Verstoßes gegen 
die Vorgaben zur Rufnummernübermittlung ab-
schalten lassen. Daneben wurden Untersagungs-
verfügungen ausgesprochen. Zudem hat sie in 
oft komplexen Verfahren, in die auch die die Ver-
bindungen realisierenden Netzbetreiber einge-
bunden waren, rechtswidrige Geschäftsmodelle 
aufgespürt. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse 
können die Ursachen, die die Rechtsverstöße erst 
ermöglichen, behoben werden. 
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SMS- und Messenger-Spam sowie „Enkeltrick“-
Nachrichten

Auch 2024 entfiel der größte Teil der Verbrau-
cherbeschwerden auf den Bereich SMS- und 
Messenger-Spam. Die Bundesnetzagentur erhielt 
im Berichtszeitraum insgesamt 92.693 Beschwer-
den zu rechtswidrigen Nachrichten, die über SMS 
oder Messenger-Dienste versendet wurden. Das 
sind 60 Prozent des Gesamtbeschwerdeaufkom-
mens. 

Nachrichten im Zusammenhang mit dem sog. 
Enkeltrick bilden innerhalb dieser Gruppe mit 
insgesamt ca. 50.000 Beschwerden wiederum 
den größten Anteil. Unter dem Begriff Enkeltrick 
werden Sachverhalte zusammengefasst, in denen 
Empfängerinnen und Empfänger unerwünsch-
te Kurznachrichten erhalten, die den Anschein 
erwecken, sie wären von einem Angehörigen 
des Empfängers – meist ihren Kindern oder En-
kelkindern – versandt worden, der seit kurzem 
über eine neue Mobilfunkrufnummer verfüge. 
In den Kurznachrichten werden die Empfänger 
zur Überweisung von Geldbeträgen aufgefordert, 
um den angeblichen Absendern aus einer akuten 
Notlage zu helfen. Die hierbei vorliegenden Ver-
stöße gegen strafrechtliche Vorschriften eröff-
nen der Bundesnetzagentur die Möglichkeit, Ruf-
nummernabschaltungen auf der Grundlage von 
§ 123 TKG anzuordnen. Die Bundesnetzagentur 
hat auch im aktuellen Berichtszeitraum von die-
ser Möglichkeit Gebrauch gemacht und die Ab-
schaltung mehrerer tausend der zur Versendung 
genutzten bzw. für einen Rückruf beworbenen 
Mobilfunkrufnummern angeordnet.

Daneben kommt es auch nach wie vor zu einer 
hohen Anzahl von Beschwerden, in denen Ver-
braucherinnen und Verbraucher von Nachrich-
ten berichten, in denen sie unter einem Vorwand 
zum „Anklicken“ eines mitgesendeten Internet-

links aufgefordert werden. Häufig wird in den 
Nachrichten von einem angeblichen Sicherheits-
problem mit Bankzugangsdaten oder der bevor-
stehenden Zustellung eines Paketes informiert. 
Bei „Anklicken“ des Links werden die Empfän-
gerinnen und Empfänger auf eine Internetseite 
weitergeleitet, auf der sie persönliche Daten, ins-
besondere auch ihre Kreditkartendaten, eingeben 
sollen. Häufig wird auf den Seiten die Corporate 
Identity von bekannten Unternehmen, wie Ban-
ken, Sparkassen oder Paketzustellern, genutzt, 
um das Vertrauen der Nutzenden zu gewinnen. 
Die Daten werden mutmaßlich für missbräuch-
liche Zwecke gesammelt. Bei der Versendung die-
ser Art von Kurznachrichten liegt häufig eine un-
zumutbare Belästigung der Empfangenden und 
damit ein Verstoß gegen Vorschriften des UWG 
vor. In diesen Fällen ordnet die Bundesnetzagen-
tur regelmäßig die Abschaltung der verwendeten 
Rufnummern an. 

Neben Enkeltrick- und Phishing-Konstellatio-
nen konnte die Bundesnetzagentur im Berichts-
zeitraum vermehrt das Auftreten von sog. „CEO-
Fraud“-Fallkonstellationen beobachten. In diesen 
Fällen werden Mitarbeiter eines Unternehmens 
über einen Messenger-Dienst von einer Person 
kontaktiert, die unter der Identität einer Füh-
rungskraft des Unternehmens auftritt und ver-
sucht, den Kontaktierten – meist unter Zeitdruck 
– zur Zahlung hoher Geldbeträge zu bewegen. 
Die Täter verwenden dabei Fotos und andere in 
Erfahrung gebrachte Daten und Informationen, 
um die verwendete falsche Identität möglichst 
glaubwürdig erscheinen zu lassen. Die durch die-
se Fallkonstellationen verletzten Straftatbestände 
ermöglichen der Bundesnetzagentur auch hier in 
vielen Fällen den Erlass von Maßnahmen. Dem-
entsprechend hat sie im Berichtszeitraum meh-
rere Mobilfunkrufnummern abschalten lassen, 
die bei „CEO-Fraud“ als Absenderrufnummern 
verwendet wurden. 
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Durch die von der Bundesnetzagentur angeord-
neten Abschaltungen wird sichergestellt, dass die 
abgeschalteten Rufnummern nicht mehr für die 
Versendung von missbräuchlichen Nachrichten 
genutzt werden können. Auch sind rechtswid-
rig beworbene Dienste unter den abgeschalteten 
Rufnummern nicht mehr erreichbar.

Belästigende Bandansagen

Die Bundesnetzagentur verzeichnete im Be-
richtszeitraum vermehrt Beschwerden über 
Anrufe mit automatisierten Bandansagen. In-
folgedessen wurden zahlreiche Rufnummern ab-
geschaltet. 

Die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher 
berichten von automatisierten Bandansagen, in 
denen sie über eine angeblich über den Online-
Bezahldienst „Paypal“ ausgelöste Zahlung infor-
miert wurden. Darüber hinaus beschwerten sich 
die Verbraucherinnen und Verbraucher über An-
rufe von angeblichen Pflegekassen, in denen kos-
tenfreie Pflegemittel versprochen wurden. Nach 
Ermittlungen der Bundesnetzagentur waren we-
der „Paypal“ noch die Pflegekassen für die Anrufe 
verantwortlich. Ziel dieser Anrufe ist mutmaß-
lich, an die persönlichen Daten von Verbrauche-
rinnen und Verbraucher zu gelangen. 

Durch die obigen Anrufe mit Bandansagen wird 
in vielen Fällen gegen Vorschriften des UWG, 
etwa wegen irreführender oder unzumutbar 
belästigender geschäftlicher Handlungen, ver-
stoßen. Die Bundesnetzagentur hat deshalb in 
zahlreichen Fällen mit der Anordnung der Ab-
schaltung der angezeigten Rufnummern reagiert.

Fax-Spam

Die unzulässige Versendung von Werbung per 
Telefax ohne vorherige ausdrückliche Zustim-
mung der Adressaten (Fax-Spam) war im Be-
richtszeitraum weiterhin rückläufig. So gingen 
im Bereich Fax-Spam die Zahlen im Jahr 2024 auf 
2.736 Beschwerden zurück. Im Jahr 2023 wur-
den demgegenüber 4.416 und im Jahr 2022 noch 
9.161 Beschwerden verzeichnet. Neben der Ver-
breitung moderner elektronischer Kommunika-
tionsverfahren ist dieser Rückgang auf das kon-
sequente Durchgreifen der Bundesnetzagentur in 
diesem Bereich mit zahlreichen Rufnummernab-
schaltungen zurückzuführen. 

Pop-ups (mit Fehlermeldungen)

Die Bundesnetzagentur hat eine Vielzahl von 
Rufnummern aus gefälschten Warnhinweisen 
und Fehlermeldungen, die über sog. „Pop-up“-
Fenster auf dem Computer eingeblendet werden, 
abgeschaltet. Bei der Masche werden Viren- und 
Softwareprobleme vorgetäuscht, die tatsächlich 
nicht bestehen. Kostenlose Hilfe suggeriert eine 
in den Pop-up-Fenstern angezeigte Rufnummer. 
Ziel des Vorgehens ist es, dem Nutzer per tele-
fonischer Ferndiagnose eine teure, unnötige Be-
hebung der Fehlermeldung aufzudrängen sowie 
langfristige Wartungsverträge abzuschließen. Als 
Zahlungsmittel werden oft Gutscheine, wie Gut-
habenkarten für Onlinekäufe, verlangt. So vor-
genommene Zahlungen lassen sich in der Regel 
von den Betroffenen nicht mehr zurückholen. 
Der Bundesnetzagentur sind finanzielle Schä-
den im Einzelfall bis in den höheren vierstelli-
gen Bereich bekannt. Ein weiterer Zweck dieser 
Missbrauchsmasche ist das Ausspähen persön-
licher Daten. So werden die am PC eingeblende-
ten Rufnummern überwiegend unter Nutzung 
falscher Daten registriert. Regelmäßig werden 
dabei die Daten von Verbraucherinnen und Ver-
brauchern missbraucht, die zuvor Kontakt mit 
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einem angeblichen Support-Mitarbeiter hatten. 
Die Bundesnetzagentur warnt davor, auf ange-
zeigte Rufnummern in solchen Pop-up-Fenstern 
mit einem Anruf zu reagieren. Häufig wird da-
bei der Eindruck erweckt, es handle sich um eine 
offizielle Fehlermeldung namhafter Soft- und 
Hardwareunternehmen. Diese haben auf ihren 
Internetseiten angegeben, dass offizielle Fehler-
meldungen niemals Rufnummern enthalten.

Falsche Hotlines

Die Bundesnetzagentur hat 2024 mehrere Ruf-
nummern abgeschaltet, unter denen falsche Hot-
lines betrieben wurden. 

In einem Szenario wurden vermeintliche Ruf-
nummern von Fluggesellschaften und Reise-
portalen beworben. Die Bewerbung erfolgte auf 
kaum vom Original zu unterscheidenden Inter-
netseiten. Betroffene wurden dazu aufgefordert, 
auf ihrem Smartphone eine Software für den 
Fernzugriff zu installieren. Die Gesprächspart-
ner versuchten sodann persönliche Daten sowie 
Konto- und Kreditkartendaten zu erlangen. Teil-
weise wurden Zahlungen an unbekannte Dritte 
ausgelöst. Der Bundesnetzagentur sind Schäden 
zwischen 200 Euro und 5.000 Euro bekannt. 

In einem weiteren Szenario gaben sich Unbe-
kannte als namhafte Gebrauchtwagenhänd-
ler oder Baumaschinenhersteller aus. Per E-Mail 
wurden Fahrzeuge und Baumaschinen preis-
günstig angeboten. Die E-Mailadressen sahen den 
echten Domains verwechselnd ähnlich. Zudem 
wurden die Marken und die Unternehmensanga-
ben der realen Anbieter übernommen. Als Kon-
taktmöglichkeiten wurden jedoch andere Ruf-
nummern und E-Mail-Adressen angegeben. Ziel 
dieses Szenarios ist die Erlangung von Geldzah-
lungen, ohne jedoch Fahrzeuge oder Baumaschi-
nenauszuliefern.

Weitere Themen und Öffentlichkeitsarbeit

Wie in den vergangenen Jahren erhielt die Bun-
desnetzagentur auch im Berichtszeitraum eine 
hohe Anzahl von Beschwerden, die sich keinem 
der obigen Themen zuordnen lassen. 

Soweit möglich erlässt die Bundesnetzagentur 
auch in diesen Fällen Maßnahmen zum Schutz 
der Verbraucherinnen und Verbraucher, wie 
etwa Rufnummernabschaltungen. Im Rahmen 
ihrer Öffentlichkeitsarbeit informiert die Be-
hörde regelmäßig frühzeitig über missbräuch-
liche Fallkonstellationen und gibt betroffenen 
Verbraucherinnen und Verbrauchern ggf. Hand-
lungsratschläge. 
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Recht auf Versorgung mit  
Telekommunikationsdiensten

In einer zunehmend digitalisierten Welt ist der 
Zugang zu Telekommunikationsdiensten eine 
grundlegende Notwendigkeit. Die Mindestver-
sorgung spielt dabei eine entscheidende Rolle. 
Sie stellt sicher, dass alle Bürgerinnen und Bür-
ger – unabhängig von ihrem Wohnort oder wirt-
schaftlichen Status – die Möglichkeit haben, am 
digitalen Leben teilzuhaben. Trotz der Fortschrit-
te im Breitbandausbau und der Einführung von 
5G-Netzen im Mobilfunk gibt es in Deutschland 
Haushalte, die nicht über die Mindestversorgung 
mit Telekommunikationsdiensten verfügen. 

Erhöhung der Bandbreiten der  
Mindestversorgung 

Der fortschreitende digitale Wandel und die ge-
sellschaftliche Abhängigkeit von digitalen Tech-
nologien erfordern regelmäßige Überprüfungen 
des Rechts auf Versorgung mit Telekommunika-
tionsdiensten, um der steigenden Nachfrage und 
den neuen technologischen Möglichkeiten Rech-
nung zu tragen. Eine der zentralen Maßnahmen 
im Jahr 2024 war die Erhöhung der Mindestan-
forderungen an die Versorgung mit Telekommu-
nikationsdiensten.

Die Bundesnetzagentur hat den Auftrag, die Pa-
rameter der Mindestversorgung regelmäßig zu 
überprüfen. Sie soll sicherstellen, dass diese den 
aktuellen Anforderungen entsprechen. Hierfür 
hat sie einen umfassenden Prüfbericht erstellt.1 
Unter Würdigung von vier Studien, die die Leis-
tungsfähigkeit der Übertragungstechniken über-
prüfen und die Lebenswirklichkeit der Menschen 
mit Blick auf die soziale und wirtschaftliche Teil-

1 Abrufbar unter bundesnetzagentur .de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Te-
lekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Grundversorgung/Pruefbericht_2024 .
pdf

habe abbilden, wurden die Parameter der Min-
destversorgung evaluiert. Um dem Nutzungsver-
halten von Familien mit mehreren zeitgleich im 
Netz befindlichen Nutzern Rechnung zu tragen, 
wurden insbesondere auch Mehrpersonenhaus-
halte in den Blick genommen. Im Ergebnis er-
achtete die Bundesnetzagentur eine Erhöhung 
der Mindestbandbreiten von 10 Mbit/s auf 15 
Mbit/s im Download und von 1,7 Mbit/s auf 5 
Mbit/s im Upload für angemessen. Die Latenz – 
das heißt die Zeit, die für den Transport einzelner 
Datenpakete verstreicht – sollte bei maximal 150 
Millisekunden2 liegen.

Der Prüfbericht der Bundesnetzagentur führte 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Digitales und Verkehr und dem Ausschuss 
für Digitales des Deutschen Bundestages zu Än-
derungen an der Verordnung über die Mindest-
anforderungen für das Recht auf Versorgung mit 
Telekommunikationsdiensten (TKMV). Auch der 
Bundesrat erteilte seine Zustimmung. Damit tra-
ten am 31. Dezember 2024 Änderungen an der 
TKMV in Kraft. 

Die Anhebung der Mindestanforderungen stellt 
die digitale Teilhabe aller Bürgerinnen und Bür-
ger sicher, unabhängig von Wohnort, Einkom-
men oder sozialer Stellung.

Verbraucherinnen und Verbraucher sollen zu-
künftig noch umfassender und verständlicher 
über das Recht auf Versorgung mit Telekom-
munikationsdiensten informiert und auf die 
Möglichkeiten, ihr Recht geltend zu machen, 
aufmerksam gemacht werden. Die Bundesnetz-
agentur arbeitet unter anderem an der Erstellung 
einer Informationsbroschüre sowie eines Flyers, 
welche auf der Webseite der Bundesnetzagentur 
sowie bei externen Stellen wie Abgeordnetenbü-
ros, Ländern, Kommunen, dem Gigabitbüro des 

2  Für die einfache Wegstrecke („One-Way“) . 

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Grundversorgung/Pruefbericht_2024.pdf
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Grundversorgung/Pruefbericht_2024.pdf
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Grundversorgung/Pruefbericht_2024.pdf
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Bundes und Verbraucherzentralen zur Verfügung 
stehen sollen.

Zur besseren Verständlichkeit wurde das Kon-
taktformular auf der Webseite der Bundesnetz-
agentur überarbeitet. Überflüssige Felder, die 
möglicherweise bürokratisch wirkten, wurden 
gelöscht und die Eingabezeit für die Nutzenden 
reduziert. Im Sinne der Benutzerfreundlichkeit 
wurden die Texte der Eingabemaske verbessert 
und auf Verständlichkeit geprüft. 

Die Bundesnetzagentur bereitet ein eintägiges 
Forum zur Evaluierung der praktischen Erfah-
rungen mit der Durchsetzung des Rechts auf Ver-
sorgung mit Telekommunikationsdiensten und 
dessen Weiterentwicklung vor. Hierzu sollen In-
teressensträger, einschließlich Länder und Kom-
munen, eingeladen werden. Die Ergebnisse der 
Veranstaltung sollen der Öffentlichkeit auf der 
Internetseite der Bundesnetzagentur zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Vorbereitungen des Fo-
rums laufen.

Geltendmachung des Rechts auf Versorgung 
mit Telekommunikationsdiensten

Seit dem 1. Dezember 2021 können sich Bür-
gerinnen und Bürger an die Bundesnetzagentur 
wenden, um ihr Recht auf Mindestversorgung 
mit Telekommunikationsdiensten geltend zu 
machen. Im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 
2024 und dem 31. Dezember 2024 erreichten die 
Bundesnetzagentur 1.564 Eingaben zur Min-
destversorgung, von denen 98Prozent (1.534) ab-
schließend bearbeitet wurden. Die Eingaben ka-
men von Verbraucherinnen und Verbrauchern, 
von Unternehmen, von kommunalen Einrich-
tungen oder Verbänden. Verbraucherinnen und 
Verbraucher wandten sich beispielsweise auf-
grund einer gewünschten leitungsgebundenen 
Versorgung, eines unzureichenden Breitband-

angebotes, schlechter Verbindungsqualitäten im 
Mobilfunk, fehlender Infrastruktur bei Neubau-
objekten sowie bei spürbar ausgelasteten Versor-
gungstechnologien an die Bundesnetzagentur. 
Kommunen und Gemeinden thematisierten zum 
einen Versorgungsanliegen bezüglich selbst ge-
nutzter Standorte, zum anderen interessierten sie 
sich für das Recht auf Mindestversorgung, wenn 
Telekommunikationsunternehmen vom Infra-
strukturausbau absehen.

Die Verteilung der Eingaben war über die Bun-
desländer hinweg sehr unterschiedlich. Ge-
messen an der Einwohnerzahl erhielt die Bun-
desnetzagentur besonders häufig Eingaben aus 
Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen.

Unterschiedliche Versorgungssituationen kön-
nen vielfältige Ursachen haben. Unter anderem 
führen Faktoren wie der Anteil an ländlichen 
Gebieten mit entsprechend geringer Bevölke-
rungsdichte oder ungünstige geografische Bedin-
gungen, fehlende wirtschaftliche und finanzielle 
Anreize, aber auch eine niedrige Wettbewerbsin-
tensität dazu, dass manche Regionen weniger gut 
versorgt sind als andere.
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Verhältnis des Eingaben-Anteils zum Anteil an der Gesamtbevölkerung (für Eingaben im Jahr 2024)

Berlin

Brandenburg

Mecklenburg-
Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-
Westfalen

Hamburg

Schleswig-
Holstein

Bremen

Thüringen

Bayern

Baden-
Württemberg

Hessen

1,41

0,67

0,67

1,27

0,56

0,52

0,82

0,11

1,66

1,17

1,13

1,06

0,95

0,40

0,351,02

Rheinland-
Pfalz

Saarland

Sachsen-Anhalt

Sachsen
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Verfahrensablauf, Unterversor-
gungsfeststellungen und Ver-
pflichtungsentscheidungen 

Die Bundesnetzagentur prüft jeden Hinweis auf eine 

Unterversorgung sorgfältig. In einer Erstinformation 

erhält die anfragende Person neben der Auskunft zu 

ihrem Recht auf Mindestversorgung mit Telekommuni-

kationsdiensten auch die Mitteilung über die an ihrem 

Standort anliegenden Versorgungsmöglichkeiten. Etwa 

95 Prozent der Eingaben konnten durch standortbezo-

gene Amtsermittlungen bereits nach kurzer Zeit 

erfolgreich geklärt werden. Überdies hat die Bundes-

netzagentur gemeinsam mit den Telekommunikations-

unternehmen in einer Vielzahl von Fällen auf freiwilli-

ger Basis konkrete Lösungen für potenziell 

unterversorgte Adressen gefunden. 

Bis eine Unterversorgungsfeststellung veröffentlicht 

wird, führt die Bundesnetzagentur sorgfältige Amts-

ermittlungen, beispielsweise die umfassende Prüfung 

der Sachlage, sowie eine Vor-Ort-Messung durch den 

Prüf- und Messdienst durch. Die Bundesnetzagentur 

tauscht sich mit Ländern, Kommunen und Gemeinden 

über bestehende oder mögliche Fördergebiete aus. In der 

Vergangenheit konnten dadurch Haushalte zügig und 

außerhalb des förmlichen Verfahrens zum Recht auf 

Versorgung mit Telekommunikationsdiensten einen 

leistungsstärkeren Anschluss erhalten, der dazu 

deutlich über den Werten der TKMV lag. 

Die Bundesnetzagentur hat im vergangenen Jahr 16 

Unterversorgungen für 16 Standorte festgestellt, wobei 

in zwölf Fällen noch kein Bedarf festgestellt wurde. Die 

Verfahren, in denen die Bundesnetzagentur eine 

Unterversorgung festgestellt hat, sind auf der Internet-

seite3 der Bundesnetzagentur abrufbar.  

Erklärt sich innerhalb einer Frist von einem Monat nach 

Veröffentlichung der Unterversorgungsfeststellung kein 

3 bundesnetzagentur .de/tk-unterversorgung

Telekommunikationsunternehmen bereit, die Versor-

gung auf freiwilliger Basis zu erbringen, trifft die 

Bundesnetzagentur eine Verpflichtungsentscheidung. 

In keinem der Fälle, in denen eine Unterversorgung 

festgestellt wurde, hat ein Unternehmen vorab eine 

freiwillige Verpflichtungszusage i. S. v. § 160 Absatz 2 

TKG eingereicht. Im März 2024 verpflichtete die 

Bundesnetzagentur erstmals einen Telekommunika-

tionsanbieter, einem Haushalt in Niedersachsen eine 

Mindestversorgung zum erschwinglichen Preis 

anzubieten. Für drei weitere Haushalte in Bayern sprach 

die Bundesnetzagentur im Juni 2024 ebenfalls Ver-

pflichtungen aus. 

In Kooperation mit dem Land Niedersachen startete im 

vierten Quartal 2024 ein erstes Pilotprojekt zur Verbes-

serung der Versorgungssituation für einen Landkreis. 

Hierzu wurden potenziell unterversorgte Haushalte im 

Landkreis vom Land Niedersachsen kontaktiert und an 

die Bundesnetzagentur gemeldet. Die hier erfolgte 

Bündelung mehrerer Haushalte in einem zusammen-

hängenden Gebiet erleichtert es, eine Lösungsoption zu 

finden. Ziel ist es, unbürokratisch zu handeln und das 

Verfahren zu beschleunigen. In enger Zusammenarbeit 

mit dem Land wurde ein einheitliches Konzept erstellt, 

welches nach Evaluierung auf alle Bundesländer 

ausgeweitet werden könnte.

http://www.bundesnetzagentur.de/tk-unterversorgung
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Marktüberwachung  
und erschwingliche Preise 

Die Bundesnetzagentur überwacht das Mindest-
angebot an Telekommunikationsdiensten. Zum 
einen werden nach Eingang einer Endnutzer-
beschwerde sämtliche Versorgungsdaten für 
einen Standort ausgewertet und bereitgestellt. 
Zum anderen beobachtet die Bundesnetzagen-
tur die Verfügbarkeit der Grundversorgung in 
ganz Deutschland auch unabhängig von Anfra-
gen. Ein Tool zur proaktiven Überwachung der 
bundesweiten Mindestversorgung ist in Ent-
wicklung und soll 2025 zum Einsatz kommen. 
Zukünftig sollen deutschlandweit alle Adressen 
und Haushalte identifiziert werden können, die 
nach den Mindestanforderungen möglicherwei-
se nicht ausreichend versorgt sind. Hierbei sollen 
eine Vielzahl verschiedener Versorgungsdaten 
berücksichtigt werden, wie beispielsweise die 
Daten der Zentralen Informationsstelle des Bun-
des (ZIS). Die Bundesnetzagentur überwacht das 
Mindestangebot an Telekommunikationsdiens-
ten damit auch unabhängig von Beschwerden. 
Endnutzerbeschwerden bringen zum Ausdruck, 
dass ein Versorgungsbedarf tatsächlich und kon-
kret auch besteht. 

Aufgabe der Bundesnetzagentur ist auch, die Ent-
wicklung und die Höhe der Preise für die von 
der Mindestversorgung umfassten Telekommu-
nikationsdienste zu überwachen. Darunter fällt 
auch der Anschluss an ein öffentliches Festnetz. 
Die Bundesnetzagentur ermittelt die erschwing-
lichen Preise für die Mindestversorgung durch 
fortlaufende Überwachung der Angebote am 
Markt. Der Erschwinglichkeitsmaßstab bezieht 
sich auf Produkte, welche sich an Verbraucherin-
nen und Verbraucher richten.

Die Bundesnetzagentur führte 2024 Datenerhe-
bungen zum erschwinglichen Preis für die mo-
natliche Dienstenutzung und zum Anschluss-
preis durch. Im Rahmen der Erhebung der 
bundesweiten Durchschnittspreise fragte die 
Bundesnetzagentur die in Deutschland meistge-
buchten Tarife ab.

Ende 2024 wurde die Mindestversorgung von 
10 Mbit/s auf 15 Mbit/s im Download und von 
1,7 Mbit/s auf 5 Mbit/s im Upload angehoben. 
Die Erhöhung der Mindestversorgung führte zu 
einer Anpassung des erschwinglichen Preises für 
die monatliche Dienstenutzung. Der erschwing-
liche Preis trägt der Marktüblichkeit der Grund-
versorgung Rechnung. Der derzeitige monatliche 
Preis für die Grundversorgung beträgt ca. 35 Euro 
brutto gegenüber dem vorherigen Preis von ca. 
30 Euro brutto. Der erschwingliche Preis ergibt 
sich aus dem Durchschnittspreis für vergleichba-
re Produkte. Die Bundesnetzagentur informierte 
über die Änderungen am 20. Dezember 2024 in 
Form einer Pressemitteilung4. Die Erhöhung der 
Mindestanforderungen führte zu einer Anpas-
sung des erschwinglichen Preises für die monat-
liche Dienstenutzung und trägt der Marktüblich-
keit der Grundversorgung weiterhin Rechnung.

4 bundesnetzagentur .de/1042558

http://bundesnetzagentur.de/1042558
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Kundenschutz

Kundinnen und Kunden eines Anbieters von 
Telekommunikationsdiensten wenden sich in 
erster Linie dann hilfesuchend an die Bundes-
netzagentur, wenn sie ihr Anliegen mit ihrem 
Anbieter direkt nicht zufriedenstellend klären 
konnten. 

Die Bundesnetzagentur verzeichnete im Be-
richtszeitraum 22.585 Einzelfälle (ohne Schlich-
tungsanträge). Dies entspricht im Vergleich zu 
den beiden Vorjahren einem Anstieg um ca. 
20 Prozent. Bei fast zwei Drittel der Fälle ging 
es um die Themen Entstörung und Internetge-
schwindigkeit, Anbieterwechsel, Rufnummern-
mitnahme und Umzug. Die weiteren Fälle be-
zogen sich auf ein breites Spektrum sonstiger 
Vertragsfragen, wie zum Beispiel die Laufzeit 
oder die Transparenz von Verträgen und Rech-
nungsfragen.

In dem insgesamt moderaten Beschwerdevolu-
men spiegelt sich das erreichte hohe kunden-
schutzrechtliche Niveau wider. Der Anstieg der 
Beschwerdezahlen lässt sich insbesondere auf 
Beschwerden im Bereich Glasfaseranschlüsse 
und -dienste zurückführen. Hier vermuten viele 
Bürgerinnern und Bürgern – in der Regel zu Un-
recht – kundenschutzrechtliche Eingriffsbefug-
nisse, wenn Glasfaseranschlüsse nicht bzw. nicht 
schnell genug neu bereitgestellt werden.

Eine Vertrags- oder Rechtsberatung erfolgt sei-
tens der Bundesnetzagentur nicht. Die Einzelfäl-
le dienen der Bundesnetzagentur als Grundlage, 
um zu prüfen, ob die Anbieter gegen ihre gesetz-
lichen Verpflichtungen nach dem Kundenschutz-
teil des Telekommunikationsgesetzes verstoßen. 
Stellt die Bundesnetzagentur Verstöße gegen 
kundenschutzrechtliche Regelungen fest, kann 
sie vom Anbieter Abhilfe verlangen und soweit 

erforderlich weitere Maßnahmen anordnen. Im 
Interesse der „digitalen Daseinsvorsorge“ kon-
zentriert sich die Bundesnetzagentur auf Versor-
gungsunterbrechungen bzw. -störungen. Hier ist 
die Bundesnetzagentur bestrebt, jeden berechtig-
ten Einzelfall möglichst schnell zu klären. Einzel-
ne Geldansprüche setzt die Bundesnetzagentur 
hingegen nicht durch.

Vermittlungsdienst für gehörlose und  
hörgeschädigte Menschen 

Die Bundesnetzagentur stellt sicher, dass mit Hil-
fe eines speziellen Vermittlungsdienstes auch ge-
hörlose und hörgeschädigte Menschen jederzeit 
telefonieren können. Über eine Videoverbindung 
nehmen Dolmetschende für Gebärdensprache 
oder auf Wunsch für Schriftsprache den Anruf 
entgegen, wählen den hörenden Menschen an 
und übersetzen das Gespräch von deutscher Ge-
bärdensprache oder Schriftsprache in deutsche 
Lautsprache und umgekehrt. Der gehörlose oder 
hörgeschädigte Mensch kann über den Dienst 
auch angerufen werden.

Die Bundesnetzagentur hat im Berichtszeitraum 
den Dienst in einem europaweiten Ausschrei-
bungsverfahren für vier Jahre neu vergeben. Den 
Zuschlag erhielt das Unternehmen Tess Relay-
Dienste GmbH. Die Anbieter von Telefondiensten 
finanzieren die Kosten des Dienstes anteilig.
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Schlichtung

Die Schlichtungsstelle Telekommunikation der 
Bundesnetzagentur bietet Kundinnen und Kun-
den von Telekommunikationsunternehmen die 
Möglichkeit, Streitigkeiten außergerichtlich bei-
zulegen. Das Schlichtungsverfahren ist für beide 
Parteien kostenlos. Ziel ist es, möglichst schnell 
eine einvernehmliche Lösung zu finden. 

Bei der Schlichtungsstelle Telekommunikation 
handelt es sich um eine behördliche Verbrau-
cherschlichtungsstelle nach dem Verbraucher-
streitbeilegungsgesetz. Grundsätzlich können 
jedoch alle Endnutzerinnen und Endnutzer die 
Schlichtung in Anspruch nehmen. Das sind Nut-
zerinnen und Nutzer, die weder öffentliche Tele-
kommunikationsnetze betreiben noch öffentlich 
zugängliche Telekommunikationsdienste erbrin-
gen. Einschränkungen ergeben sich aber aus eini-
gen telekommunikationsrechtlichen Regelungen. 
Die Voraussetzungen für ein Schlichtungsverfah-
ren sind in der Schlichtungsordnung der Schlich-
tungsstelle Telekommunikation festgehalten. Un-
ter anderem müssen die Antragstellenden zuvor 
versucht haben, sich mit dem betroffenen Unter-
nehmen zu einigen. 

Im Jahr 2024 gingen 2.534 Anträge auf Eröff-
nung eines Schlichtungsverfahrens bei der 
Schlichtungsstelle Telekommunikation ein. 
Dies stellt die höchste Zahl an Anträgen seit 
der Einrichtung der Schlichtungsstelle 1999 
dar. Im Vergleich zu 2023 sind die Anträge um 
fast 10 Prozent gestiegen. Außerdem erreichten 
673 Anfragen und Hilfeersuchen die Schlich-
tungsstelle, insbesondere mit der Nachfrage, ob 
der vorgetragene Sachverhalt in einem Schlich-
tungsverfahren geklärt werden kann. Dies ver-
deutlicht, dass Betroffene weiterhin ein großes 
Interesse an einer alternativen Streitbeilegung 
haben.

Mehr als ein Drittel (35 Prozent) der im Jahr 2024 
bei der Schlichtungsstelle Telekommunikation 
eingegangenen Schlichtungsanträge betrafen 
Streitigkeiten über den Inhalt oder die Umset-
zung von Verträgen. Hierunter fallen sehr un-
terschiedliche Fallkonstellationen. Häufig wird 
beispielsweise darüber gestritten, welche Preise 
vereinbart wurden, wann der Vertrag beginnt 
(mit Vertragsschluss oder mit der Leistungser-
bringung), wann der Anbieter bei Neuanschlüs-
sen die vertragliche Leistung bereitstellen soll 
oder wann und wie Verträge beendet werden 
können. Aber es fallen auch Streitigkeiten dar-
unter, bei denen sich herausstellt, dass der tele-
fonisch geschlossene Vertrag gar nicht wirksam 
ist, weil die Verbraucherin oder der Verbraucher 
diesen nicht nach Erhalt der Vertragszusammen-
fassung in Textform genehmigt hat. 



71

Ein weiterer Schwerpunkt (23 Prozent) waren 
Anträge mit Streitfällen über Störungen. Die Stö-
rungen – zeitweise oder langanhaltend – betra-
fen sowohl den Mobilfunk als auch das Festnetz. 
Häufig ging es um die unverzügliche Beseitigung 
der Störung durch den Anbieter. Außerdem wur-
de darüber gestritten, ob der Anbieter der Ver-
braucherin oder dem Verbraucher eine Entschä-
digung zahlt, weil der Dienst vollständig ausfiel. 

Ein beachtlicher Anteil der Anträge betraf Strei-
tigkeiten über Rechnungsbeanstandungen und 
eine verminderte Datenübertragungsrate (je 
12 Prozent). Auch Streitigkeiten im Zusammen-
hang mit einem Umzug, einem Anbieterwechsel 
oder einer Sperre waren Themen der Anträge. 

Die Schlichtungsstelle bearbeitete im Berichts-
jahr 2.206 Verfahren abschließend. In 908 Fällen 
wurde eine Übereinkunft der streitenden Par-
teien erreicht. Das entspricht einer Quote von 
41 Prozent der beendeten Schlichtungsverfahren. 
Bezogen auf die beendeten Verfahren, bei denen 
die Anträge zulässig waren, liegt eine Einigungs-
quote von 47 Prozent vor. Es kommt häufig bereits 
im laufenden Verfahren dazu, dass die Unterneh-
men ihren Kundinnen und Kunden Lösungen 
anbieten. Die von einem Schlichtungsverfahren 
betroffenen Telekommunikationsunternehmen 
verweigerten in 576 Fällen die Teilnahme am 
Schlichtungsverfahren oder die Fortführung des 
Verfahrens, ohne eine Lösung der Streitfrage an-
zubieten. 413 Schlichtungsanträge zogen die An-
tragstellenden zurück, zum Beispiel weil sich das 
Anliegen kurzfristig erledigt hatte. Die Schlich-
tungsstelle lehnte im Berichtszeitraum insgesamt 
280 unzulässige Schlichtungsanträge ab.

 

Ergebnisse der Schlichtung 2024
Anzahl

29

Übereinkunft

Antragsgegner lehnt Teilnahme am Verfahren oder 
Fortsetzung des Verfahrens ab

Antrag von Schlichtungsstelle abgelehnt

Antragstellerin oder Antragsteller zieht 
Schlichtungsantrag zurück

mindestens eine Partei lehnt 
Schlichtungsvorschlag ab

280

908

413

576

Weitergehende Informationen veröffentlicht die 
Schlichtungsstelle Telekommunikation jährlich 
in ihrem Tätigkeitsbericht nach dem Verbrau-
cherstreitbeilegungsgesetz auf der Internetseite 
der Bundesnetzagentur.
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Marktüberwachung

Die Marktüberwachung der Bundesnetzagentur 
erfolgt auf Grundlage der EU-Verordnung über 
Marktüberwachung und die Konformität von Pro-
dukten (Marktüberwachungsverordnung), dem 
Marktüberwachungsgesetz (MüG), dem Elektro-
magnetische-Verträglichkeit-Gesetz (EMVG) und 
dem Funkanlagengesetz (FuAG). 

Die Bundesnetzagentur führte im Jahr 2024 so-
wohl im online- als auch im stationären Han-
del Überprüfungen bei elektrischen Geräten und 
Funkprodukten durch. 

Im Rahmen der Online-Marktüberwachung wur-
den im Jahr 2024 insgesamt 1.425 auffällige Ange-
bote identifiziert und von den entsprechenden Ver-
kaufsplattformen gelöscht. Davon waren mehr als 
3 Millionen Geräte betroffen. Fokussiert hat man 
sich im Jahr 2024 auf eine intern durchgeführte 
Kampagne, bei der Produkte betrachtet wurden, 
die auf zwei Online-Plattformen außerhalb der 
EU angeboten wurden. Neben anonymen Test-
käufen und Sichtprüfungen am Bildschirm wur-
den zusätzlich auch Konformitätsunterlagen von 
den zwingend in Europa ansässigen verantwortli-
chen Wirtschaftsakteuren angefordert. Das Ergeb-
nis der durchgeführten Kampagne zeigte, dass bei 
96Prozent der geprüften Produkte formale Mängel 
festgestellt werden konnten. 

Die von der Bundesnetzagentur geprüfte Anzahl 
von Gerätetypen im stationären Handel belief sich 
im Jahr 2024 auf rund 2.500. Insgesamt leitete die 
Bundesnetzagentur in 900 Fällen Maßnahmen ein. 
Das betraf eine Stückzahl von rund 1,9 Millionen 
Geräten.

Die Zusammenarbeit mit den zuständigen Lan-
desbehörden insbesondere bei der Produktsi-
cherheit und den Marktüberwachungsbehörden 
der Nachbarländer wurde weiter intensiviert, um 
nicht konforme Produkte aus dem europäischen 
Binnenmarkt zu entfernen. Ein Projekt zur Mes-
sung von „Wallboxen“ wurde gemeinsam mit Ver-
tretern aus Nordrhein-Westfalen durchgeführt 
und befindet sich in der Finalisierung.

Von den Zollbehörden wurden der Bundesnetz-
agentur im Jahr 2024 rund 5.500 verdächtige  
Warensendungen gemeldet. Davon waren rund  
92 Prozent auffällig und erhielten keine Freigabe 
für den europäischen Markt. Von der Einfuhrsper-
re waren mehr als 406.000 Produkte betroffen. 

Gefährliche Funkanlagen können von Bürgerin-
nen und Bürgern über das Safety-Gate-System 
der europäischen Kommission über folgenden 
Link an die Bundesnetzagentur gemeldet werden: 
ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/home

https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/home
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Freie Endgerätewahl weiterhin 
auch für PON-Glasfasernetze

Im Jahr 2024 hat die Bundesnetzagentur ein Ver-
fahren zum Abschluss gebracht, das den passiven 
Netzabschlusspunkt in passiven optischen Net-
zen (PON) betrifft. Der passive Netzabschluss-
punkt bezeichnet den Übergabepunkt zwischen 
dem Netz eines Telekommunikationsanbieters 
und dem Endgerät und ggf. Heimnetz eines End-
nutzers. Der Netzabschlusspunkt ist passiv, wenn 
er ausschließlich eine Verbindung in das Netz er-
möglicht, aber die übertragenen Signale weder 
verstärkt noch verändert. Der Begriff steht im Zu-
sammenhang mit der sog. Routerfreiheit, die End-
nutzern ermöglicht, ihr typischerweise Modem 
und Router integrierendes Endgerät frei zu wäh-
len, anstatt auf ein vom Telekommunikationsan-
bieter bereitgestelltes Gerät angewiesen zu sein. 
Die Netzbetreiber sind in der Folge verpflichtet, den 
Zugang auch mit Geräten von Drittanbietern zu 
ermöglichen. 

Ausnahmen vom Grundsatz des passiven Netzab-
schlusspunktes kann die Bundesnetzagentur zu-
lassen (§ 73 Absatz 2 TKG). Mehrere Verbände der 
Telekommunikationswirtschaft hatten eine solche 
Ausnahme für PON beantragt. In diesen Glasfaser-
netzen sollte der Netzabschlusspunkt der Ausgang 
des Glasfasermodems (Optical Network Termi-
nation, ONT) sein. Die Antragstellerinnen hatten 
unter anderem mit einer besonderen Empfind-
lichkeit der Glasfasernetze argumentiert. In diesen 
könnten Störungen durch den direkten Anschluss 
nicht geeigneter Endgeräte auch die Dienster-
bringung gegenüber zahlreichen Nutzern neben 
dem Anschlussinhaber unterbrechen. Weiter sei 
die Kontrolle über den ONT zur Sicherung der 
Dienstqualität und Netzsicherheit erforderlich.

Die Bundesnetzagentur ist jedoch zu dem Ergeb-
nis gekommen, dass aktuell keine objektive tech-
nische Notwendigkeit besteht, den teilnehmer-
seitigen Abschluss als Bestandteil des Netzes des 
Telekommunikationsanbieters zu werten. Die 
Bundesnetzagentur hat die von den Antragstel-
lerinnen geschilderten Probleme nicht in Abrede 
gestellt, diese aber zum tatsächlichen Auftreten 
solcher Störungen, den schon entwickelten Ge-
genmaßnahmen und ihrer tatsächlichen Verbrei-
tung im Markt ins Verhältnis gesetzt. Angesichts 
der auch bei Glasfaseranschlüssen bestehenden 
Entwicklung zur Nutzung von Endgeräten, die 
Modem, Router und weitere Funktionen integ-
rieren, wird dadurch die freie Endgerätewahl für 
PON-Glasfasernetze in derselben Weise sicherge-
stellt, wie sie auch für VDSL- und Kabelnetze be-
steht. 
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Interoperabilität im  
Bereich der audiovisuellen  
Medienübertragung

Nachdem der Fernsehempfang über Kabel, Satel-
lit und Terrestrik (DVB-C, -S2, -T2) über viele Jahre 
der Hauptnutzungszweck eines TV-Gerätes war, 
ist die aktuelle Entwicklung von rasanten tech-
nischen Neuerungen gekennzeichnet. TV-Gerä-
te sind inzwischen sog. „connected-TVs“, d. h. sie 
beziehen mediale Inhalte auch über das Internet 
(Streaming). Dabei ist bisher die Auswahl von digi-
talem TV-Programm und internetbasiertem Pro-
grammangebot innerhalb der Benutzeroberfläche 
für den Verbraucherinnen und Verbraucher nach 
Übertragungsweg getrennt.

Um dem Verbraucherinnen und Verbrauchern ein 
anwenderfreundliches und qualitativ stets hoch-
wertiges Benutzererlebnis unabhängig vom Über-
tragungsweg zu ermöglichen, hat die Bundesnetz-
agentur die Entwicklung des DVB-I-Standards 
aktiv unterstützt. Dabei stand die Implikation der 
regulatorischen Vorschriften für Interoperabili-
tät beim Zusammenwachsen von Rundfunk- und 
IP-basierter Übertragung im Fokus. Um den The-
menkomplex optimal umzusetzen, hat die Bun-
desnetzagentur ihre multiplen Kompetenzen in 
einer fachübergreifenden Arbeitsgruppe gebün-
delt. Die Ergebnisse stehen für zukünftige Revisi-
onsprozesse des Rechtsrahmens zur Verfügung.

Schwerpunktmäßig ist die Bundesnetzagentur 
auch weiterhin in nationalen und internationa-
len Gremien im Bereich der Standardisierung der 
Übertragung von Rundfunk und anderen audio-
visuellen Medien mit der Zielsetzung aktiv, die 
Interoperabilität sowie den Wettbewerb und Ver-
braucherschutz zu fördern. 

Störungsbearbeitung, Prüf- und 
Messdienst 

Der Prüf- und Messdienst der Bundesnetzagen-
tur ist für die Überwachung und Sicherstellung 
einer störungsfreien Nutzung der Funkfrequen-
zen verantwortlich. Eine der Hauptaufgaben dabei 
ist die Funkstörungsbearbeitung. Hierbei werden 
neben Störungen und Beeinträchtigungen von 
priorisierten Funkdiensten wie Flugfunk, Funk-
anwendungen der Behörden u. Organisationen 
mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und den See- und 
Binnenschifffahrtsfunk auch Funkstörungen des 
Alltags im privaten Umfeld wie z.B. beim Rund-
funkempfang, der Nutzung von WLAN-Netzen, 
Mobilfunk oder Funkrolladen- und Funkgara-
gentorsteuerungen bearbeitet. Mit diesem Ser-
vice leistet der Prüf- und Messdienst der Bundes-
netzagentur einen wichtigen und kontinuierlich 
zunehmenden Beitrag im Verbraucherschutz. In 
2024 waren dabei in über 1.400 Fällen und damit 
bei jeder zweiten Funkstörung direkte Verbrau-
cherbelange betroffen.

Insgesamt wurden in 2024 über 2.500 Funkstö-
rungen und elektromagnetische Unverträglich-
keiten durch den Prüf- und Messdienst vor Ort 
aufgeklärt und beseitigt. 

Im Rahmen der Digitalisierungsinitiative des Bun-
des können die Bürgerinnen und Bürger, Organi-
sationen und Unternehmen seit 2023 ihre Funk-
störungen auch auf dem digitalen Weg online 
melden. Seit September 2024 ist dieser digitale 
Meldeweg auch medienbruchfrei nutzbar, sodass 
die online-Funkstörungen direkt vom Kunden in 
das Ticketsystem des Prüf- und Messdienstes ge-
langen und dort bearbeitet werden.
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Der Service der Funkstörungsbearbeitung kann 
von Institutionen, Unternehmen und Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern gebührenfrei in 
Anspruch genommen werden. Dies gilt auch für 
Verursacher von Funkstörungen, insofern die Stö-
rungen unverschuldet verursacht wurden.

Verbraucherrelevante Funkdienste

Mobilfunk-
Verbrau-

cher

FlugfunkBOS Mobilfunk- 
Provider

Betriebs-
funk

WLAN, 
WIMAX, 

Bluetooth, 
DECT- 

Telefone

Short 
Range 

Devices

Amateur-
funk

leiter- 
gebundene 
TK-Netze, 
inkl. DSL

Rundfunk Störungen
weiterer

Funkanwen-
dungen u.

Geräte

503

438

305

186

32
65

118
136

202

372

189

Störungsmengen nach Themenbereichen 2024
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Entscheidungen, 
Aktivitäten und 
Verfahren
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Frequenzregulierung

Frequenzbereitstellungsverfahren 800 MHz, 
1.800 MHz und 2.600 MHz

Die für den Mobilfunk wichtigen Frequenznut-
zungsrechte in den Bereichen 800 MHz, 1.800 MHz 
und 2.600 MHz laufen zum Ende des Jahres 2025 
aus. Das Verfahren zur Bereitstellung von Fre-
quenzen aus diesen Bereichen ist nun in die ent-
scheidende Phase eingetreten.

Bereits im September 2023 hatte die Bundesnetz-
agentur Rahmenbedingungen einer Übergangs-
entscheidung veröffentlicht und eine Bedarfs-
aktualisierung durchgeführt. Auf der Grundlage 
dieser Anhörung hat die Präsidentenkammer im 

Mai 2024 einen Konsultationsentwurf zur Ver-
längerung von Frequenzen in diesen für den 
Mobilfunk relevanten Bereichen erarbeitet. Ein 
wettbewerbliches Vergabeverfahren will die Bun-
desnetzagentur zu einem späteren Zeitpunkt 
durchführen.

Die bis zum Ende des Jahres 2025 befristeten Nut-
zungsrechte in den Frequenzbereichen 800 MHz, 
1.800 MHz und 2.600 MHz sollen auf Antrag der 
etablierten Mobilfunknetzbetreiber um fünf Jah-
re verlängert werden. Die Ende 2033 auslaufen-
den Frequenzzuteilungen im 1.800- MHz-Bereich 
sollen bis Ende 2036 verlängert werden. Ziel ist 
es, die Laufzeiten dieser Nutzungsrechte mit spä-
ter auslaufenden Nutzungsrechten anzugleichen. 
Damit können in einem weiteren Schritt mehr 

Die Bundesnetzagentur hat 2024 ihr Verfahren zur Bereitstellung 
von Frequenzen für den Mobilfunk weitergeführt. Im „Gigabit-
forum“ wird der Technologiewandel von kupferbasierten Netzen 
zur Glasfaserwelt begleitet. Die Aktivitäten der mit dem Bundes-
ministerium für Digitales und Verkehr eingerichteten Monito-
ringstelle zur Erfassung von doppelten Glasfaserausbauvorha-
ben wurden fortgeführt.
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Frequenzen zur Vergabe gestellt und damit regu-
lierungsinduzierte Knappheiten vermieden wer-
den. Zudem können marktliche Entwicklungen 
in ein späteres Verfahren einbezogen werden. Ein 
größerer Vergaberahmen bietet den Unterneh-
men mehr Möglichkeiten, Zugang zu Frequenz-
spektrum zu erhalten. 

Die Mobilfunkversorgung soll aber auch im Zuge 
der Verlängerung weiter verbessert werden. Vor-
rangiges Ziel ist dabei, gleichwertige Lebensver-
hältnisse in der Stadt und im ländlichen Raum 
im Bereich der Telekommunikation zu schaffen. 
Daher soll die Verlängerung der Nutzungsrechte 
durch Auflagen zum weiteren Ausbau der Mobil-
funknetze flankiert werden. Im Konsultations-
entwurf wird erwogen, jeden Zuteilungsinhaber 
zu verpflichten  

• mindestens 99,5 Prozent der Fläche mit einer 
Übertragungsrate von mindestens 50 Mbit/s,

• mindestens 99 Prozent der Haushalte in je-
dem Bundesland in Gemeinden im ländli-
chen Raum mit einer Übertragungsrate von  
mindestens 100 Mbit/s,

• alle Bundesstraßen mit einer Übertragungs-
rate von mindestens 100 Mbit/s,

• alle Landes- und Staatsstraßen, sowie  
Binnenwasserstraßen des Kernnetzes des 
Bundes mit einer Übertragungsrate von  
mindestens 50 Mbit/s sowie

• alle Kreisstraßen mit 50 Mbit/s

zu versorgen.

Mit Blick auf eine zukunftsfähige Mobilfunk-
versorgung entlang von Schienenwegen hält die 
Bundesnetzagentur ein gemeinsames Vorgehen 
und Mitwirkungspflichten beim Ausbau für ziel-
führend.

Nach Beurteilung der Wettbewerbsverhältnis-
se beabsichtigt die Bundesnetzagentur die Ver-
längerung der Nutzungsrechte mit Regelungen 
zur Förderung des Wettbewerbs zu versehen. 
Für Diensteanbieter und virtuelle Netzbetreiber 
(MVNO) erachtet die Bundesnetzagentur die Auf-
erlegung eines Verhandlungsgebotes für erfor-
derlich, aber auch für angemessen. 

Mit Blick auf den vierten Netzbetreiber 1&1 Mo-
bilfunk GmbH beabsichtigt die Bundesnetzagen-
tur, Verhandlungsgebote zum National Roaming 
und zur kooperativen Mitnutzung aufzuerlegen. 

Die Bundesnetzagentur hat sämtliche zum Kon-
sultationsentwurf eingegangenen Stellungnah-
men gewürdigt und wird die vorgetragenen Be-
lange im weiteren Verfahren berücksichtigen. 
Ziel war es, rechtzeitig vor Auslaufen der Fre-
quenznutzungsrechte zum Ende des Jahres 2025 
eine ausgewogene Entscheidung zur Bereitstel-
lung der Frequenzen zu treffen. Die Entschei-
dung ist inzwischen veröffentlicht worden und 
auf der Internetseite1 einsehbar.

 

1 bundesnetzagentur .de/mobilesbreitband

http://bundesnetzagentur.de/mobilesbreitband
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Wettbewerbliche Unabhängigkeit 1&1

Der 1&1 Mobilfunk GmbH ist aufgegeben wor-
den, ihre Doppelstellung als Diensteanbieter 
bzw. virtueller Netzbetreiber (sog. MVNO) einer-
seits und – neuer – Mobilfunknetzbetreiber an-
dererseits zu beenden. Nach den Festlegungen 
der Bundesnetzagentur hatte die 1&1 Mobilfunk 
GmbH demnach zunächst den Vertrieb als Diens-
teanbieter/MVNO bis Ende des Jahres 2023 und 
bis zum Ende des Jahres 2025 schließlich jegliche 
Geschäftstätigkeit in diesem Feld einzustellen. 
Dieser Pflicht hinsichtlich der Einstellung des 
Vertriebes zum Ende des Jahres 2023 ist die 1&1 
Mobilfunk GmbH nachgekommen. 

Hintergrund hierfür ist der Grundsatz der wett-
bewerblichen Unabhängigkeit. Nach dem Grund-
satz der wettbewerblichen Unabhängigkeit 
dürfen Betreiber eines Mobilfunknetzes nicht 
zugleich Diensteanbieter/MVNO auf dem Netz 
eines Wettbewerbers sein. Dem liegt der Gedanke 
zugrunde, dass ein Netzbetreiber, der zugleich als 
Diensteanbieter/MVNO auf Netzen von konkur-
rierenden Wettbewerbern tätig ist, hierdurch un-
statthafte Wettbewerbsvorteile erhalten könnte. 
Zudem dürfte er ein Interesse an dem Erfolg des 
konkurrierenden Netzes haben, das seine Kun-
den versorgt.  

Urteile des Verwaltungsgerichts Köln  
zur Frequenzvergabe 5G

Mit den Urteilen vom 26. August 2024 in den Ver-
fahren 1 K 8531/18 und 1 K 1281/22 hat das Ver-
waltungsgericht Köln die Bundesnetzagentur 
verpflichtet, unter Aufhebung der Entscheidung 
der Präsidentenkammer vom 26. November 2018 
über die Vergabe- und Auktionsregeln (Teilent-
scheidungen III. und IV.) unter Beachtung der 
Rechtsauffassung des Gerichts neu zu beschei-
den.

Das Verwaltungsgericht vertritt in seinen beiden 
Entscheidungen die Ansicht, dass die Präsiden-
tenkammer-Entscheidung vom 26. November 
2018 an beachtlichen Verfahrensfehlern leide. Die 
konkrete Verfahrensgestaltung begründe gegen-
über allen drei Mitgliedern der (damaligen) Prä-
sidentenkammer die Besorgnis der Befangen-
heit. Hierfür genüge bereits der „böse Schein“. 
Die Verfahrensgestaltung sei in Bezug auf den 
politischen Druck insbesondere von Seiten des 
BMVI intransparent und vereinzelt nachgebend 
gewesen. Nach Überzeugung des Gerichts sei 
die Besorgnis der Befangenheit dadurch gesetzt 
worden, dass bis zur finalen Entscheidung zwi-
schen Mitgliedern der Präsidentenkammer und 
der Fachabteilung der BNetzA auf der einen Seite 
und der Leitungs- und Arbeitsebene insbeson-
dere des BMVI auf der anderen Seite eine rege 
Kommunikation in Form von Telefonaten, Email-
Verkehr und persönlichen Treffen stattgefunden 
habe. Für die am Frequenzvergabeverfahren be-
teiligten Kreise sei der Eindruck eines politischen 
und damit für die Frequenzversteigerung sach-
widrigen „Nebenverfahrens“ entstanden. 

Neben einem Verstoß gegen die unionsrechtlich 
garantierte Unabhängigkeit der BNetzA leide die 
Präsidentenkammer-Entscheidung ferner unter 
dem Gesichtspunkt der faktischen Vorfestlegung 
an einem Abwägungsdefizit, so dass ein Anspruch 
auf Neubescheidung bestehe.

Die Bundesnetzagentur hat gegen beide Urteile  
Rechtsmittel eingelegt (Beschwerde gegen die 
Nichtzulassung der Revision).
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Abschaltung der 2G-Mobilfunknetze

Als erster Netzbetreiber hat die Deutsche Tele-
kom bekannt gegeben, dass sie ihr 2G-Mobil-
funknetz in Deutschland bis Ende Juni 2028 ab-
schalten wird. 

Die Bundesnetzagentur stellt Frequenzen grund-
sätzlich technologie- und diensteneutral bereit. 
Die konkrete Nutzung der Frequenzen mit effi-
zienten und zukunftsorientierten Technologien 
obliegt den Netzbetreibern. Um die begrenzt ver-
fügbaren Frequenzen spektrums- und energie-
effizient zur Versorgung mit breitbandigem Mo-
bilfunk zu nutzen, ist die Abschaltung von alten 
Technologien nach Ablauf ihres jeweiligen Le-
benszyklus aus Sicht der Bundesnetzagentur ge-
boten. Bei der Umstellung auf neue Technologien 
und der Abschaltung älterer Technologien wirkt 
die Bundesnetzagentur darauf hin, negative Aus-
wirkungen für die Nutzer möglichst zu begren-
zen. Aktuell besitzt der überwiegende Anteil der 
Verbraucher ein 4G/5G-fähiges Endgerät.

Frequenzzuteilungen in der Ausschließlichen 
Wirtschaftszone (AWZ)

Die AWZ ist das Meeresgebiet seewärts der 12 
Seemeilenzone. Gemäß dem UN-Seerechts-
übereinkommen verfügt Deutschland in seiner 
ausschließlichen Wirtschaftszone über einge-
schränkte Hoheitsrechte und -befugnisse. Zur 
Unterstützung und Weiterentwicklung der wirt-
schaftlichen Nutzung (u.a. Offshore-Windener-
gie) der AWZ können nach § 91 Abs. 1 i.V.m. § 229 
TKG Anträge auf Frequenzzuteilungen in den 
Frequenzbereichen für den drahtlosen Netzzu-
gang gestellt werden.

Bisher wurden im Offshore-Bereich vorrangig 
Schmalband-Mobilfunktechnologien genutzt. 
Die deutlich größeren Kapazitäten in den Breit-

band-Frequenzbereichen eröffnen nun neue 
Anwendungsmöglichkeiten. Der Umfang der 
Frequenzen stellt darüber hinaus eine techno-
logische Weiterentwicklung auf allen Ebenen 
sicher. Ziel ist es auch, die Arbeits- und Lebens-
bedingungen der Beschäftigten auf den Plattfor-
men und Serviceschiffen zu verbessern.

Die Rahmenbedingungen für Frequenzzutei-
lungen in den Frequenzbereichen für mobiles 
Breitband von 700 MHz bis 3.700 GHz im Gebiet 
der AWZ hat die Bundesnetzagentur bereits im 
Jahr 2023 veröffentlicht. Es wurden spezielle Re-
gelungen entwickelt, da die AWZ nicht Teil des 
Bundesgebiets ist. Auf Grundlage dieser Regelun-
gen werden die Frequenzen auf Antrag zugeteilt, 
wenn der Antragsteller die (geplante) Funkver-
sorgung eines im betroffenen AWZ-Gebiet täti-
gen Unternehmens vertraglich nachweist.

Im Jahr 2024 wurden für Windparkprojekte erste 
Frequenzen für die Nordsee zugeteilt. Für Fre-
quenzzuteilungen in der Ostsee führen momen-
tan interessierte Marktakteure Gespräche mit der 
Bundesnetzagentur.

Kurzzeitzuteilungen

Kurzzeitzuteilungen erteilt die Bundesnetz-
agentur im Rahmen von Sport- und Kulturver-
anstaltungen und sonstigen Medienereignissen 
sowie für Staatsbesuche. Hierbei handelt es sich 
in der Regel um Frequenznutzungen, die auf we-
nige Stunden oder Tage beschränkt sind. Die in 
diesem Bereich häufig aus dem Ausland kom-
menden Nutzer beantragen immer wieder Fre-
quenzen, die in Deutschland für andere Zwecke 
vorgesehen sind. In diesen Fällen prüft die Bun-
desnetzagentur, ob dennoch ein kurzzeitiger Be-
trieb möglich ist, ohne andere bestimmungs-
gemäße Nutzungen zu beeinträchtigen. Bei 
Veranstaltungen in Grenzgebieten zum benach-



81

barten Ausland können diese Prüfungen sehr 
aufwendig sein, da dann auch Abstimmungen 
mit den Nachbarländern erforderlich werden. 

Im Jahr 2024 wurden mehrere große nationa-
le und international bedeutsame Veranstaltun-
gen durch die Bundesnetzagentur frequenztech-
nisch begleitet. Bei solchen Großveranstaltungen 
ist die Bundesnetzagentur mit einem Team vor 
Ort, um kurzfristig auftretenden Frequenzbedarf 
zu befriedigen und die störungsfreie Nutzung 
messtechnisch vor Ort zu überwachen. Hervor-
zuheben sind insoweit das Gastspiel der amerika-
nischen National Football League (NFL) in Mün-
chen, die Handball Europameisterschaft und – als 
Höhepunkt – die Fußball Europameisterschaft 
im Sommer. Dabei wurden alleine für die Fuß-
balleuropameisterschaft über 5000 Frequenzen 
für Nutzer aus der ganzen Welt bereitgestellt. Die 
Bundesnetzagentur war durchgängig im Inter-
national Broadcast Center in Leipzig und in allen 
Stadien präsent.

Versuchsfunk

Neue innovative Funkanwendungen passen 
meist nicht in die bestehende Regulierung. Des-
halb können mit dem Versuchsfunk zeitlich be-
fristet und begrenzt von den in der Frequenz-
verordnung oder im Frequenzplan enthaltenen 
Festlegungen Abweichungen gestattet werden.

Diese Flexibilität bei der Frequenzzuteilung er-
möglicht die Entwicklung und Erprobung von 
neuen Funksystemen in Deutschland. Über 1000 
Anträge im Jahr 2024 zeigen das große Interesse 
an der Erforschung und Entwicklung von Funk-
technologien. Die Versuchsfunk-Anfragen de-
cken dabei alle Funkanwendungen und das ge-
samte regulierte Frequenzspektrum von 8,3 kHz 
bis 3000 GHz ab: Vom öffentlichen Mobilfunk 
(z.B. Forschungen zu 6G) bis zur Entwicklung von 
neuen Funkanwendungen mit geringer Reich-
weite.

Jede Zuteilung im Versuchsfunk ist eine Einzel-
fallentscheidung, um den beeinträchtigungsfrei-
en Betrieb der bestehenden Frequenznutzung(en) 
sicherzustellen. Hierfür ist in der Regel eine Ab-
stimmung mit den Inhabern der bestehenden 
Zuteilungen notwendig.
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Satellitenfunk

Satellitenkommunikation ist nicht nur eine fas-
zinierende Technologie, sondern auch ein be-
deutender Teil des alltäglichen Lebens. Von der 
Übertragung von Fernseh- und Radiosignalen, 
Navigation, Wettervorhersagen und Flugverkehr, 
Finanzmärkten, Telekommunikation bis hin zur 
Bereitstellung von Kommunikationsdiensten in 
abgelegenen Gebieten; die Satellitenkommuni-
kation hat eine Vielzahl von Anwendungen. Sie 
erweist sich als unentbehrlich in vielen Berei-
chen der modernen Welt und die fortschreitende 
Technik ermöglicht immer neue Innovationen.

Dabei arbeiten die Satelliten alle nach dem glei-
chen Prinzip: Sie übertragen Daten und Signale 
in unglaublicher Geschwindigkeit. Bei Über-
schwemmungen, Tsunamis, Erdbeben, Missionen 
zur Friedenssicherung und zur Wahrung der in-
neren und äußeren Sicherheit übernehmen sie 
häufig eine unverzichtbare logistische Funktion.

Im Laufe des Jahres 2024 wurden 10 geostatio-
näre und 40 nichtgeostationäre Satellitensys-
teme (darunter neben umlaufenden Satelliten 
auch Deep Space Sonden, orbitale Raumschlep-
per und Service-Missionen, Startsysteme und 
In-Orbit Manufacturing) von der Bundesnetz-
agentur als notifizierende Verwaltung bei der ITU 
angemeldet. Darüber hinaus wurden 75 weitere 
regulatorische Prozesse (z.B. Änderungen, Noti-
fizierungen, Suspendierungen, Verlängerungen, 
Untersuchungen) mit dem Funkbüro der ITU 
durchgeführt. Die internationale Satellitenko-
ordinierung erfolgte im Wesentlichen auf dem 
Korrespondenzweg und umfasste in 2024 ca. 
4000 Schreiben. Bilaterale Koordinierungsver-
handlungen wurden in 2024 mit China, Spanien, 
dem Vereinigten Königreich und den USA durch-
geführt. Ein weltumspannendes geostationäres 
Netz zur Unterstützung von Anbindungen von 

Flugzeugen und Schiffen wurde erfolgreich über 
Deutschland koordiniert und notifiziert.

Mobilfunk-Monitoring

Das Mobilfunk-Monitoring schafft mit einer in-
teraktiven Karte Transparenz über die tatsächli-
che, anbieterscharfe Mobilfunkversorgung in der 
Fläche. Es stellt allen Interessierten im Gigabit-
Grundbuch zielgruppengerecht Informationen 
zur Mobilfunkverfügbarkeit bereit. 

Die Netzbetreiber erheben die dafür notwendi-
gen Daten quartalsweise. Dabei halten sie sich an 
einheitliche Vorgaben der Bundesnetzagentur. 
Die Bundesnetzagentur validiert die Daten der 
Netzbetreiber mithilfe der Daten der Breitband-
messung/Funkloch-App.

Weiterentwicklung im Mobilfunk-Monitoring

Die interaktive Karte des Mobilfunk-Monitorings 
erhielt 2024 neue Funktionen und Inhalte. 

Seit März zeigt die Karte die Mobilfunknetzab-
deckung des Netzbetreibers 1&1. Dabei ist die 
eigene 4G- und 5G-Netzabdeckung sowie das via 
Roaming verfügbare Netz zu sehen.

Seit Juni zeigt die Karte zusätzlich die Versorgung 
mit dem leistungsstärksten Mobilfunkstandard 
5G-Standalone (5G SA) separat an. 

Seit Dezember bietet die Karte eine neue Darstel-
lungsebene mit dem Namen „mobiles Breitband“ 
an. Diese zeigt die räumliche Versorgung mit 
breitbandigen Mobilfunktechnologien an, d.h. 
eine Versorgung mit 4G, 5G oder beiden Techno-
logien.

Neben der interaktiven Karte stehen zusätzli-
che Daten, Karten und Auswertungen im neuen 
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Download-Bereich des Gigabit-Grundbuchs be-
reit. 

Der Verkehrswegebericht im Download-Bereich 
wurde in diesem Jahr durch eine umfangreiche 
Excel-Auswertung zur Mobilfunkversorgung so-
wohl zu der Fläche und den Haushalten als auch 
den Verkehrswegen abgelöst. Diese Auswertung 
umfasst nun eine netzbetreiberscharfe und -neu-
trale Datenbasis mit einer Granularität bis auf 
Gemeindeebene.

Mobilfunknetzabdeckung  
mit Stand Oktober 2024

Das Bundesgebiet ist nahezu flächendeckend 
von mindestens einem Netzbetreiber mit 2G ver-
sorgt. Stand Oktober 2024 liegt die Abdeckung 
summiert über alle Mobilfunknetzbetreiber un-
verändert zum Vorjahr bei 99,8 Prozent. Auch die 
4G-Abdeckung liegt bei 97,5 Prozent auf Vorjah-
resniveau. In nachfolgender Grafik ist die Versor-
gung der Netzbetreiber vergleichend dargestellt. 
Es zeigt sich, dass sowohl die 2G- als auch die 4G-
Versorgung bei allen Netzbetreibern auf einem 
sehr hohen Niveau ist. Der im Netzaufbau befind-

liche Mobilfunknetzbetreiber 1&1 ist in der fol-
genden Grafik nicht vertreten. Den Ausbaustand 
des neuen Netzes stellt ein späterer Abschnitt se-
parat dar. 

Entwicklung der 5G-Netzabdeckung in 
Deutschland

Die Flächenabdeckung mit 5G variiert bei den 
einzelnen Netzbetreibern zwischen rund 71 und 
83 Prozent. Hierbei sind alle technologischen 
Ausprägungen berücksichtigt.

Über 93 Prozent der Bundesrepublik sind von 
mindestens einem Netzbetreiber mit 5G versorgt. 
Die Auswertung der 5G-Daten zeigt die dynami-
sche Entwicklung der prozentualen Versorgung 
seit Beginn der erstmaligen Datenerhebung im 
Oktober 2021. Innerhalb von drei Jahren stieg die 
5G-Abdeckung um rund 40 Prozentpunkte.

Die leistungsstärkste 5G-Variante 5G-Standalone 
(5G-SA) weist bis Oktober 2024 gegenüber dem 
Vorjahresmonat einen Anstieg um rund 6 Pro-
zentpunkte auf. Prozentual liegt die 5G-SA-Ver-
sorgung bundesweit bei rund 93 Prozent, na-

Telekom Vodafone

5G (inkl. aller technologischen Ausprägungen)

Telefonica

98,8 98,2 98,6
87,0

71,6
70,7

91,3
83,1

91,8

4G2G

Technologieabdeckung der Mobilfunknetzbetreiber
in Prozent
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hezu gleichauf mit der 5G-Gesamtversorgnug. 
Bei 5G-SA kommt sowohl im Funkzugangsnetz 
als auch im Kernnetz ausschließlich 5G-Infra-
struktur zum Einsatz. Mobilfunkkundinnen und 
-kunden profitieren so von höheren Datenraten. 
Außerdem fällt die zeitliche Verzögerung bei der 
Signalübertragung (Latenz) gegenüber 5G-Non-
Standalone geringer aus. 

In Kombination mit anderen Technologien er-
möglicht 5G-SA datenintensive Echtzeitanwen-
dungen im Mobilfunk. Dazu gehören verzöge-
rungsfreie Videoübertragung oder „Augmented 
Reality“-Anwendungen, die die reale Welt mit der 
digitalen verschneiden. Zudem vereinfacht die 
Mobilfunktechnologie den automatisierten Aus-
tausch zwischen Geräten und Maschinen (Ma-
chine-to-machine communication). Das ist ins-
besondere für die Industrie von zunehmender 
Bedeutung, beispielsweise in der Prozessautoma-
tisierung. 

Mobilfunkversorgung von 1&1 

Seit Dezember 2023 betreibt 1&1 ein eigenes 
Mobilfunknetz. Das im Aufbau befindliche Netz 
versorgt Stand Oktober 2024 nach Angaben des 
Unternehmens 0,52 Prozent der Fläche mit 5G 
und 0,44 Prozent mit 4G. In nicht selbst ausge-
bauten Gebieten versorgt 1&1 die Kundeninnen 
und Kunden über National Roaming. Bis August 
wurde dafür primär das Netz von Telefónica ge-
nutzt. Seit August nutzen Neukundinnen und 
Kunden der 1&1 das Roaming-Netz der Vodafone. 
Die Mobilfunk-Monitoring-Karte des Gigabit-
Grundbuchs zeigt aktuell die Versorgung der 1&1 
inklusive National-Roaming-Abdeckung im Netz 
der Telefónica. Bis Herbst 2025 ist die schrittweise 
Migration von Bestandskunden in das Roaming-
Netz der Vodafone und ein anschießender Pers-
pektivwechsel in der interaktiven Karte geplant.

Karten und Daten zu Breitband

Die interaktive Karte des Mobilfunk-Monitorings 
macht es Nutzerinnen und Nutzern einfacher zu 
prüfen, ob in ihrer Region breitbandiger Mobil-
funk verfügbar ist. Der neue Filter „Mobiles Breit-
band“ zeigt seit Dezember die räumliche Versor-
gung mit 4G, 5G oder beiden Technologien. 

In der netzbetreiberübergreifenden Ansicht zeigt 
die Karte außerdem, wo es im Bundesgebiet noch 
weiße2 oder graue3 Flecken gibt. Diese interakti-
ve Darstellung ersetzt die zum Anfang des Jahres 
bereitgestellte Karte im Download-Bereich. Der 
neue Filter veranschaulicht, in welchen Regio-
nen sich der lückenlose Ausbau der Mobilfunk-
netze unter anderem aufgrund der Topographie 
schwierig darstellt.

Entwicklung weiße und graue Flecken

Die Bundesnetzagentur verzeichnete 2024 eine 
positive Entwicklung bei grauen und weißen 
Flecken. Der Anteil an weißen Flecken ist bun-
desweit von rund 2,5 auf 2,2 Prozent gesunken. 
Graue Flecken sind um 1,7 Punkte auf 14,2 Pro-
zent zurückgegangen. Der Anteil der Gebiete 
ohne Mobilfunkversorgung (Funklöcher) beträgt 
0,2 Prozent. 

Inkrafttreten der neuen  
Amateurfunkverordnung

Der Amateurfunkdienst wird von Funkamateu-
ren für die eigene Ausbildung, für die Kommu-
nikation der Funkamateure untereinander und 
für technische Studien wahrgenommen. Er bie-
tet Funkamateuren die Möglichkeit, weltwei-
ten Funkverkehr mit anderen Funkamateuren 
durchzuführen. Der Empfang von Amateurfunk-

2 nicht mit 4G oder 5G versorgte Flächen
3 von mindestens einem, aber nicht allen Netzbetreibern mit 4G oder 5G versorgte 

Flächen
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sendungen und der Besitz von Amateurfunk-
geräten ist in Deutschland jedermann gestattet. 
Für den Betrieb eines Senders einer Amateur-
funkstelle sind jedoch besondere Kenntnisse und 
eine Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunk-
dienst erforderlich. Mit der Zulassung geht die 
Zuteilung eines personengebundenen Rufzei-
chens einher. Funkamateure dürfen ihre Sende-
anlagen selbst bauen, sofern sie die einschlägigen 
technischen Regeln einhalten. Die notwendigen 
Kenntnisse sind durch eine Prüfung bei der Bun-
desnetzagentur oder einer anderen Fernmelde-
verwaltung nachzuweisen, deren Prüfungsbe-
scheinigung anerkannt wird. Ende 2024 gab es in 
Deutschland 61.311 zugelassene Funkamateure.

Eine Besonderheit ist, dass der Amateurfunk-
dienst in Deutschland mit dem Amateurfunk-
gesetz (AFuG) eine eigene gesetzliche Grundlage 
besitzt und nicht etwa durch das Telekommuni-
kationsgesetz geregelt wird. Zusammen mit der 
Amateurfunkverordnung (AFuV) bildet das AFuG 
die rechtliche Grundlage für den Amateurfunk-
dienst in Deutschland. 

Am 24. Juni 2024 traten die zweite und die drit-
te Verordnung zur Änderung der Amateurfunk-
verordnung in Kraft. Damit wurde die Amateur-
funkverordnung an die heutigen technischen 
Möglichkeiten und den fortgeschriebenen, inter-
nationalen Rechtsrahmen angepasst. Darüber hi-
naus wurde eine neue Lizenzklasse N eingeführt, 
die einen niederschwelligen Einstieg in das Hob-
by Amateurfunk erlaubt. Im Jahr 2024 wurden 
bereits 571 Prüfungen für diese neue Lizenzklas-
se N absolviert.

Eine weitere Neuerung ist die Einführung sog. 
Klubstationsrufzeichen für Angehörige der  
öffentlichen Not-, Katastrophenschutz- und Ret-
tungsdienste sowie für Notfunkgruppen. Diese 
wurden mehrfach aus dem Kreis der Berechtig-
ten gewünscht und sind von der Bundesnetzagen-

tur nach eingehender Prüfung und Interessen-
abwägung in den Rufzeichenplan aufgenommen 
worden. Hierfür wurden neue Rufzeichenreihen 
festlegt.

Weitere Informationen sind auf der Internetseite 
der Bundesnetzagentur zu finden.  
(bundesnetzagentur.de/amateurfunk)

Befristung bisher unbefristeter Frequenzzutei-
lungen im nichtöffentlichen mobilen Landfunk

Sämtliche bisher unbefristeten Frequenzzutei-
lungen im Bereich des nichtöffentlichen mo-
bilen Landfunks wurden nachträglich befristet. 
Gründe hierfür sind zum einen die Umstellung 
des Kanalrasters, um mehr Kanäle zur Verfügung 
zu haben, und zum anderen die effizientere Fre-
quenznutzung. Damit soll einer Frequenzknapp-
heit in den Bereichen vorgebeugt werden. Betrof-
fen sind insbesondere Frequenzzuteilungen, die 
teilweise 20 Jahre oder älter sind. Zahlreiche Zu-
teilungen werden vermutlich aktuell nicht mehr 
genutzt.

Die Befristung erfolgte als nachträgliche Ne-
benbestimmung zu den Frequenzzuteilungen 
durch personengebundene Allgemeinverfügung. 
Einzelne Frequenznutzungen wurden bis zum 
31.12.2025 befristet, die Mehrheit der Frequenz-
nutzungen sind bis zum 31.12.2028 befristet.

Weitere Informationen stehen auf der Inter-
netseite der Bundesnetzagentur zur Verfügung. 
(bundesnetzagentur.de/umstellung-befristung) 

Campusnetze

Für die Umsetzung neuer betriebsinterner, 
grundstücksbezogener Netze findet die 5G-Tech-
nologie sowohl im Frequenzbereich von 3.700 bis 
3.800 MHz als auch im Bereich von 26 GHz zu-
nehmend Beachtung und Zuspruch. Die Bundes-

http://www.bnetza.de/amateurfunk
http://www.bnetza.de/umstellung-befristung
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netzagentur hat für die Anwendungen in beiden 
Frequenzbereichen das Zuteilungsverfahren seit 
2019 bzw. 2021 etabliert. 

Mit der Bereitstellung von Frequenzen für die 
sog. Campusnetze unterstützt die Bundesnetz-
agentur zukunftsweisende Anwendungen z. B. 
auf dem Gebiet des autonomen Fahrens und der 
Industrie 4.0. Hier gewinnt die intelligente Ver-
netzung von Maschinen und Abläufen in der In-
dustrie zunehmend an Bedeutung. Besonders 
im Frequenzbereich 3.700 bis 3.800 MHz ist ein 
stetiger Anstieg zu verzeichnen, der auch dar-
auf beruht, dass Industrien diese Anwendungen 
zunächst für sich erschlossen haben und ent-
sprechendes Equipment am Markt verfügbarer 
wurde. Etwa die Hälfte der Frequenzzuteilungen 
entfallen auf die Bereiche Telekommunikation, 
IT und Dienstleistungen sowie Metall und Elekt-
ronik, etwa ein Drittel finden sich in Gesellschaft, 
Forschung und Entwicklung wieder.

Im Frequenzbereich 26 GHz ist die Nachfrage 
nach Frequenzzuteilungen seit der Eröffnung des 
Antragsverfahrens noch verhalten. Dies ist vor-
wiegend mit der am Markt noch wenig vorhan-
denen Technik zu begründen.

Der Fokus für die weitere Erschließung von Fre-
quenzbereichen für Campusnetze mit kleiner 
und mittlerer Leistung liegt im Bereich von 3.800 
bis 4.200 MHz.

Richtfunk

Schnelles Internet mit hohen Datenraten ist eine 
Notwendigkeit der heutigen Zeit. Auch wenn dies 
vielfach schon jetzt mit Glasfaserleitungen rea-
lisiert werden kann, sind Übertragungen durch 
Richtfunkverbindungen nach wie vor nötig, um 
der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden. 
So wurden in 2024 ca. 20.500 Frequenzzuteilun-
gen ausgesprochen, von denen ca. 85 Prozent den 
Mobilfunkunternehmen zuzuordnen sind. Um 
der gestiegenen Nachfrage von hohen Datenra-
ten gerecht zu werden, ist ein starker Anstieg in 
den Frequenzbereichen zu verzeichnen, in denen 
deren stabile Übertragung möglich ist.

Die Bundesnetzagentur unterstützt Träger öf-
fentlicher Belange auf Anfrage bei Bauplanungen 
wie dem Ausbau von Windparks und anderen 
Bauvorhaben, indem zu erwartende Konflik-
te mit bestehenden Richtfunkstrecken ermittelt 
und Kontaktdaten der Betreiber zur Verfügung 
gestellt werden. In 2024 wurden ca. 5.300 derarti-
ge Anfragen bearbeitet.
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Gigabitforum 

Die Bundesnetzagentur hat im März 2021 das 
sog. „Gigabitforum“ eingerichtet. Die im Gigabit-
forum vertretenen Experten und Expertinnen 
begleiten den Technologiewandel von kupfer-
basierten Netzen zur Glasfaserwelt. Das Forum 
besteht aus Vertretern der TK-Verbände, der An-
bieter von TK-Anschlüssen, des zuständigen Bun-
desministeriums für Digitales und Verkehr, der 
Bundesländer sowie des Wissenschaftlichen In-
stituts für Infrastruktur und Kommunikations-
dienste (WIK). Das Gigabitforum stellt für die 
Beteiligten eine zentrale Dialogplattform dar, 
um über investitions- und wettbewerbsfördern-
de Rahmenbedingungen für den beschleunig-
ten Übergang von Kupfer- auf Glasfasernetze zu 
diskutieren. Dabei sollen möglichst frühzeitig 
Herausforderungen und Hemmnisse für diesen 
Übergang identifiziert, gemeinsam Optionen er-
örtert und mögliche Lösungswege für alle Akteure 
auf transparente Weise aufgezeigt werden.

Kupfer-Glas-Migration

Mehr als ein Drittel der Bevölkerung kann be-
reits Glasfaserprodukte buchen. Jedes Jahr kom-
men durch den Ausbau der Glasfasernetze etwa 
4 Mio. potenziell nutzbare Anschlüsse hinzu. Da-
mit rücken auch die Ablösung der traditionellen 
Kupfer-Infrastrukturen und der Übergang auf 
gigabitfähige Netze immer mehr in den Fokus. 
Im Gigabitforum werden hierbei relevante Frage-
stellungen bereits frühzeitig und kontinuierlich 
diskutiert.

Von Februar bis August 2024 wurden in drei Ge-
bieten in Thüringen und Hessen Pilotprojekte 
zum Wechsel von kupferbasierten DSL- auf neu 
errichtete Glasfaser-Anschlüsse durchgeführt. 
Im Fokus dieser Projekte standen unter anderem 
die Kommunikation mit den Endkundinnen und 

Endkunden, das Zusammenspiel der beteiligten 
TK-Unternehmen und damit einhergehende Pro-
zesse und IT-Systeme. Ziel dieser lokal sehr be-
grenzten Pilotvorhaben war es, praktische Erfah-
rungen zu Fragen im tatsächlichen Wirkbetrieb zu 
sammeln. Das Gigabitforum hat die Pilotprojekte 
im November 2024 mit einem Erfahrungsbericht 
abgeschlossen und mit Unterstützung durch das 
Wissenschaftliche Institut für Infrastruktur und 
Kommunikationsdienste GmbH ausgewertet. Der 
Abschlussbericht zur Evaluierung der Pilotpro-
jekte kann unter gigabitforum.de in der Rubrik 
Projektgruppe Pilotprojekte abgerufen werden.

Wesentliche Voraussetzung für eine zukünfti-
ge Abschaltung der traditionellen Kupfer-Infra-
strukturen ist ein Netzausbau nicht nur entlang 
den Straßen (Homes Passed), sondern insbeson-
dere der Anschluss der Häuser und der Netzaus-
bau innerhalb der Gebäude (Homes Connected). 
Das Gigabitforum empfiehlt daher, den Ausbau 
bis in die Wohnungen jetzt zu forcieren und eine 
Erleichterung des Ausbaus durch rechtliche Än-
derungen zu prüfen.

Die Pilotprojekte haben Erkenntnisse für die 
unternehmensinternen und –übergreifenden 
Prozesse gebracht und weiter zu bearbeitende 
Handlungsfelder identifiziert. Ziel bei der Ausge-
staltung des sukzessiven Migrationsprozesses, der 
langfristig das gesamte Bundesgebiet betreffen 
wird, wird sein, dass Verbraucherinnen und Ver-
braucher auch weiterhin zu jeder Zeit qualitativ 
hochwertige Dienste verschiedener Anbieter zur 
Auswahl haben. Hierfür muss die Branche früh-
zeitig die Vorbereitungen vorantreiben, unter an-
derem in ihren IT-Systemen. Darüber hinaus ist 
klargeworden, dass bei einem Zuschnitt von Ab-
schalte-Gebieten nicht nur netztechnische As-
pekte, sondern auch übergreifende Kundenkom-
munikationen von Bedeutung sind. In diesem 
Zusammenhang plant das Gigabitforum, 2025 
aktiv den Austausch im Markt zu suchen.

http://gigabitforum.de
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Open Access

Ein weiterer Fokus des Gigabitforums liegt auf 
dem Thema Open Access, der freiwilligen Öff-
nung von Glasfasernetzen gegenüber anderen 
Anbietern von Internetzugangsdiensten. Ziel ist, 
den Abschluss von Vereinbarungen über einen 
Netzzugang zukünftig zu erleichtern. Das Forum 
diskutiert über ein gemeinsames Verständnis 
zu Open-Access-Prinzipien und konsensfähige 
Branchenstandards, die die Verhandlungskosten 
zwischen TK-Unternehmen senken können.

Das Ziel soll über einen dreistufigen Arbeitsauftrag 
erreicht werden, welcher unter gigabitforum.de in 
der Rubrik Open Access abgerufen werden kann. 
Aufbauend auf der 2023 erfolgten Bestandsauf-
nahme, bei der der Status-quo von freiwilligem 
Open Access im Markt ermittelt wurde, erarbeitet 
die Projektgruppe Orientierungspunkte für Ver-
einbarungen über den offenen Netzzugang. Sie 
sollen dazu beitragen, Hindernisse in den Ver-
handlungen zu überwinden und Verhandlungs-
kosten zu senken. Der Fokus liegt auf dem Layer 
2 und Layer 3 Bitstromzugang, den laut Markt-
abfrage am häufigsten nachgefragten Vorleis-
tungsprodukten. Das Gigabitforum erstellt auf 
dieser Basis einen unverbindlichen Katalog mög-
licher vertraglicher Elemente, der dem Markt 
im Sinne eines Grundgerüsts Orientierung für 
Open-Access-Vereinbarungen geben soll. Dane-
ben wurden die technische Machbarkeit von Zu-
gangsmöglichkeiten in Form einer Glasfaser-TAL 
untersucht und diskutiert. 

Das Gigabitforum veröffentlichte unter gigabitfo-
rum.de in der Rubrik Open Access im November 
2024 einen Bericht über die bisherigen Arbeits-
ergebnisse zu diesem Thema. Dieser enthält eine 
Vielzahl von Punkten für die Vertragsgestaltung, 
bei denen im Diskurs Konsens erzielt werden 
konnte. Der Bericht identifiziert weitere Punk-

te, die nachfolgender bilateraler Verhandlungen 
zwischen den Unternehmen bedürfen und sol-
che, die grundsätzlich kontrovers geblieben sind. 
Der Bericht gibt auch einen Überblick über die 
Arbeiten zu einem Produkt Glasfaser-TAL.

Um einen marktweiten Open Access auch in 
technischer und prozessualer Hinsicht zu unter-
stützen, entwickelt der Arbeitskreis „Schnittstel-
len und Prozesse“ eine moderne, auf die Bedarfe 
der Glasfaserwelt angepasste Schnittstellenarchi-
tektur für den Austausch von Zugangsproduk-
ten. Im Dezember 2024 hat der Arbeitskreis seine 
Arbeitsergebnisse unter ak-spri.de/fit/ veröffent-
licht. Sie umfassen wesentliche Prozesse im Zu-
sammenspiel zwischen Zugangsanbieter und 
-nachfrager (z. B. Bereitstellung und Kündigung). 
Die vorliegenden Unterlagen − inklusive um-
fassender Dokumentationen zu fachlichen und 
technischen Abläufen − ermöglichen es interes-
sierten Unternehmen, die entwickelten Schnitt-
stellen im Wirkbetrieb zu testen.

http://gigabitforum.de
http://gigabitforum.de
http://gigabitforum.de
http://ak-spri.de/fit/
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Doppelausbau

Das Bundesministerium für Digitales und Ver-
kehr (BMDV) und die Bundesnetzagentur haben 
im Juli 2023 eine Monitoringstelle zur Erfassung 
von doppelten Glasfaserausbauvorhaben ein-
gerichtet. Die Bundesnetzagentur hat hierzu im 
April 2024 einen Zwischenbericht veröffentlicht.4 
Ziel war eine Bestandsaufnahme paralleler Glas-
faserausbauvorhaben. Somit wurde und wird 
eine Maßnahme der Gigabitstrategie der Bundes-
regierung umgesetzt. Bei der Monitoringstelle 
werden Meldungen sowohl zu Ausbauankündi-
gungen wie auch tatsächlich doppelten Glasfa-
serausbaus erfasst. Mit Hilfe kontinuierlicher und 
systematischer Beobachtung sollen möglichst 
präzisierte Einblicke in Planungs- und Ausbau-
prozesse vor Ort generiert werden. Der veröffent-
lichte Zwischenbericht vermittelt ein erstes Ge-
samtbild aus den Meldungen.

Der Analyse des Zwischenberichts lagen 427 Fälle 
zugrunde, die bis einschließlich 1. März 2024 an 
die Monitoringstelle übermittelt wurden. 

Die Analyse konzentrierte sich auf vier Aspekte, 
die grundsätzlich ein Potenzial aufweisen, be-
stehende Ausbau- bzw. Investitionspläne von 
erstausbauenden Konkurrenten zu beeinträch-
tigen. Drei Aspekte nahmen das Verhalten eines 
zweitausbauenden Unternehmens in den Blick. 
Als vierter Aspekt wurde untersucht, ob sich ein 
erstes Unternehmen in Reaktion auf solche Prak-
tiken teilweise oder vollständig vom Ausbau zu-
rückzieht. Die analysierten Aspekte sind: 

• Erschließung nur lukrativer Kerngebiete: 
Der Zweitausbau beschränkt sich auf ein lu-
kratives Kerngebiet. Sieht das erste Unter-
nehmen eine nahezu flächendeckende Er-

4 bundesnetzagentur .de/864760

schließung des Ausbaugebiets vor, wird seine 
ursprüngliche Mischkalkulation durch den 
Zweitausbau beeinträchtigt.

• Kurzfristige Reaktion: Ein später hinzukom-
mender Wettbewerber reagiert kurzfristig auf 
den Vertriebsstart eines TK-Unternehmens. 
Geschieht dies in der Phase der Vorvermark-
tung des zuerst aktiven Akteurs, kann dies 
dazu führen, dass die erforderliche Vermark-
tungsquote verfehlt wird. 

• „Leere“ Ausbauankündigungen: Das zwei-
te Unternehmen kündigt einen Ausbau an, 
ohne diesen später umzusetzen. Auch eine 
solche bloße Ausbauankündigung kann die 
Vermarktungsaktivitäten des ersten Unter-
nehmens beeinträchtigen.

• Teilweise oder vollständiger Rückzug des 
Erstausbauers: Es gibt Hinweise, dass Unter-
nehmen ihre Pläne aufgeben, weil ein zweiter 
ausbauender Konkurrent frühzeitig eingreift.

Um ein Gesamtbild zu erstellen, hat die Monito-
ringstelle verschiedene wettbewerbliche Kons-
tellationen analysiert. Zahlenmäßig halten sich 
die Fälle, in denen einerseits die Deutsche Tele-
kom und andererseits ihre Wettbewerber als das 
doppelt ausbauende Unternehmen angegeben 
wurden, die Waage. Die Meldungen lassen jedoch 
vermuten, dass die Deutsche Telekom − vergli-
chen mit anderen als doppelt ausbauend genann-
ten Unternehmen – deutlich häufiger kurzfristig 
auf den Vertriebsstart eines zuerst aktiven Wett-
bewerbers reagiert hat oder nur lukrative Kern-
gebiete erschließt. Allerdings beruht die Unter-
suchung ausschließlich auf den Angaben der sich 
am Monitoring beteiligenden Akteure. Die Anga-
ben lassen sich häufig nicht gänzlich verifizieren. 
Die Schilderungen erlauben auch keine Rück-
schlüsse auf Motive oder Strategien der als betei-

http://www.bundesnetzagentur.de/864760
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ligt gemeldeten Unternehmen. Die Bundesnetz-
agentur hat daher am Tag der Veröffentlichung 
des Zwischenberichts die am häufigsten genann-
ten Unternehmen um weitere Informationen ge-
beten. 

Die rücklaufenden Informationen wurden – 
ebenso wie weiterhin eingehende Meldungen - 
analysiert. Die Aufgabe der Monitoringstelle war 
und ist die empirische Erfassung von Doppelaus-
baufällen. Sie hat einen umfassenden Überblick 
über die Marktsituation geschaffen. Rechtliche 
Bewertungen oder regulatorische Reaktionen im 
Rahmen der Marktregulierung sind nach dem 
TKG den Beschlusskammern vorbehalten. Die 
Bundesnetzagentur hat daher Ende des Jahres 
2024 ausgewählte Einzelfälle intern an die Be-
schlusskammer 3 übergeben. 

Zum Zeitpunkt der Abgabe stand kein konkreter 
rechtlicher Vorwurf im Raum. Die Beschlusskam-
mer stellt im Rahmen ihrer Zuständigkeit Über-
legungen zur rechtlichen Bewertung verschie-
dener Fallkonstellationen an und hört ggf. die 
beteiligten Akteure an, um nicht verifizierte Mel-
dungen zu rechtlich verwertbaren Sachverhalten 
zu verdichten.  Sollten dabei zu Tage tretende Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, dass ein be-
hördliches Einschreiten erforderlich ist, leitet die 
Beschlusskammer entsprechende Verfahren ein.

Nach der Veröffentlichung des Zwischenberichts 
sind bis zum 31. Dezember 2024 insgesamt wei-
tere 94 Fälle bei der Monitoringstelle gemeldet 
worden. Der jeweils aktuellste Stand der Daten 
wird auf der Homepage der Bundesnetzagentur 
veröffentlicht.5 

5 bundesnetzagentur .de/864760

Förderentgelte

In Gebieten, in denen ein eigenwirtschaftlicher 
Glasfaserausbau nicht möglich ist, unterstützt 
ihn der Bund mit der Gigabitförderung 2.0.6 Ziel 
ist es, gleichwertige Lebensverhältnisse in der ge-
samten Bundesrepublik zu schaffen. Den recht-
lichen Rahmen für die Förderung bildet die Gi-
gabit-Rahmenregelung, die der Genehmigung 
der Europäischen Kommission bedarf. Um An-
forderungen der EU-Kommission zu erfüllen, 
sieht eine neue Fassung7 der Rahmenregelung 
vor, Vorleistungspreise für den Zugang zu künf-
tig geförderten Netzen verbindlich festzulegen 
und diese bereits für die Ausschreibungen vorzu-
geben. Die Preise gelten für alle Förderprojekte, 
die auf Basis der neuen Gigabit-Rahmenregelung 
genehmigt werden. Die Festsetzung der Entgel-
te sollte durch den Bund unter Beteiligung der 
Bundesnetzagentur erfolgen. 

Die Bundesnetzagentur hat auf Bitte des Bundes-
ministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) 
die konzeptionelle und operative Erarbeitung 
der Entgelte übernommen. Hierdurch wurde si-
chergestellt, dass Wechselwirkungen bzw. Fra-
gen der Konsistenz zu Vorleistungspreisen aus 
anderen Bereichen der Marktregulierung un-
mittelbar berücksichtigt wurden. Erstmalig wur-
den Vorleistungspreise für alle wesentlichen Zu-
gangsprodukte zu Glasfasernetzen festgelegt. Die 
Festlegungen umfasste sowohl aktive Produkte 
(Bitstrom auf Layer 2 und Layer 3) als auch passi-
ve Produkte (unbeschaltete Faserpaare, Leerroh-
re sowie den Zugang zur physisch entbündelten 
Teilnehmeranschlussleitung, sog. Glasfaser-TAL). 
Auch wenn nur künftige Fördergebiete unmit-
telbar betroffen sind, erwartet die Branche eine 
Signalwirkung auf die Preise auch im privatwirt-
schaftlich ausgebauten Bereich. Inwiefern sich 
eine Signalwirkung entfaltet, werden die künf-

6 bmdv .bund .de/Breitbandausbau
7 bmdv .bund .de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/Digitales/gigabit-rahmenregelung .pdf

http://www.bundesnetzagentur.de/864760
http://bmdv.bund.de/Breitbandausbau
http://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/Digitales/gigabit-rahmenregelung.pdf
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tigen marktlichen Prozesse bei den Preisver-
handlungen zeigen. Ziel war das wettbewerbliche 
Preisniveau zu ermitteln, welches sich in eigen-
wirtschaftlich erschlossenen Gebieten heraus-
gebildet hat. Dieser Maßstab leitet sich aus dem 
Gedanken ab, durch die Förderung vergleichba-
re Lebensbedingungen zwischen Gebieten mit 
und ohne Förderbedarf zu schaffen. In Einklang 
mit den Vorgaben der Gigabit-Rahmenregelung 
wurden verschiedene Festsetzungsmethoden 
verfolgt. Für eine Vergleichsmarktbetrachtung 
hat die Bundesnetzagentur eine branchenweite 
Marktabfrage (Benchmark) durchgeführt, die auf 
vertraglich vereinbarte Vorleistungspreise für alle 
relevanten Produkte zielte und sämtliche Glas-
faserinfrastruktur ausbauenden Unternehmen 
(über 250) umfasste. Zur Ermittlung kostenori-
entierter Preise hat die Bundesnetzagentur eine 
Kostenstudie bzw. -modellierung bei der WIK-
Consult GmbH in Auftrag gegeben. Im Fokus der 
Studie stand der Zugang zur Glasfaser-TAL. Die 
hierfür erforderlichen Kosten- und Netzstruk-
turparameter wurden ebenfalls über eine Markt-
abfrage erhoben. Adressiert wurde eine Auswahl 
von zwölf Glasfaser ausbauenden Unternehmen, 
die den Querschnitt des Marktes abdecken und 
bereits mit der höchst komplexen Abfrage aus 
früheren Erhebungen vertraut waren. Eine Preis-
festsetzung anhand von der Bundesnetzagentur 
regulierter Entgelte wurde − soweit vorhanden − 
geprüft. Sie kam im Ergebnis aber insbesondere 
aufgrund der besonderen Struktur dieser Entgel-
te nicht in Betracht. 

Mit Ausnahme der Vorleistungsentgelte für den 
Zugang zur Glasfaser-TAL wurden letztlich alle 
Preise auf Basis des Benchmarks bestimmt, also 
unter Rückgriff auf bestehende, marktverhandel-
te Preise. Für den Zugang zur Glasfaser-TAL wur-
de maßgeblich (mit Ausnahme des zugehörigen 
Einmalentgelts) auf die WIK-Kostenmodellierung 
zurückgegriffen. Unabhängig von der Methode 
zielte die Festsetzung für jedes Produkt auf ein 

Standard-Preismodell für den sog. Massenmarkt, 
das wesentliche Eckpfeiler der Entgeltstruktur 
abbildet. Ein Bericht, der Vorgehensweise und Er-
wägungen bei der Preisermittlung sowie die kon-
kreten Preisempfehlungen zusammenfasst, ist 
auf der Website des BMDV veröffentlicht.8

Die hohe Beteiligung der Branche am Bench-
mark war Voraussetzung dafür, zu validen Ergeb-
nissen zu gelangen. Trotz der für alle Beteiligten 
knappen zur Verfügung stehenden Zeit lag die 
Rückmeldequote bei 98 Prozent. Für die Aus-
wertung des Benchmarks wurden die Angaben 
der Unternehmen auf ihre Plausibilität geprüft 
und im Falle von Unklarheiten Nachfragen an 
die Unternehmen gestellt. Anschließend wurde 
für jedes Vorleistungsprodukt ein Preis für die 
im Markt relevanteste Variante ermittelt, wel-
cher sich aus den durchschnittlichen vertraglich 
vereinbarten Preisen in eigenwirtschaftlich er-
schlossenen Gebieten ergibt.

Während des Festlegungsprozesses hat ein inten-
siver Austausch mit dem Markt stattgefunden. 
Gemeinsam mit dem BMDV hat die Bundesnetz-
agentur Informationsveranstaltungen zu Beginn 
der Benchmark-Marktabfrage durchgeführt. Ein 
Zwischenstand der Ergebnisse sowie der fina-
le Preisfestsetzungsvorschlag wurden in einem 
branchenweiten Termin präsentiert. Begleitend 
wurden diverse Gespräche mit Verbands- und 
Unternehmensvertretungen geführt, um wich-
tige Erkenntnisse über die Ausbaupraxis der Un-
ternehmen zu gewinnen. Das BMDV hat die von 
der Bundesnetzagentur empfohlenen Vorleis-
tungspreise am 23. Dezember 2024 auf seiner In-
ternetseite veröffentlicht.9 Die Preise sind damit 
verbindlich für alle auf Grundlage der Gigabit-
Rahmenregelung 2024 gefördert ausbauenden 
Unternehmen.

8 bmdv .bund .de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/erlaeuterungen-der-bnetza-zu-den-vor-
leistungspreisen .pdf

9 bmdv .bund .de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/vorleistungspreise .pdf

http://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/erlaeuterungen-der-bnetza-zu-den-vorleistungspreisen.pdf
http://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/erlaeuterungen-der-bnetza-zu-den-vorleistungspreisen.pdf
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/vorleistungspreise.pdf
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Nummerierung

Auswirkungen der Offline-Billing-Abschaffung

Zum 31. Dezember 2024 wurde im deutschen Te-
lekommunikations-Vorleistungsmarkt das sog. 
„Offline-Billing“ eingestellt. Beim Offline-Billing 
wird der Preis für eine Verbindung vom Anbie-
ter des Angerufenen festgelegt. Der Anbieter des 
Anrufers bekommt nach Ende der Verbindung 
einen Kommunikationsdatensatz und stellt die 
Verbindungsentgelte dem Anrufer auf die Rech-
nung. 

Mit der Einstellung sind insbesondere die Call-
by-Call- und Preselection-Dienste, bei denen von 
Telekom-Anschlüssen über Vorwahlen (010xy) 
bzw. eine Voreinstellung alternative Anbieter 
wählbar waren, entfallen. Betroffen sind zudem 
Dienste für schmalbandigen Internetzugang (On-
linedienste) und die Virtuellen Private Netze. 
Auch R-Gesprächsdienste können nicht mehr in 
der bisherigen Weise abgerechnet werden.

Die von der Einstellung ebenfalls betroffenen 
(0)900er Premium-Dienste und 118er Auskunfts-
dienste können seit dem 1. Dezember 2024 direkt 
vom Anbieter des Anrufers im sog. „Online-Bil-
ling“ abgerechnet werden. Die Bundesnetzagen-
tur hat hierzu basierend auf einer gesetzlichen 
Ermächtigung netzübergreifend einheitliche 
Endkundenpreise festgelegt. Bei (0)900er Ruf-
nummern sind neun Tarifgassen zwischen 0,49 
und 2,99 Euro eingeführt worden. Die Preisfest-
legung ermöglicht es den Inhalteanbietern, bei 
der Bewerbung Ihrer Dienste den genauen End-
kundenpreis anzugeben. Die Einführung der Ta-
rifgassen bedeutet für viele Anbieter von Pre-
mium-Diensten, dass sie ihre Rufnummer an 
den gewünschten Tarif anpassen müssen. Die 
Bundesnetzagentur hat im Zuge der Öffnung der 
neuen Tarifgassen knapp 2.000 (0)900er-Rufnum-

mern neu zugeteilt und dabei den Zuteilungs-
nehmern, die einen Gassenwechsel vornehmen 
wollten, eine Bevorrechtigung eingeräumt.

Erste IMSI-Zuteilungen für  
Mobilfunkanwendungen mit dreistelligen  
Mobile Network Codes

Internationale Kennungen für Mobile Teilnehmer 
(IMSI) sind Nummern, die für das Einbuchen von 
Endgeräten in Mobilfunknetze benötigt werden. 
IMSIs wurden bisher mit zweistelligem Mobile 
Network Code (MNC) in Blöcken mit je 10 Mrd. 
IMSIs an Mobilfunknetzbetreiber zugeteilt. Weil 
nur zwei Stellen für den MNC nutzbar sind, ste-
hen unter dem deutschen Mobile Country Code 
(MCC) 262 insgesamt nur 100 Blöcke mit den 
MNCs von 00 bis 99 zur Verfügung. Von diesen 
100 IMSI-Blöcken ist etwa ein Drittel bereits dau-
erhaft zugeteilt. 

Die maßgebliche Empfehlung der Internationa-
len Fernmeldeunion (ITU), E.212, erlaubt auch 
dreistellige MNCs. Damit ließen sich zehnmal 
mehr Blöcke mit jeweils 1 Mrd. IMSIs zuteilen. 
Die Betreiber der öffentlichen Mobilfunknetze 
in Deutschland haben sich aber gegen die Misch-
Nutzung von zwei- und dreistelligen MNCs aus-
gesprochen.

Die Bundesnetzagentur passt die Regelungen 
zu IMSIs immer wieder an, damit neu aufkom-
mende Bedarfe gedeckt werden können. Da es 
sich bei IMSI-Blöcken um eine äußerst knappe 
Nummernressource handelt, achtet sie verstärkt 
auf eine effiziente Nutzung. So wird der MNC 98 
durch die Betreiber von privaten Mobilfunknet-
zen (Campusnetze) in geteilter Form gemeinsam 
genutzt. Zudem wurde der MNC 86 für die Zu-
teilung von IMSIs mit dreistelligen MNCs bereit-
gestellt. Damit reagierte die Bundesnetzagentur 
auf den Nummernbedarf für Mobilfunk-Anwen-
dungsfälle, bei deren Betrieb keine Probleme mit 
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dreistelligen MNC auftreten. Eine Zuteilung mit 
dreistelligem MNC ging 2024 an die Bundesan-
stalt für den Digitalfunk der Behörden und Orga-
nisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS).

Verfahren der  
Beschlusskammern 2 und 3

Regulierungsverfügungen für den Markt 1 und 
den Markt 3b betreffend die Glasfaser Nord-
West und die GlasfaserPlus

Auf Grundlage der Festlegung BK1-20/004 der 
Präsidentenkammer vom 16. Dezember 2020 hat 
die Beschlusskammer 3 am 16. Juli 2024 insge-
samt vier Regulierungsverfügungen gemäß § 14 
Abs. 2 TKG betreffend die Glasfaser NordWest 
GmbH & Co. KG und die GlasfaserPlus GmbH je-
weils für den Markt 1 und Markt 3b erlassen.

Die Beschlusskammer 3 hat sich bei der Er-
stellung der Regulierungsverfügungen gegen-
über den zusammengeschlossenen Unterneh-
men an den der Telekom Deutschland GmbH 
im Jahr 2022 auferlegten Verpflichtungen orien-
tiert. Anpassungen wurden vorgenommen, wo 
dies wegen Unterschieden im Netzausbaugebiet, 
Produktangebot und unterschiedlichen tatsäch-
lichen Ausgangsbedingungen geboten war. So 
waren die der Telekom Deutschland GmbH auf-
erlegten Verpflichtungen im Zusammenhang mit 
den Kupfer-Anschlüssen nicht auf die Joint Ven-
ture übertragbar, weil diese ausschließlich Glas-
faser ausbauen.

Der Telekom Deutschland GmbH selbst wurden 
in den neuen Regulierungsverfügungen nur  
ergänzende – an die aktuellen Regulierungsver-
fügungen in den Märkten 3a und 3b anknüp-
fende – Monitoringverpflichtungen gegenüber 
der Bundesnetzagentur aufgegeben.

Die Entwürfe der Regulierungsverfügungen wa-
ren im Frühjahr 2024 national konsultiert und im 
Juni 2024 der EU Kommission, dem GEREK so-
wie den Regulierungsbehörden der anderen Mit-
gliedstaaten zur Prüfung vorgelegt worden.

Mit den Entscheidungen wurde der Regulie-
rungsrahmen für den Glasfaserbereich weiter 
vervollständigt. Den Wettbewerbern stehen nun 
einheitliche und transparente Zugangsbedingun-
gen zum gesamten Glasfasernetz der Telekom 
Deutschland GmbH sowie der mit ihr zusam-
mengeschlossenen Unternehmen zur Verfügung. 

Die Glasfaser NordWest GmbH & Co. KG und 
GlasfaserPlus GmbH haben gegen die in den ge-
nannten Entscheidungen auferlegten Verpflich-
tungen bezüglich des Zugangs zu baulichen An-
lagen beim Verwaltungsgericht Köln geklagt; die 
GlasfaserPlus GmbH wehrt sich zusätzlich gegen 
die Pflicht, jeweils ein Standardangebot für den 
Layer 2- und Layer 3-Bitstrom-Zugang zu veröf-
fentlichen. Die beiden Klägerinnen haben darü-
ber hinaus entsprechenden einstweiligen Rechts-
chutz beim Verwaltungsgericht Köln beantragt.

Die Klageverfahren stehen im Zusammenhang 
mit den Rechtsmitteln, die die Telekom Deutsch-
land GmbH im Jahr 2022 gegen die sie adressie-
rende Regulierungsverfügung hinsichtlich der 
Pflichten bezüglich des Zugangs zu baulichen 
Anlagen eingelegt hatte. Das Verwaltungsgericht 
Köln hatte dem Antrag der Telekom Deutschland 
GmbH auf einstweiligen Rechtsschutz gegen die 
Verpflichtungen bezüglich des Zugangs zu bauli-
chen Anlagen nicht stattgegeben. Zum Hauptsa-
cheverfahren ist ein Vorabentscheidungsverfah-
ren bezüglich der Auslegung von § 26 TKG beim 
EuGH anhängig. Es wird davon ausgegangen, 
dass das Verwaltungsgericht Köln die Klagen im 
Zusammenhang entscheiden wird. 
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Standardangebote der GlasfaserPlus und der 
Glasfaser NordWest für Fiber Broadband und 
IP-Fiber Broadband

Die Glasfaser NordWest GmbH & Co. KG und 
die GlasfaserPlus GmbH (beide mit der Telekom 
Deutschland GmbH zusammengeschlossene Un-
ternehmen) wurden durch die am 16. Juli 2024 
erlassenen Regulierungsverfügungen für den 
Markt 1 und den Markt 3b unter anderem ver-
pflichtet, Standardangebote für den Layer-2- und 
Layer-3-Zugang zu ihren Glasfaseranschlüssen zu 
veröffentlichen. 

Beide Unternehmen haben die Standardangebo-
te am 16. Oktober 2024 und damit fristgerecht 
innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist von 
drei Monaten ab Erlass der Regulierungsverfü-
gung (§ 29 Abs. 2 TKG) zur Prüfung vorgelegt.

Das Layer-2-FB-Standardangebot entspricht im 
Wesentlichen den von der Glasfaser NordWest 
GmbH & Co. KG und GlasfaserPlus GmbH mit 
verschiedenen Wettbewerbern abgeschlossenen 
vertraglichen Vereinbarungen sowie dem im Zu-
sammenhang mit dem Erlass der Regulierungs-
verfügung Markt 1 vorgelegten Vertragsentwurf. 
Die Standardangebote enthalten viele Regelun-
gen, die auch Gegenstand des Standardangebots 
der Telekom Deutschland GmbH sind und aktu-
ell noch im Standardanagebotsverfahren der  
Telekom Deutschland GmbH für Fiber-Broad-
band geprüft werden.

Die vorgelegten IP-FB-Standardangebote ent-
sprechen inhaltlich nahezu vollständig den Lay-
er-2-FB-Standardangeboten. Im Rahmen der IP-
FB-Standardangebote gelten jedoch abweichende 
Regelungen für den Übergabeanschluss sowie 
den Transport.

Die Beschlusskammer hat Überprüfungsverfah-
ren nach § 29 TKG eingeleitet. Sie wird die vor-

gelegten Standardangebote überprüfen und die 
beiden Unternehmen ggf. in einem ersten Schritt 
zur Abänderung der Standardangebote auffor-
dern.

Standardangebot der Telekom über den Zu-
gang zu Baulichen Anlagen

Die Bundesnetzagentur hat am 14. November 
2024 die erste Teilentscheidung im Verfahren zur 
Überprüfung des Standardangebots der Telekom 
Deutschland GmbH für den Zugang zu baulichen 
Anlagen („Leerrohrzugang“) erlassen. 

Durch die Regulierungsverfügung BK3i-19/020 
für den Markt 1 vom 21. Juli 2022 wurde die Tele-
kom Deutschland GmbH zur Vorlage eines Stan-
dardangebots für den Zugang zu baulichen An-
lagen zum Ausbau von (massenmarktfähigen) 
VHC-Netzen an festen Standorten verpflichtet. 
Dieser Zugang ist ein wichtiger Bestandteil des 
Regulierungsrahmens für die neuen Glasfaser-
netze und soll Wettbewerbern den Ausbau we-
sentlich erleichtern. Dementsprechend messen 
auch der EKEK sowie die Gigabit-Empfehlung 
der Europäischen Kommission dem Zugang zu 
der passiven Infrastruktur des marktmächtigen 
Unternehmens eine zentrale Bedeutung bei, weil 
dieser einen nachhaltigen, infrastrukturbasierten 
Wettbewerb auch in Zukunft absichert.

Die Telekom Deutschland GmbH ist ihrer Ver-
pflichtung zur Vorlage des Entwurfs für ein Stan-
dardangebot am 13. Juli 2023 nachgekommen. 

Nach umfassender Bewertung des Vertragswerks 
ist die zuständige Beschlusskammer 3 in ihrer 
Entscheidung zu dem Ergebnis gekommen, dass 
der vorgelegte Entwurf nicht den gesetzlichen 
Anforderungen an ein Standardangebot ent-
sprach. Daher wurde die Telekom Deutschland 
GmbH im Rahmen einer ersten Teilentscheidung 
am 17. November 2024 verpflichtet, ihr Angebot 
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umfänglich so anzupassen, dass es den Zugangs-
nachfragern einen chancengleichen Wettbewerb 
um Endkunden und eigene Nachfrager von Vor-
leistungen ermöglicht und die Interessen ange-
messen ausgeglichen werden. 

Die Telekom Deutschland GmbH erhielt zwei 
Monate Zeit, um einen überarbeiteten Entwurf 
vorzulegen, der den festgestellten Defiziten ab-
hilft. Die Beschlusskammer 3 wird auf der Basis 
dieses überarbeiteten Entwurfs in der zweiten 
Verfahrensstufe bewerten, ob die in der veröf-
fentlichten Entscheidung aufgegebenen Ver-
pflichtungen vollständig umgesetzt sind und 
– sofern erforderlich – die notwendigen Anpas-
sungen im Detail selbst vorgeben. 

Entgeltgenehmigung der Telekom  
für den Zugang zu baulichen Anlagen

Mit Regulierungsverfügung BK3i-19/020 vom 
21. Juli 2022 wurde die Telekom Deutschland 
GmbH verpflichtet, ab dem 1. Januar 2024 Zugang 
zu baulichen Anlagen zum Ausbau von (massen-
marktfähigen) VHC-Netzen an festen Standorten 
zu gewähren. Die Entgelte wurden der Genehmi-
gungspflicht gemäß §§ 39 ff. TKG unterworfen. 
Im Oktober 2023 hat die Telekom Deutschland 
GmbH einen entsprechenden Entgeltgenehmi-
gungsantrag bei der zuständigen Beschlusskam-
mer 3 gestellt. 

In dem sich anschließenden Verfahren wurde 
eine Vielzahl unterschiedlicher Bereitstellungs- 
und Überlassungsentgelte überprüft, die für die 
Nutzung baulicher Anlagen von der Telekom 
Deutschland GmbH erhoben werden. Die Posi-
tionen von der Telekom Deutschland GmbH und 
Wettbewerbern zur Höhe der Entgelte und den 
Kalkulationsgrundlagen waren – mehr noch als 
in anderen Entgeltverfahren – extrem kontrovers. 
Die finalen Genehmigungswerte für die Überlas-
sung baulicher Anlagen liegen zwischen diesen 

(extremen) Positionen und sind damit auch deut-
lich niedriger als von der Telekom Deutschland 
GmbH ursprünglich beantragt.

Bei der Überprüfung der Entgelte war mit § 38 
Abs. 5 Nr. 3 TKG erstmals eine Regelung anzu-
wenden, wonach die Folgen für den Geschäfts-
plan des marktmächtigen Unternehmens zu 
berücksichtigen waren. Hierdurch sollten In-
vestitionsanreize in den Ausbau hochleistungs-
fähiger Netze erhalten bleiben. Die Telekom 
Deutschland GmbH hatte die Entgelte anhand 
potenzieller Verluste eigener Kunden an Wett-
bewerber und daraus resultierender Erlösein-
bußen (verlorene Deckungsbeiträge) ermittelt. 
Die Bundesnetzagentur ist diesen Überlegungen 
dem Grunde nach gefolgt. Sie hat aber auch die 
der Telekom Deutschland GmbH entstehenden 
Kosten nicht außer Betracht gelassen. Zuschläge 
auf die Kosten für mögliche Kundenverluste sind 
nur für diejenige Infrastruktur gerechtfertigt, in 
die die Telekom Deutschland GmbH zum Zweck 
des Glasfaserausbaus in besonderem Maße in-
vestiert. Das ist der Fall im so genannten Verzwei-
gerkabelbereich, dem Verteilnetz vom Kabelver-
zweiger hin zum Kunden. Hier baut die Telekom 
Deutschland GmbH aktuell gerade erst Glasfaser 
aus.

Den so genannten Hauptkabelbereich dagegen 
hatte die Telekom Deutschland GmbH im Zuge 
des Vectoring-Ausbaus schon weitgehend mit 
Glasfaser bestückt. Investitionen in diesem Be-
reich werden durch Berücksichtigung eines 
Verzinsungs-Zuschlags für Glasfasernetze (sog. 
VHCN-WACC) geschützt.

Die Europäische Kommission hatte sich in ihrer 
Stellungnahme zum Entscheidungsentwurf kri-
tisch dazu geäußert, dass sich die Entgeltgeneh-
migung nicht rein an den Kosten der Telekom 
Deutschland GmbH orientiert. Der deutsche Ge-
setzgeber hat sich im Interesse der Förderung des 
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Glasfaserausbaus allerdings für eine über die rei-
ne Kostenorientierung hinausgehende Berück-
sichtigung von Investitionsschutz entschieden. 

Wie intensiv der Zugang zu Leerrohren in An-
spruch genommen wird, lässt sich noch nicht 
valide abschätzen. Die Genehmigung ist daher 
zunächst recht kurz bis Ende des Jahres 2025 be-
fristet. Die Beschlusskammer 3 wird die Entwick-
lung im Markt genau im Auge behalten.

Entgeltgenehmigung der Telekom für  
Kollokationsstrom, Raumlufttechnik und  
Flächenmieten 
 
Die Telekom Deutschland GmbH hat am 21. Mai 
2024 einen Folgeantrag auf Genehmigung der 
zum 31. Juli 2024 auslaufenden Entgelte für den 
Kollokationsstrom, die Überlassung von RLT so-
wie für Kollokationsflächenmieten mitsamt Ne-
benleistungen an Hauptverteilerstandorten ge-
stellt. Die Beschlusskammer 3 hat im Anschluss 
an ein Konsolidierungsverfahren am 4. Novem-
ber 2024 die Entscheidung über die beantragten 
Entgelte erlassen.

Die Entgelte für den laufenden Stromverbrauch, 
die Überlassung der Raumlufttechnik und die 
Flächenmietkosten sind im Vergleich zur jeweili-
gen Vorgenehmigung geringfügig gestiegen. 

Im Zuge der Genehmigung wurde der reale kal-
kulatorische Zinssatz für Altinfrastrukturen auf 
2,81 Prozent (entspricht 4,81 Prozent nominal) 
festgesetzt. Gegenüber der vorjährigen Festle-
gung, bei welcher ein Nominalzins in Höhe von 
5,06 Prozent und ein Realzins in Höhe von 2,96 
Prozent genehmigt wurde, stellte dies eine mo-
derate Senkung des Zinssatzes, sowohl nominal 
als auch real dar. Die neu bemessenen Zinssätze 
zeigen sich auch im Kontext mit der sich aktuell 
stabilisierenden Lage der Finanzwirtschaft als an-
gemessen und sachgerecht. Aufgrund der nach 

wie vor großen Diskrepanz zwischen der aktuel-
len Zinslage auf den Kapitalmärkten und der von 
der WACC-Mitteilung der EU Kommission vor-
gegebenen durchschnittlichen Betrachtung der 
risikofreien Zinssätze der vergangenen fünf Jahre 
war bei der Zinssatzermittlung erneut auch die 
makroökonomische Lage im nationalen TK-Um-
feld zu berücksichtigen. 

Anzeigeverfahren zur Änderung  
bestimmter Entgeltpositionen für  
Wholesale Ethernet VPN 2.0

Mit Schreiben vom 29. Mai 2024 hat die Telekom 
Deutschland GmbH eine beabsichtigte Änderung 
bestimmter Entgeltpositionen für die Leistung 
Wholesale Ethernet VPN 2.0 vorgelegt, die zum  
1. August 2024 in Kraft treten sollte. Die ange-
zeigte Änderung der Entgeltpositionen (monatli-
che Überlassungsentgelte der Anschlüsse von  
2 Mbit/s bis einschlich 20 Mbit/s (Kupfer realisier-
te Anschlüsse) und der Anschlüsse UNI und NNI 
1G (Glasfaser realisierte Anschlüsse), monatliche 
Überlassungsentgelte der Verbindungen von  
2 Mbit/s bis einschließlich 100 Mbit/s und ) so-
wie die erstmalige Anzeige der Zusatzleistungen 
„Ändern/Austausch der physikalischen Schnitt-
elle am UNI/NNI Anschluss und „Ändern/Tausch 
der Netzabschlusseinrichtung bzw. derer Strom-
versorgung“ wurde von der Bundesnetzagentur 
im Rahmen der durchgeführten Offenkundig-
keitsprüfung nicht beanstandet. Es lagen weder 
offensichtliche Anhaltspunkte für die Annahme 
eines offenkundigen Preishöhen-Missbrauchs 
zwischen Entgelten der Vorleistungsprodukte 
vor, noch gab es offensichtliche Anhaltspunkte 
für eine Preis-Kosten-Schere nach § 37 Abs. 2 Nr. 
3 TKG oder für ein sonstiges missbräuchliches 
Preissetzungsverhalten.

Mit Schreiben vom 7. Juni 2024 hat die Telekom 
Deutschland GmbH eine weitere Anzeige einer 
Entgeltpositionen für die Leistung Wholesale 
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Ethernet VPN 2.0 vorgelegt, die zum 7. August 
2024 in Kraft treten sollte. Die Anzeige der Zu-
satzleistung „Verlegung innerhalb des Kunden-
standortes“ wurde von der Bundesnetzagentur 
im Rahmen der durchgeführten Offenkundig-
keitsprüfung nicht beanstandet. Es lagen weder 
offensichtliche Anhaltspunkte für die Annahme 
eines offenkundigen Preishöhen-Missbrauchs 
zwischen Entgelten der Vorleistungsprodukte 
vor, noch gab es offensichtliche Anhaltspunkte 
für eine Preis-Kosten-Schere nach § 37 Abs. 2 Nr. 
3 TKG oder für ein sonstiges missbräuchliches 
Preissetzungsverhalten.

Standardangebote VPN 2.0

Nachdem die Beschlusskammer 4 am 4. Juli 2023 
mit einer ersten Teilentscheidung der Telekom 
gemäß § 29 Abs. 3 TKG diverse Änderungsvor-
gaben für ihr Standardangebot VPN 2.0 gemacht 
hat, hat die Telekom Deutschland GmbH am 
4. September 2023 ein überarbeitetes Standard-
angebot vorgelegt. Seitdem wird dieses überar-
beitete Standardangebot gemäß § 29 Abs. 5 TKG 
im Rahmen einer zweiten Teilentscheidung da-
raufhin überprüft, ob die Änderungsvorgaben 
korrekt umgesetzt worden sind; falls die Vorga-
ben von der Telekom Deutschland GmbH nicht 
oder nicht ausreichend umgesetzt worden sind, 
wird die Beschlusskammer 2 die Änderungen am 
Standardangebot in der zweiten Teilentscheidung 
selbst vornehmen. Das gemäß § 12 Abs. 1 TKG 
durchzuführende Konsultationsverfahren zum 
Entwurf der zweiten Teilentscheidung begann 
am 19. Februar 2025. Interessierte Parteien hat-
ten die Gelegenheit, bis zum 19. März 2025 zum 
Entwurf der zweiten Teilentscheidung Stellung zu 
nehmen. Derzeit wertet die Beschusskammer 2 die 
eingegangenen Stellungnahmen aus und zieht sie 
in ihre endgültige Entscheidung mit ein. Die finale 
zweite Teilentscheidung ist für das erste Halbjahr 
2025 vorgesehen.

Streitschlichtungsverfahren Multiconnect 
GmbH gegenüber der Telefónica 

Mit Schreiben vom 6. April 2023 hat die Multi-
connect GmbH die Durchführung eines Streit-
belegungsverfahrens gemäß § 212 Abs. 1 TKG 
gegenüber der Telefónica Germany GmbH & Co. 
OHG bei der zuständigen Beschlusskammer der 
Bundesnetzagentur beantragt. Die Parteien hat-
ten zuvor über den Abschluss eines Full-Mobile 
Virtual Network Operator-Zugangs (nachfolgend 
MVNO) zum Mobilfunknetz der Telefónica Ger-
many GmbH & Co. OHG verhandelt, konnten 
jedoch keine Einigung erzielen. Im Kern wirft 
die Multiconnect GmbH der Telefónica Germa-
ny GmbH & Co. OHG vor, gegen das Verhand-
lungsgebot nach Ziffer III.4.15 der Präsidenten-
kammerentscheidung vom 26. November 2018 
verstoßen zu haben, indem diese objektiv un-
angemessene Konditionen für einen Vertrags-
schluss angeboten habe. Die Multiconnect GmbH 
greift mehrere Punkte des Vertragsangebotes, un-
ter anderem Vorleistungsentgelte, den Ausschluss 
von Zugang zu 5G und Exklusivitätsregelungen 
an und beantragt im Wesentlichen, die Telefóni-
ca Germany GmbH & Co. OHG aufzufordern, ein 
insoweit modifiziertes Angebot abzugeben. Die 
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG weist die 
Vorwürfe zurück. Man habe ergebnisoffen ver-
handelt. Das Verhandlungsgebot umfasse das 
Ziel, in privatautonomen Verhandlungen einen 
Vertrag über Zugang zum Netz eines Frequenz-
zuteilungsinhabers abzuschließen, tauge jedoch 
nicht als Grundlage für die Festsetzung einzel-
ner Bedingungen. Es handele sich gerade nicht 
um eine Form der Zugangsregulierung oder um 
Standardangebotsverfahren.

Das Streitbelegungsverfahren, das unter dem 
Aktenzeichen BK2-23/002 geführt wird, betrifft 
wettbewerblich und regulatorisch bedeutsame 
Fragen zu Inhalt und Umfang der Dienstean-
bieterregelung vor dem Hintergrund der Beson-
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derheiten eines MVNO-Zugangs und stellt sich 
als außergewöhnlich komplex dar. Auf Betrei-
ben der Antragsgegnerin kam es hinsichtlich des 
Umfanges von Schwärzungen von Stellungnah-
men zu einem Eilverfahren vor dem VG Köln (1 L 
1095/23). Im Nachgang zu der ersten mündlichen 
Verhandlung vom 4. Juli 2023 nahm die Antrag-
stellerin eine umfassende Änderung der Anträ-
ge vor. Zur Ermittlung von zentralen Fragen des 
Sachverhaltes war eine Marktdatenabfrage erfor-
derlich, zu dessen Umfang am 15. Dezember 2023 
eine weitere öffentlich mündlichen Verhand-
lung durchgeführt wurde. Die Auskünfte wurden 
schließlich im Jahr 2024 erteilt. 

Der Antrag wird zurzeit von der zuständigen Be-
schlusskammer überprüft. Die finale Entschei-
dung ist für die erste Jahreshälfte 2025 vorgese-
hen. 

Überlassungsentgelte der Carrier-Festverbin-
dungen CFV-SDH sowie für CFV-Ethernet over 
SDH

Mit Schreiben vom 18. Oktober 2023 hat die Te-
lekom Deutschland GmbH wegen auslaufender 
Entgeltgenehmigungen die Genehmigung neuer 
Überlassungsentgelte für klassische Mietleitun-
gen CFV-SDH (Az.: BK2a-23/003) sowie CFV-Et-
hernet over SDH (Az.: BK2a-23/004) beantragt. 

Die Entgelte wurden gesondert für verschiedene 
Bandbreiten 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 16x2 
Mbit/s, 21x2Mbit/s, 63x2 Mbit/s bei der CFV SDH 
und 2,5 Mbit/s, 5Mbit/s, 10 Mbit/s, 12 Mbit/s, 
50 Mbit/s, 100 Mbit/s und 150 Mbit/s bei der CFV 
Ethernet over SDH beantragt. 

Aufgrund der Charakteristik als Punkt zu Punkt 
Verbindung sind je CFV stets zwei Anschlusslinien 
(Kundenstandort bzw. Kollokation) und eine Ver-
bindungslinie (innerorts oder zwischen zwei 

Ortsnetzen) zu bezahlen. Die Telekom Deutsch-
land GmbH beantragt in diesen beiden Verfahren 
Entgelte für insgesamt 108 einzelne Entgeltposi-
tionen. 

In ihrem Antrag führt die Telekom Deutschland 
GmbH aus, dass aufgrund der Plattformmigra-
tion auf die Nachfolgeprodukte CFV 2.0 und VPN 
2.0 der überwiegende Teil der Carrier keine SDH-
basierten Mietleitungen mehr benötige. Da eini-
ge wenige Carrier aber im Jahr 2024 noch einen 
verbleibenden Bestand an CFV-SDH bzw. CFV 
Ethernet-over-SDH hätten, beantrage sie die Ge-
nehmigung der CFV-SDH- und CFV-Ethernet-
Entgelte bis zum 31. Dezember 2024.

Die Telekom Deutschland GmbH führt weiter 
aus, dass zwar die Gesamtkosten des SDH-Netzes 
rückläufig seien, die Stückkosten jedoch für die 
noch verbleibenden Festverbindungen SDH bzw. 
Ethernet over SDH besonders durch die für den 
Weiterbetrieb erforderlichen erheblichen Ener-
giekosten im Ergebnis deutlich ansteigen. 

Mit Beschlüssen vom 15. Juli 2024 wurden die be-
antragten Entgelte teilweise abgelehnt und eine 
bis zum 30. Juni 2024 (CFV-SDH) und 31. Dezem-
ber 2024 (CFV-Ethernet over SDH) befristete und 
auf das Niveau der zuletzt genehmigten Entgelte 
abgesenkte Entgeltgenehmigung erteilt.

Überlassungsentgelte der Carrier-Festverbin-
dungen als hochqualitative Zugangsprodukte

Mit Schreiben vom 2. November 2023 hat die Te-
lekom Deutschland GmbH wegen auslaufender 
Entgeltgenehmigungen die Genehmigung neuer 
Überlassungsentgelte für Mietleitungen in nati-
vem Ethernet (CFV 2.0) für den Zeitraum ab dem 
1. April 2024 beantragt. Der Antrag wird unter 
dem Aktenzeichen BK2a-23/005 geführt.  
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Im Vergleich zu den derzeit genehmigten Entgel-
ten beantragte die Telekom Deutschland GmbH 
durchweg höhere als die bislang genehmigten 
Entgelte. Diese Entgeltunterschiede begründete 
sie insbesondere mit der aus ihrer Sicht aktuell 
ansteigenden Tiefbaupreisentwicklung. Im Be-
reich der Verbindungslinie seien darüber hinaus 
Veränderungen der Nutzungsprofile und die Ent-
wicklung der Verkehrsmengen maßgeblich für 
die Entgeltentwicklung. 

Des Weiteren beantragte die Telekom Deutsch-
land GmbH aufgrund der Vorgaben zum Stan-
dardangebot CFV 2.0; Az.: BK2c-18/004 vom 
25. November 2022 erstmals Entgelte für die 
folgenden zusätzlichen Leistungen: 6-Stunden-
Expressentstörung, Änderung Netzabschluss-
einrichtung sowie Ändern / Austausch der physi-
kalischen Schnittstelle.

Mit Beschluss vom 30. April 2024 wurden die 
Überlassungsentgelte gegenüber den beantrag-
ten bis auf das Entgelt für die Zusatzleistung „Ex-
pressentstörung“ durchgehend abgesenkt.

Streitbeilegung durch die  
nationale Streitbeilegungsstelle 
des DigiNetzG 

Im Jahr 2024 wurde die nationale Streitbeile-
gungsstelle des DigiNetzG intensiv von Markt-
teilnehmern angerufen. Neben sieben im Be-
richtszeitraum bereits anhängigen Verfahren 
wurden zusätzlich im Verlauf des Jahres dreiund-
zwanzig neue Anträge auf Streitbeilegung ge-
stellt. Schwerpunkte der 2024 neu eingeleiteten 
Streitbeilegungsverfahren waren die Gewährung 
eines offenen Netzzugangs (Open Access) im ge-
förderten Bereich sowie die Mitnutzung öffent-
licher Versorgungsnetze und die Mitnutzung ge-
bäudeinterner Netzinfrastrukturen. 

Thematische Verteilung anhängige Streitbeilegungen

Offener Netzzugang (§ 155 TKG)

Erteilung von Informationen (§§ 136, 142 TKG)

Mitnutzung (§ 138 TKG)
Mitnutzung gebäudeinterner Netzinfrastruktur (§145)

Vorläufige Anordnung (§ 207 TKG)
Mitnutzung und Wegerecht (§ 128 TKG)
Beeinträchtigung von Grundstücken/Gebäuden 
(§ 134 TKG) 

in 2024

6

5

3

1

5

1
2
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Streitbeilegungsverfahren zu Open Access 

Auch im Jahr 2024 bildeten die Anträge auf die 
Gewährung eines diskriminierungsfreien, of-
fenen Netzzugangs zu öffentlich geförderten 
Telekommunikationsnetzen oder Telekommu-
nikationslinien zu fairen und angemessenen Be-
dingungen nach § 155 TKG einen inhaltlichen 
Schwerpunkt der Auseinandersetzungen vor der 
Nationalen Streitbeilegungsstelle. Vier Verfah-
renskomplexe / Verfahren können hierbei bei-
spielhaft dargestellt werden.

Verfahrenskomplex goetel ./. Telekom
So hatte u.a. die goetel GmbH (im Folgenden goe-
tel) vier Anträge auf Streitbeilegung gegenüber 
der Telekom Deutschland GmbH (im Folgenden 
Telekom) eingereicht (Az.: BK11-24-005 bis -007, 
BK11-24-016). Die goetel beantragte konkret den 
Zugang zu mit Fördermitteln errichteten unbe-
schalteten Glasfaserpaaren und Leerrohren der 
Telekom in Landkreisen in Niedersachsen und 
Hessen. Nach Durchführung mündlicher Ver-
handlungen konnten sämtliche Verfahren be-
endet werden, da die Verfahrensbeteiligten eine 
gütliche Einigung erreichten. 

Verfahrenskomplex Telekom ./. Unternehmens-
gruppe Deutsche Glasfaser & inexio
In einem weiteren Verfahrenskomplex hat die 
Beschlusskammer im Zeitraum von Februar bis 
Juli 2024 mit verschiedenen Beschlüssen die 
Telekom verpflichtet, der Deutschen Glasfaser 
Wholesale GmbH (im Folgenden Deutsche 
Glasfaser) offenen Netzzugang in Form eines 
Zugangs zu Leerrohren des öffentlich geförder-
ten Telekommunikationsnetzes in verschiede-
nen Landkreisen zu gewähren (Az.: BK11-23-007, 
BK11-23-009, BK11-23-017 und BK11-23-019). 
Die Beschlusskammer hat dabei in ihren Ent-
scheidungen u.a. festgelegt, welche Informatio-
nen die zu legenden Angebote zu enthalten 

haben. Ferner wurde der Telekom untersagt, 
Kosten für eine Angebotslegung zu erheben.
Gegen alle Entscheidungen der Beschlusskam-
mer in den vorgenannten Verfahren hat die 
Telekom Rechtsmittel eingelegt: 

• Den Antrag der Telekom auf Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung des Beschlusses 
BK11-23-007 sowie die dagegen gerichtete 
Klage hat das VG Köln mit Hinweis auf die 
Rechtmäßigkeit des Beschlusses abgelehnt. 
Das Gericht hat wegen der grundsätzlichen 
Bedeutung der Rechtssache die Revision 
zugelassen. Von diesem Rechtsmittel hat die 
Telekom zwischenzeitlich Gebrauch 
gemacht. 
 

• Das VG Köln hat im Eilverfahren dem 
Antrag auf aufschiebende Wirkung der 
Klage gegen den Beschluss BK11-23-009 
stattgegeben. Es hat dies damit begründet, 
dass die formellen Voraussetzungen für die 
Einleitung eines Streitbeilegungsverfahrens 
zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht 
vorgelegen haben. Eine Entscheidung in der 
Hauptsache steht noch aus.  

• Die Verfahren BK11-23-017 sowie BK11-23-
019 sind derzeit im Klageverfahren in der 
ersten Instanz beim VG Köln und befinden 
sich in einem frühen Verfahrensstadium. 

Im September 2024 hat die Telekom einen 
weiteren Antrag auf Streitbeilegung eingereicht 
(Az.: BK11-24-017). In dem Verfahren kam es zu 
einem gewillkürten Parteiwechsel. Die Telekom 
hatte dabei zunächst beantragt, die Deutsche 
Glasfaser Wholesale GmbH zu verpflichteten, ihr 
Zugang zu Leerrohren im Landkreis Heidekreis 
in Niedersachsen zu Bedingungen eines Vorleis-
tungsvertrages, hilfsweise zu durch die 
Beschlusskammer festzulegenden fairen und 
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angemessenen Bedingungen und Entgelten zu 
gewähren. In der mündlichen Verhandlung im 
Dezember 2024 erklärten die Parteien überein-
stimmend, dass sich nunmehr der Antrag gegen 
die inexio Informationstechnologie und Tele-
kommunikation GmbH richtet, da diese Eigen-
tümerin und Betreiberin der streitgegenständ-
lichen Infrastruktur ist. Zugleich traten die 
Parteien nach Hinweisen der Beschlusskammer 
zur Sach- und Rechtslage in Verhandlungen über 
eine einvernehmliche vertragliche Regelung.

Verfahren Gnauck ./. Vodafone
Im November 2024 hat die Beschlusskammer 
im Verfahren der Firma System- und Anlagen-
technik Gnauck (im Folgenden Firma Gnauck) 
gegen die Vodafone GmbH (im Folgenden Voda-
fone) entschieden, dass die Vodafone der Firma 
Gnauck zu dem öffentlich geförderten und von 
ihr betriebenen Netz der Gemeinde Klipphausen 
einen offenen und diskriminierungsfreien Zu-
gang zu fairen und angemessenen Bedingungen, 
insbesondere in Bezug auf die Störungsbearbei-
tung, zu gewähren hat (Beschluss BK11-24-004). 
Mit diesem Beschluss wurden gegenüber der Vo-
dafone insbesondere:

• Entgelte entsprechend der beihilferechtli-
chen Vorgaben festgelegt,

• die Erhebung einer IT-Implementierungs-
umlage in Form einer Einmalzahlung wegen 
ihrer Wirkung als Markteintrittsbarriere 
untersagt, 

• die Regelungen zur Entstörung an jene 
angepasst, wie sie die Vodafone im Förder-
verfahren zugesagt hat und ihren eigenen 
Endkunden gegenüber anbietet und

• der vorgesehene mehrmonatige Umset-
zungszeitraum umgestellt und auf einen 
zeitgleichen Marktzugang der Streitparteien 
ausgerichtet. 

Aufgrund des in dieser Entscheidung des VG 
Köln (Az.: 1 L 2288/23. S. 16) ausgesprochenen 
Rückwirkungsverbots war eine Bezugnahme auf 
die derzeit laufende Vergleichspreiserhebung 
nicht möglich. Eine kostenorientierte Festlegung 
von Entgelten war ebenfalls nicht möglich, weil 
die Antragsgegnerin – trotz mehrfacher Auffor-
derung und ausdrücklichem Hinweis auf die Fol-
gen der Vorlage unzureichender Kostennachwei-
se – ihre Kosten nicht hinreichend nachgewiesen 
und belegt hatte. Da die Antragsgegnerin ihren 
Mitwirkungspflichten nicht in dem gebotenen 
Umfang nachkam, konnte für 15 Leistungen nur 
ein Entgelt von null Euro festgelegt werden.

Der Beschluss ist seitens Vodafone beklagt.

Streitbeilegungsverfahren zur Erteilung  
von Informationen

Die GasLINE Telekommunikationsnetzgesell-
schaft deutscher Gasversorgungsunternehmen 
GmbH & Co. KG (im Folgenden GasLINE) be-
antragte gegenüber der Autobahn GmbH des 
Bundes (im Folgenden Autobahn) in fünf Ver-
fahren die Erteilung von Informationen zu pas-
siven Netzinfrastrukturen an verschiedenen 
Abschnitten verschiedener Bundesautobahnen 
(Az.: BK11-24-008 bis -012). Die Autobahn hat 
die gewünschten Informationen zu den passiven 
Netzinfrastrukturen nicht erteilt, da es sich ihrer 
Ansicht nach um Bestandteile kritischer Infra-
struktur handeln würde. Nach Durchführung öf-
fentlich mündlicher Verhandlungen, Erteilung 
von Hinweisen durch die Beschlusskammer und 
Erteilung der beantragten Informationen durch 
die Autobahn nahm die die GasLINE ihre Anträge 
auf Streitbeilegung zurück.

Im September 2024 hat die Beschlusskammer in 
dem Verfahren des Herrn Rack (RSM Freilassing) 
gegen die Gemeinde Saaldorf-Surheim den An-
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trag auf Streitbeilegung abgelehnt (Az.: BK11-
23-014). Sie befand, dass dem Antrag auf Infor-
mationserteilung aufgrund des Zeitverzugs und 
Nichtbetreibens des Verfahrens das Sachbeschei-
dungsinteresse fehlt. 

Streitbeilegungsverfahren zu gebäudeinterner 
TK-Infrastruktur

Im Februar 2024 stellte die MDCC Magdeburg-
City-Com GmbH (im Folgenden MDCC) einen 
Antrag auf Streitbeilegung gegenüber der Tele-
kom (Az.: BK11-24-001). Das Verfahren betraf 
die Mitnutzung gebäudeinterner Glasfaserinfra-
struktur unter vorhergehender Mitteilung der 
Mitnutzungsbedingungen für ein umgebautes 
Speichergebäude in Magdeburg. Der Antrag auf 
Streitbeilegung wurde durch die MDCC nach 
Durchführung der mündlichen Verhandlung zu-
rückgenommen. 

Im November 2024 stellte die MDCC darüber 
hinaus einen Antrag auf Streitbeilegung gegen-
über der Brack Capital Magdeburg II GmbH, die 
Eigentümerin verschiedener Wohnhäuser mit 
gebäudeinterner Koaxialnetzinfrastruktur ist. Die 
MDCC versorgt in den streitgegenständlichen 
Liegenschaften aufgrund bereits bestehender In-
dividualverträge Endkunden mit Telekommu-
nikationsdienstleistungen. Das Verfahren (Az.: 
BK11-24-019) ist aufgrund laufender bilateraler 
Verhandlungen derzeit ruhend gestellt.

Die Telekom hat im November 2024 einen Antrag 
auf Streitbeilegung gegenüber der Tele Colum-
bus AG (im Folgenden Tele Columbus) gestellt. 
Die Telekom beantragt die Mitnutzung der Glas-
faser-Inhouse-Verkabelung der Tele Columbus in 
von der Telekom näher bezeichneten Gebäuden 
in Jena (Az.: BK11-24-020) und Chemnitz (Az.: 
BK11-24-021) zu den Bedingungen eines von 
der Telekom angebotenen Vorleistungsvertrages 
bzw. hilfsweise zu festzulegenden fairen und an-

gemessenen Bedingungen. Die Tele Columbus 
hat den Mitnutzungsantrag der Telekom abge-
lehnt, da die Telekom die konkreten Endkunden 
und die genaue Wohnlage nicht benannt hat. 
Die mündliche Verhandlung in diesen Verfahren 
wurde jeweils für Januar 2025 terminiert. 

Ende November 2024 ging ein Antrag auf Streit-
beilegung der COMTEC Bautzen GmbH (im Fol-
genden COMTEC) gegenüber der Wohnungsge-
nossenschaft „Aufbau“ Bautzen eG (im Folgenden 
Wohnungsgenossenschaft „Aufbau“) ein (Az.: 
BK11-24-022). Die COMTEC beantragt die un-
entgeltliche Mitnutzung der gebäudeinternen 
Koaxial-Netzinfrastruktur nebst der Breitband-
kabelanlage, jeweils von den bestehenden Haus-
verteilschränken bis einschließlich zur Con-
nector Multimediadose in derzeit durch die 
COMTEC versorgten Liegenschaften der Woh-
nungsbaugenossenschaft „Aufbau“ in Bautzen. 
Hilfsweise soll die Mitnutzung durch ein durch 
die Beschlusskammer festzulegendes Entgelt 
gewährt werden. Die COMTEC möchte Wohn-
einheiten bzw. Mieter unterbrechungsfrei mit 
Telekommunikations- und Rundfunkdiensten 
versorgen, nachdem die Wohnungsgenossen-
schaft „Aufbau“ einen Vertrag mit der COM-
TEC zum Ende 2024 gekündigt hatte. COMTEC 
stellte gleichzeitig einen Antrag auf Erlass einer 
vorläufigen Anordnung (Az.: BK11-24-023), der 
mit Beschluss vom 14.12.2024 abgelehnt wurde. 
Es fehlte der für eine solche vorläufige Anord-
nung erforderliche Anordnungsgrund, weil die 
COMTEC von der Kündigung seit Oktober 2023 
Kenntnis hatte, aber zu lange zugewartet und so 
durch eigenes Verhalten die Dringlichkeit ver-
schuldet hatte. 
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Streitbeilegungsverfahren wegen Mitnutzung

Auch im Jahr 2024 war die Beschlusskammer mit 
zahlreichen Verfahren befasst, in denen es Aus-
einandersetzungen über das „ob“ und „wie“ der 
Mitnutzung öffentlicher Versorgungsnetze gab. 

Streitbeilegungsverfahren zur Mitnutzung (§ 138 TKG)

Entscheidung im Streitfall
Abgelehnt / Zurückgenommen 
Laufende Verfahren

in Prozent

17

33

50

Anmerkung: Die Grafik enthält Daten aus seit 2023 anhängiger 
sowie in 2024 eingegangener Verfahren . 

Verfahrenskomplex Telekom ./. Deutsche Bahn 
Noch im Jahr 2023 hatte die Beschlusskammer 
die DB Netz AG (im Folgenden: DB) verpflich-
tet, der Telekom ein Angebot für die Mitnutzung 
von Kabelschächten zu unterbreiten (Az.: BK11-
23-008). Telekom möchte diese Schächte mit-
nutzen, um auf einer Länge von sechs Metern an 
einem Bahnübergang eine Bahnlinie zu queren. 
Zudem wurde festgestellt, dass die kosteninten-
sive Durchführung einer Vor-Ort-Untersuchung 
keine Voraussetzung für die Mitnutzung passiver 
Netzinfrastrukturen ist. Anfang 2024 hat das VG 
Köln in einem Eilverfahren die materiellrechtli-
chen Entscheidungen in der Sache bestätigt und 

lediglich in Bezug auf die im Beschluss enthal-
tene Zwangsgeldandrohung die aufschiebende 
Wirkung der Klage der DB angeordnet.

Das daraufhin von der DB InfraGO AG (im Fol-
genden: DB InfraGO) vorgelegte Angebot war 
nach Auffassung der Telekom in mehr als 35 
Punkten nicht fair und angemessen. Das vorge-
legte Vertragsangebot und die Nutzungsbedin-
gungen sowie die darin vorgesehenen Entgelte 
genügen aus Sicht der Telekom nicht den gesetz-
lichen Anforderungen. Daher beantragte sie im 
April 2024 eine umfassende Prüfung dieses Ange-
bots (Az.: BK11-24-015). 

Zudem begehrt die Telekom in einem weiteren 
Streitbeilegungsverfahren die Verpflichtung der 
DB, ein Mitnutzungsangebot für die Zuwegung 
zum mitzunutzenden Leerrohr zu unterbreiten 
(Az.: BK11-24-014). Der Antrag auf Streitbeile-
gung wurde nach einem Hinweis auf einen for-
malen Mangel des bilateralen Vorverfahrens zu-
rückgenommen. 

Rack (RSM Freilassing) ./. Gemeinde Ainring und 
Stadt Freilassing 
In dem Streitbeilegungsverfahren des Herrn Rack 
(RSM Freilassing) gegen die Gemeinde Ainring 
hat die Beschlusskammer die Gemeinde Ainring 
bestandskräftig verpflichtet, dem Antragsteller 
die Mitnutzung von Speedpipe-Rohrverbänden 
zur Einbringung von Glasfaserkabeln zu gewäh-
ren und ein entsprechendes Mitnutzungsange-
bot zu fairen und angemessenen Bedingungen 
zu unterbreiten(Az.: BK11-23-016). In einem wei-
teren Verfahren derselben Streitparteien (Az.: 
BK11-23-013) hat die Beschlusskammer das von 
der Antragsgegnerin während des Verfahrens 
vorgelegte Vertragsangebot modifiziert und eine 
Mitnutzung passiver Netzinfrasturkuren zu fai-
ren und angemessenen Bedingungen bestands-
kräftig angeordnet. 
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In dem Streitbeilegungsverfahren BK11-24-013 
stellte RSM Freilassing im April 2024 einen An-
trag auf Streitbeilegung gegenüber der Stadt Frei-
lassing wegen der Mitnutzung passiver Netz-
infrastrukturen öffentlicher Versorgungsnetze 
der Stadt Freilassing zu fairen und angemessenen 
Bedingungen. Der Antrag wurde als unbegründet 
abgewiesen, da die Stadt Freilassing dem Antrag-
steller im Laufe des Verfahrens – nach Durchfüh-
rung einer mündlichen Verhandlung – ein Ange-
bot für eine Mitnutzung gelegt hat.

Im September 2024 wurde schließlich in einem 
weiteren Verfahren der RSM Freilassing gegen 
die Gemeinde Saaldorf-Surheim der Antrag auf 
Streitbeilegung abgelehnt (Az.: BK11-23-015). 
Dem Antrag auf Gewährung einer Mitnutzung 
passiver Netzinfrastrukturen fehlte aufgrund des 
Zeitverzugs und Nichtbetreibens des Verfahrens 
das Sachbescheidungsinteresse.

Privatkunde ./. htp 
Im März 2024 hat die Beschlusskammer in dem 
Streitbeilegungsverfahren gegen die htp GmbH 
den Antrag auf Verpflichtung der Beteiligten, im 
Rahmen ihres geplanten Glasfaserausbaus im 
streitgegenständlichen Gebiet vorhandene pas-
sive Netzinfrastruktur mitzunutzen, abgelehnt 
(Az.: BK11-24-003). Es mangelte aus Sicht der Be-
schlusskammer sowohl an der Antragsbefugnis 
als auch am Sachbescheidungsinteresse. 

Telekom ./. Flughafen München 
In dem Streitbeilegungsverfahren der Telekom 
gegen die Flughafen München GmbH hat die Be-
schlusskammer im Januar 2024 entschieden, dass 
ein Anspruch auf Mitnutzung passiver Netzinfra-
strukturen ausgeschlossen ist, wenn bereits eine 
Mitnutzung konkreter passiver Netzinfrastruktu-
ren vertraglich vereinbart ist (Az.: BK11-23-011). 
Gegen die Entscheidung der Beschlusskammer 
hat die Telekom Klage beim VG Köln erhoben. 

Vodafone ./. Flughafen Stuttgart 
In einem weiteren Streitbeilegungsverfahren be-
antragte die Vodafone GmbH im Oktober 2024 
die Mitnutzung passiver Netzinfrastrukturen 
öffentlicher Versorgungsnetze der Flughafen 
Stuttgart GmbH (im Folgenden Flughafen Stutt-
gart) zu fairen und angemessenen Bedingungen 
und Entgelten (Az.:  BK11-24-018). Die Vodafone 
plant, auf dem Gelände des Flughafens drei Mo-
bilfunkstationen samt Anbindung an ihr Tele-
kommunikationsnetz neu zu errichten, um die 
5G-Mobilfunkversorgung am Flughafen aus-
zubauen. Hierzu kooperiert sie mit der Vantage 
Towers AG (im Folgenden Vantage), welche ins-
besondere die Funkmasten errichtet und an die 
Vodafone vermietet. Eine öffentliche mündliche 
Verhandlung hat bereits stattgefunden. In dem 
Verfahren wird die Frage zu klären sein, ob die 
Vodafone eine Mitnutzung von Masten beantra-
gen kann, die erst noch durch die Vantage errich-
tet werden sollen. Dabei ist u.a. zu prüfen, wie mit 
dem vom Gesetzgeber definierten Kreis von An-
spruchsberechtigten umzugehen ist. 
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Streitbeilegung wegen der Anordnung einer  
gemeinsamen Verlegung

Die Stadt Blankenburg hat im März 2024 be-
antragt, die Beschlusskammer möge die Firma 
Unsere Grüne Glasfaser GmbH & Co. KG (im Fol-
genden UGG) und die Telekom dazu verpflich-
ten, im Bereich der denkmalgeschützten Altstadt 
der Stadt Blankenburg eine Verlegung von Glas-
faserleitungen nicht unabhängig voneinander, 
sondern gemeinschaftlich durchzuführen (Az.: 
BK11-24-002). Die Stadt wollte damit erreichen, 
dass die Altstadtstraßen nur einmal geöffnet und 
die damit verbundenen Beeinträchtigungen ver-
ringert werden. Der Antrag auf Streitbeilegung 
musste abgelehnt werden, da es an einer gesetz-
lichen Grundlage für eine Verpflichtung zur ge-
meinsamen erstmaligen Verlegung von Glas-
faserleitungen fehlt. Insbesondere bietet § 128 
Abs. 4 TKG keine Möglichkeit einer solchen An-
ordnung – die Norm ermöglicht allein, einem 
Unternehmen die Verlegung neuer Telekommu-
nikationslinien zu untersagen und es stattdes-
sen zur Mitnutzung bereits bestehender passiver 
Infrastruktur zu verpflichten. Ein Appell der Be-
schlusskammer an die Streitparteien, eine einver-
nehmliche Lösung unter Beachtung der Belange 
der Stadt zu finden, blieb erfolglos, da ein Unter-
nehmen eine gemeinsame Verlegung kategorisch 
ablehnte.  

Gesamtübersicht Verfahrensabschlüsse

Im Berichtszeitraum wurde im Ergebnis durch 
die Beschlusskammer in 13 Verfahren streitig 
entschieden. Dies entspricht 44 Prozent der im 
Berichtszeitraum anhängigen Verfahren. Gegen 
knapp die Hälfte dieser Entscheidungen wurden 
Rechtsmittel eingelegt. 

In 33 Prozent der anhängigen Verfahren erfolg-
te eine gütliche Einigung der Streitparteien im 
Streitbeilegungsverfahren und weitere 3 Prozent 
der Fälle wurden aufgrund von Antragsrücknah-
men beendet. 

In den Streitbeilegungsverfahren waren dabei 
auch teilweise andere Behörden wie das Eisen-
bahnbundesamt sowie das Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik einzubin-
den.

Verfahrenstände 2024

Gütliche Einigung im Streitbeilegungsverfahren

Antragsrücknahme aus formalen Gründen

Entscheidungen im Streitfall
Laufende Verfahren

in Prozent

44

20

33

3
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Öffentliche Sicherheit

Technische Schutzmaßnahmen

Die zentralen Zielsetzungen des § 165 TKG um-
fassen den Schutz des Fernmeldegeheimnisses, 
den Schutz personenbezogener Daten sowie den 
Schutz vor Störungen und die Beherrschung der 
Risiken für die Sicherheit von Telekommunika-
tionsnetzen und -diensten. 

Zur Umsetzung dieser Zielsetzungen legt die 
Bundesnetzagentur gemeinsam mit dem Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik (BSI) und dem Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) 
Einzelheiten in einem Katalog von Sicherheitsan-
forderungen fest. Der Katalog dient als Grundlage 
für die Sicherheitskonzepte, welche von den Be-
treibern öffentlicher Telekommunikationsnetze 
und Erbringern öffentlich zugänglicher Telekom-
munikationsdienste zu erstellen sind. Die Über-
arbeitung dieses Kataloges wurde in 2024 fortge-
führt.

Im Berichtszeitraum erfolgte bei 171 verpflichte-
ten Unternehmen eine stichprobenweise Über-
prüfung der Umsetzung des Sicherheitskon-
zeptes. Drei Überprüfungen durch das BSI im 
Rahmen des § 165 Absatz 9 TKG wurden durch 
die Bundesnetzagentur bewertet. Des Weiteren 
wurden der Bundesnetzagentur fünf neue und 
296 überarbeitete Sicherheitskonzepte vorgelegt, 
die auf Einhaltung der Vorschriften nach § 166 
Abs.1 TKG überprüft wurden. 

Im Berichtszeitraum gingen 77 Mittelungen über 
Sicherheitsvorfälle im Sinne des § 168 TKG ein.

Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen, 
Erteilung von Auskünften, Mitwirkung bei tech-
nischen Ermittlungsmaßnahmen bei Mobil-
funkendgeräten, Manuelles Auskunftsverfahren

Auf Grund gesetzlicher Vorschriften (z.B. der 
StPO) muss jeder, der Telekommunikations-
dienste erbringt oder daran mitwirkt, die Über-
wachung und Aufzeichnung der Telekommuni-
kation ermöglichen und Auskünfte über Nutzer-, 
Bestands- und Verkehrsdaten erteilen. Ob und in 
welchem Umfang die Telekommunikationsun-
ternehmen hierzu Vorkehrungen treffen müssen, 
richtet sich nach den §§ 170 und 174 TKG. Zudem 
sind die Mobilfunknetzbetreiber nach § 171 TKG 
verpflichtet, bei Ermittlungsmaßnahmen bei Mo-
bilfunkendgeräten mitzuwirken, etwa bei der Su-
che nach vermissten Personen.

Die Bundesnetzagentur ist u. a. zuständig, tech-
nische Einzelheiten für die o. g. Verpflichtungen 
in einer Technischen Richtlinie (TR TKÜV) fest-
zulegen. Alle Änderungen an der TR TKÜV wer-
den im Benehmen mit den berechtigten Stellen 
und unter Beteiligung der Verbände und Her-
steller durchgeführt. Durch Weiterentwicklun-
gen in der Technischen Spezifikation ETSI TS 103 
120 zur Übermittlung von Anordnungen der be-
rechtigten Stellen an die verpflichteten Telekom-
munikationsunternehmen wurden Anpassun-
gen in der TR TKÜV notwendig. Zudem wurden 
die Festlegungen für E-Mail-Dienste einheitlich 
an ETSI-Standards ausgerichtet. Darüber hin-
aus bestand inhaltlicher und redaktioneller An-
passungsbedarf in anderen Teilen der TR TKÜV. 
Hierzu wurde die neue Ausgabe 8.3 der TR TKÜV 
erarbeitet, die mit Veröffentlichung zum 22. Ja-
nuar 2025 in Kraft treten wird.
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Automatisierte Auskunftsverfahren

Das Automatisierte Auskunftsverfahren (AAV) 
ermöglicht gesetzlich berechtigten Stellen (insb. 
Polizei, Landeskriminalämtern, Bundes- und 
Staatsschutzbehörden sowie Notrufabfragestel-
len) rund um die Uhr automatisiert und hochsi-
cher Anschlussinhaberdaten wie Name, Anschrift 
oder Rufnummer über die Systeme der Bundes-
netzagentur bei den Telekommunikationsunter-
nehmen abzufragen. 

Durch technische Optimierungen sind Auskünf-
te sehr schnell, im Bedarfsfall innerhalb weniger 
Sekunden, möglich. Das Verfahren wird daher als 
etabliertes Ermittlungswerkzeug verwendet. Mit 
bis zu 188.627 Ersuchen pro Tag zu Namen oder 
Rufnummern wurden im Jahr 2024 insgesamt ca. 
26,9 Mio. Ersuchen durch die Systeme der Bun-
desnetzagentur beantwortet. Derzeit nehmen 138 
Systeme als Berechtigte und 130 Telekommuni-
kationsunternehmen als Verpflichtete am Ver-
fahren teil.

Mit dem Ziel, die Datenqualität in den Antworten 
der verpflichteten Unternehmen weiter zu ver-
bessern, wurde die Aufsichtstätigkeit intensiviert:

Die Auslegungshinweise zu §§ 172, 173 TKG – 
eine Initiative für Transparenz und Compliance 
der Bundesnetzagentur – wurden im Austausch 
mit den betroffenen Kreisen erweitert und fort-
entwickelt. Die daraus resultierende Version 1.1 
wurde im November 2024 veröffentlicht. 

Der Compliance Gipfel hat sich als halbjährlich 
stattfindende Veranstaltung etabliert. Zusammen 
mit Branchenvertretern sowie einzelnen Vertre-
tern aus dem Kreis der berechtigten Stellen wer-
den Lösungsansätze zur Verbesserung der Daten-
qualität diskutiert. Ab 2025 wird der Gipfel von 
ausgelagerten Arbeitsgruppen flankiert, in denen 

sich intensiv mit konkreten Themen und Prob-
lemstellungen auseinandergesetzt wird.

Die Überarbeitung der Vorgaben für Identifizie-
rungsverfahren im Prepaid-Mobilfunksektor und 
des zugehörigen Konformitätsbewertungspro-
gramm wurde in 2024 fortgesetzt, wird jedoch 
erst in 2025 abgeschlossen werden. Hintergrund 
hierfür ist unter anderem die Novellierung des 
Telekommunikationsgesetzes im Rahmen des 
TK-Netzausbau-Beschleunigungs-Gesetzes, die in 
2025 erwartet wird.

Zeitlich daran anschließend soll die Kunden-
datenauskunftsverordnung (KDAV) überarbeitet 
werden und damit die Grundlage legen für die 
Erarbeitung einer neuen Technischen Richtlinie 
für das AAV (TR-AAV). Hierbei wird die Bundes-
netzagentur die betroffenen Kreise wie gewohnt 
eng beteiligen.

Notfallvorsorge

Zur Sicherung einer Mindestversorgung mit 
grundlegenden Telekommunikationsdiensten 
müssen die Regelungen der Notfallvorsorge in 
besonderen Ausnahmesituationen aufrechterhal-
ten werden (Sicherstellungspflicht). Darüber hin-
aus haben die hier verpflichteten Telekommuni-
kationsunternehmen ihre Dienstleistungen bzw. 
Dienste für bevorrechtigte Nutzer vorrangig zu 
erbringen. Die Bundesnetzagentur stand auch im 
Jahr 2024 in engem Kontakt mit den pflichtigen 
Telekommunikationsunternehmen, so dass die 
gesetzlichen Anforderungen an die Sicherstel-
lung und Bevorrechtigung der Telekommunika-
tion wahrgenommen und umgesetzt werden.
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Ergänzung der Technischen Richtlinie  
Notrufverbindungen

Die technischen Einzelheiten zu bestimmten not-
rufspezifischen Regelungsgegenständen legt die 
Bundesnetzagentur in einer Technischen Richt-
linie (TR Notruf) fest. Die derzeit gültige TR Not-
ruf 2.0 hat die Bundesnetzagentur am 22. August 
2018 verfügt. Stand der technischen Entwicklung 
und europäische Vorgaben erfordern nunmehr 
eine Anpassung der TR Notruf 2.0. Die europäi-
schen Vorgaben ergeben sich in diesem Zusam-
menhang primär aus der Delegierten Verordnung 
(EU) 2023/444 der Kommission vom 16.Dezember 
2022 und betreffen die Gleichwertigkeit der Not-
rufkommunikation für Menschen mit Behinde-
rungen (Barrierefreiheit) sowie die Zuverlässigkeit 
und Genauigkeit von Standortinformationen.

Die Festlegungen der TR Notruf erfordern ein um-
fangreiches Beteiligungsverfahren. Beteiligungs-
berechtigt nach § 164 Abs. 6 TKG sind die Verbän-
de der Anbieter von Telekommunikationsdiensten 
und Betreiber von Telekommunikationsnetzen, 
vom Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat benannte Vertreter der Betreiber von Not-
rufabfragestellen sowie die Hersteller der in den 
Telekommunikationsnetzen und Notrufabfrage-
stellen eingesetzten technischen Einrichtungen.

Die Bundesnetzagentur hat das Beteiligungsver-
fahren eröffnet und am 8. Mai 2024 einen ersten 
Entwurf der TR Notruf 2.1 zur Konsultation ge-
stellt. Das Beteiligungsverfahren ist derzeit noch 
nicht abgeschlossen.

Technische Regulierung

Deutsche Marktüberwachungskonferenz 2024

Die Deutsche Marktüberwachungskonferenz 
(DMÜK) findet im Herbst eines jeden Jahres in 
Berlin statt. In diesem Jahr wurde sie am 27./28. 
November 2024 unter Federführung des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz 
(BMWK) in Berlin als Hybridveranstaltung durch-
geführt.

Die bei der Bundesnetzagentur angesiedelte Ge-
schäftsstelle des Deutschen Marktüberwachungs-
forums (DMÜF) bereitete die Konferenz mit vor 
und unterstützte das Ministerium bei der Durch-
führung der Konferenz.

Die rund 250 Teilnehmenden vor Ort sowie die 
200 online zugeschalteten Zuhörer hatten da-
bei Gelegenheit, mit Vertretern der Europäischen 
Kommission, unterschiedlicher Industrieverbän-
de und der Wirtschaft aktuelle Problemstellungen 
für die Marktüberwachung zu diskutieren. 

In diesem Jahr lag ein besonderer Fokus auf der 
zukünftigen Marktüberwachung der Künstlichen 
Intelligenz (KI), den internationalen Aktivitäten 
der Marktüberwachung sowie der Verbindung des 
Digitale-Dienste-Gesetzes und dem grenzüber-
schreitenden Onlinehandel.

Funkanlagen / Personenschutz

Mit dem Standortbescheinigungsverfahren der 
Bundesnetzagentur wird sichergestellt, dass die 
für den Betrieb der Funkanlagen vorgeschriebe-
nen Personenschutzgrenzwerte an Funkanlagen-
standorten eingehalten werden. Im Jahr 2024 wur-
den von der Bundesnetzagentur insgesamt 16661 
Standortbescheinigungen erteilt, wovon 4597 
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mit dem feldtheoretischen Bewertungsverfahren 
WattWächter bewertet wurden. 

Der 2023 angestoßene Ansatz zur Berücksichti-
gung der Materialdämpfung für Ziegeldächer im 
WattWächter-Verfahren wurde für schräg ver-
laufende Dachflächen softwaretechnisch in der 
Standortbescheinigungssoftware abgebildet. Hier-
für wurde der Satz der Berechnungsparameter 
um einen Neigungswinkel für schräg verlaufende 
Dachflächen erweitert. Die Funktionalität dieser 
Erweiterung wird aktuell im Rahmen eines Pro-
bebetriebs in der Praxis getestet. Ein erfolgreicher 
Abschluss dieses Ansatzes wird die Anwendung 
der möglichen Dämpfungsklassen im Standortbe-
scheinigungsverfahren ausweiten. Darüber hinaus 
wurde die Integration einer neuen Version des Be-
rechnungsmoduls WattWächter in die Standort-
bescheinigungssoftware fachlich vorbereitet, um 
u.a. einen neuen Ansatz zur Berücksichtigung des 
Umfeldfaktors im Standortbescheinigungsver-
fahren zu ermöglichen. Mit diesem neuen Ansatz 
wird eine Vereinfachung bei der Berücksichtigung 
der relevanten Beiträge aus dem Umfeld eines 
Standortes erwartet. 

Das EMF-Monitoring zur Langzeiterfassung und 
Bewertung der örtlichen Emissionen von Funkan-
lagen wurde im Jahr 2024 an mehreren Funkan-
lagenstandorten durchgeführt. Die Messsysteme 
der Bundesnetzagentur wurden dabei in unmit-
telbarer Nähe der Funkanlagen aufgebaut. Ziel der 
Langzeitmessungen war es, die Immissionen be-
nachbarter Funkanlagen zu erfassen und damit 
die Ergebnisse des von der Bundesnetzagentur 
beauftragten Sachverständigengutachtens zum 
Umfeldfaktor weiter zu überwachen. Die Messer-
gebisse zeigten, dass die Erkenntnisse des Gutach-
tens weiterhin Bestand haben.

Funk-Schnittstellenbeschreibungen

Die Bundesnetzagentur führte auch 2024 die Er-
arbeitung von Funk-Schnittstellenbeschreibun-
gen (SSBn) fort. Diese werden gem. § 33 Abs. 1 des 
Funkanlagengesetzes von der Bundesnetzagentur 
bereitgestellt. Die SSBn enthalten Angaben, die 
erforderlich sind, damit die Hersteller die jeweili-
gen Prüfungen in Bezug auf die für Funkanlagen 
geltenden grundlegenden Anforderungen nach 
eigener Wahl durchführen können. Derzeit liegen 
86 SSBn für die verschiedensten Funkdienste vor. 
Auf der Webseite der Bundesnetzagentur können 
sie unter Telekommunikation / Technik und Pro-
duktsicherheit abgerufen werden:  
bundesnetzagentur.de/schnittstellenbeschreibun-
gen

Technische Überprüfungen im Rahmen  
der Sicherheitsfunk-Schutzverordnung

Dem gesetzlichen Auftrag aus den §§ 3 und 5 der 
Sicherheitsfunk-Schutzverordnung (SchuTSEV) 
folgend hat die Bundesnetzagentur zahlreiche 
technische Messungen zur Überprüfung von un-
zulässigen Störaussendungen aus Kabelnetzen 
vorgenommen. Im Ergebnis konnte die Zahl sol-
cher Beeinträchtigungen deutlich reduziert wer-
den.

Des Weiteren wurde die Kabelnetzinfrastruktur 
um die Bodenempfangsstellen untersucht und 
systematisch erfasst, um das Risiko von Störaus-
sendungen in der Nähe von Bodenempfangsfunk-
stellen des Flugfunkdienstes aktuell bewerten zu 
können. 

http://bundesnetzagentur.de/schnittstellenbeschreibungen
http://bundesnetzagentur.de/schnittstellenbeschreibungen
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BEREC und BEREC Office

In BEREC1 (Body of European Regulators for 
Electronic Communications), dem Regulierergre-
mium der EU im Telekommunikationssektor, ar-
beitet die Bundesnetzagentur bereits seit dessen 
Gründung im Jahr 2009 mit. Die fachliche Arbeit 
findet in mehreren Arbeitsgruppen statt, die sich 
mit zahlreichen Themen des EU-Binnenmarktes 
für Telekommunikation befassen. BEREC hat sich 
als Grundlage für seine Tätigkeiten in den Jahren 
2021-2025 drei strategische Prioritäten gegeben: 
Konnektivität, nachhaltige und offene digitale 
Märkte sowie Stärkung der Endkunden und ihrer 
Rechte.

1 berec .europa .eu

Die Bundesnetzagentur war durch ihre Expertin-
nen und Experten an allen BEREC-Projekten im 
Jahr 2024 beteiligt. Herauszuheben ist dabei, dass 
sie in drei Arbeitsgruppen – Fixed Network Evo-
lution, Open Internet sowie Remedies and Mar-
ket Monitoring – jeweils einen der beiden Co-
Chairs stellte.

Im Herbst 2024 wurde die Vizepräsidentin der 
Bundesnetzagentur, Dr. Daniela Brönstrup, in das 
sechsköpfige BEREC Miniboard für das folgende 
Jahr gewählt. Dieses repräsentiert BEREC bei den 
europäischen Institutionen und den Stakehol-
dern. Zugleich ist Dr. Brönstrup durch dieses Amt 
eine der Repräsentantinnen von BEREC in der 
DMA High Level Group, dem Beratungsgremium 
der EU-Kommission zum Digital Markets Act.

In BEREC befassen sich die europäischen Regulierungsbehörden 
mit zahlreichen Themen des EU-Binnenmarktes für Telekommu-
nikation. Die Bundesnetzagentur unterstützt diese Arbeiten sehr 
aktiv. Die Behörde ist zudem in Gremien der ITU und Organisati-
onen wie dem ECC, der RSPG und ETSI aktiv.

http://berec.europa.eu
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Die Arbeit von BEREC und die Diskussion auf eu-
ropäischer Ebene waren das ganze Jahr 2024 über 
maßgeblich durch das Weißbuch der EU-Kom-
mission zum Thema „Wie kann der Bedarf an di-
gitaler Infrastruktur in Europa gedeckt werden?“, 
in dem Herausforderungen und Lösungsansätze 
aus Sicht der Kommission beschrieben werden, 
bestimmt. Zudem haben Berichte von Enrico Let-
ta unter dem Titel „Much more than a Market“ 
und Mario Draghi unter dem Titel „The future of 
European competitiveness“ große Aufmerksam-
keit erregt. 

White Paper der EU-Kommission 

BEREC hat zum Weißbuch der EU-Kommission 
Stellung genommen2 und diese im Juni veröf-
fentlicht. In der Stellungnahme betont BEREC 
die Bedeutung von fairem Wettbewerb, der das 
beste Mittel zur Förderung der Wettbewerbsfä-
higkeit ist, weshalb es keines zusätzlichen Ziels 
dieser Art bedarf. Die Aufnahme eines Nachhal-
tigkeitsziels wird dagegen positiv bewertet. 

Kritisch sieht BEREC die Harmonisierungsbestre-
bungen der EU-Kommission bspw. im Bereich 
des Frequenzmanagements, womit die nationa-
len Gegebenheiten nicht ausreichend berück-
sichtigt würden, und auch im Hinblick auf ein 
EU-weit einheitliches Zugangsprodukt. Wettbe-
werb in den nationalen Märkten ist Vorausset-
zung für eine wettbewerbsfähige EU, weshalb die 
Vorschläge zur Schaffung von pan-europäischen 
Telekommunikationsunternehmen als problema-
tisch gesehen werden. BEREC weist auf fehlende 
empirische Belege für die Behauptung hin, eine 
Zunahme der Marktkonzentration gehe mit einer 
erhöhten europäischen Wettbewerbsfähigkeit 
einher. Die nationalen Märkte sollten weiterhin 
national reguliert werden. Etwaige Änderungen 
des institutionellen Rahmens sollten daher be-

2 BoR (24) 100

denken, dass die Struktur den Funktionen folgen 
sollte. 

Die im Weißbuch vorgeschlagene Abschaffung 
der ex-ante Regulierung wird abgelehnt, denn 
es bestehen nach wie vor Wettbewerbsproble-
me in den breitbandigen (lokalen) Vorleistungs-
märkten, die ein ex-ante-Eingreifen der NRB mit 
einem flexiblen regulatorischen Werkzeugkasten 
erfordern. Kritisch sieht BEREC auch die ohne 
flankierende Maßnahmen vorgeschlagenen fes-
ten Zeitpunkte für die Abschaltung der Kupfer-
netze und plädiert für eine Berücksichtigung der 
nationalen Gegebenheiten und Ziele. 

Im Hinblick auf den Universaldienst weist BEREC 
darauf hin, dass dieser dazu dient, eine Bandbrei-
te sicherzustellen, die für eine Grundversorgung 
aller Verbraucher mit einem notwenigen Port-
folio an Diensten (z.B. E-Mail, Suchmaschinen, 
Internetbanking etc.) zu einem erschwinglichen 
Preis erforderlich ist, und eben nicht dazu, den 
flächendeckenden Gigabitausbau voranzutreiben 
oder zu gewährleisten. Abgesehen von der Be-
trachtung der Endnutzer im Rahmen des Univer-
saldienstes sieht das Weißbuch leider von einer 
Thematisierung des Verbraucherschutzes und 
einem klaren Bekenntnis zu Netzneutralität ab. 
Hier weist BEREC darauf hin, dass die Regelun-
gen zur Netzneutralität und die BEREC Net Neu-
trality-Guidelines bereits die Möglichkeit bieten, 
etwaige Problemfälle zu adressieren.

Aus Sicht von BEREC ist zu begrüßen, dass Über-
legungen zur Nachhaltigkeit sowie zu Sicherheit 
und Resilienz gemacht wurden. Die Überlegun-
gen zu positiven Aspekten der Digitalisierung 
sollten auch den ökologischen Fußabdruck der 
Technologien berücksichtigen. Im Bereich Si-
cherheit und Resilienz betont BEREC die Wich-
tigkeit von Kooperationen mit den relevanten 
Stellen. Es müssten alle Kommunikationswe-
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ge im Blick behalten werden, d.h. terrestrische, 
nicht-terrestrische und Unterseekabel.

Schließlich weist BEREC darauf hin, dass vielfach 
eine fundierte Analyse der Aussagen im Weiß-
buch fehlt, und bietet seine Expertise an. 

International Roaming und Intra-EU Calls

Im Kontext von International Roaming hat BEREC 
sich mit Machine-to-machine-Kommunikation 
(M2M) im Rahmen von permanentem Roaming 
beschäftigt3. Aufgrund technologischen Fort-
schritts und neuer Geschäftsmodelle nimmt die 
Anwendung von M2M-Kommunikation stetig zu. 
Permanentes Roaming spielt hierbei eine zuneh-
mend größere Rolle, da viele mobile M2M-Geräte 
nicht in ihren Heimatnetzen verbleiben, sondern 
mobil in anderen Mitgliedstaaten genutzt oder 
ausgeliefert werden. Aufgrund der zunehmenden 
Bedeutung hat BEREC in einem Bericht verschie-
dene Aspekte wie bspw. die notwendigen Vor-
leistungsvereinbarungen sowie technologische, 
wettbewerbliche und Nummerierungsfragen be-
leuchtet.

Für die Überarbeitung der Roaming-Verordnung 
begann BEREC im dritten Quartal mit den Arbei-
ten an einer Stellungnahme für die EU-Kommis-
sion. Gemäß der Roaming-Verordnung muss die 
Kommission die Stellungnahme im Rahmen ei-
ner Überprüfung der Regelungen weitestgehend 
berücksichtigen. In dieser Stellungnahme werden 
die Ergebnisse einer eingehenden Untersuchung 
der Roamingmärkte und der mit der Neufassung 
im Jahr 2022 eingeführten Regelungen insbe-
sondere zur Qualität von Roamingdiensten und 
Transparenz bei Nutzung von Mehrwertdiensten 
dargestellt. Sie soll im ersten Halbjahr 2025 an die 
EU-Kommission übergeben werden.

3 BoR (24) 165

Endnutzerrechte / Verbraucherschutz

Der europäische Rechtsrahmen sieht eine regel-
mäßige besondere Überprüfung der Endnutzer-
rechte vor, im Rahmen derer BEREC die Markt- 
und technologischen Entwicklungen bei den 
verschiedenen Arten von elektronischen Kom-
munikationsdiensten beobachtet und eine Stel-
lungnahme zu diesen Entwicklungen und ihren 
Auswirkungen auf die Anwendung der Endnut-
zerbestimmungen des Kodex veröffentlicht. Da-
rin bewertet BEREC auch, inwiefern die in der 
Richtlinie genannten Ziele mit diesen Bestim-
mungen erfüllt werden. 

Unter weitestmöglicher Berücksichtigung die-
ser Stellungnahme veröffentlicht die EU-Kom-
mission einen Bericht über die Anwendung der 
Endnutzerbestimmungen und ggfs. auch einen 
Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung dieser Be-
stimmungen, wenn dies aus ihrer Sicht zur Erfül-
lung der Ziele erforderlich ist.

Drei Jahre nach der ersten Stellungnahme veröf-
fentlichte BEREC im Dezember 2024 die zweite 
Stellungnahme4. Die Endnutzerbestimmungen 
werden als zukunftssicher bewertet. Gleichzeitig 
identifiziert BEREC aber auch Bereiche, in denen 
es Verbesserungspotential gibt.

Darüber hinaus hat BEREC die zuerst im März 
2020 veröffentlichten Leitlinien zur Dienstequali-
tät überarbeitet und nach öffentlicher Konsulta-
tion im März 2024 verabschiedet5. Sie benennen 
einschlägige Parameter für die Dienstequalität, 
relevante Parameter für Endnutzer mit Behinde-
rungen sowie anzuwendende Messverfahren und 
umfassen auch Ausführungen zu Inhalt und For-
mat der veröffentlichten Informationen sowie 
zu Mechanismen für die Qualitätszertifizierung. 

4 BoR (24) 180
5 BoR (24) 42
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NRB können von den Betreibern verlangen, um-
fassende Informationen für Endnutzer über die 
Qualität ihrer Dienste – sofern sie Komponen-
ten des Netzes kontrollieren – zu veröffentlichen. 
Gleiches gilt hinsichtlich der getroffenen Maß-
nahmen zur Gewährleistung der Gleichwertigkeit 
beim Zugang für Endnutzer mit Behinderungen. 
Die NRB haben dabei die BEREC-Leitlinien wei-
testgehend zu berücksichtigen.

Recht auf Versorgung mit  
Telekommunikationsdiensten / Universaldienst

BEREC hat regelmäßig einen Bericht über die 
bewährten Verfahren zur Unterstützung der 
Bestimmung eines angemessenen Breitband-
internetzugangsdienstes im Rahmen der Uni-
versaldienstregelungen zu erstellen. Der Univer-
saldienst soll Zugang zu einem erschwinglichen, 
verfügbaren, angemessenen Breitbandinternet-
zugangsdienst und zu Sprachkommunikations-
diensten an einem festen Standort sichern. Die 
angemessene Bandbreite soll durch die Mitglied-
staaten im Lichte der nationalen Gegebenheiten 
und der Mindestbandbreite, die in dem jeweili-
gen Land von der Mehrheit der Verbraucher ge-
nutzt wird, definiert werden und mindestens eine 
Reihe von explizit genannten Diensten, wie z.B. 
E-Mail, Suchmaschinen, Internetbanking etc., 
unterstützen können. Bei der Bestimmung der 
angemessenen Bandbreite ist der BEREC-Bericht 
zu berücksichtigen. Der nunmehr zweite Bericht 
wurde nach öffentlicher Konsultation im März 
2024 verabschiedet und veröffentlicht6.

6 BoR (24) 40

Marktregulierung

Im Bereich Marktregulierung hat BEREC Schwer-
punkte auf die Themen „Zugang zu physischer 
Infrastruktur“ „Migration und Kupferabschal-
tung“ sowie durch den Europäischen Kodex für 
die Kommunikation (EKEK) explizit eingeführte 
neuartige regulatorische Abhilfemaßnahmen ge-
legt. 

Der Ende 2024 zur Konsultation gestellte Be-
richtsentwurf zur Regulierung des Zugangs zur 
physischen Infrastruktur7 beschreibt die aktuell 
in Europa bestehenden Regulierungsansätze. Er 
konzentriert sich auf die Nutzung des physischen 
Infrastrukturzugangs für den Ausbau von Fest-
netzen mit sehr hoher Kapazität. Es wird klar, 
dass das Regulierungsregime für den Zugang zu 
physischer Infrastruktur zunehmend an Kom-
plexität gewinnt und die gewählten Ansätze in 
Europa durchaus Unterschiede aufweisen. Die 
Regulierung des Zugangs im Rahmen der traditi-
onellen Marktregulierung gibt den NRB deutlich 
mehr Flexibilität, insb. im Bereich Preissetzung, 
als das durch den Gigabit Infrastructure Act mög-
lich wäre, weshalb diese Instrumente als kom-
plementär angesehen werden. Die Bundesnetz-
agentur brachte ihre Erfahrung aus der jüngsten 
Beschlusskammerentscheidung zur Regulierung 
baulicher Anlagen in den Bericht mit ein. 

Im Themenfeld „Migration und Kupferab-
schaltung“ hat BEREC vom „BEREC Report on 
a consistent approach to migration and cop-
per switch-off“ von 2022 ausgehend einen Fort-
schrittsbericht8 zur öffentlichen Konsultation 
vorgelegt, der moderate Fortschritte aufzeigt. Die 
Kommunikation mit alternativen Betreibern und 
mit Endkunden wird als essentiell für den Erfolg 
des Prozesses beschrieben. Zudem werden die 

7 BoR (24) 178
8 BoR (24) 181
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Bedeutung von ausreichend langen Übergangs-
phasen und das Vorhandensein von adäquaten 
Alternativprodukten hervorgehoben. 

Darüber hinaus hat BEREC mehrere Workshops 
zu Erfahrungen mit den durch den Kodex ein-
geführten neuartigen ex-ante Regulierungs-
instrumenten bei Verpflichtungszusagen, aus-
schließlich auf der Vorleistungsebene tätigen 
Unternehmen und der Berücksichtigung von 
kommerziellen Vereinbarungen veranstaltet.

Digitales

Im Bereich Digitales hat BEREC zwei Berichte er-
stellt, die sich mit Cloud und Edge Computing9 
und dem Markteintritt von Content and Appli-
cation Providers10 (CAPs) in die elektronischen 
Kommunikationsmärkte befassen. 

Der Bericht zu Cloud und Edge Computing be-
leuchtet die Dienste und zugrundeliegenden In-
frastrukturen sowie die Auswirkungen der tech-
nischen und marktlichen Entwicklungen auf den 
elektronischen Kommunikationssektor. Unter-
sucht werden auch mögliche regulatorische und 
wettbewerbliche Implikationen. 

Der Bericht über die CAPs entstand vor dem 
Hintergrund der zunehmenden Nähe der von 
diesen angebotenen Dienste (bspw. Sprachver-
bindungen über WhatsApp) und der elektroni-
schen Kommunikationsdienste (bspw. Sprach-
verbindungen). CAPs dringen zunehmend in die 
Bereiche der traditionellen Kommunikation ein 
und tätigen hier hohe Investitionen in die Netz-
infrastrukturen. BEREC zeigt die verschiedenen 
Geschäftsmodelle und Strategien der CAPs sowie 
die Beziehungen zu den Telekommunikationsun-
ternehmen auf. Es werden auch die marktlichen 

9 BoR (24) 52
10 BoR (24) 139

bzw. wettbewerblichen Implikationen sowie  
Sicherheitsaspekte erforscht.

Darüber hinaus trat der Artificial Intelligence Act 
(AI Act) zum 1. August 2024 in Kraft. Er hat zum 
Ziel, die EU zu einem globalen Player für „ver-
trauenswürdige AI“ zu machen. AI-Systeme wer-
den darin in Risikokategorien eingeteilt. Im Fo-
kus stehen sog. Hoch-Risiko AI-Systeme, die in 
der EU nur zugelassen werden, wenn sie strenge 
Sicherheits- und Transparenzvorgaben erfüllen.

Netzneutralität und IP-Interconnection

Die NRB und BEREC überwachen seit vielen Jah-
ren die Einhaltung der EU-Regeln zur Sicherstel-
lung der Netzneutralität.11  

Wie in den Vorjahren hat BEREC 2024 einen „Re-
port on the Implementation of the Open Inter-
net Regulation“ vorgelegt.12 Dieser inzwischen 
achte Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass die 
Überwachungs- und Durchsetzungsaktivitäten 
der NRB über die letzten acht Jahre zu einer kon-
sistenten und harmonisierten Anwendung der 
Open Internet-Verordnung geführt haben, die 
auf die Innovationsfreiheit und den Schutz der 
Rechte der Endnutzer abzielt. 

BEREC hat 2024 ferner einen „Report on the IP 
interconnection ecosystem“ veröffentlicht.13 Die 
Diskussion um die IP-Zusammenschaltung spie-
gelt dabei viele Aspekte und Argumente, die auch 
in der Debatte um einen von großen europäi-
schen Telekommunikationsnetzbetreibern gefor-
derten Beitrag der Inhalteanbieter vorgetragen 
werden. BEREC hatte hier keine Anhaltspunk-
te für ein Marktversagen festgestellt, die einen 
regulatorischen Eingriff rechtfertigen würden. 
Der Bericht basiert u.a. auf einer umfangreichen 

11 Verordnung (EU) 2015/2120
12 BoR (24) 134
13 BoR (24) 177
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Datenerhebung und einer Reihe von Workshops 
mit den unterschiedlichsten Stakeholdern. Im 
Kern bestätigt der Report – wie bereits die frühe-
ren Berichte (zuletzt 2017) zum Thema – dass der 
IP-Zusammenschaltungsmarkt im Wesentlichen 
wettbewerblich geprägt ist und dass das Internet, 
wie seit seinen Anfängen, den Verkehrsmengen-
anstieg bewältigt. Gleichwohl hat BEREC festge-
stellt, dass es seit 2017 einige wenige IP-Zusam-
menschaltungsdispute im Markt gab. 

Die Workshops mit den Stakeholdern haben ge-
zeigt, dass bei diesen Disputen typischerweise 
vertikal integrierte Internetzugangsanbieter be-
teiligt sind, die offenbar versuchen, das Termi-
nierungsmonopol auszunutzen, um so (höhere) 
Zusammenschaltungsentgelte etwa von Inhal-
teanbietern durchzusetzen. BEREC weist darauf 
hin, dass es in den USA nachgewiesene Fälle gab, 
in denen Internetzugangsanbieter aus strategi-
schen Gründen Engpässe bei der IP-Zusammen-
schaltung geschaffen haben. Grundsätzlich sieht 
BEREC eine Balance in der relativen Verhand-
lungsposition der verschiedenen Player.

Cybersecurity und Resilienz

Die Themen Cybersicherheit und Resilienz wa-
ren auch 2024 von besonderer Relevanz und 
Aktualität. Hierzu seien insbesondere die Richt-
linie über Maßnahmen für ein hohes gemeinsa-
mes Cybersicherheitsniveau in der Union (NIS2-
Richtlinie) und die Richtlinie zur Stärkung der 
Resilienz kritischer Einrichtungen (CER-Richt-
linie) genannt. Beide hätten bis Oktober 2024 in 
nationales Recht umgesetzt werden müssen. Die 
beiden hierfür vorgesehenen Gesetzgebungsvor-
haben konnten jedoch 2024 nicht abgeschlossen 
werden. Sie wurden und werden von der Bundes-
netzagentur als inhaltlich betroffene Behörde be-
gleitet.

Auf BEREC-Ebene wurde im November 2024 ein 
Stakeholder-Workshop zur Netzwerk-Resilienz14 
durchgeführt, bei dem sich u. a. Vertreter euro-
päischer Regulierungsbehörden und Unterneh-
men über ihre Erfahrungen und die aktuellen 
Herausforderungen in diesem Feld austauschten.

Umwelt und Nachhaltigkeit

Im Themenkomplex Umwelt und Nachhaltig-
keit hat BEREC u.a. Ende 2024 einen Berichtsent-
wurf zu den aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten 
positiven Auswirkungen von „Infrastructure Sha-
ring“15 zur öffentlichen Konsultation verabschie-
det. Die gemeinsame Nutzung von Netzwerken 
bringt offensichtliche Vorteile für die Umwelt 
mit sich, da doppelte Infrastruktur verringert, 
Energie gespart und der Materialverbrauch re-
duziert werden. Die gemeinsame Nutzung von 
Infrastruktur kann zu einer beträchtlichen Emis-
sionsreduktion beitragen, den Landverbrauch re-
duzieren und die Ressourcennutzung optimieren. 
Gleichwohl müssen diese positiven Effekte mit 
etwaigen Risiken technischer oder rechtlicher Art 
und möglichen negativen Effekten für die Ent-
wicklung effektiven Wettbewerbs abgewogen 
werden. 

BEREC zieht die Schlussfolgerung, dass die Auf-
nahme eines Nachhaltigkeitsziels in den Katalog 
der Regulierungsziele positiv zu bewerten ist, da 
so Umweltaspekte in die Abwägung einfließen 
können.

14 berec .europa .eu/en/events/berec-stakeholder-workshop-on-network-resilience
15 BoR (24) 186

http://berec.europa.eu/en/events/berec-stakeholder-workshop-on-network-resilience
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Gigabit Infrastructure Act

Am 11. Mai 2024 ist die Gigabit-Infrastruktur-
verordnung (GIA) tritt in Kraft getreten. Der GIA 
zielt auf eine Senkung der Kosten und die Be-
schleunigung des Ausbaus von Telekommunika-
tionsnetzen mit sehr hoher Kapazität durch die 
Hebung von Synergieeffekten ab. 

Die meisten substantiellen Vorschriften sind 18 
Monate nach Inkrafttreten, d.h. ab dem 12. No-
vember 2025, anzuwenden und ersetzen die Kos-
tensenkungsrichtlinie von 2014 (BCRD). Der GIA 
verpflichtet BEREC, Leitlinien zur Koordinierung 
von Bauarbeiten und zum Zugang zu gebäudein-
terner Infrastruktur bis November 2025 zu erstel-
len. BEREC hat in diesem Zusammenhang sofort 
die Arbeit aufgenommen und bereits im Sommer 
den Markt zu den relevanten Themenkomplexen 
befragt16. Die Bundesnetzagentur bringt hier ihre 
Erfahrung aus ihrer Tätigkeit als Streitbeilegungs-
stelle mit ein. Darüber hinaus ermächtigt der GIA 
die EU-Kommission zur Erstellung von Leitlinien 
zum Zugang zu physischer Infrastruktur in enger 
Zusammenarbeit mit BEREC. Im November hat 
die EU-Kommission BEREC in die Vorarbeiten 
eingebunden. Die Bundesnetzagentur beteiligt 
sich hieran aktiv.

Kommunikation über Satelliten  
und Unterseekabel

Im Mai fand in Mainz ein BEREC-Workshop über 
die Verwendung von Satellitentechnologie für 
mobile Kommunikation statt17. Zahlreiche Ver-
treter seitens der Satelliten- und Telekommu-
nikationsbranche, der European Space Agency 
(ESA), der europäischen Agentur für Cybersicher-
heit (ENISA), der Zivilgesellschaft, der Medien, 

16 berec .europa .eu/en/public-consultations-calls-for-inputs/call-for-initial-stakehol-
der-input-for-the-preparation-of-the-berec-guidelines-on-access-to-in-building-
physical-infrastructure-according-to-article-116-of-the-gigabit-infrastructure-act

17 berec .europa .eu/en/events/berec-external-workshop-about-the-usage-of-satellite-
technologies-in-mobile-communications

von Think Tanks sowie Beratungsunternehmen 
und Regulierungsbehörden aus Europa (BEREC-
Mitglieder) und den USA tauschten sich über re-
levante Trends und Technologien im Bereich Sa-
tellitenkommunikation aus. Sie diskutierten über 
potentielle regulatorische Aspekte von nicht-
terrestrischen Netzen im Hinblick auf mobile 
und festnetzbasierte Kommunikation, wie bspw. 
Fragen in Bezug auf Roaming, Nummerierung, 
Interoperabilität und Nichtdiskriminierung, 
Marktzugang und das Genehmigungsregime, 
Notfallkommunikation, Wettbewerb, Verbrau-
cher, Sicherheit und Nachhaltigkeit sowie recht-
mäßige Überwachung.

Neben der Konnektivität aus dem All hat sich 
BEREC ebenfalls mit dem Ökosystem Untersee-
kabel und dem dazugehörigen Genehmigungs-
regime beschäftigt18. Die Eigentümerlandschaft 
für Unterseekabel hat sich seit dem Markteintritt 
von großen CAPs wie bspw. Google oder Amazon 
stark verändert. Im Gegensatz zu den Telekom-
munikationsunternehmen installieren diese Un-
terseekabel, um ihre Datenzentren zu verbinden, 
und nicht, um öffentliche elektronische Kom-
munikationsdienste zu erbringen. Neben diesen 
ist eine Vielzahl an weiteren Akteuren wie bspw. 
Verlegeschiffe oder Anlandestationen tätig. Nati-
onale Vorschriften regeln die Verlegung und den 
Betrieb von Unterseekabeln. Die Telekommuni-
kationsregulierer haben bislang bis auf wenige 
Ausnahmen nur wenige oder keine Berührungs-
punkte. Aufgrund der zunehmenden Bedeutung 
von Unterseekabeln für die Konnektivität wird 
BEREC dieses Thema weiterhin in seinem Fokus 
behalten.

18 BoR (24) 85

http://berec.europa.eu/en/public-consultations-calls-for-inputs/call-for-initial-stakeholder-input-for-the-preparation-of-the-berec-guidelines-on-access-to-in-building-physical-infrastructure-according-to-article-116-of-the-gigabit-infrastructure-act
http://berec.europa.eu/en/public-consultations-calls-for-inputs/call-for-initial-stakeholder-input-for-the-preparation-of-the-berec-guidelines-on-access-to-in-building-physical-infrastructure-according-to-article-116-of-the-gigabit-infrastructure-act
http://berec.europa.eu/en/public-consultations-calls-for-inputs/call-for-initial-stakeholder-input-for-the-preparation-of-the-berec-guidelines-on-access-to-in-building-physical-infrastructure-according-to-article-116-of-the-gigabit-infrastructure-act
http://berec.europa.eu/en/events/berec-external-workshop-about-the-usage-of-satellite-technologies-in-mobile-communications
http://berec.europa.eu/en/events/berec-external-workshop-about-the-usage-of-satellite-technologies-in-mobile-communications
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Gigabit Connectivity Recommendation

Die Gigabit Connectivity-Empfehlung19 wurde 
am 6. Februar 2024 veröffentlicht.20 Der Fokus 
liegt zwar nach wie vor auf dem Konnektivitäts-
ziel21, aber die Empfehlung hat sich im Vergleich 
zum Entwurf vom 23. Februar 2023 dadurch ver-
bessert, dass viele (teilweise kleine) Änderun-
gen in Summe zu einer stärkeren Berücksichti-
gung des Wettbewerbsziels bei der Auferlegung 
regulatorischer Verpflichtungen („remedies“) 
wie der Nichtdiskriminierungs- und Zugangs-
verpflichtung oder der Verpflichtung zur Preis-
kontrolle und Kostenrechnung beitragen. Die 
Empfehlung ist klarer gefasst und trennt stär-
ker zwischen verschiedenen Sachverhalten. Eine 
Reihe von Änderungsvorschlägen der kritischen 
BEREC-Stellungnahme22 wurde aufgenommen 
(insbesondere bei der Kapitalkostenberechnung), 
was nicht nur zu einer sachgerechteren Behand-
lung geeigneter regulatorischer Verpflichtungen 
führt, sondern sich auch in größeren Spielräumen 
hinsichtlich der Ausgestaltung der gewählten 
SMP-Remedies für die Regulierungsbehörden 
niederschlägt, d.h. die Empfehlung ist nicht so 
„prescriptive“ wie der Entwurf. 

Die Empfehlung ist mit Veröffentlichung im EU-
Amtsblatt anzuwenden, d.h. die NRB haben sie 
„weitestgehend zu berücksichtigen“, wenn sie 
Entscheidungen zu den sog. „SMP-Remedies“ für 
den Markt 1 der Empfehlung 2020/2245/EU tref-
fen (d.h. SMP-Betreibern des Vorleistungsmarktes 
für den an festen Standorten lokal bereitgestell-
ten Zugang regulatorische Verpflichtungen gem. 
Art. 68ff. EKEK (Kodex)23 auferlegen). Anders als 
von BEREC gefordert gibt es keine Übergangspe-
riode.24

19 C(2024) 523_final, im EU-ABl . vom 19 . Februar 2024 als Empfehlung (EU) 2024/539 
zusammen mit einem Staff Working Document (SWD (2024) 18_final) veröffentlicht .

20 digital-strategy .ec .europa .eu/en/library/recommendation-regulatory-promotion-gi-
gabit-connectivity

21 Was schon im Titel „Recommendation on the regulatory promotion of gigabit con-
nectivity“ zum Ausdruck kommt .

22 BoR (23) 83
23 Richtlinie (EU) 2018/1972
24 Siehe auch Erwägungsgrund 77

Independent Regulators Group

Die 1997 gegründete Independent Regulators 
Group (IRG)25 bringt unabhängige NRB aus Län-
dern innerhalb und außerhalb der EU (z.B. aus 
der Schweiz und Großbritannien) zusammen. 
Durch ihren größeren Mitgliederkreis und als 
unabhängiges Gremium kann die IRG dabei The-
men abdecken, die außerhalb der Zuständigkeit 
von BEREC liegen. 

Unterstützt wird die IRG von ihrem Sekretariat in 
Brüssel, das durch die Nähe zu den dortigen EU-
Einrichtungen und anderen Stakeholdern einen 
unmittelbaren Informationsfluss zu den NRB si-
cherstellt. Dies erwies sich mit Blick auf die wich-
tigen Entwicklungen in Europa im Jahr 2024 (vgl. 
Ausführungen zum Weißbuch der EU-Kommissi-
on, Wahlen zum EU-Parlament etc.) als eine große 
Unterstützung.

Auch 2024 organisierte die IRG Workshops zu ak-
tuellen Themen für die Mitarbeitenden der NRB, 
so etwa zur Weiterentwicklung der Rolle von Re-
gulierungsbehörden im digitalen Zeitalter26 oder 
dem Ausbau von Netzen mit sehr hoher Kapazi-
tät27 (VHCN). Darüber hinaus ermöglichte die IRG 
den intensiven Austausch mit den verschiedenen 
Marktbeteiligten und untereinander, beispiels-
weise in einem Webinar zur KI-Regulierung28.

25 irg .eu
26 IRG Senior workshop on the evolving role of the regulators in the digital era
27 IRG Training workshop on VHCN Rollout
28 Webinar - AI in Europe and Beyond: AI ACT and worldwide approaches

http://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/recommendation-regulatory-promotion-gigabit-connectivity
http://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/recommendation-regulatory-promotion-gigabit-connectivity
http://www.irg.eu
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Standardisierung für  
Funkanlagen beim ETSI

Die Bundesnetzagentur setzte auch 2024 ihre ak-
tive Mitarbeit für Funkdienste im Bereich der In-
formations- und Kommunikationstechnologie 
beim ETSI fort. Ziel war und ist es, moderne, of-
fene Standards mit hoher Qualität für Funkanla-
gen verschiedenster Funkdienste (z.B. Mobilfunk, 
Rundfunk, Satellitenfunk, Richtfunk, Flugfunk, 
See- und Binnenschifffahrtsfunk, Ortungs- und 
Navigationsfunk, WLAN und SRD (Short Range 
Devices)-Anwendungen) zu erarbeiten und die 
im Telekommunikationsgesetz formulierten Re-
gulierungsziele in den Normungsprozess so weit 
wie möglich einzubringen.

Die Bundesnetzagentur beteiligt sich auch wei-
ter intensiv an der Standardisierung neuer Funk-
technologien im Bereich der rekonfigurierbaren 
Funksysteme (RRS). Dabei werden Standards für 
flexible Funksysteme entwickelt, die sich an dy-
namisch verändernde Umgebungen anpassen 
können. Dazu gehören Technologien wie Soft-
ware Defined Radio (SDR) und Cognitive Radio 
(CR). 

Die Europäische Kommission beabsichtigt, dazu 
einen delegierten Rechtsakt (DA) gem. Art. 3 Abs. 
3(i) und Art. 4 der Richtlinie 2014/53/EU (Funk-
anlagenrichtlinie) zu erlassen. Hierzu führt die 
Europäische Kommission derzeit eine Folgenab-
schätzung durch, die bis Mitte 2025 abgeschlos-
sen sein soll. In diesem Zusammenhang hat ETSI 
unter intensiver Beteiligung der Bundesnetz-
agentur bereits eine Vielzahl von technischen 
Spezifikationen erarbeitet, die als technische 
Grundlage für einen möglichen europäischen de-
legierten Rechtsakt dienen könnten.

Anerkennung von Konformitätsbewertungs-
stellen

Die Konformitätsbewertung vor dem Inverkehr-
bringen eines Produkts umfasst u.a. die Bewer-
tung des Produkts auf Einhaltung der grundle-
genden Anforderungen (z. B. produktspezifische 
Normen) und die entsprechende Bestätigung 
durch den Hersteller oder durch ein Zertifikat 
einer hierfür anerkannten Zertifizierungsstelle. 
Für den Nachweis der Konformität im Geltungs-
bereich der Richtlinien 2014/30/EU (EMV) und 
2014/53/EU (Funk) ist der Hersteller verantwort-
lich.

Liegen für die Konformitätsbewertung harmo-
nisierte Normen vor, reicht grundsätzlich die 
Selbsterklärung des Herstellers aus, dass sein Pro-
dukt den grundlegenden Anforderungen dieser 
Normen entspricht. Darüber hinaus kann er sich 
(freiwillig) der Expertise einer Konformitätsbe-
wertungsstelle bedienen, die, wenn sie staatlich 
anerkannt wurde, „notifizierte Stelle“, heißt. 

In den Fällen, in denen harmonisierte europäi-
sche Normen nicht vorhanden sind oder nicht 
oder nur teilweise angewendet werden, ist im 
Funkbereich die Einschaltung einer notifizierten 
Stelle vorgeschrieben.

Notifizierte Stellen fallen nach der „Verordnung 
über die Anforderungen an und das Verfahren 
für die Anerkennung von Konformitätsbewer-
tungsstellen im Bereich der elektromagnetischen 
Verträglichkeit von Betriebsmitteln und im Be-
reich der Bereitstellung von Funkanlagen“ (Kon-
formitätsbewertungsstellen-Anerkennungs-Ver-
ordnung – AnerkV) i.V.m. dem FuAG und dem 
EMVG in den Zuständigkeitsbereich der Bun-
desnetzagentur. Notifizierte Stellen werden von 
der Bundesnetzagentur überprüft, anerkannt, im 
Rahmen der Notifizierung an die EU Kommissi-
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on gemeldet und in der NANDO (New Approach 
Notified and Designated Organisations) -Daten-
bank gelistet. NANDO ist ein Informationssystem 
der Europäischen Kommission, das der Öffent-
lichkeit Informationen über alle Akkreditierun-
gen und Anerkennungen für alle Europäischen 
Richtlinien und Verordnungen inklusive der 
Akkreditierungsurkunden und sonstigen Kom-
petenznachweise bereitstellt. Die Bundesnetz-
agentur ist die zentrale Stelle in Deutschland für 
Eingaben in der NANDO-Datenbank und stellt 
darüber hinaus für die Abstimmungen mit den 
Behörden und Ressorts die Koordinierungsplatt-
form der Befugnis erteilenden Behörden (KBeB) 
bereit. 

Hinzu kam im Jahr 2024 unter der Funkanla-
genrichtlinie die Umsetzung der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/30 und der Richtlinie 
(EU) 2022/2380. Die Delegierte Verordnung (EU) 
2022/30 enthält Anforderungen im Hinblick auf 
Cybersicherheit und gilt ab dem 1. August 2025. 
Die Richtlinie (EU) 2022/2380 ergänzt die Funk-
anlagenrichtlinie, indem sie spezifische Anforde-
rungen für einheitliche Ladegeräte festlegt und 
trat am 28. Dezember 2024 in Kraft.

Zur Unterstützung des weltweiten Handels hat 
die Europäische Union u.a. mit den USA, Kanada 
und Japan Freihandelsabkommen oder Mutual 
Recognition Agreements (Drittstaatenabkom-
men) abgeschlossen, die die gegenseitige An-
erkennung entsprechend anerkannter Stellen 
in den jeweiligen Wirtschaftszonen zum Gegen-
stand haben. Diese Abkommen erlauben es Kon-
formitätsbewertungsstellen einer Wirtschafts-
zone, bestimmte Produkte nach den gesetzlichen 
Bestimmungen der Partnerländer bzw. -zonen zu 
bewerten. Für Telekommunikation und Elektro-
magnetische Verträglichkeit ist die Bundesnetz-
agentur zuständig. 

Die Liste der anerkannten Stellen kann auf unse-
rer Internetseite abgerufen werden unter:  
bundesnetzagentur.de/konformitaetsbewer-
tungsstellen

Gremienarbeit im Bereich Künstlicher  
Intelligenz (KI)

Die KI-Verordnung, auch AI Act genannt, ist am 
1. August 2024 in Kraft getreten. In Deutsch-
land bedarf es eines nationalen Durchführungs-
gesetzes, um einer oder mehreren Behörden die 
Aufgaben nach der KI-Verordnung zu übertra-
gen. Auf europäischer Ebene hat die Europäische 
Kommission einen Normungsauftrag im Bereich 
der künstlichen Intelligenz an die europäischen 
Normungsorganisationen erteilt, der zehn The-
men umfasst.

In diesem Zusammenhang brachte sich die Bun-
desnetzagentur aktiv in die Gremienarbeit beim 
European Telecommunications Standards In-
stitute (ETSI), dem Comité Européen de Nor-
malisation (CEN) und dem Comité Européen de 
Normalisation Électrotechnique (CENELEC) ein. 
Inhaltlich erfolgte die Konzeption von Testver-
fahren für maschinelle Lernmodelle, beispiels-
weise im Hinblick auf Korrektheit, Robustheit 
und Sicherheit, um eine aussagekräftige Konfor-
mitätsbewertung für KI-Systeme zu ermöglichen. 
Dies erfolgte beispielsweise im Rahmen einer lei-
tenden Rolle bei dem Europäischen Ausschuss 
„Methods for Testing and Specification“ bei der 
Organisation ETSI.

Ferner übernahm die Bundesnetzagentur eine 
Federführung in der internationalen Standardi-
sierung bei der Entwicklung eines Standards zur 
Klassifizierung künstlicher Intelligenz (ISO/IEC 
42102 „Taxonomy of AI system methods and ca-
pabilities“). 

http://bundesnetzagentur.de/konformitaetsbewertungsstellen
http://bundesnetzagentur.de/konformitaetsbewertungsstellen
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Vor diesem Hintergrund trugen die Aktivitäten 
der Bundesnetzagentur wesentlich zu der Förde-
rung der Themen „Verlässlichkeit“ und „Transpa-
renz“ von künstlicher Intelligenz in der Standar-
disierung weltweit bei.

Frequenzverwaltung  
international

Internationale Fernmeldeunion,  
Funksektor (ITU-R)

Mit Abklingen der CoViD-19 Pandemie finden 
die ITU-R-Sitzungen meist als hybride Sitzungen 
statt. Hierbei ist zwischen Sitzungen in Vorberei-
tung der WRC und den normalen Aufgaben des 
Funksektors zu unterscheiden.

Im Vorfeld der Weltfunkkonferenz 2023 wur-
den auf verschiedenen Sitzungen erneut unter-
schiedliche Positionen deutlich. Zumeist sind 
diese auf teils sehr unterschiedliche Nutzungs-
interessen der Verwaltungen und der Industrie 
zurückzuführen (wie z. B. im 6-GHz Bereich, dem 
UHF-Band, bzw. mit Russland im 4,8-5 GHz Be-
reich). Neben dem intensivierten Einsatz kompa-
tibler Technologien in vielen Frequenzbereichen, 
rückt die Verwendung von Satellitensystemen 
für Breitbandversorgung, Messungen oder das 
Internet der Dinge mehr in den Vordergrund. 
Gleichzeitig bleiben klare Regelungen auf welt-
weiter Ebene notwendig, um die Steuerung von 
Flugzeugen (UAV), den Schutz des FSS im C-
Band oder Nachhaltigkeit bei der Nutzung von 
Weltraumressourcen sicherzustellen. Die in den 
europäischen Vorbereitungen festgelegten ge-
meinsamen Positionen zeigten während der Ver-
handlungen auf der Weltfunkkonferenz 2023 
hohe Agilität und waren daher in sehr vielen Fäl-
len Grundlage für erfolgreiche Verhandlungen.

Darüber hinaus nahm ITU-R, neben vielen ande-
ren Themen, unter dem Titel „IMT framework for 
2030 and beyond“ bereits erste Berichte zu den 
Technologieentwicklungen für die Mobilfunkge-
neration des nächsten Jahrzehnts an.

Ausschuss für Elektronische Kommunikation 
(ECC) der CEPT

Im Bereich der Zusammenarbeit der europäi-
schen Frequenzverwaltungen unterstützte die 
Bundesnetzagentur zahlreiche technische und 
regulatorische Studien sowie die abschließende 
Erarbeitung europaweiter Frequenzregularien 
(docdb.cept.org/).

Der europäische Regulierungsrahmen wird in-
nerhalb der CEPT (ECC) geschaffen. Das ECC ist 
u. a. zuständig für die Erarbeitung von ECC-Ent-
scheidungen und ECC-Empfehlungen, von Stu-
dien zu frequenzregulatorischen Themen (ECC-
Berichten) und von Berichten der CEPT zur 
Beantwortung der Mandate der Europäischen 
Kommission.

Schwerpunktthemen im Berichtsjahr 2023 wa-
ren neben der Beantwortung des Mandates der 
Europäischen Kommission zur Kompatibilität 
zwischen MCV-Diensten, die Nicht-AAS-5G-
NR-Technologie verwenden, und terrestrischen 
Systemen, die elektronische Kommunikations-
dienste in den gepaarten 1800-MHz- und den ge-
paarten 2600-MHz-Frequenzbändern bereitstel-
len können, u. a die harmonisierten technischen 
Nutzungsbedingungen im Bereich 2300-2400 
MHz für Mobile/Fixed Communications Net-
works (MFCN).

Außerdem wurde eine Empfehlung zur Grenz-
koordinierung für das künftige Eisenbahnkom-
munikationssystem FRMCS im Frequenzbereich 

https://docdb.cept.org/
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1900-1910 MHz innerhalb der CEPT erarbeitet, 
was u.a. im Hinblick auf transeuropäische Bahn-
korridore von großer Bedeutung ist.

Funkfrequenzausschuss (RSC) 

Der Funkfrequenzausschuss der Europäischen 
Kommission erarbeitet EU-weit verbindliche 
Durchführungsbeschlüsse zur Harmonisierung 
frequenztechnischer Bedingungen.

Im Rahmen des RSC wurden im Jahr 2023 folgen-
de Themen unter wesentlicher Mitwirkung der 
Bundesnetzagentur bearbeitet: 

Auf Basis der Mandatsbeantwortung durch das 
ECC wurde ein stabiler Entwurf einer Revision 
des Durchführungsbeschlusses für Mobilfunk-
dienste an Bord von Schiffen erarbeitet. Damit 
werden harmonisierte Nutzungsbestimmungen 
definiert, um künftig Netzanbindungen an Bord 
von Schiffen auch auf Basis der 5G-NR-Techno-
logie zu ermöglichen.  

Zudem wurde ein stabiler Entwurf eines neu-
en Durchführungsbeschlusses für den drahtlo-
sen Netzzugang im Frequenzbereich 40,5-43,5 
GHz erstellt. Damit sollen künftig Frequenzen für 
den drahtlosen Netzzugang bereitgestellt gestellt 
werden, die insbesondere an Orten mit hohem 
Kapazitätsbedarf sehr hohe Datenraten ermög-
lichen. Die Nutzungsbestimmungen sind so ge-
staltet, dass die Nutzungsmöglichkeiten aller be-
stehenden Dienste im Band gewahrt bleiben.

Außerdem wurde eine Revision des Durchfüh-
rungsbeschlusses für Ultrabreitband-anwendun-
gen (UWB) erörtert, mit der künftig neue und in-
novative UWB-Nutzungsszenarien, insbesondere 
aus den Sektoren, Industrie, Verkehr und Logistik 
ermöglicht werden sollen.

Der Entwurf eines neuen Mandates an die CEPT 
thematisiert Untersuchungen für Nutzungsbe-
dingungen zur Kommunikation von Drohnen 
und anderen Luftfahrzeugen mit öffentlichen 
Mobilfunknetzen (siehe auch: ec.europa.eu/digi-
tal-single-market/en/radio-spectrum-commit-
tee-rsc).

Gruppe für Frequenzpolitik (RSPG) 

Im Rahmen ihrer Mitarbeit in der hochrangigen 
Beratergruppe der Europäischen Kommission für 
Spektrumsfragen (Radio Spectrum Policy Group; 
RSPG) hat die Bundesnetzagentur das Bundesmi-
nisterium für Digitales und Verkehr unterstützt 
und an verschiedenen Stellungnahmen und Be-
richten gearbeitet. Angenommen wurden ver-
schiedene Stellung-nahmen und Berichte; “RSPG 
Opinion on assessment of different possible sce-
narios for the use of the frequency bands 1980-
2010 MHz and 2170-2200 MHz by the Mobile 
Satellite Services beyond 2027”, “RSPG Opinion 
on 5G developments and possible implications 
for 6G spectrum needs and guidance on the roll-
out of future wireless broadband networks”, der 
“RSPG Report on the role of radio spectrum po-
licy to help combat climate change”, die “RSPG 
Opinion on Strategy on the future use of the fre-
quency band 470-694 MHz beyond 2030 in the 
EU”, die “RSPG Opinion on The future of the 
electronic communications sector and its infras-
tructure” sowie das “Addendum on satellite aut-
horisations” hierzu, der „RSPG Report on Mobile 
technology evolution – experiences and strate-
gies“ und der „RSPG Peer Review Report 2023” 
(radio-spectrum-policy-group.ec.europa.eu/opi-
nions-and-reports_en).

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/radio-spectrum-committee-rsc
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/radio-spectrum-committee-rsc
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/radio-spectrum-committee-rsc
https://radio-spectrum-policy-group.ec.europa.eu/opinions-and-reports_en
https://radio-spectrum-policy-group.ec.europa.eu/opinions-and-reports_en
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International Telecommunications 
Union (ITU)

Funksektor (ITU-R)

Die Gremienarbeit bezieht sowohl die Vorberei-
tung von Weltfunkkonferenzen als auch die weite-
ren Aufgaben des Funksektors ein. Letztere dient 
insbesondere der gemeinsamen (harmonisierten) 
Nutzung von Frequenzen. Im Rahmen der Be-
arbeitung der weiteren Aufgaben des Funksektors 
vertritt die Bundesnetzagentur zusammen mit 
Beteiligten aus Industrie, Forschung, Wissenschaft 
und Verwaltung die vielen Interessen der Bundes-
republik im Funksektor. Sitzungen der ITU-R fin-
den mittlerweile meist als hybride Sitzungen statt, 
wobei Entscheidungen weiterhin unter den Betei-
ligten vor Ort getroffen werden.

Vorbereitung von Weltfunkkonferenzen

Im Berichtsjahr starteten erste Aktivitäten in Vor-
bereitung auf die Weltfunkkonferenz 2027 (WRC-
27). Hervorzuheben sind folgende Tagesordnungs-
punkte:

• Verwendung kleinerer FSS Antennen in 13,75-
14 GHz,

• Untersuchung von verschiedenen (NATO-) 
Frequenzbereichen für eine zukünftige Mit-
nutzung durch den öffentlichen Mobilfunk,

• Unterstützung terrestrischer öffentlicher Mo-
bilfunk-Netze durch Satelliten-direktverbin-
dungen,

• Schutz der Radioastronomie und der Erder-
kundung über Satelliten.

Insgesamt nehmen Fragen zu Satellitensystemen, 
z. B. für die Breitbandversorgung, einen Großteil 

der Tagesordnung der WRC-27 ein. Die konkreten 
Vorbereitungen erfolgen in den einzelnen ITU-R 
Arbeitsgruppen, für Satellitensysteme vor allem in 
der WP4A und WP4C.

Im Ausblick auf die Weltfunkkonferenz 2031 er-
folgen erste Vorarbeiten zur Verbesserung der Na-
vigations- und Positionierung über Satelliten im 
5 GHz-Bereich, zur regulativen Bewertung der 
Techniken zur drahtlosen Energieübertragung 
und einer möglichen Einschränkung der Nutzbar-
keit des 10-GHz-Bereiches durch die TerraSaR-Er-
derkundung.

Studienkommission 1– Spektrummanagement

Die Studienkommission 1 beschäftigt sich mit al-
len Fragen zum Spektrummangement und Spek-
trummonitoring. Hervorzuheben im Berichtszeit-
raum sind:

• aus der Arbeitsgruppe 1A die Fortschritte bei 
den Empfehlungen mit Festlegungen für un-
erwünschte Emissionen und die Bandbreiten-
anforderungen für drahtlose Stromübertra-
gungssysteme (WPT) für mobile und tragbare 
Geräte;

• aus der Arbeitsgruppe 1B Berichte zu den 
wirtschaftlichen Aspekten des Spektrumma-
nagements und Methoden zur Vorhersage der 
Spektrumverfügbarkeit;

• aus der Arbeitsgruppe 1C die Verwendung 
von Drohnen und kleiner Satelliten zur Ver-
besserung von Effizienz und Reichweite der 
Frequenzüberwachung und der Anstoß durch 
die Bundesnetzagentur das „Handbuchs der 
Funküberwachung“ zu überarbeiten.



124

Studienkommission 3 – Radiowellenübertragung,  

Eigenschaften von Funkrauschen

Die Studienkommission 3 beschäftigt sich mit 
allen Fragen der Radiowellenübertragung und des 
Funkrauschens.

Von besonderer Bedeutung in der Arbeitsgruppe 
3J sind die Arbeiten zur Modellierung der lunaren 
Radiowellenübertragung, mit Ausbreitungsprog-
nosen für Mondmissionen, sowie die Nutzung von 
maschinellem Lernen für Studien der Wellenaus-
breitung.

Darüber hinaus lag in der Arbeitsgruppe 3K ein 
Schwerpunkt auf der Entwicklung von Progno-
semodellen für kurze Strecken in urbanen Um-
gebungen. Die Betrachtung von Verlusten durch 
Gebäudedurchdringung und Streuverluste sind 
vor allem für Dienste von 100 MHz bis 100 GHz 
wichtig.

Studienkommission 4 – Satellitenfunkdienste

Die Studienkommission 4 beschäftigt sich mit al-
len Fragen satellitengestützter Funkdienste. Be-
sonders hervorzuheben sind die Themen der 
Arbeitsgruppe 4A zur Koexistenz zwischen geosta-
tionären und umlaufenden Satelliten, spezifisch 
die Überarbeitung der Berechnungsmethode zu 
Grenzwerten für umlaufende Satellitensysteme 
zum Schutz von geostationären Satellitennetzen. 
Darüber hinaus wird ein Handbuch zur Nachhal-
tigkeit im Weltraum erstellt.

Studienkommission 5 – Terrestrische Funkdienste

Die Studienkommission 5 beschäftigt sich mit al-
len Fragen terrestrischer Funkdienste. Besonders 
hervorzuheben ist das Thema der Arbeitsgruppe 
5D zum „IMT framework for 2030 and beyond“, 
zu denen erste Berichte und eine Empfehlung 
mit technischen Vorgaben zu den Technologie-
entwicklungen für die Mobilfunkgeneration des 
nächsten Jahrzehnts fertig gestellt wurden.

Studienkommission 7 – Wissenschaftliche Funkdienste  
Die ITU Studiengruppe 7 beschäftigt sich mit 
den wissenschaftlichen Themen im Rahmen der 
Frequenznutzung. Hier sind besonders die passive 
Nutzung durch die Radioastronomie und Wetter-
sensoren sowie die vielfältigen Anwendungen aus 
dem Bereich der Erdbeobachtung hervorzuheben. 
Ein bedeutendes Thema im Berichtszeitraum war 
die regulative Ausgestaltung einer nachhaltigen 
Nutzung des Weltraums.

World Telecommunication Standardization 
Assembly 
 
Die Bundesnetzagentur nimmt nach § 221 TKG im 
Auftrag des Bundesministeriums für Digitales und 
Verkehr (BMDV) an Sitzungen und Konferenzen 
der internationalen Fernmeldeunion (Interna-
tional Telecommunications Union, ITU) teil und 
bringt dort deutsche Interessen ein.

Bei der World Telecommunication Standardizati-
on Assembly (WTSA-24) im Oktober 2024 beteilig-
te sich die Bundesnetzagentur an der Koordinie-
rung von Beiträgen und Abstimmung der Region 
Europa mittels der Europäischen Konferenz der 
Verwaltungen für Post und Telekommunikation 
(CEPT). Unter anderem beteiligte sich die Bun-
desnetzagentur maßgeblich bei den neu verab-
schiedeten Resolutionen für die Themen digitale 
öffentliche Infrastruktur, Künstliche Intelligenz, 
Metaverse und Fahrzeugkommunikation. Hierbei 
konnten deutsche und europäische Interessen in 
die jeweiligen Resolutionen eingebracht werden. 
Die WTSA-24 verzeichnete mit 3700 Delegier-
ten aus über 160 Ländern, darunter 36 Minister, 
die höchste Teilnahme in der Geschichte der Ver-
sammlung.

Die Vorbereitungen für die nächste Konferenz 
der Regierungsbevollmächtigten (Plenipotentiary 
Conference 2026, PP-26), dem höchsten Gremium 
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der Organisation, laufen demnächst an. Die Bun-
desnetzagentur wird gemeinsam mit dem BMDV 
deutsche und europäisch abgestimmte Beiträge 
entwickeln und diese dann einbringen. So zur Ver-
abschiedung gebrachte Resolutionen bestimmen 
maßgeblich die strategische Ausrichtung der ITU.

Ausschuss für Elektronische  
Kommunikation (ECC) der CEPT

Im Bereich der Zusammenarbeit der europäischen 
Frequenzverwaltungen unterstützte die Bundes-
netzagentur zahlreiche technische und regulato-
rische Studien sowie die abschlie-ßende Erarbei-
tung europaweiter Frequenzregularien (docdb.
cept.org/). 

Der europäische Regulierungsrahmen wird inner-
halb der CEPT (ECC) geschaffen. Das ECC ist u. a. 
zuständig für die Erarbeitung von ECC-Entschei-
dungen und ECC-Empfehlungen, von Studien zu 
frequenzregulatorischen Themen (ECC-Berichten) 
und von Berichten der CEPT zur Beantwortung 
der Mandate der Europäischen Kommission.

Die Bundesnetzagentur hat im Berichtsjahr mit 
der Wahl von Frau Seifert den Vorsitz des ECC 
übernommen. 

Ein Schwerpunktthema im Berichtsjahr war die 
Erarbeitung harmonisierter technischer Bedin-
gungen zur Nutzung des Frequenzbereichs 3.800 
- 4.200 MHz durch breitbandige lokale Netze. Die 
Arbeiten, in deren Rahmen auch ein Mandat der 
Europäischen Kommission beantwortet wurde, 
ermöglichen z.B. private 5G-Netze für vertikale 
Anwendungen aus der Industrie. Die Nutzungs-
bedingungen für lokale Netze ermöglichen eine 
gemeinsame Nutzung mit den bestehenden Funk-
anwendungen im Band (Richtfunk- und Satelli-
tenfunk-verbindungen), sowie den Schutz der An-
wendungen in den Nachbarbändern (drahtloser 
Netzzugang unterhalb von 3800 MHz und Funk-
höhenmesser der Luftfahrt oberhalb von 4.200 
MHz). 

Daneben wurde das permanente Mandat der Eu-
ropäischen Kommission zu Funkanwendungen 
geringer Reichweite (SRD) beantwortet. Hierdurch 

http://docdb.cept.org/
http://docdb.cept.org/
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wurden u.a. neue Nutzungsmöglichkeiten für Si-
cherheitsscanner z.B. an Flughäfen geschaffen. 
Zudem wurde ein neuer Regulierungsrahmen für 
zahlreiche innovative, hochauflösende Sensorik-
anwendungen z.B. für industrielle Anwendungen 
im Frequenzbereich 116-260 GHz erstellt.

Außerdem wurde die Regulierung für das künftige 
Eisenbahnkommunikationssystem angepasst, um 
die neusten technologischen Entwicklungen zu 
berücksichtigen.

Funkfrequenzausschuss (RSC)

Der Funkfrequenzausschuss der Europäischen 
Kommission erarbeitet EU-weit verbindliche 
Durchführungsbeschlüsse zur Harmonisierung 
frequenztechnischer Bedingungen.

Im Rahmen des RSC wurden im Jahr 2024 u.a. fol-
gende Themen unter wesentlicher Mitwirkung 
der Bundesnetzagentur bearbeitet: 

Auf Basis der Mandatsbeantwortung durch das 
ECC wurde ein neuer Durchführungs-beschlus-
ses für den drahtlosen Netzzugang im Frequenz-
bereich 40,5-43,5 GHz angenommen. Damit sollen 
künftig Frequenzen für den drahtlosen Netzzu-
gang bereitgestellt gestellt werden, die insbeson-
dere an Orten mit hohem Kapazitätsbedarf sehr 
hohe Datenraten ermöglichen. 

Zudem wurde die Revision des Durchführungsbe-
schlusses für Mobilfunkdienste an Bord von Schif-
fen angenommen, in dem harmonisierte Nut-
zungsbestimmungen definiert werden, um eine 
Netzanbindungen an Bord von Schiffen auch auf 
Basis der 5G-NR-Technologie zu ermöglichen.

Außerdem wurden Revisionen der Durchfüh-
rungsbeschlüsse für Funkanwendungen geringer 
Reichweite (SRD) und für Ultraweitbandanwen-

dungen (UWB) angenommen. Damit werden u. a. 
neue und innovative UWB-Nutzungsszenarien, 
insbesondere aus den Sektoren Industrie, Verkehr 
und Logistik ermöglicht.

Darüber hinaus wurde ein neues Mandat an die 
CEPT erarbeitet, um die Nutzung des Bandes 
6425-7125 MHz durch den drahtlosen Netzzugang 
und WLAN zu untersuchen. Zudem wurden wei-
tere Mandate zur Revision der Regulierung für das 
Eisenbahnkommunikationssystem FRMCS, sowie 
zur Revision der Regulierung für Intelligente Ver-
kehrssysteme erstellt. (siehe auch: ec.europa.eu/
digital-single-market/en/radio-spectrum-com-
mittee-rsc).

Gruppe für Frequenzpolitik (RSPG)

Im Rahmen ihrer Mitarbeit in der hochrangigen 
Beratergruppe der Europäischen Kommission für 
Spektrumsfragen (Radio Spectrum Policy Group; 
RSPG) hat die Bundesnetzagentur das Bundesmi-
nisterium für Digitales und Verkehr unterstützt 
und u.a. an den nachfolgenden Stellungnahmen 
und Berichten mitgearbeitet:

• RSPG Peer Review Report

• RSPG Opinion on assessment of different pos-
sible scenarios for the use of the frequency 
bands 1.980-2.010 MHz and 2.170-2.200 MHz 
by the Mobile Satellite Services beyond 2027

• RSPG Report on the result of the ITU-R World 
Radiocommunication Conference 2023 und 
RSPG Opinion on “How to master Europe‘s 
digital infrastructure needs?” (radio-spec-
trum-policy-group.ec.europa.eu/opinions-
and-reports_en).

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/radio-spectrum-committee-rsc
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/radio-spectrum-committee-rsc
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/radio-spectrum-committee-rsc
https://radio-spectrum-policy-group.ec.europa.eu/opinions-and-reports_en
https://radio-spectrum-policy-group.ec.europa.eu/opinions-and-reports_en
https://radio-spectrum-policy-group.ec.europa.eu/opinions-and-reports_en
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Normung im Bereich der Elektro-
magnetischen Verträglichkeit

Auch 2024 stand vor allem der Frequenzbereich 
von 6 bis 40 GHz im Zentrum der internationalen 
Normungsarbeit, die insbesondere auf den funk-
technischen Schutz von 5G-Anwendungen abzielt. 
Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Festlegung 
adäquater Grenzwerte sowie geeigneter normati-
ver Messmethoden.

Die Aktivitäten im Bereich Elektromobilität wur-
den intensiviert. Neben dem Schutz der Funk-
dienste wird der reibungslose Betrieb von smarten 
Anwendungen, wie z. B. autonomes Fahren und 
smartes Laden, angestrebt. Vorrangige Ziele blei-
ben dabei der Lückenschluss in der Normung in 
Bezug auf die Abdeckung der Frequenzbereiche 
unter 30 MHz und über 1 GHz sowie die vollstän-
dige, geeignete Erfassung aller Betriebsmodi der 
Fahrzeuge (Fahrbetrieb, leitungsgebundenes und 
kabelloses Laden).

Die Weiterentwicklung der Normen, die das ka-
bellose Laden von Elektrofahrzeugen im Fre-
quenzbereich von 150 kHz bis 30 MHz betreffen, 
wird beständig fortgeführt. Besonderes Augen-
merk liegt derzeit auf der Implementierung einer 
zuverlässigen technischen Möglichkeit zur Erfas-
sung von elektromagnetischen Störungen an gro-
ßen Industrieanlagen an ihrem Aufstellungs- und 
Betriebsort.

Standardisierung 5G-Advanced / 
6G 

Maßgeblich für die 5G- und die zukünftige 6G-
Standardisierung ist das 3rd Generation Part-
nership Project (3GPP). Die Bundesnetzagentur 
nimmt gemäß § 221 TKG im Auftrag des BMWK 
an den Tagungen von 3GPP teil und bringt deut-
sche Interessen in die Mobilfunkstandardisierung 
ein.

Im Berichtszeitraum wurden die Arbeiten am Re-
lease-18 abgeschlossen und am Release-19 fortge-
setzt, jeweils mit dem Schwerpunkt 5G-Advanced. 
Dabei geht es um Innovationen z. B. in den Berei-
chen künstliche Intelligenz, satellitengestützter 
Mobilfunk, Internet der Dinge oder Energiever-
brauch. Darüber hinaus wurde auch mit der Arbeit 
am Release-20 begonnen, in dem neben 5G-Ad-
vanced erstmals auch 6G im Rahmen von einigen 
grundlegenden Studien behandelt wird. Den Auf-
takt bildete eine Studie der in 3GPP voranlaufen-
den Arbeitsgruppe SA1 zur Erarbeitung der tech-
nischen Anforderungen an 6G. 

Auf nationaler Ebene hat die Bundesnetzagentur 
die „6G Austauschplattform“ (AP6G) eingerich-
tet, um gemeinsam mit der Fachöffentlichkeit für 
wichtige Tagungen von 3GPP die notwendigen 
Vorabstimmungen zu ermöglichen und spezifi-
sche Bedarfe an 6G zu diskutieren. Insgesamt soll 
damit die Vernetzung zwischen Forschung, Ver-
waltung und Industrie gefördert und die „Schlag-
kraft“ im internationalen Standardisierungswett-
bewerb verbessert werden.
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Aufgaben und 
Organisation
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Aufgaben und Struktur

Die Bundesnetzagentur wurde zum 1. Januar 
1998 als selbstständige Bundesoberbehörde im 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Klimaschutz zunächst als Regu-
lierungsbehörde für Telekommunikation und 
Post errichtet. Sie entstand aus der Überleitung 
von Aufgabenbereichen aus dem ehemaligen 
Bundesministerium für Post und Telekommu-
nikation sowie dem damaligen Bundesamt für 
Post und Telekommunikation. Mit der Übernah-
me der Aufgaben aus dem Energiewirtschafts-
gesetz und nachfolgend dem Allgemeinen Eisen-
bahngesetz wurde die Regulierungsbehörde für 
Telekommunikation und Post im Jahr 2005 in 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Tele-
kommunikation, Post und Eisenbahnen umbe-
nannt.

Die Bundesnetzagentur hat in erster Linie den 
Auftrag, durch Regulierung in den Netzinfra-
strukturen von Energie, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen den Wettbewerb zu för-
dern und einen diskriminierungsfreien Netz- 
und damit Marktzugang zu gewährleisten. Neben 
den Regulierungsmaßnahmen im Energiebereich 
ist die Bundesnetzagentur im Zuge der Energie-
wende zudem als Planungsbehörde für den Aus-
bau von länderübergreifenden und grenzüber-
schreitenden Elektrizitätsübertragungsleitungen 
zuständig. In den Bereichen Telekommunikation 
und Post achtet sie auf flächendeckende, ange-
messene sowie ausreichende Dienstleistungen 
und schafft Regelungen für die Nutzung von 
Frequenzen und Rufnummern. Die Bundesnetz-
agentur ist zudem zuständige Behörde nach dem 
Signaturgesetz (SigG).

Die Bundesnetzagentur fördert eine flächendeckende Versor-
gung mit Glasfaser, Mobilfunk und Frequenzen. Auch engagiert 
sich die Behörde stark für den Verbraucherschutz. Sie schlichtet 
bei Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern. Ihre Aufgaben 
sind vielfältig und wachsen stetig.
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Durch die Umsetzung des Digital Services Act 
(DSA) der EU im Digitale-Dienste-Gesetz (DDG) 
übt die Bundesnetzagentur darüber hinaus die 
Funktion der nationalen Koordinierungsstelle für 
digitale Dienste (Digital Services Coordinator - 
DSC) aus.

Die Aufgaben der Bundesnetzagentur sind viel-
schichtig und breit gefächert. Sie reichen von Ver-
fahren mit gerichtsähnlichen Prozessabläufen im 
Bereich der Regulierung, der Erfüllung von zahl-
reichen Berichtspflichten, den Aufgaben einer Pla-
nungsbehörde, der Wahrnehmung von Aufgaben 
des Verbraucherschutzes und der Verbraucherin-
formation in den regulierten Bereichen bis hin zur 
bundesweiten Aufklärung und Bearbeitung von 
Frequenzstörungen.

Die Bundesnetzagentur gliedert sich nach dem 
Leitungsbereich in Beschlusskammern und Ab-
teilungen. In bestimmten Fällen entscheidet die 
Präsidentenkammer; insbesondere im Vergabe-
verfahren bei knappen Frequenzen sowie bei der 
Auferlegung von Universaldienstverpflichtungen. 
Ihr obliegt zudem die Entscheidung darüber, wel-
che Märkte im Bereich der Telekommunikation 
einer Regulierung unterliegen und welche Unter-
nehmen in solchen Märkten über eine beträchtli-
che Marktmacht verfügen. 

Auf der Grundlage dieser Festlegungen entschei-
den dann die zuständigen Beschlusskammern, 
welche regulatorischen Maßnahmen gegenüber 
Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht er-
griffen werden. So werden Entscheidungen über 
die konkrete Ausgestaltung von Verpflichtungen 
getroffen, etwa im Bereich der Netzzugangsbedin-
gungen sowie im Rahmen der Ex-ante- oder Ex-
post-Kontrolle von Entgelten. Auf dem Gebiet des 
Postwesens konzentrieren sich die Tätigkeiten der 
Beschlusskammer auf die Entgeltgenehmigung 
(Ex-ante und Ex-post) sowie auf die Missbrauchs-
aufsicht einschließlich der Regulierung der Zu-

gänge zum Postnetz. Im Energiebereich sind den 
Beschlusskammern die Entscheidungen übertra-
gen, die sich auf die generellen und individuellen 
Fragen des Zugangs zu den Strom- und Gasnetzen 
und der Netzentgelte beziehen. Bundesweit ein-
heitlichen Festlegung von Bedingungen und Me-
thoden für den Netzzugang sowie zur Ermittlung 
der dafür erhobenen Entgelte werden durch die 
Große Beschlusskammer Energie getroffen. Die 
Abteilungen nehmen Fachaufgaben und zentrale 
Verwaltungsaufgaben wahr. Dazu zählen u. a. öko-
nomische und rechtliche Grundsatzfragen in den 
verschiedenen Regulierungsbereichen und deren 
internationale Koordination sowie technische 
Fragen zu Frequenzen, Normung, Nummerierung 
und zur öffentlichen Sicherheit. Bei der Entwick-
lung neuer Netzgenerationen und neuer Funksys-
teme wirkt die Bundesnetzagentur in internatio-
nalen Gremien zur Standardisierung mit.

Die Aufgaben der Bundesnetzagentur haben 
durchweg einen starken internationalen Bezug. 
Insbesondere die Abstimmung auf europäischer 
Ebene bildet für die Bundesnetzagentur stets ei-
nen sehr wichtigen Aufgabenschwerpunkt ihrer 
Regulierungstätigkeit. Insofern werden die in-
ternationalen Aufgaben stärker gebündelt und 
schwerpunktmäßig innerhalb einer Abteilung be-
arbeitet.

Wesentliche Aufgaben im Telekommunikations-
bereich sind insbesondere die zentralen Entschei-
dungen und Festlegungen der Bundesnetzagentur, 
die dazu beitragen, Investitionen, Innovationen 
und Wettbewerb zum Nutzen der Bürgerinnen 
und Bürger voranzutreiben. Unter dem Stichwort 
Industrie 4.0 werden Vorschläge zur Förderung 
der Digitalisierung und Vernetzung in wichtigen 
Zukunftsbereichen erarbeitet und wirtschaftliche 
Chancen der Digitalisierung und Vernetzung im 
Hinblick auf Wachstum, Beschäftigung und Wett-
bewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft bewertet.
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Auch der Verbraucherschutz im Telekommunika-
tionsbereich steht weiterhin im Mittelpunkt. Zum 
Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher 
wird daher insbesondere den Problemen nachge-
gangen, die einem reibungslosen Anbieterwechsel 
entgegenstehen. Außerdem werden nach wie vor 
intensiv Maßnahmen zur Missbrauchsbekämp-
fung bei der rechtswidrigen Nutzung von Ruf-
nummern ergriffen sowie Wettbewerbsverstö-
ße und unerlaubte Telefonwerbung verfolgt. Zum 
Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher 
verhindert die Bundesnetzagentur außerdem 
rechtswidrige Abrechnungen von Warteschleifen. 
Ferner stellt die Transparenz von Endkunden-
verträgen insbesondere im Hinblick auf die dar-
in in Aussicht gestellte Bandbreite einen Arbeits-
schwerpunkt dar. Eine weitere Aufgabe ist die 
Bereitstellung einer Standortdatenbank für orts-
feste Sendeanlagen ab einer bestimmten Leistung. 
Für die Verbraucherinnen und Verbraucher sind 
zudem die Funkstörungsbearbeitung, das Schlich-
tungsverfahren und der allgemeine Verbraucher-
service von erheblicher Bedeutung. Außerdem 
leistet die Bundesnetzagentur einen wichtigen 
Beitrag zur Gewährleistung der öffentlichen Si-
cherheit. Diese Aufgaben umfassen u. a. die Kont-
rolle der technischen Schutzmaßnahmen bei kri-
tischer Telekommunikation-Infrastruktur, den 
Schutz personenbezogener Daten und des Fern-
meldegeheimnisses, die technische Umsetzung 
von Überwachungsmaßnahmen sowie die Durch-
führung und sichere Gewährleistung der Aus-
kunftsverfahren.

Im Energiebereich ist es die Aufgabe der Bundes-
netzagentur, die Voraussetzungen für den funkti-
onierenden Wettbewerb auf den Elektrizitäts- und 
Gasmärkten zu schaffen und zu sichern. Dies ge-
schieht insbesondere durch die Entflechtung und 
Regulierung des diskriminierungsfreien Zugangs 
zu den Energienetzen einschließlich der Entgelt-
regulierung. Der im Zuge der Energiewende 2011 
gesetzlich beschlossene Ausstieg aus der Kern-

energie und der weitere Ausbau der erneuerbaren 
Energien erfordern zudem staatliche Maßnahmen 
in Bezug auf die verschiedenen Marktteilneh-
merinnen und -teilnehmer. Dies betrifft u. a.  die 
Überwachung der Großhandelsmärkte für Strom 
und Gas oder notwendige Eingriffe zur Gewähr-
leistung der Versorgungssicherheit. Daneben be-
obachtet die Bundesnetzagentur die Entwicklung 
der vorgelagerten Erzeugungs- bzw. Importmärk-
te sowie die der Endkundenmärkte. Im Falle einer 
Strom- oder Gasmangellage wird die Bundesnetz-
agentur zudem unmittelbar als sog. „Bundeslast-
verteilerin“ tätig. Ihr obliegt dann die hoheitliche 
Verteilung von Energie.

Eine zentrale Aufgabe im Rahmen der Energie-
wende ist der zügige und umfassende Ausbau der 
Elektrizitätsübertragungsnetze. Hierzu wurden 
der Bundesnetzagentur umfassende Kompeten-
zen im Bereich der Netzentwicklungsplanung 
sowie der Zulassung von Netzausbaumaßnah-
men übertragen. Die Zulassung umfasst dabei 
die Durchführung der Bundesfachplanung für 
länderübergreifende und grenzüberschreitende 
Höchstspannungsleitungen und seit 2013 auch 
deren Planfeststellung. Im Rahmen des gesetzlich 
angelegten Planungsprozesses wird die Netzent-
wicklungsplanung unter Berücksichtigung ak-
tueller Entwicklungen ständig fortgeschrieben. 
Gegenstand dabei ist auch die Netzplanung und 
-anbindung im Offshore-Bereich.

Im Bereich Eisenbahnregulierung überwacht die 
Bundesnetzagentur die Einhaltung der Rechts-
vorschriften über den Zugang zur Eisenbahninf-
rastruktur. Eine wesentliche Aufgabe ist dabei, die 
diskriminierungsfreie Benutzung von Eisenbahn-
infrastruktur durch Eisenbahnverkehrsunterneh-
men und andere Zugangsberechtigte sicherzustel-
len. Die Eisenbahninfrastruktur umfasst hierbei 
Infrastruktur und Dienstleistungen sowohl bei 
Schienenwegen als auch bei Serviceeinrichtungen 
(z. B. Bahnhöfe oder Güterterminals). Die Entgelt-
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regulierung umfasst die Prüfung von Höhe und 
Struktur der Wegeentgelte und der sonstigen Ent-
gelte der Eisenbahninfrastrukturunternehmen.

Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben ist für die 
Bundesnetzagentur auch eine Präsenz in der Flä-
che unabdingbar. Um hier ein einheitliches Auf-
treten zu gewährleisten, werden die Außenstellen, 
mit deren Hilfe der regionale Kontakt zu den Ver-
braucherinnen und Verbrauchern, Gewerbe und 
Industrie sichergestellt wird, inhaltlich von den 
jeweiligen Fachabteilungen betreut und koordi-
niert:

Die Aufgaben der Außenstellen liegen vor allem 
im technischen Bereich. Sie informieren z. B. über 
Regelungen und Vorschriften der elektromagne-
tischen Umweltverträglichkeit und der Telekom-
munikation. Zu ihren Aufgaben gehört auch die 
Zuteilung von Frequenzen, z. B. für Betriebsfunk-
anlagen, die Erteilung von Standortbescheinigun-
gen und die Entnahme von Geräten im Rahmen 
der Marktüberwachung. Weitere wichtige Auf-
gaben sind die Aufklärung und Bearbeitung von 
Funkstörungen mit hochentwickelten Messge-
räten, die Überwachung der Einhaltung von Vor-
schriften sowie Prüf- und Messtätigkeiten.

An verschiedenen Standorten im Außenstellen-
bereich werden zudem weitere Ausführungsauf-
gaben wahrgenommen. Dies betrifft insbesondere 
Tätigkeiten in den Bereichen Nummernver-
waltung, Rufnummernmissbrauch, Cold Calls, 
Verbraucherschutz und -information, Markt-
stammdatenregister sowie die Registrierung von 
Eisenbahninfrastruktur. Darüber hinaus werden 
dort einige ausführende Aufgaben aus dem Be-
reich der Personalverwaltung für andere Behör-
den und Einrichtungen überwiegend aus dem 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Klimaschutz wahrgenommen.

Überdies konnte die Bundesnetzagentur im Jahr 
2021 einen neuen zentralen Standort in Cottbus 
einweihen. Mit dem Haushalt 2021 hatte die Bun-
desnetzagentur rund 100 neue Stellen erhalten, 
um diesen Standort mit interessanten, wichtigen 
Arbeitsschwerpunkten aufzubauen.

Personalmanagement

Das Personalmanagement nimmt bei der Bundes-
netzagentur einen sehr hohen Stellenwert ein. Der 
optimale Einsatz der Beschäftigten hat dabei eine 
ebenso hohe Bedeutung wie die Gewinnung qua-
lifizierten neuen Personals. Dies gelingt nur mit 
einer Personalführung, bei der sowohl die dienst-
lichen Bedürfnisse als auch die Fähigkeiten und 
Neigungen der Beschäftigten gleichermaßen im 
Mittelpunkt stehen. Denn nur mit einer aktiven, 
bedarfsgerechten Einsatzplanung einerseits und 
der Motivation der Beschäftigten andererseits 
lassen sich auch mit Blick auf knappe Haushalts-
mittel die der Bundesnetzagentur übertragenen 
Aufgaben effizient erledigen. Hierbei wird als we-
sentlicher Bestandteil einer modernen Personal-
verwaltung – neben einem betrieblichen Gesund-
heitsmanagement – auch die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie gefördert. Insoweit ist das lang-
fristige Engagement der Bundesnetzagentur für 
ihre familien- und lebensphasenbewusste Perso-
nalpolitik im Jahr 2024 von der berufundfamilie 
Service GmbH durch die Bestätigung des Zertifi-
kats erneut gewürdigt worden. Die Anerkennung, 
Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt 
in der Bundesnetzagentur wird durch die Unter-
zeichnung der Charta der Vielfalt unterstrichen 
und programmatisch gelebt. 
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Bei der Auswahl neuer Beschäftigter wird der 
Fokus nicht nur auf außerordentlich gute Fach-
kenntnisse gelegt, sondern auch auf Teamfähig-
keit und die Fähigkeit, komplexe neue Aufgaben 
in einem interdisziplinär geprägten Team zügig 
zu strukturieren und mit einem guten Gespür für 
praxisorientierte Lösungen kompetent in Angriff 
zu nehmen. 

Die interdisziplinäre Arbeitsweise ist in den viel-
fältigen Aufgabenbereichen der Bundesnetzagen-
tur von besonderer Bedeutung. Insgesamt sind 
bei der Bundesnetzagentur hierzu rund 3.200 Spe-
zialistinnen und Spezialisten aus den Bereichen 
Rechtswissenschaften, Ökonomie, Ingenieurs-
wesen, Technik, Informatik, Naturwissenschaften 
und anderen Fachbereichen beschäftigt, so dass 
eine effiziente und sachgerechte Aufgabenerfül-
lung in allen Bereichen sichergestellt wird. 

Aufgrund neuer Aufgaben mit entsprechenden 
Stellen und der vorhandenen Altersfluktuation 
gibt es für Bewerberinnen und Bewerber in den 
o.g. Bereichen zahlreiche Einstellungs¬möglich-
keiten und in der Folgezeit interessante Karriere-
perspektiven. Eine in der Behörde gepflegte nach-
haltige Personalentwicklungspolitik trägt dazu 
bei, das Leistungs- und Entwicklungspotential 
der Beschäftigten zu erkennen, unter Berücksich-
tigung der sich ständig verändernden Anforde-
rungen zu erhalten und unter Einbeziehung der 
Entwicklungswünsche des Einzelnen zu fördern. 
Dazu gehören u. a. ein umfangreiches Angebot an 
Fortbildungs- und Aufstiegsqualifizierung sowie 
Tätigkeiten in internationalen Einrichtungen.

Bereits seit 1999 bildet die Bundesnetzagen-
tur auch selbst aus. Hierzu wurde das Angebot 
an Ausbildungsberufen im Rahmen der eigenen 
Nachwuchsförderung und mit Blick auf die He-
rausforderungen des demographischen Wandels 
stetig erweitert. Im Jahr 2024 beschäftigte die Bun-
desnetzagentur insgesamt 190 Auszubildende und 

Studierende in unterschiedlichen Ausbildungsbe-
rufen und Studiengängen. Ausgebildet wird in den 
Berufen Kauffrau/ Kaufmann für Büromanage-
ment, Elektronikerinnen und Elektroniker für Ge-
räte und Systeme sowie Fachinformatikerinnen 
und -informatiker der Fachrichtung Systeminte-
gration. Zur eigenen Nachwuchsgewinnung für 
die Laufbahn des gehobenen Dienstes bietet die 
Bundesnetzagentur ausbildungs- und praxisinteg-
rierte duale Studiengänge in den Bereichen Elekt-
rotechnik und Wirtschaftsinformatik an. Darüber 
hinaus werden Regierungsinspektoranwärter/-in-
nen für den Diplom-Studiengang Verwaltungsin-
formatik sowie für den neuen Studiengang Digital 
Administration And Cyber Security beschäftigt. 
Die einzelnen Ausbildungs- und Studiengänge 
werden an insgesamt elf Standorten der Bundes-
netzagentur – insbesondere auch im Außenstel-
lenbereich – angeboten.
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Haushalt

Im Bundeshaushalt werden die Einnahmen und 
Ausgaben der Bundesnetzagentur im Einzelplan 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Kli-
maschutz veranschlagt.

Für Windenergieanlagen auf See, die ab 2030 auf 
nicht zentral voruntersuchten Flächen in Be-
trieb genommen werden, hat die Bundesnetz-
agentur nach §§ 20, 21 Windenergie-auf-See-Ge-
setz (WindSeeG) zum Gebotstermin 1. Juni 2023 
die Zuschlagsberechtigten durch ein mehrstufiges 
Gebotsverfahren ermittelt. Von den Aktionserlö-
sen stehen dem BUND 1,338 Mio. EUR zu, was zu 
Mehreinnahmen in diesem Bereich geführt hat.

Die Ausgaben des Jahres 2024 wurden für die Um-
setzung neuer gesetzlicher Aufgaben, für den Auf- 
und Ausbau neuer Organisationseinheiten und 
für die Nachbesetzung freier Stellen geleistet.

Nachrichtlich: Zum Zeitpunkt der Drucklegung 
dieses Berichts war der Bundeshaushalt 2025 auf-
grund der Neuwahlen zum Deutschen Bundestag 
am 23. Februar 2025 noch nicht verabschiedet. Die 
für den Haushalt 2025 genannten Soll-Beträge für 
die Einnahmen und Ausgaben basieren daher auf 
dem 1. Regierungsentwurf der ehemaligen Bun-
desregierung aus dem Sommer 2024. Nach der 
Neubildung der Bundesregierung wird der Haus-
halt 2025 neu aufgestellt und durch das neu ge-
wählte Parlament beschlossen. Abweichungen 
von den o. a. Sollansätzen sind insoweit möglich.

Einnahmeart

Soll 2023
in 1.000 €

Ist 2023
in 1.000 €

Soll 2024
in 1.000 €

Gebühren, Beiträge und sonstige Entgelte im  
Bereich Telekommunikation

47 .235 61 .414 50 .257

Gebühren und sonstige Entgelte im  
Bereich Post

15 9 17

Gebühren und sonstige Entgelte im  
Bereich Eisenbahnen

0 12 586

Gebühren und sonstige Entgelte im  
Bereich Energie (Elektrizität, Gas, EEG)

13 .174 7 .975 13 .140

Gebühren und sonstige Entgelte im  
Bereich Netzausbau (NABEG)

32 .770 31 .885 35 .000

Weitere Verwaltungseinnahmen,  
z . B . Geldstrafen und -bußen, Vermietung, Verkauf

20 .745 37 .670 807 .045

Verwaltungseinnahmen 113.939 138.965 906.045

Ausgabeart

Soll 2023
in 1.000 €

Ist 2023
in 1.000 €

Soll 2024
in 1.000 €

Personalausgaben 175 .930 174 .602 181 .015

Sächliche Verwaltungsausgaben, Zuweisungen und 
besondere Finanzierungsausgaben

106 .821 83 .263 70 .342

Investitionen 18 .178 13 .956 15 .951

Gesamtausgaben 300.929 271.821 267.308
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